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Vorwort  
 
Die Familienplanungs-  und Familiengründungsphase ist eine Zeit, die Frauen, Männer und 
Paare vor vielfältige Herausforderungen stellt. Hierzu zählen auch die neuen und besonde-
ren Herausforderungen im Zusammenhang mit Pränataldiagnostik, Präimplantationsdiagnos-
tik sowie Kinderwunsch und Reproduktionsmedizin.  
 
Die katholische Schwangerschaftsberatung bietet fachlich qualifizierte Hilfe an, die Sorgen 
und Nöte von werdenden Eltern ernst nimmt und Information, Begleitung und Unterstützung 
bereitstellt. 
 
Die rasanten medizinischen Entwicklungen im Bereich der Bio- und Reproduktionsmedizin, 
die damit zusammenhängenden ethischen Herausforderungen und gesellschaftlichen Dis-
kurse fordern seitens der Berater_innen stets aktuelles Wissen sowie kontinuierliche Refle-
xion und Anpassungsleistung. 
 
Zur Unterstützung der Berater_innen ist eine Sammlung von FAQ‘s entstanden, die auf spe-
zifische Grundlagen und Fachpapiere des Fachdienstes Katholische Schwangerschaftsbera-
tung verweisen und weitere fachliche Informationen für die Beratung im Zusammenhang mit 
pränataler Diagnostik, Präimplantationsdiagnostik und Kinderwunschberatung umfassen. Die 
FAQ‘s sollen den Berater_innen schnelle und umfassende Grundlageninformation bieten, mit 
deren Hilfe wichtige Aspekte des Themenfeldes schlaglichtartig beleuchtet werden. 
 
Daneben informieren die regelmäßigen Infobriefe der Bundesebene über aktuelle Entwick-
lungen in diesem Arbeitsfeld.  
 
Wir hoffen, dass die FAQs in der Praxis als unterstützend wahrgenommen werden.   
 
 
Die FAQ‘s wurden in einer bundesweiten Arbeitsgruppe erstellt. Sie sollen fortlaufend aktua-
lisiert und thematisch erweitert werden. 
 
Mitgearbeitet haben: 
 
 
Sabine Fähndrich – Deutscher Caritasverband e.V. 
Gabriele Glorius – Sozialdienst katholischer Frauen, Gesamtverein e.V.  
Veronika Heck-Klassen – Caritasverband für die Diözese Mainz e.V.  
Tatjana Junker, Sozialdienst katholischer Frauen – Diözesanstelle Fulda  
Ruth Peter, Sozialdienst katholischer Frauen – Landesverband Bayern e.V.  
Anna Thieser, Sozialdienst katholischer Frauen – Diözese Würzburg e.V. 
 
 
Oktober 2020 
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FAQ 2.1.2  Gesetz zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik 
(PräimpG) 

Zuordnung: Gesetzliche Grundlagen  

Schlagworte:  In-Vitro-Fertilisation, Samenspende, Eizellenspende, 
Embryonenspende, 
Embryonenschutzgesetz, Leihmutterschaft, PID 

Erläuterung: Das PäimpG ist verankert im Embryonenschutzgesetz (ESchG, §3a 
Päimplantationsdiagnostik; Verordnungsermächtigung). 
Das Präimplantationsdiagnostikgesetz PräimpG (21.11.2011) regelt 
unter welchen Voraussetzungen genetische Untersuchungen der Zellen 
eines Embryos in Vitro vor dem intrauterinen Transfer strafbar sind. 
Ausnahmen in der Strafbarkeit:  

• Hohes Risiko einer schwerwiegenden Erbkrankheit für den 
Nachkommen aufgrund einer genetischen Disposition von Seite 
einer der Eltern. Notwendig ist die Einwilligung der Frau von der 
die Eizelle stammt. 

• Zur Feststellung einer schwerwiegenden Schädigung des 
Embryos, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Tod- oder 
Fehlgeburt führen wird. Notwendig ist die Einwilligung der Frau 
von der die Eizelle stammt. 

PID darf nur in den oben genannten Ausnahmen und nach Erfüllung 
folgender Voraussetzungen vorgenommen werden 

• Aufklärung und Betreuung über medizinische, psychische und 
soziale Folgen der PID vor Einholung der Einwilligung 

• Überprüfung der Einhaltung der Voraussetzungen an den 
zugelassenen Zentren für PID von Seite einer interdisziplinären 
Ethikkommission, die ihre zustimmende Bewertung zur 
Durchführung gibt 

• durch einen qualifizierten Arzt, in für PID zugelassenen Zentren 
mit den notwendigen diagnostischen, medizinischen und 
technischen Möglichkeiten 

• durchgeführte und abgelehnte Maßnahmen sollen anonym 
dokumentiert werden und an eine zentrale Stelle gemeldet 
werden 

Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates  

• die Anzahl der Zentren, die Zulassungsvoraussetzungen für 
Zentren, in denen PID durchgeführt werden darf, Dauer der 
Zulassungen und die Qualifikation der Ärzte 

• die Einrichtung, Zusammensetzung, Verfahrensweise und 
Finanzierung der Ethikkommissionen 

• die Einrichtung und Ausgestaltung der Zentralstelle für die 
Dokumentation von PID 

• die Anforderungen an die Meldung und Dokumentation von 
Maßnahmen im Rahmen der PID 
 



Quellen/Links: http://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bibliothek/
Gesetzesmaterialien/17_wp/PID/bgbl.pdf?__blob=publicationFile 
https://www.gesetze-im-internet.de/eschg/BJNR027460990.html  

 

http://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bibliothek/Gesetzesmaterialien/17_wp/PID/bgbl.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bibliothek/Gesetzesmaterialien/17_wp/PID/bgbl.pdf?__blob=publicationFile
https://www.gesetze-im-internet.de/eschg/BJNR027460990.html


FAQ   2.1.3 Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen (GenDG)  

Zuordnung: Gliederungspunkt 1: Gesetzliche Grundlagen 

Schlagworte:  Abstammung, Genetische Untersuchungen und Analysen , vorgeburtliche 
Risikoabklärung, Chromosomenbestimmung, Erberkrankungen 

Erläuterung: Ziel des Gendiagnostikgesetzes ist es, die mit der Untersuchung 
menschlicher genetischer Eigenschaften verbundenen möglichen 
Gefahren und genetische Diskriminierung zu verhindern und gleichzeitig 
die Chancen des Einsatzes genetischer Untersuchungen für den 
Einzelnen zu wahren. Zu den Grundprinzipien des Gesetzes zählt das 
Recht des Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung. Dazu 
gehören sowohl das Recht, die eigenen genetischen Befunde zu kennen 
(Recht auf Wissen) als auch das Recht, diese nicht zu kennen (Recht auf 
Nichtwissen). Mit dem Gendiagnostikgesetz werden die Bereiche der 
medizinischen Versorgung, der Abstammung, des Arbeitslebens und der 
Versicherungen sowie die Anforderungen an eine gute genetische 
Untersuchungspraxis geregelt: 
• Genetische Untersuchungen dürfen nur durchgeführt werden, wenn die 

betroffene Person in die Untersuchung rechtswirksam eingewilligt hat. 
Genetische Untersuchungen bei nicht einwilligungsfähigen Personen 
müssen einen gesundheitlichen Nutzen für die untersuchte Person 
haben. Sie können ausnahmsweise unter strengen Voraussetzungen 
auch unter dem Gesichtspunkt des Nutzens für einen 
Familienangehörigen zugelassen werden. 

• Genetische Untersuchungen zu medizinischen Zwecken dürfen nur von 
einer Ärztin oder einem Arzt durchgeführt werden. Die genetische 
Beratung gehört zu den zentralen Elementen des Gesetzes. Bei einer 
genetischen Untersuchung, die der Abklärung bereits bestehender 
Erkrankungen dient, soll der untersuchten Person eine Beratung 
angeboten werden. Einen besonderen Stellenwert hat die Beratung bei 
denjenigen Untersuchungen, die eine Vorhersage erlauben – entweder 
für die Gesundheit der betroffenen Person selbst oder in Bezug auf die 
Gesundheit eines ungeborenen Kindes. Deswegen ist hier in beiden 
Fällen die genetische Beratung vor und nach der Untersuchung 
verpflichtend. 

• Die vorgeburtliche genetische Untersuchung wird auf medizinische 
Zwecke beschränkt, also auf die Feststellung genetischer 
Eigenschaften, die die Gesundheit des Fötus oder Embryos vor oder 
nach der Geburt beeinträchtigen können. Verboten werden allerdings 
solche vorgeburtlichen genetischen Untersuchungen auf Krankheiten, 
die erst im Erwachsenenalter ausbrechen können (spätmanifestierende 
Krankheiten). 

• Genetische Untersuchungen zur Feststellung der Abstammung sind 
nur dann zulässig, wenn die Personen, von denen eine genetische 
Probe untersucht werden soll, in die Untersuchung eingewilligt haben. 
Eine "heimliche" Abstammungsuntersuchung wird als 
Ordnungswidrigkeit geahndet. 

• Im Arbeitsrecht sind genetische Untersuchungen auf Verlangen des 
Arbeitsgebers grundsätzlich verboten. 

• Versicherungsunternehmen dürfen bei Abschluss der 
Versicherungsvertrages weder die Durchführung einer genetischen 
Untersuchung noch Auskünfte zu bereits durchgeführten 



Untersuchungen verlangen. 
 

Quellen/Links: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-
z/g/gendiagnostikgesetz.html  

 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/g/gendiagnostikgesetz.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/g/gendiagnostikgesetz.html


FAQ   2.1.4  Gesetz zum Schutz von Embryonen (ESchG) 

Zuordnung: Gesetzliche Grundlagen 

Schlagworte:  Embryonenschutzgesetz 
In-vitro-Fertilisation 
Präimplantationsdiagnostik 
Fortpflanzungstechnik 

Erläuterung: Das Gesetz soll Missbrauch mit und von Embryonen (Erzeugung und 
Verwendung) verhindern. 
 
Embryo im Sinne des Gesetzes ist nach § 8 bereits die befruchtete, 
entwicklungsfähige Eizelle. Als entwicklungsfähig gilt eine Eizelle innerhalb 
von 24 Stunden nach der Kernverschmelzung, wenn nicht bereits festgestellt 
wird, dass sich die befruchtete Eizelle nicht über das Einzell-Stadium 
hinausentwickeln kann. Damit ist diese Definition weiter gefasst als der 
medizinische Begriff des Embryos. 
 
Aufgeführt werden unter anderem missbräuchliche Anwendungen von 
Fortpflanzungstechniken (§1), z.B. die künstliche Befruchtung einer Eizelle 
mit einem anderen Zweck, als eine Schwangerschaft der Frau 
herbeizuführen, von der die Eizelle stammt (§1, (1) 2.), und die 
missbräuchliche Verwendung von Embryonen (§2). Berücksichtigt werden 
dabei auch Themen wie Klonen (§6) und die künstliche Veränderung 
menschlicher Keimbahnzellen (§5). 

Quellen/Links: https://www.gesetze-im-internet.de/eschg/BJNR027460990.html  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Embryo
https://www.buzer.de/s1.htm?g=ESchG&a=8
https://de.wikipedia.org/wiki/Eizelle
https://www.gesetze-im-internet.de/eschg/BJNR027460990.html


FAQ   2.1.5 Strafgesetzbuch (StGB) §218 und 219  

Zuordnung: Gesetzliche Grundlagen 

Schlagworte:  Schwangerschaftsabbruch 

Erläuterung: § 218 Schwangerschaftsabbruch 
(1) Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Handlungen, deren Wirkung vor 
Abschluss der Einnistung des befruchteten Eies in der Gebärmutter eintritt, 
gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne dieses Gesetzes. 
 (2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren. 2Ein besonders schwerer Fall liegt in der 
Regel vor, wenn der Täter 
1.  gegen den Willen der Schwangeren handelt oder  
2.  leichtfertig die Gefahr des Todes oder einer schweren 
Gesundheitsschädigung der Schwangeren verursacht.  
 (3) Begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder Geldstrafe. 
 (4) Der Versuch ist strafbar. 2Die Schwangere wird nicht wegen Versuchs 
bestraft. 
§ 218a Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs 
 (1) Der Tatbestand des § 218 ist nicht verwirklicht, wenn 
1.  die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt 
durch eine Bescheinigung nach § 219 Abs. 2 Satz 2 nachgewiesen hat, 
dass sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen,  
 2.  der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorgenommen wird und  
 3.  seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind.  
 (2) Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene 
Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswidrig, wenn der Abbruch der 
Schwangerschaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und 
zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher 
Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr 
einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen 
Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr 
nicht auf eine andere für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann. 
 (3) Die Voraussetzungen des Absatzes 2 gelten bei einem 
Schwangerschaftsabbruch, der mit Einwilligung der Schwangeren von 
einem Arzt vorgenommen wird, auch als erfüllt, wenn nach ärztlicher 
Erkenntnis an der Schwangeren eine rechtswidrige Tat nach den §§ 176 
bis 178 des Strafgesetzbuches begangen worden ist, dringende Gründe für 
die Annahme sprechen, dass die Schwangerschaft auf der Tat beruht, und 
seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind. 
 (4) Die Schwangere ist nicht nach § 218 strafbar, wenn der 
Schwangerschaftsabbruch nach Beratung (§ 219) von einem Arzt 
vorgenommen worden ist und seit der Empfängnis nicht mehr als 
zweiundzwanzig Wochen verstrichen sind. Das Gericht kann von Strafe 
nach § 218 absehen, wenn die Schwangere sich zur Zeit des Eingriffs in 
besonderer Bedrängnis befunden hat. 
 
 



 
219 StGB  Beratung der Schwangeren in einer Not- und 
Konfliktlage 
(1) Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat 
sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der 
Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem 
Kind zu eröffnen; sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte 
Entscheidung zu treffen. Dabei muss der Frau bewusst sein, dass das 
Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber 
ein eigenes Recht auf Leben hat und dass deshalb nach der 
Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen 
in Betracht kommen kann, wenn der Frau durch das Austragen des Kindes 
eine Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, dass sie 
die zumutbare Opfergrenze übersteigt. Die Beratung soll durch Rat und 
Hilfe dazu beitragen, die in Zusammenhang mit der Schwangerschaft 
bestehende Konfliktlage zu bewältigen und einer Notlage abzuhelfen. 5Das 
Nähere regelt das Schwangerschaftskonfliktgesetz. 
(2) Die Beratung hat nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz durch eine 
anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle zu erfolgen. Die 
Beratungsstelle hat der Schwangeren nach Abschluss der Beratung 
hierüber eine mit dem Datum des letzten Beratungsgesprächs und dem 
Namen der Schwangeren versehene Bescheinigung nach Maßgabe des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes auszustellen. Der Arzt, der den Abbruch 
der Schwangerschaft vornimmt, ist als Berater ausgeschlossen. 

Quellen/Links: https://www.gesetze-im-internet.de/eschg/BJNR027460990.html  

 

https://www.gesetze-im-internet.de/eschg/BJNR027460990.html


    

FAQ   2.1.6  UN-Behindertenrechtskonvention 

Zuordnung: Gesetzliche Grundlagen 

Schlagworte:  Inklusion 
Würde des Menschen  
Diskriminierung  

Erläuterung: Die UN-Behindertenrechtskonvention beinhaltet — neben der 
Bekräftigung allgemeiner Menschenrechte auch für behinderte 
Menschen — eine Vielzahl spezieller, auf die Lebenssituation 
behinderter Menschen abgestimmte Regelungen. 
Die Auflistung aller Inhalte würde den Rahmen von FAQs 
sprengen, weshalb an dieser Stelle die allgemeinen Grundsätze 
(Art. 3) ausreichen müssen: 

• die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, 
seiner individuellen Autonomie, einschließlich der Freiheit, 
eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner 
Unabhängigkeit im Sinne von Selbstbestimmung,  

• die Nichtdiskriminierung,  
• die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und 

Einbeziehung in die Gesellschaft,  
• die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit 

Behinderungen und die Akzeptanz dieser Menschen als 
Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit,  

• die Chancengleichheit,  
• die Zugänglichkeit,  
• die Gleichberechtigung von Mann und Frau,  
• die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von 

Kindern mit Behinderungen und die Achtung ihres Rechts 
auf Wahrung ihrer Identität. 

Quellen/Links: https://www.behindertenrechtskonvention.info/  

 

https://www.behindertenrechtskonvention.info/


 
 
 

2.2 Kirchliche Grundlagen 
2.2.1 Bischöfliche Richtlinien  

2.2.2 Bundesrahmenkonzeption 

2.2.3 Lebensschutzkonzept  

2.2.4 Bundesrahmenhandbuch  



FAQ   2.2.1  Bischöflichen Richtlinien 
Schlagworte:  Schwangerschaftsberatung, Schutz des ungeborenen Kindes, psychosoziale 

Beratung zu PND, Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens  
 

Zuordnung: Katholische Grundlagentexte für die Beratung bei PND/PID/Kinderwunsch 
 

Erläuterung: Die Bischöflichen Richtlinien formulieren den Auftrag für die Katholische 
Schwangerschaftsberatung, hier: §1 Abs. 1,2,4 und 5:  
(1) Ziel der Beratung ist der Schutz des ungeborenen Kindes durch Unter-
stützung der Frau (und ihrer Familie) in allen Phasen der Schwangerschaft 
sowie nach der Geburt des Kindes. 
(2) Die Beratung hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur 
Fortsetzung der Schwangerschaft sowie zur Annahme ihres Kindes zu ermu-
tigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen, insbeson-
dere, wenn sie sich in einer Not- und Konfliktlage befindet. Sie stärkt das 
Bewusstsein der Frau, dass das ungeborene Kind in jedem Stadium der 
Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und 
dass das menschliche Leben von Anfang an unverfügbar ist. Zugleich soll 
deutlich gemacht werden, dass aus der Sicht des christlichen Glaubens nie-
mand über das Leben des ungeborenen Kindes verfügen darf. 
(3) … 
(4) Als Begleitung der Pränataldiagnostik wird eine psychosoziale Beratung 
angeboten, insbesondere bei einer möglichen Behinderung des Kindes. 
(5) Das Angebot der Beratung gilt auch im Fall einer medizinischen oder kri-
minologischen Indikation. 
 

Indikation/wann 
indiziert 

Vorliegen eines diagnostischen Befundes 

Zeitpunkt:  Kontaktaufnahme der Ratsuchenden mit oder ohne Befund 
Kosten: Die Beratung ist kostenfrei 
Quellen/Links: www.caritas.de/dokumente 
 

http://www.caritas.de/dokumente


FAQ   2.2.2  Bundesrahmenkonzeption 
Schlagworte:  Schwangerschaftsberatung, Schutz des ungeborenen Kindes, 

psychosoziale Beratung zu PND, Unverfügbarkeit des menschlichen 
Lebens  
 

Zuordnung: Katholische Grundlagentexte für die Beratung bei 
PND/PID/Kinderwunsch 
 

Erläuterung: Die Bundesrahmenkonzeption „Ja zum Leben“ (2001) ist die 
Interpretation des bischöflichen Auftrags zur Umsetzung in die 
fachliche Arbeit; hier: 3.3 Beratung in besonderen Lebenssituationen; 
3.3.1 Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik und bei zu 
erwartender Behinderung: 
Vor dem Hintergrund einer möglichen Behinderung des Kindes, 
brauchen Eltern Beratung. 
- Das Beratungsgespräch vor Inanspruchnahme pränataler 

Diagnostik 
- Beratung nach Feststellung einer schweren Behinderung und/oder 

genetischen Schädigung des ungeborenen Kindes 
- Beratung der Eltern nach der Geburt eines Kindes mit Behinderung 

 
Indikation/ 
wann indiziert 

Vorliegen eines diagnostischen Befundes 

Zeitpunkt:  Kontaktaufnahme der Ratsuchenden mit oder ohne Befund 
Kosten: Die Beratung ist kostenfrei 
Quellen/Links: www.caritas.de/dokumente 

 

http://www.caritas.de/dokumente


FAQ   2.2.3 Lebensschutzkonzept 
Schlagworte:  Schwangerschaftsberatung, Schutz des ungeborenen Kindes, 

psychosoziale Beratung zu PND, Unverfügbarkeit des menschlichen 
Lebens  
 

Zuordnung: Katholische Grundlagentexte für die Beratung bei PND/PID/Kinderwunsch 
 

Erläuterung  Das Lebensschutzkonzept der Katholischen Schwangerschaftsberatung 
konkretisiert den Beratungsauftrag unter Berücksichtigung der 
gesellschaftlichen und medizinischen Entwicklungen der letzten Jahre 
und bildet damit die Ergänzung zur Bundesrahmenkonzeption. Hier: 
Punkt 6. Herausforderungen im Kontext des Lebensschutzes: 
Die Familienplanungs- und Familiengründungsphase ist eine Zeit, die 
Frauen, Männer und Paare vor vielfältige Herausforderungen stellt, u. a. 
auch die neuen und besonderen Herausforderungen im Zusammenhang 
mit Kinderwunsch und Reproduktionsmedizin, Präimplantationsdiagnostik 
und Pränataldiagnostik.  
 

Indikation/ 
wann indiziert 

Vorliegen eines diagnostischen Befundes 

Zeitpunkt:  Kontaktaufnahme der Ratsuchenden mit oder ohne Befund 
Kosten: Die Beratung ist kostenfrei 
Quellen/Links: https://www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/familie/beratungskonzeption-

und-lebensschutzkonz 
 

 

https://www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/familie/beratungskonzeption-und-lebensschutzkonz
https://www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/familie/beratungskonzeption-und-lebensschutzkonz


FAQ   2.2.4 Bundesrahmenhandbuch 
 

Schlagworte:  Schwangerschaftsberatung, Schutz des ungeborenen Kindes, 
psychosoziale Beratung zu PND, Unverfügbarkeit des menschlichen 
Lebens  
 

Zuordnung: Katholische Grundlagentexte für die Beratung bei 
PND/PID/Kinderwunsch 
 

Erläuterung  Das Bundes-Rahmenhandbuch beschreibt die qualitativen 
Standards der Katholischen Schwangerschaftsberatung. 
 

Indikation/wann 
indiziert 

Vorliegen eines diagnostischen Befundes 

Zeitpunkt:  Kontaktaufnahme der Ratsuchenden mit oder ohne Befund 
Kosten: Die Beratung ist kostenfrei 
Quellen/Links: www.caritas.de/dokumente 
 

http://www.caritas.de/dokumente


 
 
 
2.3 Fachliche Grundlagen  

der Katholischen Schwangerschaftsberatung 
2.3.1 Psychosoziale Beratung und Begleitung bei Pränataldiagnostik  

- Konzeption - 

2.3.2 Der aktive, frühe, integrierte Beratungsansatz im Kontext der pränatalen  
Diagnostik – Eine Arbeitshilfe 

2.3.3 Lebenschutzkonzept der Katholischen Schwangerschaftsberatung 

2.3.4 Professionell beraten in der Katholischen Schwangerschaftsberatung 
- Eine Beratungskonzeption - 

2.3.5 Ja zum Leben - Konzept der Katholischen Schwangerschaftsberatung 

2.3.6 Bundesrahmenhandbuch der Katholischen Schwangerschaftsberatung 
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Aktiv, Früh,
integriert
Ein Ansatz für die psychosoziale Beratung im Kontext der pränatalen Diagnostik

Eine Arbeitshilfe für die Praxis der Katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen





VorWort

Es gehört zum Auftrag und Selbstverständnis des Sozial- 

dienstes katholischer Frauen und des Deutschen Cari-

tasverbandes in ihrer gemeinsamen Verantwortung für 

Ratsuchende, die fachliche Arbeit im Kontext der gesell-

schaftlichen Veränderungen zu reflektieren und weiter zu 

entwickeln. 

Dies führte 1995 vor dem Hintergrund der sich etablie-

renden vorgeburtlichen Untersuchungen und der verän-

derten Rechtslage in die konzeptionelle Aufbereitung der 

Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik im Fach-

dienst Katholische Schwangerschaftsberatung. Unter 

dem Titel „Beratung bei zu erwartender Behinderung 

des Kindes“ wurden spezifische Aufgaben und Anforde-

rungen an die psychosoziale Beratung in diesem Kon-

text formuliert. Diese konzeptionelle Grundlage wurde im 

Jahr 2002 mit einer deutlichen Fokuserweiterung neu ge-

fasst. Unter dem Titel „Psychosoziale Beratung und Hilfe 

vor, während und nach Pränataldiagnostik“ spiegelt sich 

die gesamte Dynamik, die dem Prozess der vorgeburtli-

chen Untersuchungen zugrunde liegt. 

Mit der Neufassung der Konzeption für die Beratung in 

katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen im Jahr 

2012 weist der Titel programmatisch auf die „Psychoso-

ziale Beratung und Begleitung bei Pränataldiagnostik, 

Auseinandersetzung, Unterstützung und Entscheidungs-

hilfe für schwangere Frauen und Paare“ hin.

Um eine Entscheidungshilfe schon vor Inanspruchnahme 

von PND leisten zu können, bedarf es eines Zugangs, der 

die Vielschichtigkeit der Fragestellungen berücksichtigt 

und aktiv dort ansetzt, wo Frauen und Männer in ihrer 

eigenen Auseinandersetzung stehen. Diese Zielsetzung 

greift der aktive, frühe und integrierte Beratungsansatz 

in der psychosozialen Beratung auf. 

Mit dieser Arbeitshilfe möchten wir den Beratungsstellen  

einen ressourcenschonenden, praxisnahen Ansatz zur 

Verfügung stellen, der zur Profilierung der psychosozialen  

Beratung im Kontext der pränatalen Diagnostik beiträgt.

Der Ansatz wurde in unterschiedlichen Fachkontexten, 

Veröffentlichungen und Beraterinnenkonferenzen vorge-

stellt, erprobt und hat sich bewährt.

Wir hoffen, dass die Teams der Schwangerschaftsbera-

tungsstellen in der Auseinandersetzung mit dem Ansatz 

und der Thematik eine weitere Facette der psychosozia-

len Beratung im Kontext der PND umsetzen können.
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Die Arbeitshilfe verfolgt das Ziel, Beraterinnen und Beratern 

in Katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen (KSB) 

in der umsetzung der psychosozialen Beratung vor Inan-

spruchnahme von PND zu unterstützen. 

Das Zeitfenster der psychosozialen Beratung vor Inan-

spruchnahme von PND öffnet sich in der regel mit der 

Feststellung der Schwangerschaft. Ausgehend von diesem  

„frühen Zeitpunkt“ ziehen sich die Fragestellungen der 

pränatalen Diagnostik durch den gesamten Schwanger-

schaftsverlauf. unabhängig davon, ob irritierende bzw. 

auffällige Befunde auftreten, hat die Entscheidungsfindung 

für oder gegen die Inanspruchnahme von PND und die da-

mit verbundene Verunsicherung für alle Schwangeren und 

werdenden Väter eine relevanz. 

Daher ist naheliegend, dass sich die Fragestellung in der 

allgemeinen Schwangerschaftsberatung wiederfindet (wie-

der finden muss), um sich „mit der ärztlichen Versorgung 

als selbstverständlichem Bestandteil der Betreuung von 

Schwangeren im Kontext der pränatalen Diagnostik nicht 

nur vor dem Hintergrund einer medizinischen Indikation zu 

etablieren“ (Quelle Nr. 1, S. 24). 

Nach der aktuellen Konzeption von SkF und Caritas ist es 

notwendig, das psychosoziale Beratungsangebot ergän-

zend und unabhängig von ärztlicher Aufklärung und Be-

ratung zu stärken. Beratungsstellen wollen schwangere 

Frauen frühzeitig vor einer PND erreichen, um informierte 

Entscheidungen zu fördern, Konflikten vorzubeugen und 

das psychosoziale Beratungsangebot bekannt zu machen 

(Quelle Nr. 2, S. 7). 

Schwangere und Paare vor Inanspruchnahme der präna-

talen Diagnostik zu erreichen ist grundsätzlich schwierig. 

Dies haben die bisherigen Erfahrungen gezeigt. Sowohl 

die Versuche über die Schnittstellen der niedergelassenen 

Gynäkologinnen und Gynäkologen, Zentren und Kliniken, 

eine bessere Verweisung zur psychosozialen Beratung zu 

erreichen, als auch die gezielte Öffentlichkeitsarbeit waren 

nur bedingt erfolgreich.

Daher zielt der hier vorgestellte Beratungsansatz auf die 

Handlungsspielräume, die unmittelbar in den Beratungs-

stellen selbst liegen. Er ermöglicht – unabhängig von der 

Verweisung über niedergelassene Gynäkologinnen und 

Gynäkologen – eine deutlich verbesserte Erreichbarkeit 

von Schwangeren bis zur 12. SSW p.c./14. SSW p.m. Für 

Schwangere eröffnet er durch eine aktive und integrierte 

Arbeitsweise eine echte option, die Chancen der psycho-

sozialen Beratung umfassend für sich zu nutzen.

Die Arbeitshilfe und der Beratungsansatz richten sich an 

die teams der Schwangerschaftsberatungsstellen und be-

ziehen alle Beraterinnen, die psychosoziale Beratung nach 

§ 2 SchKG anbieten, sowie die im Fachdienst tätigen Ver-

waltungskräfte unabhängig von der Größe und Struktur der 

Beratungsstelle mit ein. 

Wie der Ansatz umgesetzt werden kann, wird in den fol-

genden Schritten gezeigt. Dabei soll ein möglichst ressour-

censchonender und konkreter Zugang zur vorgestellten 

Arbeitsweise ermöglicht werden.

Entwickelt und erprobt wurde der aktive, frühe und inte-

grierte Ansatz von 2008 bis 2011 im Modellprojekt „Psy-

chosoziale Beratung im Vorfeld der Pränataldiagnostik an 

der Schnittstelle zur medizinischen Beratung“ des Sozial-

dienstes katholischer Frauen Landesverband Bayern e. V., 

(Quelle Nr. 8). Die Kurzfassung des Abschlussberichtes 

des Modellprojektes liegt als „Handreichung für die Praxis“ 

seit Februar 2015 vor (Quelle Nr. 3). In ihr finden sich aus 

der Gesamtfassung des Abschlussberichtes die detaillierte 

Beschreibung des Modellprojektes, des Beratungsansat-

zes und ein Auszug von Evaluationsergebnissen. Letztere 

wurden angesichts der umfassenden Gesamtdatenmenge 

im Hinblick auf die Schnittstellen zur medizinischen Bera-

tung ausgewählt. Auf diese Quelle wird im Folgenden im-

mer wieder verwiesen werden. Gleichzeitig werden beson-

ders relevante Ergebnisse für die Beratungspraxis aus der 

Gesamtfassung des Abschlussberichts in die vorliegende 

Arbeitshilfe aufgenommen. 
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Die Erfahrungen in der Schwangerschaftsberatung zeigen, 

dass das thema „pränatale Diagnostik“ bei der terminverga-

be oder zu Beratungsbeginn nur selten durch die ratsuchen-

den selbst als Beratungsthema bzw. -anlass benannt wird. 

Gleichzeitig sind die damit verbundenen Informationsbedar-

fe und Fragestellungen jedoch spätestens ab dem Zeitpunkt 

der Feststellung der Schwangerschaft und mit Beginn der 

Schwangerschaftsvorsorge präsent und werden von den 

Schwangeren mehr oder weniger bewusst wahrgenommen. 

Hier stellt der aktive, frühe und integrierte Beratungsansatz 

Beraterinnen der KSB Instrumentarien/orientierungen zur 

Verfügung, wie diese mitschwingenden Fragen und themen  

einen selbstverständlichen und angemessenen Platz in der 

allgemeinen Schwangerschaftsberatung finden können. 

Als Handlungsansatz kann er durch drei Kernaspekte beschrieben werden, die sich gegenseitig bedingen.

WAS ZEICHNEt DEN ANSAtZ AuS?

AuF WELCHE GruNDLAGEN uND ErKENNtNISSE 
KANN ZurüCKGEGrIFFEN WErDEN

Aktiv   

Klärung des Beratungsauftrages der ratsuchenden hin-

sichtlich der Fragestellungen im Kontext der pränatalen 

Diagnostik, bzw. hinsichtlich der Entscheidungsfindung für 

oder gegen die Inanspruchnahme von PND durch die Be-

raterin in der KSB, d. h. das Thema wird durch die Bera-

terin angeboten/angesprochen 

Früh     

terminvergabe in der KSB bei terminanfragen ratsuchen-

der unter der Prämisse, dass Fragen und Beratungsanlie-

gen hinsichtlich der Inanspruchnahme von PND rechtzeitig 

bearbeitet werden können, d. h. eine psychosoziale Be-

ratung wird vor Inanspruchnahme von PND ermöglicht

Integriert  

Klärung des Beratungsauftrages hinsichtlich der Fragestel-

lungen im Kontext von PND in der allgemeinen Schwan-

gerschaftsberatung (Sondersituation bei Beratungen nach 

§219 (1) StGB) oder gezielten PND-Anfragen ratsuchen-

der), d. h. Beratung vor PND ist Bestandteil der allge-

meinen Schwangerschaftsberatung und wird nicht als 

„Spezialthema“ isoliert.

Die Entscheidung für eine Inanspruchnahme von psycho-

sozialer Beratung generell und hinsichtlich der themen, 

die im Kontext bearbeitet werden, liegt bei den werdenden 

Müttern und Vätern. Daher handelt es sich um ein aktives 

unterstützungsangebot, keine „Pflichtberatung“.

Verständnis der allgemeinen 
Schwangerschaftsberatung

rechtlich ist die „allgemeine Schwangerschaftsberatung“ 

primär unter dem § 2 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes  

gefasst. Im vorliegenden Zusammenhang sind insbesondere  

die Absätze 1 und 2 relevant, da sie den rechtsanspruch 

auf Information und Beratung in allen Fragen der Sexual-

aufklärung, Verhütung und Familienplanung sowie in allen 

eine Schwangerschaft unmittelbar oder mittelbar berühren- 

den Fragen definieren (Quelle Nr. 4). 

Fachlich bilden sich die Angebote der KSB im Bundes-rah-

menhandbuch der Katholischen Schwangerschaftsberatung 

ab. Die überwiegenden themenstellungen in der Schwanger-

schaftsberatung lassen sich dem überbegriff der allgemeinen 

Schwangerschaftsberatung zuordnen. In ihm findet sich die 

gesamte Bandbreite der Frage- und Problemstellungen, die 

durch eine Schwangerschaft aufgeworfen und durchaus kri-

sen- und konflikthaft werden können (Quelle Nr. 3, S. 15 – 16).

Damit stellt die bewusste Integration der psychosozialen 

Beratung vor Inanspruchnahme von PND in den Kontext 



Psychosoziale Beratung in allen Fragen rund um das Thema 

Schwangerschaft und Geburt bis zum 3. Lebensjahr des Kindes

vor                                 und nach                                 PND

Unterstützung in der Entscheidungsfindung hinsichtlich der Inanspruchnahme von PND

Beratung nach ggf. auffälligem Befund
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Allgemeine Schwangerschaftsberatung
unter der Berücksichtigung des aktiven, frühen und integrierten Beratungsansatzes im Kontext der PND – 

ein Begleitungsangebot von Anfang an

2015 © Anna thieser l KSB im SkF Würzburg

der allgemeinen Schwangerschaftsberatung eine wesent-

liche Zugangsvoraussetzung für das Angebot an Schwan-

gere und werdende Väter dar. 

Verständnis von Pränataldiagnostik

Soll psychosoziale Beratung vor pränataldiagnostischen 

untersuchungen angeboten werden, stellt sich die Frage, 

was unter pränataler Diagnostik verstanden wird. In der 

Praxis hat sich bei Beraterinnen ein umfassendes Ver-

ständnis der PND entwickelt. 

„unter dem Begriff Pränataldiagnostik (PND) werden ver-

schiedene nicht-invasive und invasive vorgeburtliche un-

tersuchungsmethoden zusammengefasst. Sie haben das 

Ziel, bereits im Mutterleib Auffälligkeiten des Feten wie 

Fehlbildungen, erbliche Erkrankungen und Entwicklungs-

störungen zu erkennen. Zu den untersuchungsmethoden 

gehören bildgebende Verfahren (z. B. ultraschall), Blut-

untersuchungen sowie die Gewinnung von Zellmaterial 

durch invasive Eingriffe (z. B. Fruchtwasseruntersuchung). 

Schwangerenvorsorge und PND lassen sich nicht immer 

eindeutig voneinander trennen“ (Quelle Nr. 2, S. 5).

Vergleicht man diese Definition mit Evaluationsergebnissen 

des Modellprojektes (Quelle Nr. 3, S. 12) so zeigt sich, dass 

die überwiegende Mehrheit der Beraterinnen „routine“-ultra- 

schalluntersuchungen als pränataldiagnostische Maßnahme 

einordnen. Diese Einschätzung wird von etwas mehr als der 

Hälfte der befragten Ärzte/Ärztinnen geteilt. Insgesamt be-

steht eine höhere übereinstimmung im Verständnis von PND 

zwischen den beiden Professionen als zeitweise vermutet.

Für ratsuchende scheint eine Festlegung der Begrifflich-

keit zweitrangig, geht es doch vielmehr darum, angesichts 

der Methodenvielfalt und unterschiedlichen Zielsetzungen,  

persönlich eine Einschätzung zu gewinnen, die eine Ent-

scheidung für oder gegen die Inanspruchnahme der jewei-

ligen untersuchung ermöglicht. Betrachtet man den Zeitpunkt  

der Durchführung der unterschiedlichen untersuchungs-

methoden über den gesamten Schwangerschaftsverlauf  

(vgl. Schaubild), so wird deutlich, dass nach einer vorge- 

burtlichen untersuchung die nächste folgen kann – „nach  

PND ist vor PND“. Daher können die Beratungsanliegen  

vor Inanspruchnahme von PND schon vor einer eingetre-

tenen Schwangerschaft bis hin zu den unterschiedlichen  

Zeitfenstern der exemplarisch genannten untersuchungs-

methoden in der Schwangerschaft berücksichtigt werden. 
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In diesem Verlauf können irritierende oder auffällige Befunde  

auftreten. ob anhand der bestehenden Beratungsbeziehung  

innerhalb der allgemeinen Schwangerschaftsberatung eine 

weitere psychosoziale Begleitung durch die im Prozess und  

in Beziehung stehende Beraterin erfolgt, eine kollegiale Be-

ratung in Anspruch genommen wird oder eine hinsichtlich 

der Arbeit mit auffälligen Befunden „spezialisierte“ Kollegin 

hinzu gezogen wird, hängt von unterschiedlichen regionalen  

Bedingungen ab. Eine fachliche rückbindung an die jeweils  

betreuenden Ärzte/Ärztinnen, der entsprechenden Vertre-

ter/in im Fachteam oder im medizinischen Netzwerk ist ange- 

sichts der vorliegenden Befunde – wie in der grundlegenden  

Netzwerkarbeit der KSB – darüber hinaus ergänzend möglich. 

Ergebnisse aus der Evaluation und 
Erfahrungen in der umsetzung

Bezogen auf Schwangere:
Nach ihren Haltungen und Meinungen zur PND befragt for-

mulieren Schwangere:
■ eine Ablehnung der Beschränkung der PND auf Frauen 

ab 35 Jahren
■ tendenziell, dass PND routinemäßig von allen Schwan-

geren in Anspruch genommen werden sollte
■ dass PND Ängste weckt aber auch eine entlastende 

Funktion hat (Ambivalenz)
■ dass es nicht immer leicht ist, sich gegen eine PND-unter-

suchung zu entscheiden, wenn man unsicher ist, ob die 

untersuchung für einen persönlich richtig oder falsch ist
■ mit mehr als einem Drittel, dass die Gesellschaft von 

Schwangeren erwarte, PND durchführen zu lassen, und 

dass diese zur Ausgrenzung von Menschen mit Behin-

derung beiträgt
■ wer sich früh mit Fragen der PND-untersuchungen oder 

Behinderung auseinandersetzt, leichter mit einem auf-

fälligen Ergebnis umgehen kann 

(Quelle Nr. 3, S. 43 – 46 und S. 71)

Hinsichtlich der themenstellung beschäftigen Schwangere  

psychosoziale und medizinische Fragen im Kontext der 

PND schon zum Zeitpunkt der Feststellung der Schwan-

gerschaft und insgesamt verstärkt innerhalb der ersten 14 

Schwangerschaftswochen (Quelle Nr. 3, S. 33 – 35).

Zwar wissen über 80 % der Schwangeren um die Existenz 

von Schwangerschaftsberatungsstellen, allerdings kennen 

nur ca. 30 % das Beratungsangebot, d. h. auch das An-

gebot der psychosozialen Beratung vor Inanspruchnahme 

von PND ist weitgehend unbekannt und kann daher nicht 

von Schwangeren angefragt werden (Quelle Nr. 3, S. 31).

Wird das Angebot der Information bzw. reflexion zu Fragen 

der PND durch Beraterinnen aktiv formuliert, so nimmt ein 

hoher Prozentsatz der Frauen im Kontext der allgemeinen 

Schwangerschaftsberatung das Angebot für die eigene 

Klärung und Vergewisserung wahr. Darüber hinaus eröffnet 

die Information der ratsuchenden die Möglichkeit ggf. zu 

einem späteren Zeitpunkt (nach PND ist vor PND) auf das 

Angebot zurück zu greifen (Quelle Nr. 3, S. 67 – 69).

Immer wieder formulieren Frauen für sich eine krisen- und/oder  

konflikthafte Situation bzw. fühlen sich belastet. Dies zeigt 

sich anhand der evaluierten Daten insbesondere in der Früh- 

schwangerschaft (Quelle Nr. 3, S. 59 – 60). Ärzte/Ärztinnen 

und Beraterinnen sehen in der Beratung vor Inanspruch-

nahme von PND darüber hinaus Parallelen zur Beratung im 

Schwangerschaftskonflikt (Quelle Nr. 3, S. 64 – 66). Dabei 

zeigt sich, dass die wahrgenommene Verunsicherung einen  

festen Bestandteil des themas PND darstellt. Sie wird nicht 

durch das aktive Angebot in der psychosozialen Beratung 

erzeugt oder hineingetragen (Quelle Nr. 3, S. 14 – 15).

Schwangere stellen für sich eine entlastende Wirkung  

psychosozialer Beratung durch den zur Verfügung gestell-

ten rahmen und Inhalt der Beratung fest (Quelle Nr. 3, 

S. 40 – 42). Dies zeigt sich spezifisch bezüglich der Frage-

stellung zu PND als gewonnene Sicherheit und erfahrene 

Hilfe (Quelle Nr. 3, S. 42 – 43). Sie würden anderen Frauen 

insbesondere zur Beratung vor Inanspruchnahme von PND 

raten (Quelle Nr. 3, S. 71 – 72).

Bezogen auf die Beraterin und 
den Beratungsansatz:
In der Auseinandersetzung mit dem aktiven, frühen und 

integrierten Ansatz bestätigen Beraterinnen, dass das the-

ma PND unterschwellig präsent ist, es für sie in der Praxis 

immer selbstverständlicher wird, es anzusprechen. 

Bestand mit Beginn der Einführung des Beratungsansatzes  

die Sorge, Schwangere in der allgemeinen Schwanger-

schaftsberatung durch das aktive Angebot zu verunsichern,  

so wird heute das Vorgehen als wichtiges Angebot der 

Beratung vor Inanspruchnahme von PND gewertet und als 

Bestandteil der professionellen „Fürsorge“ erlebt. Gleich-

zeitig kann ein sich aus der PND möglicherweise heraus 

entwickelnder Konflikt berücksichtigt werden.

trotz der Anforderung an eine Auseinandersetzung mit  

eigenen Haltungen und den Dimensionen des themas,  

kamen alle am Projekt beteiligten Beraterinnen zu der Auf-

fassung, dass sich das Angebot der psychosozialen Be-

ratung vor Inanspruchnahme von PND in die allgemeine 

Schwangerschaftsberatung integrieren lässt (Quelle Nr. 3, 

S. 77 – 78 und Quelle Nr. 8, S. 579).



Zugang zur Beratung – Einflussfaktoren

Grundsätzlich werden im Kontext der PND zwei Zugangs-

wege unterschieden. Einerseits können nach der Feststel-

lung der Schwangerschaft Ärzte/Ärztinnen auf das beglei-

tende psychosoziale Beratungsangebot umfassend – auch 

hinsichtlich der unterstützung einer Entscheidungsfindung 

für oder gegen die Inanspruchnahme von PND - hinweisen 

und die Nutzung empfehlen.  

Andererseits kennen wir aus den statistischen Erhebungen 

die unterschiedlichen „Informanten“, die den ratsuchenden 

den Weg in die Schwangerschaftsberatungsstellen ebnen.

In der Entwicklung des aktiven, frühen und integrierten 

Beratungsansatzes wurden hinsichtlich des Zugangs drei 

wesentliche Einflussfaktoren exploriert.

 

1. Das enge Zeitfenster: 
Weniger als die Hälfte der Frauen lassen ihre Schwanger-

schaft in der 6. – 9. Schwangerschaftswoche (SSW) bei 

ihrem Arzt/ihrer Ärztin feststellen, d. h. für alle anderen 

Frauen werden in der 10. – 12. SSW erste vorgeburtliche 

untersuchungen angeboten und vorgenommen. Damit ist 

das Zeitfenster für die Empfehlung einer psychosozialen 

Beratung und der dortigen terminvergabe extrem eng. 

2. Grundsätzliches Angebot: 
Allen ratsuchenden, die sich zu einem frühen Zeitpunkt an 

die KSB wenden, wird zeitnah ein Beratungstermin ange-

boten. So können über diesen Zugangsweg (unterschiedli-

che Informanten) zur Beratungsstelle mehr als 20 % (bis zur 

12. SSW Woche und mehr als 30 % bis zur 14. SSW) der 

Schwangeren erreicht werden. Dieser Prozentsatz liegt mit 

ca. 10 % deutlich höher als eine Verweisung über Ärzte/

Ärztinnen ermöglichen würde (Quelle Nr. 3, S. 56 – 58). 

3. Klärung des Beratungsanliegens – 
ganzheitliches Verständnis: 
Als Anlass der Kontaktaufnahme können die bei der ter-

minvergabe oder zu Beginn des Beratungsgesprächs be-

nannten Anliegen der Schwangeren/werdenden Väter ver-

standen werden. 

Sie sind u. a. durch den Informationsstand der ratsu-

chenden über die Aufgaben und das Leistungsspektrum 

von Schwangerschaftsberatungsstellen, durch die aktuell 

anstehenden bzw. drängenden Fragen sowie die Art der 

Beziehung zum Fachdienst geprägt. Gleichzeitig werden 

benannte Anliegen im rahmen der Auftragsklärung und 

Anamnese in einem dialogischen Prozess konkretisiert. Je 

nach Struktur und organisation der Beratungsstelle ge-

schieht dies im Erstkontakt sowie zu Beginn und im Verlauf 

des Beratungsgesprächs. 

Angesichts der medizinischen Entwicklung und Praxis kann 

davon ausgegangen werden, dass alle Frauen mit Fragen 

der pränatalen Diagnostik konfrontiert werden, aber das An-

gebot der psychosozialen Beratung vor Inanspruchnahme 

von PND nicht kennen. Daher kommt der sorgfältigen ak-

tiven Klärung der bestehenden Fragen und unsicherheiten 

vom ersten Kontakt an eine besondere Bedeutung zu, Fris-

ten und Zeitfenster spielen eine entscheidende rolle. 

Grundlegende Instrumente 
und ihre Einordnung 

Erstkontakt zur KSB 

um eine psychosoziale Beratung vor Inanspruchnahme 

von PND im Erstkontakt anbieten zu können, müssen rat-

suchende, die sich frühzeitig (vor der 12./14. SSW) an die 

KSB wenden, einen termin vor der Durchführung einer vor-

geburtlichen untersuchung erhalten können.

In der konkreten umsetzung müssen dazu Verfahren ent-

wickelt werden, wie im rahmen der terminvereinbarung 

verlässlich das Angebot der psychosozialen Beratung vor 

Inanspruchnahme von vorgeburtlichen untersuchungen 

verankert werden kann.

Da es sich um einen integrierten Beratungsansatz handelt,  

kann dazu eine Checkliste (Instrument 1) genutzt werden,  

die die gesamten Beratungsanliegen an Schwangerschafts- 

beratungsstellen berücksichtigt und um die Bedarfsklärung  

zur „Beratung vor Inanspruchnahme von PND“ erweitert 

wird. 

Klientinnen nehmen telefonisch persönlich oder per E-Mail 

Kontakt zur KSB auf. Aufgrund der unsicheren Daten- 

übermittlung gibt es für die Kontaktaufnahme per E-Mail 

trägerspezifisch gesonderte regelungen hinsichtlich einer 

Datenübervermittlung oder den Verweis auf eine telefoni-

sche Kontaktaufnahme. 

WIE KANN DEr BErAtuNGSANSAtZ KoNKrEt 
uMGESEtZt WErDEN?
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Die folgenden Kriterien/Fragestellungen sind für die telefo-

nische und persönliche Kontaktaufnahme gültig. Sie sind 

als grundsätzliche orientierung für die Klärung des Be-

ratungsanliegens und eine angemessene terminvergabe 

gedacht. Der „rote Faden“ ergibt sich aus der Beantwor-

tung der einzelnen Fragen. Auf Verlaufsschemata wurde 

bewusst verzichtet, können aber in den jeweils regionalen 

QM-Dokumenten Anwendung finden.

Mit dem aktiven, frühen und integrierten Beratungsansatz 

kommen auch logistische Herausforderungen auf die KSB 

zu. So treten durch die begrenzten personellen und zeit-

lichen ressourcen Beratungsanliegen ratsuchender mit-

einander in Konkurrenz, muss zwischen der schwangeren 

ratsuchenden in der 26. Schwangerschaftswoche, die ihren 

Arbeitsplatz verloren hat und der ratsuchenden in der 10. 

Schwangerschaftswoche, die allgemeine Fragen zur Exis-

tenzsicherung mitbringt, aber auch vor einer vorgeburtlichen 

untersuchung wie z. B. der Messung der Nackentranspa-

renz steht, die Vorrangigkeit entschieden werden.

Stehen Schwangerschaftskonfliktberatungen im engeren 

Sinne mit der Frage nach einem Schwangerschaftsabbruch 

und ähnlich bedrohlichen existentiellen Fragestellungen in 

der Praxis der terminvergabe an erster Stelle, muss bei  

engen ressourcen im Weiteren eine Festlegung hinsicht-

lich der Gewichtung getroffen werden. 

Anamnese und Anknüpfungspunkte: 
Themen der Beratung
Der von der schwangeren Frau benannte „Anlass der Kon-

taktaufnahme“ gibt erste Hinweise für die richtung des Bera- 

tungsauftrages. Im Laufe des weiteren Beratungsprozesses  

kann dieser durch die im „Gesprächsverlauf benannten Frage-  

und Problemstellungen“ differenziert, weiterentwickelt und/

oder modifiziert werden.

Aus fachlicher Sicht sind hierbei die jeweiligen Zeitpunkte  

und Entstehungszusammenhänge der Beratungsthemen 

zu unterscheiden und zu beachten. Sie spielen für die Wahr-

ERSTKoNTAKT IN EINER KSB

INSTRUMENT 1: 
CHECKLISTE ZUR TERMINVEREINBARUNG

Welche Informationen 

benötigt die Beratungsstelle/Beraterin?
■ Was ist das Anliegen?
■ Möchte die Ratsuchende ihren Namen nennen 

oder anonym bleiben?
■ War die Ratsuchende schon einmal in dieser Bera-

tungsstelle und wenn ja, bei welcher Mitarbeiterin?
■ Durch wen wurde an die Beratungsstelle verwiesen?
■ Besteht eine Schwangerschaft?
■ Welche Schwangerschaftswoche ist erreicht?
■ Ggf. Entbindungstermin?  
■ Dringlichkeit?
■ Krisenintervention?
■ Vor Inanspruchnahme PND?

 Exemplarische Formulierungen zur Exploration 

(erstellt von Verwaltungskräften der KSB):

    - In welcher Schwangerschaftswoche sind Sie?

 - Waren Sie schon einmal bei uns?

 - Sind Sie von Ihrem Frauenarzt/-ärztin auf  

 uns aufmerksam gemacht worden?

 - Wurde mit Ihnen schon das thema „vorgeburt-  

 liche untersuchungen“ angesprochen?

 - Stehen in der nächsten Zeit vorgeburtliche  

 untersuchungen an?

 - Wenn ja, wann? Dann kann ich Ihnen vorher   

 noch einen termin anbieten.

 - Sie können sich dann auch zu diesem thema  

 bei uns ergänzend informieren und beraten.
■ Besteht ein Schwangerschaftskonflikt?
■ Wird ein Beratungsnachweis gewünscht?
■ Wer soll am Beratungsgespräch teilnehmen 

(Partner, Kindsvater, Eltern, Vertrauensperson)?
■ Ist eine ausreichende Sprachkompetenz zur 

Verständigung vorhanden (Fremdsprachlichkeit, 

Gehörlosigkeit)?

■ Bitte um Angabe einer Kontaktmöglichkeit 

(in der Regel Telefonnummer zur kurzfristigen 

Erreichbarkeit bei Terminänderungen)
■ Ggf. Nachfrage nach Wohnort oder Arbeitsstelle 

hinsichtlich des Angebotes der Wahl des Bera-

tungsstandortes.

Welche Informationen benötigt die Ratsuchende?
■ Signal: sie ist mit ihrem Anliegen bei uns richtig!
■ Welche Unterlagen muss sie ggf. anlassbezogen 

mitbringen?
■ Partner, Kindsvater, Angehörige oder Vertraute 

sind ebenso in der Beratung willkommen  

(Konzeption/Rechtsanspruch).
■ Beratung kann auch anonym erfolgen – in unter-

schiedlichen Zusammenhängen relevant



nehmung von mitschwingenden Fragestellungen im Kontext 

der pränatalen Diagnostik eine wichtige rolle. Im rahmen der  

Auftragsklärung werden sie gemeinsam mit der ratsuchen- 

den herausgearbeitet und geschärft. Durch die gewissen-

hafte Exploration des Beratungsanlasses können themen 

der psychosozialen Beratung sichtbar und damit bearbeit-

bar werden. Die ratsuchende bestimmt selbst, welche 

themen in der weiteren Bearbeitung Gegenstand der psy-

chosozialen Beratung sein sollen und in einem entspre-

chenden „Beratungskontrakt“ festgehalten werden können.

Hier zeigt sich das Selbstverständnis der psychosozialen 

Beratung, die sich als ein „ressourcenorientierter dialogi-

scher Prozess versteht, in dem die Beraterin durch den 

Aufbau einer Beziehung und den Wechsel von Information, 

Aufklärung und Beratung entsprechend dem persönlichen 

Bedürfnis der ratsuchenden eine Entscheidungsfindung 

begleitet. Dabei werden die biografischen und lebenswelt-

lichen Zusammenhänge mit Hilfe eines systemischen An-

satzes einbezogen“ (Quelle Nr. 2, S. 11).

In diesem Prozess bedarf es auf Seiten der Beraterinnen 

einer entsprechenden Grundhaltung und Verantwortung 

in der Beratung. In der fachlichen Einordnung des Bera-

tungsansatzes „Aktiv, Früh, Integriert“ hat sich der Begriff 

der „respektvollen Aufrichtigkeit“ geprägt. Aus respekt 

vor der ratsuchenden und den für sie möglichen Kon- 

sequenzen der PND wird das thema aktiv angeboten.  

Dies trägt dazu bei, das tabu und die Diskrepanz von  

untersuchungshäufigkeit und des In-Sprache-Bringens 

der Entscheidungssituation zu mildern. Hierbei wird das 

Zusammenwirken der drei methodischen Formen Infor-

mation, Aufklärung und Beratung genutzt, um die Be- und 

Verarbeitung der Fragestellungen auf alle drei Ebenen  

(kognitive, emotionale und Handlungsebene) zu ermög-

lichen und zu unterstützen (Quelle Nr. 3, S. 15).

INSTRUMENT 2: ANAMNESELEITFADEN 

Der Erstkontakt zur Beratungsstelle setzt den zeitlichen Be-

ginn eines Beratungsprozesses. Die darin erfolgten ersten  

Klärungen werden im Erstgespräch aufgenommen und 

fortgeführt. Beide prägen maßgeblich den Beratungsprozess.

Die themenbereiche des inneren Leitfadens spiegeln sich 

im Anamneseleitfaden. um den „raum“ für alle in einer 

Schwangerschaft relevanten themen zu öffnen kann es zu 

Beginn des Beratungsprozesses wichtig sein, aktiv themen  

zu benennen. Diese können im Erstgespräch bearbeitet 

oder evtl. erst später in der Schwangerschaft aufgegriffen 

werden.

Dies gilt insbesondere für das themenspektrum der präna-

talen Diagnostik. Liegen der Erstkontakt, das Erstgespräch 

z. B. vor einer Inanspruchnahme von pränataler Diagnostik,

so kann das aktive Angebot zu einer Klärung des themas 

– orientiert am jeweiligen individuellen Informations- und 

Entscheidungsbedarf der Klientin/des Klienten – eine psy-

chosoziale Entscheidungshilfe ermöglichen.

Ist das thema für die ratsuchenden nach eigener Ein-

schätzung nicht relevant, kann oder möchte sie/er das the-

ma nicht näher betrachten, so ist auch diese gemeinsame  

Feststellung und Wahrnehmung ein teil der Anamnese und 

ermöglicht ein Bewusstwerden.

Die Anamnese ist Bestandteil des Erstgespräches, sie ist 

aber auch weiterhin teil des Beratungsprozesses. 

Themenspektrum des Anamneseleitfadens:
■ Angaben zur Kontaktaufnahme
■ Biographische und soziographische Inhalte
■ Spezifische Aspekte der Schwangerschaft, des 

 Elternwerdens
■ Kontext von PND (Schwangere, Partner/in, 

 Familienangehörige) › siehe Aufgliederung Folgeseite
■ Verfasstheit der Person

ANAMNESELEITFADEN

Angaben zur Kontaktaufnahme:
■ Erstkontakt/Folgekontakt
■ Setting: ratsuchende(r), Partner/in, 

 Familienangehörige, Sonstige
■ Vorinformationen zur/über Beratung
■ Verweisung/Empfehlung durch Dritte/Medien 
■ Anlass der Kontaktaufnahme 

 (in Schwangerschaft, nach Geburt)
■ Anliegen     

-  Im Erstkontakt/-gespräch (telefon/erstes 

  Beratungsgespräch) von Klientin aktiv benannt

 -  Im weiteren Verlauf exploriert
■ Kontaktdaten
■ Vereinbarungen über Datenschutz 

 (umgang mit Kontaktdaten, Erfassung von 

 Daten usw.)

Biographische und soziographische Inhalte:
■ Alter/Geburtsdatum
■ Familienstand
■ Partner-und Familiensituation

14
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■ Anzahl/Zeitpunkt (Geburten, Fehl- oder tot-

 geburten, Schwangerschaftsabbrüche, Kindstod)
■ ungewollte Kinderlosigkeit
■ Wohnsituation (wo, mit wem, welche Bedingungen)
■ Migrationshintergrund/Nationalität
■ Sprachkenntnisse/Verständigungsmöglichkeit/

 Sprachfähigkeit
■ religionszugehörigkeit/Weltanschauung/

 ethische Grundhaltung/Sinnstiftung
■ Schulbildung, Ausbildung, Beruf, derzeitige 

 tätigkeit
■ Finanzielle Absicherung/Einkommenssituation

Spezifische Aspekte der Schwangerschaft, 

des Elternwerdens:
■ Schwangerschaftswoche
■ Entbindungstermin / Zeitpunkt der Geburt
■ Praktizierte Kontrazeption der Schwangeren/

 des Paares
■ Genereller Kinderwunsch der ratsuchenden/

 Partner/in, Familienangehörige, Freunde usw.
■ unerfüllter Kinderwunsch
■ Entstehung der Schwangerschaft 

 (geplant, ungeplant, ambivalent, willkommen, 

 ablehnend – vgl. Anknüpfungspunkte)
■ Einstellung zur Schwangerschaft: Schwangere, 

 Partner/in, Familienangehörige, Freunde
■ Vorerfahrungen mit Schwangerschaft und 

 Geburt der Schwangeren, Familienangehörigen, 

 Freunde
■ Erfahrungen mit eigenen Eltern 

 (welche inneren repräsentanzen entstanden 

 aus der Erfahrung mit der eigenen Mutter und 

 dem eigenen Vater)
■ Vorstellungen zur eigenen rolle als Mutter/Vater
■ Erwartungen an Schwangerschaft
■ Gesundheitliche Verfassung der werdenden 

 Mutter (physisch, psychisch)
■ Gesundheitliche Verfassung des ungeborenen 

 Kindes (physisch, psychisch)
■ Schwangerschaftserleben
■ Beziehung zum ungeborenen Kind/Bilder/

 Wünsche
■ Spezifische Belastungen, Ängste, Sorgen in 

 Bezug auf die Schwangerschaft und Geburt
■ Vorbereitung auf die Entbindung 

 (Geburtsvorbereitung, Klinik)
■ Haltung zu Geburt/Kaiserschnitt
■ Stand der Vorbereitung auf das Kind

Kontext von PND 

(Schwangere/ Partner/in/ Familienangehörige):
■ Kenntnisstand, Informationswunsch, 

 Auseinandersetzung, Entscheidungsfindung
■ Schwangerschaft als natürlicher Vorgang/

 zu überwachender Vorgang
■ Möglichkeiten der Selbstwahrnehmung 

 und der Wahrnehmung des ungeborenen 

 Kindes (was unterstützt – was hindert)
■ Sorge/Ängste vor Krankheit, Behinderung, 

 Verlust des Kindes
■ Einstellung zu einem Kind mit Krankheit/

 Behinderung (Schwangere, PartnerIn, Familie)
■ Besteht Drucksituation
■ Potentieller Schwangerschaftskonflikt
■ Bisherige untersuchungen/nächste 

 untersuchung
■ Ärzte/innen/ Hebammenkontakte
■ Weitere involvierte Personen oder Dienste/

 Einrichtungen

Verfasstheit der Person:
■ Generelle gesundheitliche Situation 

 (physisch, psychisch)
■ Belastungen durch traumatische 

 Lebenserfahrungen, Verlusterfahrungen
■ Aktuelle Stressfaktoren, Stressbewältigung
■ risiken der Lebensführung 

 (z. B.: Süchte, Verschuldung etc.)
■ Selbsterleben, Selbstverständnis, 

 Gefühlserleben
■ Selbstorganisation
■ Sexualität, Kontrazeption
■ Beziehungserleben, Zugehörigkeit, 

 Einbindung, Perspektiven
■ Defizite, Abhängigkeiten, Konflikte, 

 Ambivalenzen
■ ressourcen, gesundheitsfördernde 

 Faktoren, unterstützungsfaktoren, 

 Bewältigungsstrategien
■ rollenflexibilität, Kompetenzen, 

 Handlungsspielräume
■ Wünsche, Perspektiven, Ziele – 

 Handlungsstrategien
■ Sinnerleben – was wird als sinnstiftend 

 erlebt? (z. B.: moralische Grundhaltungen, 

 Bindung an religion, Zugehörigkeit zu 

 Wertegemeinschaften, vertrauende Haltung, 

 Vorbilder)



Auf der Grundlage eines im team abgestimmten Anamnese- 

leitfadens können, angepasst an die jeweiligen trägerspezi-

fischen Dokumentationsformen der Beratung, ergänzende 

Instrumente vor ort zur Verankerung des aktiven, frühen, inte- 

grierten Ansatzes der Pränatalen Diagnostik in der allgemei- 

nen Schwangerschaftsberatung geschaffen werden (z. B. Be- 

rücksichtigung der themen im Aktendeckblatt, Instrument 4). 

 

INSTRUMENT 3: ANKNüPFPUNKTE

Im Folgenden ist eine Auswahl an Anknüpfpunkten und 

Fragestellungen aufgelistet, die im Gespräch mit der Klien-

tin/ dem Klienten einen aktiven Zugang zur thematik der 

PND ermöglichen können. Die angebotenen Formulierun-

gen sind nicht streng voneinander abzugrenzen, sondern 

überlappen sich thematisch. Dabei handelt es sich nicht 

um eine abgeschlossene oder chronologische Auflistung.

Anknüpfpunkte und Fragestellungen sind keine Stereoty-

pen. Sie müssen im Hinblick auf die jeweilige Situation und 

Intervention in der Beratung ausgewählt und modifiziert 

werden. Gleichzeitig bietet diese Auswahl eine Grundlage 

für die fachliche Auseinandersetzung im team der Bera-

tungsstellen und im Zusammenhang mit einer fachlichen 

Selbstreflexion jeder Beraterin.

Es wurde auf möglichst praxisnahe Formulierungen geach-

tet, die jede Beraterin für sich und die ratsuchenden ange-

messen modifizieren und erweitern kann und muss. 

ANKNüPFPUNKTE UNTER VERSCHIEDENEN 

THEMENKoMPLExEN

Kontaktaufnahme bezüglich einer Terminvergabe 

oder in der Eröffnung des Beratungsgesprächs
■ Wie sind Sie auf unsere Beratungsstelle 

 aufmerksam geworden?
■ Haben Sie ein bestimmtes Anliegen?
■ Hat Ihr Arzt/Ihre Ärztin Sie über die Beratungsstelle 

informiert?
■ Gibt es einen bestimmten Grund/Anlass, warum 

 Ihr Arzt/Ärztin Ihnen die Beratung empfohlen hat?
■ Steht eine untersuchung an?

Soziographische Daten wie Alter der Frau, frühere 

Schwangerschaften, Familienstand, Lebensform
■ Ist es für Sie ein guter Zeitpunkt schwanger zu sein?
■ Machen Sie sich Gedanken wegen Ihres Alters? Hat 

Ihr Alter Auswirkungen auf Ihre Schwangerschaft?

■ Wurden Ihnen wegen Ihres Alters besondere

  vorgeburtliche untersuchungen empfohlen? 

 Haben Sie bereits Erfahrungen mit PND?
■ Welche Haltung haben Sie, was denken Sie zu 

 vorgeburtlichen untersuchungen?
■ Welche Meinung hat Ihr Partner zu vorgeburtlichen 

 untersuchungen?
■ Was sagt Ihre Familie zu vorgeburtlichen 

 untersuchungen?

Entstehungsgeschichte Kind: erwünscht (geplant, 

ungeplant, unerfüllt) oder unerwünscht bzw. an-

genommene/nicht angenommene Schwangerschaft 
■ Ist die Schwangerschaft geplant oder ungeplant?
■ Machen Sie sich deshalb mehr Gedanken über die 

 Gesundheit Ihres Kindes?
■ Wie wichtig ist es deshalb für Sie, etwas über Ihr 

 Kind zu erfahren?
■ Wurden Sie gleich schwanger oder wünschen 

 Sie sich schon lange ein Kind?
■ Was wäre Ihnen besonders wichtig, wenn Sie daran 

 denken, dass Sie für Ihr Kind gut sorgen wollen?
■ Wenn Sie lange auf Ihr Kind warten mussten, 

 möchten Sie jetzt ganz besonders vorsichtig sein? 

 Was hilft Ihnen dabei?
■ Planen Sie vorgeburtliche untersuchungen? 

 Was möchten Sie über Ihr Kind wissen?

Partner/Vater des Kindes 
■ Wie stehen Sie zum Vater des Kindes?
■ Was sagt ihr Partner zu der Schwangerschaft? 

 Was verbindet er mit dem Vaterwerden?
■ Wie denkt Ihr Partner über vorgeburtliche 

 untersuchungen?
■ Gibt es gleiche/unterschiedliche Vorstellungen 

 bei Ihnen?
■ Wie beeinflusst Sie die Einstellung Ihres Partners?
■ Haben Sie mit Ihrem Partner darüber gesprochen 

 wie es für Sie wäre, wenn Ihr Kind krank wäre oder 

 eine Behinderung hätte?

Schwangerschaft/Veränderung/psychische und 

physische Befindlichkeit
■ Ist dies Ihre erste Schwangerschaft? Waren Sie 

 schon einmal schwanger?
■ Wie sind Sie in den früheren Schwangerschaften 

 mit PND umgegangen?
■ Welche Erfahrungen haben Sie mit den 

 vorgeburtlichen untersuchungen gemacht? 
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PND kann während der gesamten Schwangerschaft ein 

thema für die Schwangere und den werdenden Vater sein, 

da beide immer wieder mit bestimmten untersuchungen/ 

untersuchungsmöglichkeiten konfrontiert werden. War in 

der Entwicklung der Auflistung der Anknüpfungspunkte 

insbesondere der frühe Zeitpunkt in der Schwangerschaft 

im Blick, sind die Fragestellungen nicht auf diesen Zeitraum 

beschränkt.

■ Haben Sie vor, jetzt etwas anders zu machen? 

 Warum?
■ Wie geht es Ihnen mit der Schwangerschaft?
■ Was verbinden Sie mit Ihrem Kind?
■ Was denken Sie, wie wird sich Ihr Leben 

 verändern?
■ Haben Sie Wünsche, Hoffnungen, Ängste?
■ Was möchten Sie über Ihr Kind wissen?
■ Was wäre wenn...? 
■ Spüren Sie denn schon etwas von Ihrer 

 Schwangerschaft?
■ Was nehmen sie wahr von Ihrem Kind?
■ Seit wann wissen Sie, dass Sie schwanger sind?
■ Wie wurde die Schwangerschaft festgestellt?
■ Haben Sie einen test gemacht?
■ Waren Sie schon beim Arzt?
■ Welche Informationen haben Sie von Ihrem Arzt/

 Ihrer Ärztin bekommen? Wurden Ihnen vom Arzt 

 vorgeburtliche untersuchungen angeboten oder 

 empfohlen?
■ Haben Sie Fragen zu vorgeburtlichen 

 untersuchungen?
■ Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie an die 

 vorgeburtliche untersuchung denken?
■ Wurden bei Ihnen schon vorgeburtliche 

 untersuchungen durchgeführt?
■ Steht eine vorgeburtliche untersuchung bevor? 

 Gibt es schon einen termin?
■ Fühlen Sie sich gedrängt eine vorgeburtliche 

 untersuchung durchführen zu lassen? Von wem? 

 Wie gehen Sie damit um?

Schwangerschaftswoche 
■ In der wievielten Schwangerschaftswoche sind 

 Sie jetzt?
■ Wurden Sie von Ihrem Arzt auf das thema 

 vorgeburtliche untersuchungen angesprochen?
■ überlegen Sie, vorgeburtlichen untersuchungen 

 durchführen zu lassen?

Ultraschallbild
■ Möchten Sie ultraschalluntersuchungen 

 durchführen lassen? Was wissen Sie über 

 ultraschalluntersuchungen?
■ Wie geht es Ihnen vor/während dem ultraschall?
■ Was versprechen Sie sich von einem ultraschall?
■ Welcher ultraschall steht als nächstes an?
■ Haben Sie Fragen dazu? Wie geht es Ihnen 

 damit?

■ Haben Sie einen ultraschall machen lassen?
■ Haben Sie ein ultraschallbild von Ihrem Kind 

 mitgebracht?
■ Was wäre, wenn dem Arzt etwas auffallen würde?

Mutterpass
■ Haben Sie schon einen Mutterpass?
■ Haben Sie den Mutterpass mitgebracht/dabei? 

 Haben Sie Fragen zum Mutterpass?
■ Ich habe in Ihrem Mutterpass gesehen, dass... 

 Mir ist aufgefallen, dass...
■ Gibt es irgendwelche körperlichen 

 Beschwerden oder Einschränkungen, die 

 der Arzt im Mutterpass angekreuzt hat?
■ Liegt bei Ihnen eine risikoschwangerschaft vor?

Aspekte: Körperwahrnehmung, Gefühle, 

Erfahrungen, Lebensgeschichte, Intuition, 

Träume, spirituelle Dimension…
■ Welche Haltungen, Gefühle, Wahrnehmungen 

 helfen Ihnen in Ihrer Schwangerschaft?
■ Was tut Ihnen zurzeit gut? Körperlich, seelisch?
■ Was unterstützt Sie?
■ Was können Sie tun, damit es Ihnen gut geht 

 (besser geht)?
■ Spielen vorgeburtliche untersuchungen dabei 

 eine rolle?
■ Wie können Sie Ihrer Erfahrung nach mit 

 Ängsten gut umgehen?
■ Was nehmen Sie körperlich wahr?
■ Wie geht es Ihnen mit den Veränderungen in 

 Ihrem Körper?
■ Vertrauen Sie Ihrer eigenen Körperwahrnehmung, 

 was gibt Ihnen darin persönlich Sicherheit?
■ Wie fühlt sich schwanger sein für Sie an?
■ Was hat Ihnen früher geholfen, Sicherheit 

 gegeben in neuen Situationen?
■ Worauf verlassen Sie sich in der Schwangerschaft?
■ Was gibt Ihnen Sicherheit? Was wirkt sich positiv 

 aus? Worauf vertrauen Sie?



teambesprechungen – Supervision – 
Pastorale Begleitung

Neben der inhaltlichen und fachlichen Auseinandersetzung 

mit den Instrumenten der Beratungsarbeit, kommt der 

strukturellen Verankerung des aktiven, frühen und integ-

rierten Ansatzes eine besondere Bedeutung zu. 

Teambesprechung

Der fachliche kollegiale Austausch in teambesprechun-

gen bietet ergänzend zu Fortbildungen „den“ geeigneten 

rahmen für die Vertiefung und Implementierung des Be-

ratungsansatzes. Daher ist eine regelmäßige, bedarfs-

orientierte Bearbeitung der Erfahrungen in den teambe-

sprechungen in der Beratungspraxis besonders hilfreich. 

Die Strukturierung der Besprechungen wird in den KSB je 

nach teamgröße und Zusammensetzung unterschiedlich 

vorgenommen. In der umsetzung hat es sich bewährt, den 

Erfahrungsaustausch der Mitarbeiterinnen mit dem akti-

ven, frühen und integrierten Beratungsansatz unmittelbar 

als festen Bestandteil der tagesordnung (Instrument 5).zu 

platzieren, d. h. das thema sichtbar zu machen und ihm 

wiederkehrend raum zu geben. 

Supervision/Praxisberatung

Supervision wird laut der rahmenkonzeption für die Ar-

beit katholischer Schwangerschaftsbera tungsstellen als 

ein fachlich kontrollierter berufs-und fortbildungsbezoge-

ner Lern-und Arbeitsprozess verstanden. Daher kommt ihr 

gerade bei der Erprobung und reflexion eines erweiterten 

beraterischen Handelns, wie es der aktive, frühe und integ-

rierte Ansatz voraussetzt, eine wesentliche unterstützende 

und klärende Funktion zu.

Neben dieser reflexionsmethode spielt die Praxisbera-

tung im beruflichen Alltag eine tragende rolle. Sie dient 

der Gewinnung, Erhaltung und Verstärkung der beruflichen 

Handlungsfähigkeit und kann im team (s. o.) als kollegiale  

Beratung, im Zweier-/Dreiergespräch oder unter Anlei-

tung einer/es speziell dafür eingesetzten Praxisberaters/in  

durchgeführt werden (Quelle Nr. 5, S. 40 – 41).

Pastorale Begleitung 

„Eine fachliche Auseinandersetzung mit psychosozialen 

Fragen der pränatalen Diagnostik wirft auch immer Fragen 

zu ethischen und/oder theologischen Grundlagen und Zu-

sammenhängen auf und fordert eine entsprechende Aus-

einandersetzung. Weist die fachliche Auseinandersetzung 

mit ethischen und theologischen themen einerseits weit 

über die persönlichen Haltungen und überzeugungen hin-

aus, muss deren reflexion ein zentrales Qualitätsmoment 

psychosozialer Beratung sein.“

„Aufgrund der trägerzugehörigkeit besteht für ratsuchen-

de ein impliziter Anspruch, in der Beratung auch religiöse 

themen und Sinnfragen auf der Grundlage unterschied-

lichster Weltanschauungen und religiöser orientierungen 

bearbeiten zu können.“ Diese Möglichkeit „wird immer wie-

der von ratsuchenden in Anspruch genommen“ (Quelle 

Nr. 3, S.24).

Mit dem aktiven, frühen und integrierten Ansatz steht dabei 

insbesondere die Situation vor der Entscheidung für oder 

gegen die Inanspruchnahme von pränataler Diagnostik mit 

ihren spezifischen Fragestellungen – insbesondere den 

ethischen Implikationen des frühen Zeitpunktes der Ent-

scheidungsfindung und der damit neu definierten „verant-

worteten Elternschaft“ (Quelle Nr. 7, S. 10 f.) im Mittelpunkt.

Die pastorale Begleitung kann dabei einen rahmen für die 

vertiefte Auseinandersetzung mit den, auch in der ethisch/

theologisch ausgerichteten Literatur noch wenig aufberei-

teten Fragestellungen des frühen Zeitpunktes schaffen. 

Insbesondere mit der Einführung der Bluttests wird der 

Bedarf auch gesamtgesellschaftlich immer deutlicher ge-

sehen. 

Ein Schaubild, das einen Fächer an relevanten Dimensio-

nen der ethisch/theologischen Fragestellungen eröffnet, 

kann in der reflexion, in der pastoralen Begleitung, im 

team bzw. in der einzelnen Auseinandersetzung unter-

stützen (siehe Schaubild). 
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Fortbildung

In der Bedarfsanalyse vor umsetzung des Beratungsan-

satzes haben sich in der Beratungspraxis primär die Fort- 

bildungswünsche und -bedarfe zur medizinisch-human-

genetischen, ethischen, rechtlichen und beratungsspe-

zifischen Auseinandersetzung gezeigt. Dabei wird der 

beratungsspezifischen Auseinandersetzung der höchste 

Stellenwert zugeschrieben.

In diesem Zusammenhang wurden spezifische Fortbildungen 

konzipiert. (z. B.: Beratung zur pränatalen Diagnostik in der 

frühen Schwangerschaft, SkF Landesverband Bayern e. V. 

und SkF Gesamtverein e. V.) Gleichzeitig wird der Handlungs-

ansatz in der längerfristigen Fortbildung für Beraterinnen der  

KSB über die Auseinandersetzung mit Schwangerschafts-, 

Ambivalenz- und Entscheidungskonflikten, dem anamnesti-

schen Vorgehen und der psychosozialen Arbeit mit Wider-

ständen unterstützt. Durch Fachtagungen zu medizinischen, 

humangenetischen und rechtlichen Fragestellungen kann 

bedarfsgerecht immer wieder der aktuelle Stand der Ent-

wicklungen in der jeweiligen Disziplin vermittelt werden. 

 

Einordnung in QM-Systeme 

Das Bundes-rahmenhandbuch für Katholische Schwanger- 

schaftsberatung bietet den rahmen für die Beschreibung 

der jeweiligen Aufgaben, Kriterien und Anforderungen 

(Quelle Nr. 6). Ebenso wurden von Bundesländern, trägern 

der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege sowie Fach-

diensten der KSB eigene Qualitätsmanagementsysteme 

bzw. QM-Bausteine entwickelt. 

Der vorliegende Handlungsansatz lässt sich mit seinen bis-

her entwickelten Instrumenten in die bestehenden Systeme 

integrieren. Dazu können die jeweiligen vorgestellten Instru-

mente angepasst oder unmittelbar übernommen werden. 

Auch dieser Ansatz bedarf der weiteren Entwicklung und 

Erprobung. Daher ist es ein Anliegen im Austausch mit den 

Beratungsstellen zu bleiben, modifizierte Instrumente und 

rückmeldungen zur umsetzung aus der Beratungspraxis 

zu erhalten und zu kommunizieren. 

QuALIFIZIEruNG

Kind wahrnehmen als Subjekt und Gegenüber

Kind = mir anvertraut (Fürsorge)

Kind ≠ Privatsache, sondern der Sorge/Sorgfalt/
Solidarität vieler anvertraut

Beziehung zum Partner klären/stärken

Austarieren: Bedürfnisse Mutter  Bedürfnisse Kind

Selbstbestimmtes Verhältnis zum Arzt 
(auch: Recht auf Nichtwissen)

Beraterin = Vertreterin Gemeinschaft (Gesellschaft/Kirche)

Grundvergewisserung: Leben hat Chancen + Grenzen 
(Machbarkeit  Annehmen/(Los)Lassen)

Güterabwägung als Aufgabe sehen und einüben

Freiheit statt objekt der Vorgaben und Meinungen anderer

Klärung meiner Beurteilungskriterien (statt: Testergebnis-Fixierung)

sorgfältig informieren

Klärungen 
in der Früh-
schwanger-
schaft

Reifung zu 
ver-antwort-lichem 

Subjekt

Gewissensbildung

Verortung in der
Gemeinschaft

„GutES LEBEN“ (StAtt PErFEKtIoN)

trotZ ALLEr BEGrENZuNGEN DES LEBENS/DEr WELt

© Dipl.-theol. Maria-Anna Immerz
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Die KSB dokumentiert die von ihr erbrachten Beratungs-, 

Hilfe- und Dienstleistungen und hält sie in einer Statistik 

anhand bundeseinheitlicher Kriterien entsprechend den 

Anforderungen des Bundes-rahmenhandbuches der Ka-

tholischen Schwangerschaftsberatung fest. Für beides 

existieren in der Praxis unterschiedliche EDV-Programme 

(Ebis, SoPart, usw.). 

In der statistischen Erfassung werden, orientiert an der  

bundesweiten Auswertung des Deutschen Caritasverban-

des, unterschiedliche themen der psychosozialen Beratung 

in den Problemstellungen erfasst. Diese können der rubrik 

„Anlass der Kontaktaufnahme“ oder „im weiteren Verlauf 

benannt“ zugeordnet werden. Dazu dienen zwei spezi- 

fische Felder in der Kategorie „Einstellungen zum Kind“ und 

ein Feld in der Kategorie „ Gesundheitliche Situation“. 

1. „Im Kontext von Pränataldiagnostik“ 

Dieses Feld dient der Erfassung aller Fragestellungen rund 

um PND  ohne auffälligen/positiven Befund, also auch der 

Dokumentation der umsetzung des aktiven, frühen und in-

tegrierten Ansatzes.

2. „Auffälliger Befund/Zu erwartende 

Behinderung des Kindes“ 

An dieser Stelle können alle Problemstellungen im Zusam-

menhang mit irritierenden bzw. auffälligen Befunden er-

fasst werden. 

3. „Fragen zu Vorsorge/Schwangerschaft und Geburt“

Aufgrund des fließenden übergangs zur PND bildet dieses 

Feld alle eng begrenzten Probleme, bzw. Fragestellungen 

der Vorsorge/Schwangerschaft und Geburt ab. Werden 

über z. B. ultraschalluntersuchungen auch Fragen der PND 

berührt, kann ergänzend das Feld „Im Kontext von Prä-

nataldiagnostik“  zur Eingabe genutzt werden. 

Neben dieser EDV gestützten statistischen Erfassung und 

Dokumentation verfügen Beratungsstellen über unter-

schiedliche Formen und Vorlagen der handschriftlichen 

Dokumentation wie z. B. Aktendeckblätter, Karteikarten. 

Liegen solche Instrumente zur Erfassung des Beratungs-

verlaufs vor, ist es sinnvoll ein entsprechendes Feld für die 

Dokumentation des themenkomplexes der PND festzu-

legen (Instrument 4).

Mit der Einführung des aktiven, frühen und integrierten 

Beratungsansatzes findet erfahrungsgemäß kein Anstieg 

der Fallzahlen statt, da den anfragenden ratsuchenden 

ohnehin ein Beratungstermin in der allgemeinen Schwan-

gerschaftsberatung angeboten worden wäre. Allerdings 

ermöglicht die frühe terminvergabe nicht nur das Ange-

bot der Beratung vor Inanspruchnahme von PND, sondern 

auch die Bearbeitung der unterschiedlichen, in der Ana-

mnese und im Verlauf benannten, Problemstellungen mit 

weniger Zeitdruck. Damit kann sich die Anzahl der Bera-

tungstermine in der Schwangerschaft erhöhen. 

Ein erster Schritt der Öffentlichkeitsarbeit ist es, in Flyern 

oder innerhalb des Internetauftrittes die Empfehlung zu 

geben, psychosoziale Beratung möglichst frühzeitig in An-

spruch zu nehmen. Dieser Hinweis wird je nach Länder- 

regelungen teilweise im Zusammenhang mit Leistungen 

der „Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz des unge-

borenen Lebens“ aufgenommen und könnte z. B. wie folgt 

ergänzt werden:

Ebenso können Evaluationsergebnisse des Modellprojektes aufgegriffen werden.

ÖFFENtLICHKEItSArBEIt

DoKuMENtAtIoN uND StAtIStISCHE ErFASSuNG

■ Je früher Sie sich melden, desto schneller können wir 

 Sie umfassend informieren und beraten.
■ In finanzieller Notlage ist ein Zugang zu einigen Hilfs-

 fonds (z. B. „Landesstiftung Hilfe für Mutter und  

 Kind“) nur vor der Geburt des Kindes möglich.

■ Da vorgeburtliche Untersuchungen immer früher 

 einsetzen, ist auch in diesem Zusammenhang eine 

 frühzeitige Beratung vor der 12. Schwangerschafts- 

 woche sinnvoll.“
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Gerne möchten wir die „originaltöne“ der Beraterinnen  

zitieren, die auf die Frage „was sie gerne einer Kollegin mit-

teilen würde, die sich in den aktiven, frühen und integrier-

ten Beratungsansatz  einarbeitet“ wie folgt antworteten:

„Druck für Implementierung nicht zu groß werden lassen 

– aber fester Bestandteil in Beratung. Keine Scheu vor der 

Beratung zu haben, wenn das thema PND schwierig an-

zusprechen ist – kann das auch an meiner eigenen unsi-

cherheit liegen. Abbau der Angst im Beratungsgespräch 

mit Widerständen zu arbeiten, Zutrauen zu eigenen Fähig-

keiten. In das persönliche Beratungsraster das thema fest 

integrieren. Keine zu hohen Erwartungen, dass es nicht 

darauf ankommt, sich medizinisches Detailwissen anzu- 

eignen. Dass Austausch mit Kolleginnen wichtig ist. Im 

Grunde geht es „nur“ um die unterstützung einer Ent- 

scheidung – Hilfe zur Entscheidungsfindung, außerdem ist 

PND eine normale Angelegenheit für alle Schwangeren. 

Gründliches Befassen mit thematik, Austausch mit ande-

ren. reflexion, „die Klientin bestimmt, wieviel sie will und 

was sie will. Fachliteratur – rollenspiel – Austausch. Große 

Sensibilität erforderlich, evtl. Ablehnung der Klientin, sich 

damit auseinanderzusetzen, akzeptieren. Gleichzeitig aber 

Angebot geben, dass jederzeit bei Bedarf und Wunsch 

PND zum thema gemacht werden kann. Eigene Positio-

nierung braucht Zeit und Information. Die Angst vor PND 

ist unbegründet, Mut machen (für die eigene innere Aus- 

einandersetzung mit dem PND) aber auch auf eigene  

Grenzen achten. Im Beratungsgespräch keine Angst, PND 

ins Gespräch zu bringen. Vertrauen in die eigene Kom- 

petenz. Das thema PND gehört zur gynäkologischen  

Praxis – nicht wir schaffen die Verunsicherung. Erstens ist 

es einfacher als man denkt, das thema anzusprechen. 

Zweitens soll sie (die Kollegin) frühzeitig eine Fortbildung 

besuchen. Die Beschäftigung, wie PND in die allgemei-

ne Schwangerenberatung integriert werden kann ist sehr 

wertvoll; so dass sie dem thema einen eigenen Stellen-

wert einräumt und versucht es nicht nur anzuhängen, mehr 

Zeit für das Beratungsgespräch einplanen. Die Fortbildung 

zu beraterischer Fragestellung möglichst früh absolvieren; 

PND ist ein teil der Beratung. Du darfst auch mal unsicher 

sein oder was ausprobieren; das thema ist sehr span-

nend mit seinen verschiedenen Dimensionen, die erst nach 

und nach verstehbar werden, oder auftauchen – auch in 

den tiefen. Fortbildung ist wichtig zu den verschiedenen  

Aspekten, das thema feinfühlig oder auch mal nicht anzu-

sprechen.“ 

(Auszug aus der Zusammenfassung der Evaluation der 

Fortbildung „Beraterische Fragestellungen im Kontext der 

Pränataldiagnostik“ im rahmen des Modellprojektes)

Die bisherigen Erfahrungen in der umsetzung des aktiven, 

frühen und integrierten Beratungsansatzes zeigen, dass 

die Bearbeitung des themas PND schon zu einem frühen 

Zeitpunkt möglich ist. Dabei gewinnt der themenkomplex 

der PND an Leichtigkeit,  da die bestehenden Fragestellun-

gen der ratsuchenden von Anfang an aufgegriffen werden. 

Gleichzeitig lässt sich der Beratungsansatz in unterschied-

lich organisierten und ausgestatteten Schwangerschafts-

beratungsstellen umsetzen. 

Da die PND aus medizinischer Sicht den gesamten Schwan-

gerschaftsverlauf als „Vorsorgeangebot“ begleitet, kann im 

rahmen einer allgemeinen Beratung das themenspektrum 

der PND integriert angeboten werden. Durch eine stärkere 

Profilbildung der KSB in der psychosozialen Beratung im 

Kontext von PND nach innen und außen ermöglicht der ak-

tive, frühe und integrierte Beratungsansatz  ratsuchenden 

darüber hinaus,  bei irritierenden oder auffälligen Befunden 

gezielt die KSB erneut oder erstmalig aufzusuchen.

Wir wünschen Ihnen in der umsetzung des aktiven, frühen 

und integrierten Beratungsansatzes fruchtbare Erfahrun-

gen und freuen uns auf rückmeldung und Anregungen zur 

Weiterentwicklung. 

  Deutscher Caritasverband e. V. 

Sabine Fähndrich 

Tel.: 0761 200-454 

E-Mail: sabine.faehndrich@caritas.de

Sozialdienst katholischer Frauen

Gesamtverein e. V.

Gabriele Glorius

Tel.: 0231 557026-15

E-Mail: glorius@skf-zentrale.de

Fragen zum Beratungsansatz, Informationen zu 

Datengrundlagen usw. können darüber hinaus 

gerne gerichtet werden an: 

Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Würzburg   

Anna Elisabeth Thieser    

Tel.: 0931/13811     

E-Mail: thieser.annaelisabeth@skf-wue.de  

 

Sozialdienst katholischer Frauen Bayern e. V.

Tel.: 089/5388600

E-Mail: Landesverband@skfbayern.de

mailto:sabine.faehndrich@caritas.de
mailto:glorius@skf-zentrale.de
mailto:thieser.annaelisabeth@skf-wue.de
mailto:Landesverband@skfbayern.de
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INStruMENt 1

Checkliste zur terminvereinbarung – 
Erstkontakt in einer KSB 

Welche Informationen benötigt die 
Beratungsstelle/Beraterin?

■ Was ist das Anliegen?
■ Möchte die ratsuchende ihren Namen nennen oder 

 anonym bleiben?
■ War die ratsuchende schon einmal in dieser 

 Beratungsstelle und wenn ja, bei welcher Mitarbeiterin?
■ Durch wen wurde an Beratungsstelle verwiesen?
■ Besteht eine Schwangerschaft?
■ Welche Schwangerschaftswoche ist erreicht?
■ Ggf. Entbindungstermin?  
■ Dringlichkeit?
■ Krisenintervention?
■ Vor Inanspruchnahme PND?
■ Besteht ein Schwangerschaftskonflikt?
■ Wird ein Beratungsnachweis gewünscht?
■ Wer soll am Beratungsgespräch teilnehmen 

 (Partner, Kindsvater, Eltern, Vertrauensperson)?
■ Ist eine ausreichende Sprachkompetenz zur 

 Verständigung vorhanden 

 (Fremdsprachlichkeit, Gehörlosigkeit)?
■ Bitte um Angabe einer Kontaktmöglichkeit (in der regel  

 telefonnummer zur kurzfristigen Erreichbarkeit)
■ Ggf. Nachfrage nach Wohnort oder Arbeitsstelle 

 hinsichtlich des Angebotes der Wahl des 

 Beratungsstandortes.

Welche Informationen benötigt die Ratsuchende?

■ Signal: sie ist mit ihrem Anliegen bei uns richtig!
■ Welche unterlagen muss sie ggf. anlassbezogen 

 mitbringen?
■ Partner, Kindsvater, Angehörige oder Vertraute 

 sind ebenso in der Beratung willkommen 

 (Konzeption/rechtsanspruch).
■ Beratung kann auch anonym erfolgen
■ tag, uhrzeit, ort des vereinbarten termins, Name 

 der Beraterin

Informationen zu rechtlichen Grundlagen 
in Deutschland im Kontext der PND oder des 
„frühen“ Zeitpunktes

Bei Konfliktberatungen vor 12. SSW 

(keine medizinische Indikation):
■ Frist bis zur 12. Schwangerschaftswoche nach 

 Empfängnis (Berechnung des Arztes ausschlaggebend)
■ Beratungsregelung: psychosoziale Beratung für 

 Schwangere verpflichtend 
■ Wartezeit zwischen Beratung und evtl. 

 Schwangerschaftsabbruch (3 tage)
■ Beratungstermin zur psychosozialen Beratung wird 

 innerhalb von drei Werktagen vergeben
■ KSB kann erfahren beraten und die unterschiedlichen 

 Wege gemeinsam mit den ratsuchenden durchgehen
■ KSB stellt keinen Beratungsnachweis aus – dies 

 geschieht nach erfolgter Beratung auf Wunsch der 

 ratsuchenden in staatlich anerkannten Beratungs-

 stellen für Schwangerschaftsfragen 

Bei Konfliktberatungen nach der 12. SSW 

(medizinische Indikationsstellung):
■ Indikationsstellung durch Arzt erforderlich
■ keine Beratungspflicht der Frau – rechtsanspruch 

 auf psychosoziale Beratung
■ aber Angebot der psychosozialen Beratung durch 

 Arzt verpflichtend erforderlich  
■ bei auffälligem Befund ergänzt durch Kontaktaufnahme 

 des Arztes zur Beratungsstelle auf der Grundlage der 

 Einwilligung der Frau (im Schwangerschaftskonflikt-

 gesetz seit 1.1.2010 rechtsgültig geregelt)
■ Psychosoziale Beratung ist Schwangerschafts-

 beratungsstellen ein wichtiges Anliegen, um 

 Menschen in dieser schwierigen Situation 

 unterstützen und begleiten zu können.

Vor einer vorgeburtlichen genetischen Untersuchung 

und nach Vorliegen des Untersuchungsergebnisses 
■ ist die Schwangere durch den Arzt/die Ärztin ergänzend 

 auf den Beratungsanspruch nach §2 des Schwanger-

 schaftskonfliktgesetzes  hinzuweisen.  

 (vgl. auch Gendiagnostikgesetz rechtsgültig 

 seit 1.02.2010)



INStruMENt 2

Anamneseleitfaden 

Angaben zur Kontaktaufnahme:

■ Erstkontakt/Folgekontakt
■ Setting: ratsuchende(r), Partner/in, 

 Familienangehörige, Sonstige
■ Vorinformationen zur/über Beratung
■ Verweisung/Empfehlung durch Dritte/Medien 
■ Anlass der Kontaktaufnahme (in Schwangerschaft, 

 nach Geburt)
■ Anliegen  

 - Im Erstkontakt/-gespräch (telefon/erstes 

  Beratungsgespräch) von Klientin aktiv benannt

 - Im weiteren Verlauf exploriert
■ Kontaktdaten
■ Vereinbarungen über Datenschutz (umgang mit 

 Kontaktdaten, Erfassung von Daten usw.)

Biographische und soziographische Inhalte:

■ Alter/Geburtsdatum
■ Familienstand
■ Partner-und Familiensituation
■ Anzahl/Zeitpunkt (Geburten, Fehl- oder 

 totgeburten, Schwangerschaftsabbrüche, Kindstod)
■ ungewollte Kinderlosigkeit
■ Wohnsituation (wo, mit wem, welche Bedingungen)
■ Migrationshintergrund/Nationalität
■ Sprachkenntnisse/Verständigungsmöglichkeit/

 Sprachfähigkeit
■ religionszugehörigkeit/Weltanschauung/

 ethische Grundhaltung/Sinnstiftung
■ Schulbildung, Ausbildung, Beruf, derzeitige tätigkeit
■ Finanzielle Absicherung/Einkommenssituation

Spezifische Aspekte der Schwangerschaft, 
des Elternwerdens:

■ Schwangerschaftswoche
■ Entbindungstermin / Zeitpunkt der Geburt
■ Praktizierte Kontrazeption der Schwangeren/des Paares
■ Genereller Kinderwunsch der ratsuchenden/Partner/in, 

 Familienangehörige, Freunde usw.
■ unerfüllter Kinderwunsch
■ Entstehung der Schwangerschaft 

 (geplant, ungeplant, ambivalent, willkommen,

    ablehnend – vgl. Anknüpfungspunkte)
■ Einstellung zur Schwangerschaft: Schwangere, 

 Partner/in, Familienangehörige, Freunde
■ Vorerfahrungen mit Schwangerschaft und Geburt 

 der Schwangeren, Familienangehörigen, Freunde
■ Erfahrungen mit eigenen Eltern (welche inneren 

 repräsentanzen entstanden aus der Erfahrung mit 

 der eigenen Mutter und dem eigenen Vater)
■ Vorstellungen zur eigenen rolle als Mutter/Vater
■ Erwartungen an Schwangerschaft
■ Gesundheitliche Verfassung der werdenden Mutter 

 (physisch, psychisch)
■ Gesundheitliche Verfassung des ungeborenen 

 Kindes (physisch, psychisch)
■ Schwangerschaftserleben
■ Beziehung zum ungeborenen Kind/Bilder/Wünsche
■ Spezifische Belastungen, Ängste, Sorgen in Bezug 

 auf Schwangerschaft und Geburt
■ Vorbereitung auf die Entbindung 

 (Geburtsvorbereitung, Klinik)
■ Haltung zu Geburt/Kaiserschnitt
■ Stand der Vorbereitung auf das Kind

26



27

Kontext von PND 
(Schwangere/ Partner/in/ Familienangehörige):

■ Kenntnisstand, Informationswunsch, 

 Auseinandersetzung, Entscheidungsfindung
■ Schwangerschaft als natürlicher Vorgang/

 zu überwachender Vorgang
■ Möglichkeiten der Selbstwahrnehmung und der 

 Wahrnehmung des ungeborenen Kindes 

 (was unterstützt – was hindert)
■ Sorge/Ängste vor Krankheit, Behinderung, 

 Verlust des Kindes
■ Einstellung zu einem Kind mit Krankheit/ 

 Behinderung (Schwangere, PartnerIn, Familie)
■ Besteht Drucksituation
■ Potentieller Schwangerschaftskonflikt
■ Bisherige untersuchungen/nächste untersuchung
■ Ärzte/innen/Hebammenkontakte
■ Weitere involvierte Personen oder Dienste/

 Einrichtungen

Verfasstheit der Person:

■ Generelle gesundheitliche Situation 

 (physisch, psychisch)
■ Belastungen durch traumatische 

 Lebenserfahrungen, Verlusterfahrungen
■ Aktuelle Stressfaktoren, Stressbewältigung
■ risiken der Lebensführung 

 (z. B.: Süchte, Verschuldung etc.)
■ Selbsterleben, Selbstverständnis, Gefühlserleben
■ Selbstorganisation
■ Sexualität, Kontrazeption
■ Beziehungserleben, Zugehörigkeit, Einbindung, 

 Perspektiven
■ Defizite, Abhängigkeiten, Konflikte, Ambivalenzen
■ ressourcen, gesundheitsfördernde Faktoren, 

 unterstützungsfaktoren, Bewältigungsstrategien
■ rollenflexibilität, Kompetenzen, Handlungsspielräume
■ Wünsche, Perspektiven, Ziele – Handlungsstrategien
■ Sinnerleben – was wird als sinnstiftend erlebt? 

 (z. B.: moralische Grundhaltungen, Bindung an 

 religion, Zugehörigkeit zu Wertegemeinschaften, 

 vertrauende Haltung, Vorbilder)



INStruMENt 3

Anknüpfungspunkte unter 
verschiedenen themenkomplexen 

Kontaktaufnahme bezüglich einer 
Terminvergabe oder in der Eröffnung des 
Beratungsgesprächs

■ Wie sind Sie auf unsere Beratungsstelle 

 aufmerksam geworden?
■ Haben Sie ein bestimmtes Anliegen?
■ Hat Ihr Arzt/Ihre Ärztin Sie über die Beratungsstelle 

 informiert?
■ Gibt es einen bestimmten Grund/Anlass, warum 

 Ihr Arzt/Ärztin Ihnen die Beratung empfohlen hat?
■ Steht eine untersuchung an?

Soziographische Daten wie Alter der Frau, 
frühere Schwangerschaften, Familienstand, 
Lebensform

■ Ist es für Sie ein guter Zeitpunkt schwanger zu sein?
■ Machen Sie sich Gedanken wegen Ihres Alters? 

 Hat Ihr Alter Auswirkungen auf Ihre Schwangerschaft?
■ Wurden Ihnen wegen Ihres Alters besondere vorge-

 burtliche untersuchungen empfohlen? Haben Sie 

 bereits Erfahrungen mit PND?
■ Welche Haltung haben Sie, was denken Sie zu 

 vorgeburtlichen untersuchungen?
■ Welche Meinung hat Ihr Partner zu vorgeburtlichen 

 untersuchungen?
■ Was sagt Ihre Familie zu vorgeburtlichen 

 untersuchungen?

Entstehungsgeschichte Kind: erwünscht 
(geplant, ungeplant, unerfüllt) oder 
unerwünscht bzw. angenommene/
nicht angenommene Schwangerschaft 

■ Ist die Schwangerschaft geplant oder ungeplant?
■ Machen Sie sich deshalb mehr Gedanken über die 

 Gesundheit Ihres Kindes?
■ Wie wichtig ist es deshalb für Sie, etwas über Ihr Kind 

 zu erfahren?
■ Wurden Sie gleich schwanger oder wünschen Sie 

 sich schon lange ein Kind?

■ Was wäre Ihnen besonders wichtig, wenn Sie 

 daran denken, dass Sie für Ihr Kind gut sorgen 

 wollen?
■ Wenn Sie lange auf Ihr Kind warten mussten, 

 möchten Sie jetzt ganz besonders vorsichtig sein? 

 Was hilft Ihnen dabei?
■ Planen Sie vorgeburtliche untersuchungen? 

 Was möchten Sie über Ihr Kind wissen?

Partner/ Vater des Kindes 

■ Wie stehen Sie zum Vater des Kindes?
■ Was sagt ihr Partner zu der Schwangerschaft? 

 Was verbindet er mit dem Vaterwerden?
■ Wie denkt Ihr Partner über vorgeburtliche 

 untersuchungen?
■ Gibt es gleiche/unterschiedliche Vorstellungen 

 bei Ihnen?
■ Wie beeinflusst Sie die Einstellung Ihres Partners?
■ Haben Sie mit Ihrem Partner darüber gesprochen wie 

 es für Sie wäre, wenn Ihr Kind krank wäre oder eine 

 Behinderung hätte?

Schwangerschaft/Veränderung/ 
psychische und physische Befindlichkeit

■ Ist dies Ihre erste Schwangerschaft? Waren Sie 

 schon einmal schwanger?
■ Wie sind Sie in den früheren Schwangerschaften 

 mit PND umgegangen?
■ Welche Erfahrungen haben Sie mit den vorgeburtlichen  

 untersuchungen gemacht? 
■ Haben Sie vor, jetzt etwas anders machen? Warum?
■ Wie geht es Ihnen mit der Schwangerschaft?
■ Was verbinden Sie mit Ihrem Kind?
■ Was denken Sie, wie wird sich Ihr Leben verändern?
■ Haben Sie Wünsche, Hoffnungen, Ängste?
■ Was möchten Sie über Ihr Kind wissen?
■ Was wäre wenn...? 
■ Spüren Sie denn schon etwas von Ihrer 

 Schwangerschaft?
■ Was nehmen sie wahr von Ihrem Kind?
■ Seit wann wissen Sie, dass Sie schwanger sind?
■ Wie wurde die Schwangerschaft festgestellt?
■ Haben Sie einen test gemacht?
■ Waren Sie schon beim Arzt?
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■ Welche Informationen haben Sie von Ihrem Arzt/

 Ihrer Ärztin bekommen? Wurden Ihnen vom Arzt 

 vorgeburtliche untersuchungen angeboten oder 

 empfohlen?
■ Haben Sie Fragen zu vorgeburtlichen 

 untersuchungen?
■ Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie an die 

 vorgeburtliche untersuchung denken?
■ Wurden bei Ihnen schon vorgeburtliche 

 untersuchungen durchgeführt?
■ Steht eine vorgeburtliche untersuchung bevor? 

 Gibt es schon einen termin?
■ Fühlen Sie sich gedrängt eine vorgeburtliche 

 untersuchung durchführen zu lassen? Von wem? 

 Wie gehen Sie damit um?

Schwangerschaftswoche 

■ In der wievielten Schwangerschaftswoche sind 

 Sie jetzt?
■ Wurden Sie von Ihrem Arzt auf das thema 

 vorgeburtliche untersuchungen angesprochen?
■ überlegen Sie, vorgeburtlichen untersuchungen 

 durchführen zu lassen?

Ultraschallbild

■ Möchten Sie ultraschalluntersuchungen 

 durchführen lassen? Was wissen Sie über 

 ultraschalluntersuchungen?
■ Wie geht es Ihnen vor/während des ultraschalls?
■ Was versprechen Sie sich von einem ultraschall?
■ Welcher ultraschall steht als nächstes an?
■ Haben Sie Fragen dazu? Wie geht es Ihnen damit?
■ Haben Sie einen ultraschall machen lassen?
■ Haben Sie ein ultraschallbild von Ihrem Kind 

 mitgebracht?
■ Was wäre, wenn dem Arzt etwas auffallen würde?

Mutterpass

■ Haben Sie schon einen Mutterpass?
■ Haben Sie den Mutterpass mitgebracht/dabei? 

 Haben Sie Fragen zum Mutterpass?
■ Ich habe in Ihrem Mutterpass gesehen, dass... 

 Mir ist aufgefallen, dass....
■ Gibt es irgendwelche körperlichen Beschwerden 

 oder Einschränkungen, die der Arzt im Mutterpass 

 angekreuzt hat?
■ Liegt bei Ihnen eine risikoschwangerschaft vor?

Aspekte: Körperwahrnehmung, Gefühle, 
Erfahrungen, Lebensgeschichte, Intuition, 
Träume, spirituelle Dimension…

■ Welche Haltungen, Gefühle, Wahrnehmungen helfen 

 Ihnen in Ihrer Schwangerschaft?
■ Was tut Ihnen zurzeit gut? Körperlich, seelisch?
■ Was unterstützt Sie?
■ Was können Sie tun, damit es Ihnen gut geht 

 (besser geht)?
■ Spielen vorgeburtliche untersuchungen dabei eine 

 rolle?
■ Wie können Sie Ihrer Erfahrung nach mit Ängsten 

 gut umgehen?
■ Was nehmen Sie körperlich wahr?
■ Wie geht es Ihnen mit den Veränderungen in Ihrem 

 Körper?
■ Vertrauen Sie Ihrer eigenen Körperwahrnehmung, 

 was gibt Ihnen darin persönlich Sicherheit?
■ Wie fühlt sich schwanger sein für Sie an?
■ Was hat Ihnen früher geholfen, Sicherheit gegeben 

 in neuen Situationen?
■ Worauf verlassen Sie sich in der Schwangerschaft?
■ Was gibt Ihnen Sicherheit? Was wirkt sich positiv aus? 

 Worauf vertrauen Sie?



Mann

INStruMENt 4

AKtENDECKBLAtt (Beispiel – Umsetzung Verankerung PND)

Name:

Geburtsname:     

Vorname:

Geb. Datum:

Familienstand:

Staatsang./Konf.:

Straße:

Wohnort:

telefon:

erlernter Beruf:

zur Zeit ausgeübt: 
 
arbeitslos seit:

Mutterpass v.:      Arzt:       SSW/Et:

Kinderzahl/Geburtsdatum:

Aufenthaltsstatus / PA-Nr. vom:

überwiesen durch: 

Anlass zur Beratung: 

Familienangehörige:

Sonstige Ansprechpartner/in: 

Auskünfte möglich an:

Frau   anwesend

Datum
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Kurznotizen:

Finanzielle Situation:

Wohnungssituation:

Partnerbeziehung und Familiensituation/Partnerbeziehung besteht seit:

Herkunftsfamilie/mögliche ressourcen/Beelterung/rollenerwartung:

Soziale Kontakte/mögliche ressourcen:

Aktuelle / frühere Schwangerschaften/PND-Erfahrung:

Psychische und physische Belastung/mögl. traumatisierung: 

Sexualität/Familienplanung/Kontrazeption:

Persönlicher Eindruck/Selbsterleben/Selbstorganisation/rollenflexibilität: 

Perspektive/Wünsche/Lebenssinn:

Nach Et/Beziehung zum Kind:

Was wurde bisher unternommen:

Getroffene Arbeitsabsprachen: 



INStruMENt 5

tagesordnung teambesprechung 
(Beispiel – umsetzung Verankerung PND) 

Datum:

Zeit: 

teilnehmerinnen: 

Protokoll vom:

Nächste Schritte, Arbeitsaufträge

toP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

toP

Besprechungspunkt

Außenstelle

PND

Sozialrechtliches – Erfahrungen

Aktuelle themen usw.

verantwortlich

Ergebnis/Beschluss

Aktivität
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QuELLENVErZEICHNIS

LItErAtur uND LINKS

1. Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von 

 Schwangerschaftskonflikten

 aus der Begründung des Gesetzesentwurfs (Bt Drs.  

 16/12970, S. 24) in der Fassung vom 13.05.2009 (ver- 

 abschiedet), veröffentlicht am 14.09.2009, (BGBI I  

 S. 2990) und am 01.01.2010 in Kraft getreten

2. Konzeption für die Beratung in katholischen 

 Schwangerschaftsberatungsstellen 

 „Psychosoziale Beratung und Begleitung bei Pränatal- 

 diagnostik“, Auseinandersetzung, unterstützung und  

 Entscheidungshilfe für schwangere Frauen und Paare  

 „Psychosoziale Beratung und Begleitung bei Pränatal- 

 diagnostik Sozialdienst katholischer Frauen (Hrsg.),  

 Dortmund, 9/2012

3. Beratung im Kontext der Pränatalen Diagnostik, 

 Eine Handreichung für die Praxis

 Der aktive frühe und integrierte Ansatz in der Beratung  

 im Kontext der pränatalen Diagnostik an der Schnitt- 

 stelle von Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen  

 zu niedergelassenen Gynäkologinnen und Gynäkologen;  

 Sozialdienst kath. Frauen Landesverband Bayern e. V.;  

 3/2015

4. Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von 

 Schwangerschaftskonflikten

 (Schwangerschaftskonfliktgesetz – SchKG) vom 27.07.1992

 zuletzt geändert am 28.08.2013 (veröffentlicht am  

 03.09.2013 BGBI. I S. 3458)

5. Ja zum Leben-Rahmenkonzeption für die Arbeit 

 katholischer Schwangerschaftsberatungsstellen

 Deutscher Caritasverband; Freiburg 2000

6. Bundes-Rahmenhandbuch der Katholischen 

 Schwangerschaftsberatung, Version 1.5

 Deutscher Caritasverband (Hrsg.), Freiburg 20.09.2007

7. Hauptsache gesund? Ethische Fragen der 

 Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik

 Haker, Hille; Kösel Verlag, München 2011

8. Abschlussbericht Verbundprojekt „Beratung in der 

 frühen Schwangerschaft Laufzeit 2008 – 2011“

 des Modellprojektes „Psychosoziale Beratung im Vor- 

 feld der Pränataldiagnostik an der Schnittstelle zur me- 

 dizinischen Beratung“ durchgeführt vom Sozialdienst  

 kath. Frauen Landesverband Bayern e. V., Prof. Anke  

 rohde u. a., gefördert vom Bayerischen Ministerium für  

 Arbeit und Soziales, Familien und Integration, München/ 

 Bonn 2012

■ Hauptsache gesund? 

 Ethische Fragen der Pränatal- und 

 Präimplantationsdiagnostik

 Hille Haker 

 Kösel-Verlag, München 2011

 ISBN 978-3-466-36871-6
■ Pränataldiagnostik und psychosoziale Beratung

 Aus der Praxis für die Praxis 

 Kirsten Wassermann, Anke rohde

 Schattauer GmbH, Stuttgart 2009

 ISBN 978-3-7945-2613-0
■ Pränatale Diagnostik und Therapie in Ethik, 

 Medizin und Recht

 Steger – Ehm – tchirikov

 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

 ISBN 978-3-642-45254-3

Links der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA) mit Hinweisen zu Materialien, 

Studien usw.: 
■ www.bzga.de/pnd
■ www.pnd-online.de

Seite der Informations- und Vernetzungsstellen 

PND in Baden-Württemberg 
■ www.pnd-beratung.de/was-ist-pnd

http://www.bzga.de/pnd
http://www.pnd-online.de
http://www.pnd-beratung.de/was-ist-pnd


NotIZEN
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Vorwort 

die familiengründung stellt im lebenslauf von frauen und Paaren eine Zeit einschneidender weichenstellungen und 

vielfältiger herausforderungen dar. annahme eines Kindes und ausgestaltung der elternschaft sind mit weitreichenden 

entscheidungen verbunden, bei denen die abwägung der verschiedenen relevanten aspekte unter ethischen gesichts-

punkten nicht immer leicht fällt. schwangerschaftsberatung bietet frauen und Paaren raum und Zeit, sich mit diesen 

herausforderungen auseinanderzusetzen.

die Katholischen schwangerschaftsberatungsstellen orientieren sich in ihrer arbeit umfassend an den sorgen und nöten 

der frauen und Paare, die zu ihnen kommen, und sind dem Konzept früher hilfen verpflichtet. ihr lebensschutzverständ-

nis, wie es in der rahmenkonzeption „Ja zum leben“ – zuletzt aus dem Jahr 2000 – grundgelegt ist, folgt dem anspruch, 

menschliches leben in allen Phasen von der Zeugung bis zum tod zu schützen.

in der beratungspraxis stellen sich vor dem hintergrund gesellschaftlicher und medizinischer entwicklungen immer wieder 

neue ethische sowie existentielle fragen, die einer konzeptionellen Verankerung bedürfen.

das vorliegende Konzeptpapier beschreibt und entfaltet weiterführend das umfassende lebensschutzverständnis des 

fachdienstes. es macht deutlich: alle fragestellungen und themen der ratsuchenden – wie die beziehung zum Kind, 

die haltung zur schwangerschaft, Zukunfts-Ängste, existenzsicherung, gesundheit von Mutter und Kind, leben mit Kind 

nach trennung oder tod des Partners, fragen zum Kinderwunsch und zum umgang mit Methoden der reproduktions-

medizin ebenso wie der präventiven diagnostik – haben ihren ort in einem ganzheitlichen beratungskonzept. Zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten – vor eintritt einer schwangerschaft, während der schwangerschaft sowie nach der geburt des 

Kindes – können sich schwierige situationen und gefahren für das leben von Mutter und Kind entwickeln. der lebens-

schutzauftrag der schwangerschaftsberatung geht also weit über die beratung im existentiellen schwangerschaftskonflikt 

in den ersten zwölf schwangerschaftswochen hinaus.

die Vorstände von dcV und skf haben das vorliegende Konzept im november 2017 angenommen. es entstand aus der 

beratung einer bundesweiten fachdienstinternen arbeitsgruppe, die von der teilkonferenz schwangerschaftsberatung 

des dcV initiiert worden war und in der gemeinsam mit den beiden fachreferentinnen der Zentralen von skf und dcV 

diözesanreferentinnen beider Verbände mitgearbeitet haben. wir danken allen, die an der erstellung beteiligt waren, für 

ihr Mitdenken und ihr engagement.

Freiburg, Dortmund, Dezember 2017

Eva M. Welskop-Deffaa Renate Jachmann-Willmer

Vorstand Sozial- und Fachpolitik DCV Bundesgeschäftsführerin SkF
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einleitung
 

die Katholische schwangerschaftsberatung ist dem schutz des lebens in all  

seinen Phasen verpflichtet. in der rahmenkonzeption „Ja zum leben“ aus dem 

Jahr 2000 ist das lebensschutzkonzept des fachdienstes grundgelegt. die  

rasanten medizinischen entwicklungen im bereich der bio- und reproduktions-

medizin, die damit zusammenhängenden ethischen herausforderungen und 

gesellschaftlichen diskurse haben eine Überprüfung und aktualisierung des 

lebensschutzkonzeptes der Katholischen schwangerschaftsberatung erforder-

lich gemacht. der gesetzgeber hat auf die gesellschaftlichen entwicklungen mit 

Änderungen im schwangerschaftskonfliktgesetz reagiert. dazu gehören die hin-

zunahme des § 2a schKg (beratung im Kontext von Pränataldiagnostik unter 

berücksichtigung der regelungen im gendiagnostikgesetz), die Verankerung der 

schwangerschaftsberatung im bundeskinderschutzgesetz und die Verpflichtung 

der schwangerschaftsberatungsstellen, sich an den netzwerken früher hilfen zu 

beteiligen (§ 4 abs. 2) sowie die vertrauliche geburt (§ 2 abs. 4 und 25ff schKg).

im Zusammenhang mit der Zeugung eines Kindes und mit der vorgeburtlichen 

entwicklung wirft der wissenschaftliche fortschritt viele ethische fragen im 

hinblick auf die anwendung und die folgen für Mensch und gesellschaft auf.  

ethische und rechtliche einordnungen bedürfen eines gesellschaftlichen diskur-

ses. die familiengründungszeit stellt frauen, Paare und familien vor vielfältige 

herausforderungen. diese reichen von der auseinandersetzung mit ethischen 

fragestellungen in entscheidungskonflikten über die zukünftige ausgestaltung 

der elternschaft bis hin zu existenzsicherungsfragen.

schwangerschaftsberatung im Kontext des lebensschutzes geht also weit über 

die beratung im existentiellen schwangerschaftskonflikt mit der infragestellung 

des austragens einer schwangerschaft hinaus. der schutz des lebens kann 

bereits vor eintritt einer schwangerschaft, während der schwangerschaft sowie 

nach der geburt des Kindes gefährdet sein.

Vor dem hintergrund des gesellschaftlichen wandels und des medizinischen 

fortschritts stellen sich in der beratungsarbeit neue existentielle fragen, die  

einer fachlichen befassung bedürfen. das vorliegende lebensschutzkonzept  

beschreibt, präzisiert und entfaltet das umfassende lebensschutzverständnis 

der Katholischen schwangerschaftsberatung im hinblick auf die neuen heraus-

forderungen.
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Katholische schwanger-
schaftsberatung: auftrag 
Von Kirche und staat fÜr den 
schutZ des lebens

1 Vgl. auch leitsätze urteil bVerfg 28.5.1993
2 Vgl. urteil bVerfg 28.5.1993 (z. b. Kapitel d i-iV) und gott ist ein freund des lebens. herausforderungen und aufgaben beim schutz des lebens. 
 gemeinsame erklärung der eKd und der dbK 1989, s. 46
3 Vgl. bischöfliche richtlinien für katholische schwangerschaftsberatungsstellen. september 2000

als ein fachdienst innerhalb der verbandlichen caritas setzt sich die Katholi-

sche schwangerschaftsberatung umfassend für den schutz des menschlichen 

lebens ein. sie ist dem doppelten auftrag von Kirche und staat verpflichtet. das 

grundgesetz verpflichtet den staat, menschliches leben zu schützen. diese 

schutzpflicht hat ihren grund in art. 1 abs. 1 gg: „die würde des Menschen 

ist unantastbar. sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 

gewalt.“

Menschenwürde kommt dabei schon dem ungeborenen menschlichen leben 

zu. dementsprechend ist alles, was dem schutz des lebens – von seinem  

beginn ab der Zeugung bis zu seinem ende mit dem tod – dient, zu fördern  

und allem, was das leben gefährdet, (auch präventiv) entgegenzuwirken.1

im Zuge der strafrechtsreform anfang der 1970er Jahre entwickelte sich ein 

lebensschutzkonzept, das auf zwei säulen ruht: der gestaltung einer lebens-

fördernden umwelt und dem rechtsanspruch auf individuelle beratung mit 

der Zielorientierung auf den schutz des ungeborenen lebens hin. der schutz 

des lebens ist nicht nur eine individuelle, sondern auch eine solidarische und  

öffentliche aufgabe und schließt die rechtsordnung ein. Ziel allen staatlichen 

handelns muss es sein, den schutz und die förderung des ungeborenen  

wie des geborenen lebens zu verbessern und das allgemeine bewusstsein 

von der unverfügbarkeit anderen menschlichen lebens auch im vorgeburt-

lichen stadium zu verstärken.2 dieses staatliche lebensschutzkonzept ist der 

rahmen, in dem die schwangerschafts(konflikt)beratungsstellen aller träger 

schwangerschaftsberatung anbieten. es wird ergänzt durch den schutzauf-

trag der Katholischen Kirche3, an dessen schnittstelle katholische schwanger-

schaftsberatungsstellen mit beiden aufträgen arbeiten.

Menschliches leben kann in allen Phasen durch innere und äußere faktoren  

gefährdet sein, z. b. durch gewalt, Krankheit, unfall, schuldhaftes Verhalten 

oder schicksalhafte begebenheiten, lebensfeindliche rahmenbedingungen, 



psychische und physische ursachen. die Zeit der schwangerschaft ist eine be-

sonders vulnerable Zeit für beide, die schwangere und das ungeborene. sie 

bilden eine „Zweiheit in der einheit“, sind untrennbar miteinander verbunden. 

das leben des ungeborenen ist von der schwangeren abhängig, es kann „nur 

mit der Mutter und durch sie“ geschützt werden.4 gleichzeitig wirkt sich die 

bedürftigkeit des Kindes grundlegend auf die schwangere aus. die existentielle 

Phase von schwangerschaft und geburt und die daraus erwachsenden lebens-

lang andauernden Konsequenzen erfordern spezifische schützende, fördernde 

und sorgende lebensbedingungen für Mutter, Kind und familie.5

Übergeordnetes Ziel aller bemühungen der Katholischen schwangerschafts-

beratung ist der schutz des lebens: vor eintritt einer schwangerschaft, in  

allen Phasen der schwangerschaft und nach der geburt des Kindes. in diesen 

verschiedenen Phasen bietet die schwangerschaftsberatung beratung, hilfe-

stellung und orientierung für frauen und Paare in not- und Konfliktsituationen 

sowie in entscheidungskrisen an.

4 Vgl. bischöfliche richtlinien § 2 (1) und urteil bVerfg 28.5.1993
5 Vgl. bundes-rahmenhandbuch der Katholischen schwangerschaftsberatung, Version 1.5 / 20.09.2007, s. 11

6
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ethisch-theologische 
grundlagen der Katholischen 
schwangerschaftsberatung6

entscheidend für das selbstverständnis der Katholischen schwangerschafts-

beratung ist das christliche fundament, aus dem sich deren werteorientierung 

und haltung ableiten lassen: der schutz des menschlichen lebens von seinem 

beginn bis zu seinem ende ist ein gebot gottes, der jeden Menschen in seiner 

einzigartigkeit, seiner unantastbaren und unverfügbaren würde sowie seiner 

freiheit, sein leben eigenverantwortlich nach seinem gewissen zu gestalten, 

geschaffen hat. begründet ist dies in dem glauben, dass der Mensch als eben-

bild gottes geschaffen ist.7

das menschliche leben stellt von der empfängnis bis zum tod eine einheit dar 

und ist grundsätzlich geschenk gottes. deshalb kann es auch keinen abge-

stuften lebensschutz geben. auf dieser grundlage leistet die Katholische Kirche  

beratung und hilfe für frauen, Männer und familien in schwangerschaftsfragen 

und schwangerschaftskonflikten. die schwangerschaftsberatung gehört zum 

selbstverständnis und zum eigenauftrag der Katholischen Kirche.

danach hat die Katholische Kirche die vorrangige aufgabe, das evangelium 

Jesu christi – seine botschaft und sein handeln – in der welt von heute zu 

verkündigen und zu leben. das fordert nach den grundsätzen der katholischen 

soziallehre ihre unbedingte solidarität mit den „armen und schwachen“ und 

ihren konsequenten einsatz für den dienst am nächsten, der umso notwendiger 

ist, je weniger dieser für sich sorgen kann.8

die Katholische schwangerschaftsberatung ist teil dieses diakonischen diens-

tes der Kirche und trägt dazu bei, dass sich die Kirche aus ihrer sendung heraus 

umfassend als anwältin des lebens sowohl des ungeborenen Kindes als auch 

des lebens der Mutter erweist. durch ihr eintreten für den lebensschutz auf 

der grundlage der katholischen ethik legt sie ein öffentliches bekenntnis in der 

gesellschaft ab. in diesem sinne leistet die Katholische schwangerschaftsbera-

tung hilfe für ratsuchende frauen, Männer und familien und wirkt zugleich mit 

am heilsauftrag der Kirche in der welt.

6 Zu den folgenden ausführungen vgl. bundes-rahmenhandbuch der Katholischen schwangerschaftsberatung, Version 1.5/20.09.2007, s. 13
7 Vgl. gen 1,26-28
8 Vgl. Mt 25,31-46
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lebensschutZ durch
qualifiZierte beratung

die Katholische schwangerschaftsberatung ist eine fachlich qualifizierte hilfe, 

die sich im spektrum Kinderwunsch, familienplanung, schwangerschaft, ge-

burt, frühe Kindheit mit blick auf die gesamte entwicklungsspanne menschli-

chen lebens bewegt. die Zugänge in die beratung sind vielfältig und reichen 

von beratungsgesprächen in der face to face beratung über telefonische be-

ratung bis hin zu onlineberatung und Kontakten in den sozialen netzwerken.

Ziel der beratung ist der schutz des lebens. 

Das bedeutet:
■ die begleitung in ethischen und existentiellen entscheidungsfindungsprozessen
■ die entwicklung einer Perspektive, die es den ratsuchenden ermöglicht, 

die schwangerschaft anzunehmen und sich für ein leben mit ihrem Kind  

zu entscheiden
■ eine durch die notsituation verengte betrachtungsweise zu öffnen und 

die ratsuchenden (wieder) handlungsfähig zu machen
■ stabilisierung und ermutigung, so dass ratsuchende in bezug auf 

das (zukünftige) leben mit ihrem Kind „guter hoffnung“ sein können.
■ die sicherung der existentiellen grundbedürfnisse von (werdenden) eltern 

und Kind in den bereichen ernährung, wohnen, Kleidung, gesundheit, arbeit
■ die schaffung von rahmenbedingungen, die für die entwicklung einer 

stabilen emotionalen beziehung zwischen (werdenden) eltern und  

Kind/Kindern bestmögliche körperliche, kognitive, soziale und  

persönliche entwicklungsbedingungen bieten
■ zur entlastung und sozialen integration von (werdenden) eltern und 

familien beizutragen.

grundlage der beratung ist ein ressourcenorientiertes und ganzheitliches bera-

tungsverständnis, das den Menschen in seiner körperlich-psychischen einheit, 

seiner lebenslage, seinen unmittelbaren sozialen bezügen sowie seiner ethi-

schen dimension in den blick nimmt. es bezieht sowohl die lebensweltlich als 

auch die zeit- und lebensgeschichtlich geprägten erfahrungen und deutungen 

der ratsuchenden in die beratung mit ein. aspekte von Migration und kultu-

reller Vielfalt sowie der sich verändernden digitalen lebens- und arbeitswelten 

werden berücksichtigt. die beratung erfolgt im rahmen einer professionellen 

beratungsbeziehung, die ihrem wesen nach dialogisch und prozesshaft ist. 

die beratung in ethischen und existentiellen entscheidungskonflikten folgt dem 

grundprinzip der ergebnisoffenheit.

beratung setzt an den individuellen fähigkeiten der ratsuchenden an und zielt 

auf die stärkung ihrer identität und ihrer einbindung in ein soziales netzwerk. 

ratsuchende behalten als experten ihrer lebenswelt die selbstverantwortung 

für die lösung der von ihnen benannten Probleme („hilfe zur selbsthilfe“) und 

erfahren die wirksamkeit ihres eigenen handelns. die lebensentwürfe, werte-



haltungen und sichtweisen der ratsuchenden fließen unmittelbar in die bera-

tung ein. beratung eröffnet raum und Zeit für individuelle sorgen und Ängste 

und – neue Perspektiven.

beratung in existentiellen und ethischen entscheidungskonflikten will die frau/

den Mann/das Paar bei einer verantworteten gewissensentscheidung beglei-

ten. sie kann den ratsuchenden entscheidungen nicht abnehmen, kann aber 

helfen, ihre Ängste und sorgen, ihre abhängigkeiten zu bearbeiten, mit ihnen 

lebensperspektiven in ihrem Kinderwunsch, für sich und das Kind zu entwi-

ckeln. beratung kann zur gewissenbildung beitragen, kann und darf das ge-

wissen aber nicht ersetzen.9 sie achtet und schützt die würde der frau und das 

leben des Kindes. als dienst der Kirche vertraut sie darauf, dass die heilszusa-

ge gottes auch in gebrochenen Verhältnissen trägt.10

das lebensschutzkonzept der Katholischen schwangerschaftsberatung bezieht  

sich auf sexualpädagogik, Prävention, familienplanung, beratung bei Kinder-

wunsch, beratung und begleitung während einer schwangerschaft und nach 

der geburt bis zum 3. lebensjahr des Kindes.

es umfasst sowohl die unterstützung in existentiellen fragestellungen als 

auch präventive Maßnahmen und psychosoziale beratung in allen fragen eine 

schwangerschaft betreffend. alle fragestellungen und themen der ratsuchen-

den wie beziehung, haltung zur schwangerschaft, Ängste, existenzsicherung, 

gesundheit von Mutter und Kind, alleinerziehen, fragen zu Kinderwunsch, dem 

umgang mit Methoden der reproduktionsmedizin und der pränatalen diagnos-

tik usw. sind vom ersten augenblick an aus der sicht des lebensschutzes zu 

betrachten. wird der schutz des lebens von Mutter und Kind gefährdet? was 

kann dazu beitragen, dass er gefördert wird?

einen Überblick, in welchen aufgaben- und themenfeldern das lebensschutz-

verständnis der Katholischen schwangerschaftsberatung wirksam wird, bietet 

das folgende schaubild. besondere herausforderungen im Kontext des le-

bensschutzes werden im anschluss daran weiter ausgeführt.

9 Vgl. amoris laetitia. nachsynodales schreiben von Papst franziskus über die liebe in der familie. 2016, nr. 37  
10 Vgl. gott ist ein freund des lebens. herausforderungen und aufgaben bim schutz des lebens. 
 gemeinsame erklärung der eKd und der dbK 1989, s. 70
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aufgaben- und theMenfelder 
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schwangerschaftsberatung



Unerfüllter 
Kinderwunsch

Möglichkeiten 
der Repro-
duktions-
medizin

Familienplanung
Sexualpädagogik 

Prävention

Unabhängig von/vor einer Schwangerschaft

Psychosoziale Beratung 
§ 2 SchKG

Unterstützung in 
existentiellen/ethischen 
Entscheidungskonflikten 

hinsichtlich des 
ungeborenen Lebens 

(zielorientiert und 
ergebnisoffen)

Prävention im Sinne 
der Frühen Hilfen 
(Gefährdung von 

Schwangerer/Mutter 
und Kind)

10

PSycHoSoziaLE BERatUnG 
RUnD UM ScHWanGERScHaFt 
UnD GEBURt BiS zUM 
3. LEBEnSJaHR DES KinDES 
(ScHKG / BiScHöFLicHE 
RicHtLiniEn)

lebensschutZKonZePt
der Katholischen 
schwangerschaftsberatung

Din A4 quer DruckversionHier klicken 
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Beratung nach 
Verlust des 

Kindes durch 
tot- und Fehl-
geburt/nach 

abbruch

Bindungs-
fragen

Beratungsbedarf 
nach Geburt 
des Kindes

Präventiv 
angelegte 

Unterstützungs-
angebote

Vertrauliche 
Geburt

Frühe Hilfen
Sozialrechtliche 
Fragestellungen

Existenz-
sicherungsfragen

Partnerschafts- 
konflikte

Existentieller 
Schwangerschafts-

konflikt in den 
ersten 12 SSW 

(Beratungsregelung)

Besondere Belastungssituationen, anhaltendes Stresserleben 
(alleinerziehend, psychische Erkrankung, Sucht, Gewalterfahrung, 

keine medizinische Versorgung, Existenzängste etc.)

Schwangerschaft

Verheimlichung der 
Schwangerschaft/

Vertrauliche Geburt 
§ 2(4).25ff SchKG

PnD/Bluttests/
Beratung bei medizinisch 

auffälligem Befund 
(§ 2a SchKG)

nach Geburt 
bis zum 3. Lebensjahr

lebensschutZKonZePt
der Katholischen 
schwangerschaftsberatung
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herausforderungen iM
Kontext des lebensschutZes

die familienplanungs- und familiengründungsphase ist eine Zeit, die frauen, 

Männer und Paare vor vielfältige herausforderungen stellt. im folgenden wer-

den einige neue und besondere herausforderungen im Kontext des lebens-

schutzes benannt.

KinDERWUnScH UnD REPRoDUKtionSMEDizin

die rasanten entwicklungen im bereich der reproduktionsmedizin greifen tief in 

das gesellschaftliche, kirchliche und individuelle Verständnis und wertegefüge 

von fortpflanzung ein. sie wirken sich nicht nur auf regionaler oder nationaler 

ebene, sondern weltweit auf forschung und die schaffung eines spezifischen 

Marktes aus. entsprechend schwierig gestalten sich korrigierende Maßnahmen 

der Politik und einzelner fachdisziplinen sowie ein übergreifender gesellschaft-

licher diskurs. in der schwangerschaftsberatung spiegeln sich alle themen der 

reproduktion und die damit verbundenen fragestellungen und Krisen wider. 

Psychosoziale beratung ermöglicht es individuelle fragen und Probleme aufzu-

greifen und diese unterstützend bewusstseins- und gewissensbildend gemein-

sam zu bearbeiten.

Zu den reproduktionsmedizinischen Möglichkeiten und Methoden zählen die 

(heterologe oder donogene) insemination, iVf, icsi, tese, eizellspende, social 

egg freezing, die embryonenspende und die leihmutterschaft. einige Verfahren 

sind in deutschland verboten (eizellspende, leihmutterschaft, erzeugung von 

embryonen auf Vorrat im rahmen eines selektiven blastozystentransfers), in 

anderen ländern aber erlaubt. für frauen und Paare, die ungewollt kinderlos 

sind, stellen sie durchaus eine option dar, so dass das sog. „reproduktions-

medizinische reisen“ bereits zu einer gesellschaftlichen realität geworden ist.

PRäiMPLantationSDiaGnoStiK 

durch die Präimplantationsdiagnostik (Pid) können mögliche chromosomen-

störungen oder durch genveränderungen verursachte (vererbte) erkrankungen 

festgestellt werden. durch das Verfahren werden embryonen gezielt erzeugt, 

nach bestimmten Kriterien selektiert und ausgesondert. die rechtliche Möglich-

keit der Präimplantationsdiagnostik trat in deutschland 2010 in Kraft, um das  

risiko von tot- und fehlgeburten, bzw. die geburt von (nicht überlebensfähi-

gen) Kindern mit spezifischen genetischen Merkmalen für einzelne eltern zu 

verringern. Zur umsetzung wurden entsprechende Zentren und ethikkommis-

sionen gegründet. Mit dieser regelung wurde ein rahmen geschaffen, in dem 

im einzelfall der schutz des embryos vor seinem transfer in die gebärmutter 
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aufgrund seiner Merkmale aufgehoben wurde. inwieweit sich diese einzelfall- 

regelung zur generellen feststellung eines Kataloges von genetischen Merk- 

malen entwickeln wird, ist offen. 

in der beratung verdeutlichen sich das spannungsfeld und mögliche dilemmata 

bei der Verarbeitung erlebter fehl- und totgeburten, bei erfahrungen mit einer 

behinderung, beim wunsch nach einem (gesunden) Kind oder beim durchleben 

eines Verfahrens zu Pid. dies gilt gleichermaßen auch für die Pränataldiagnostik 

(s. u.)

ExiStEntiELLER ScHWanGERScHaFtSKonFLiKt 

Krisen und Konflikte können während der gesamten Zeit der schwangerschaft 

auftreten und das leben von Mutter und Kind gefährden. bei „existentiellen“ 

schwangerschaftskonflikten ist die schwangere bzw. das Paar hinsichtlich der 

schwangerschaft ambivalent und zieht einen schwangerschaftsabbruch in  

erwägung. besonders hier wird die untrennbare existentielle abhängigkeit und 

bezogenheit des Kindes von der Mutter deutlich, wenn die schwangere das 

austragen der schwangerschaft und damit das leben des Kindes gänzlich in 

frage stellt. lebensschutz kann deshalb nur über die schwangere selbst und 

ihren Partner verwirklicht werden. 

auch wenn sich die schwangere bzw. das Paar zunächst für das Kind entschie-

den hat, können sich umstände ergeben, die auch jenseits der 12. schwanger-

schaftswoche existentielle schwangerschaftskonflikte auslösen, die dann nicht 

mehr unter die beratungsregelung nach § 219 stgb fallen.

PRänataLDiaGnoStiK 

ergänzend zur schwangerenvorsorge hat sich ein breites spektrum an prä-

nataldiagnostischen untersuchungsmethoden (Pnd) etabliert. die grenzen 

zwischen Pnd und Vorsorge sind fließend. gleichzeitig hat sich im rahmen der 

igel-leistungen ein lukrativer Markt an untersuchungsmöglichkeiten entwickelt. 

dabei kann der eindruck entstehen schwangerschaft, geburt und angeborene 

behinderung seien umfänglich zu kontrollieren. die chancen und grenzen der 

Pränataldiagnostik, die implizierten ethischen Konflikte und Krisen sind dabei 

schwer zu überschauen. Zudem besteht die gefahr, dass die schwangere, be-

vor nicht die entsprechenden untersuchungsergebnisse vorliegen, keine bezie-

hung zum Kind oder nur eine beziehung „auf Probe“ aufnimmt. 

Jede schwangere muss sich angesichts der pränataldiagnostischen Möglich-

keiten entscheiden, ob und wenn ja, welche untersuchungen sie persönlich in 

anspruch nehmen möchte. dieser konkrete abwägungs- und entscheidungs-

prozess beginnt mit bzw. kurz nach der feststellung einer schwangerschaft. 

Psychosoziale beratung kann in diesem Prozess im rahmen der allgemeinen 

schwangerschaftsberatung bereits sehr frühzeitig und gezielt unterstützen. 

auch zu einem späteren Zeitpunkt in der schwangerschaft können erkenntnisse  

der Pnd zu entscheidungskonflikten führen (Mehrlingsschwangerschaften, dia-

gnostizierte beeinträchtigung der gesundheit bzw. behinderung des Kindes etc.). 
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10 Zu pränatal erworbenen konstitutionellen risikofaktoren des Kindes vgl. z. b. Papousek, M. / schieche, M./ wurmser, h. (hrsg.), regulations-
 störungen der frühen Kindheit. frühe risiken und hilfen im entwicklungskontext der eltern-Kind-beziehungen. bern 2004

die einführung nicht-invasiver pränataler tests (niPt) hat die Pnd nachhaltig 

verändert. so kann zu einem frühen Zeitpunkt in der schwangerschaft (ca. 9. 

ssw) anhand des mütterlichen blutes u. a. auf eine trisomie 21 geschlossen 

werden. inzwischen kann die komplette genomsequenz des ungeborenen aus 

dem mütterlichen blut entschlüsselt werden. hierin zeigt sich die ungebremste 

rasante entwicklung der Pränataldiagnostik, die weitere entscheidungskonflikte  

für die ratsuchenden nach sich ziehen kann. die immer früher einsetzende  

Pränataldiagnostik hat zur folge, dass die damit verbundenen schwanger-

schaftskonflikte der betroffenen in den zeitlichen rahmen der beratungs- 

regelung fallen und nicht im rahmen einer medizinischen indikation nach § 2a 

schKg verortet werden.

PSycHonEURoiMMUnoLoGiE 

wissenschaftliche erkenntnisse11 zeigen, dass sich psychosoziale risikofak-

toren im (er)leben der schwangeren – wie z. b. lang anhaltender stress und 

mütterliche Ängste – auf die entwicklung und das leben des (ungeborenen) 

Kindes auswirken können. die Ängste können sich auf das Kind beziehen:  

angst vor fehlgeburt, frühgeburt, Krankheit, behinderung. ebenso sind die 

auf die mit schwangerschaft und Mutterrolle einhergehenden Veränderungen 

der lebensumstände (existenzsicherung, autonomie, Partnerschaft, eigene 

gesundheit, geburt, Versagen in der elternrolle) belastungsfaktoren. weiter-

hin können sich unbewältigte Partnerkonflikte, depressionen und eine primär  

unerwünschte schwangerschaft sowie traumatische erfahrungen im Kon   text 

von Krieg, flucht oder Vertreibung auf die schwangerschaft auswirken. nach 

erkenntnissen der Psychoneuroimmunologie können vorgeburtliche erfahrun-

gen und bedingungen des Kindes auswirkungen auf gesundheit und Krankheit 

in der gesamten lebensspanne haben, ebenso wie belastende erfahrungen in 

der frühen Kindheit. die stabilisierung der schwangeren und die orientierung 

an den ressourcen gewinnen in diesem Zusammenhang an besonderer be-

deutung.
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aRMUtSGEFäHRDUnG 

frauen und Männer geraten dann durch eine schwangerschaft in kritische  

lebenskonstellationen, wenn die bisherigen eigenen ressourcen zur Prob-

lemlösung nicht mehr ausreichen oder versagen und damit die psychosoziale 

handlungsfähigkeit beeinträchtigt ist. 

familiengründung kann aufgrund der sich verändernden einkommens- und  

finanzbedarfssituation, je nach haushalts- und erwerbsorganisation oder auch 

betreuungssituation zu einem lebenszyklisch bedingten armutsrisiko werden. 

niedriges oder fehlendes einkommen, unsichere oder befristete arbeitsverträge,  

unzureichende bildung, beengte wohnverhältnisse, mangelnde Möglichkeiten 

der gesellschaftlichen teilhabe sowie das fehlen individueller ressourcen und 

fähigkeiten, die für eine aktive lebensgestaltung notwendig sind, verschärfen die  

notlage und führen oftmals in eine unsichere lebenssituation. nicht gesicherte 

grundbedürfnisse und Ängste können zu psychischem druck oder Perspektiv-

losigkeit führen und die Paar- und eltern-Kind-beziehung belasten. das Zutrauen  

in die selbstwirksamkeit in der gegenwarts- und Zukunftsgestaltung wird häu-

fig als drastisch eingeschränkt erlebt. diese belastungen führen oftmals dazu, 

dass die selbsthilfefähigkeit von Zukunftsangst und lähmung überlagert wird.

ausblicK 

das lebensschutzkonzept ist kein statisches gebilde, sondern dynamisch. Je 

nach gesellschaftlicher entwicklung werden in der schwangerschaftsberatung 

neue themen virulent werden, die einer einordnung in das lebensschutzkonzept 

der Katholischen schwangerschaftsberatung bedürfen.
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Professionell beraten 
in der Katholischen 
schwangerschaftsberatung

eine beratungskonzePtion
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Vorwort 

Die vorliegende Beratungskonzeption „Professionell beraten in der Katholi-

schen Schwangerschaftsberatung“ möchte langjährige und neue Berater_in-

nen zur Auseinandersetzung mit dem Selbstverständnis des Fachdienstes 

ermutigen und Orientierung geben. Gleichzeitig wird mit der Beratungskon-

zeption das 2017 veröffentlichte Lebensschutzkonzept für die Beratungspraxis 

aufbereitet und konkretisiert. 

Ratsuchende der Katholischen Schwangerschaftsberatung sind mit vielfäl-

tigen Entscheidungssituationen konfrontiert, die immer auch eine ethische 

Dimension haben. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen liegt der Schwer-

punkt der Konzeption auf der psychosozialen Beratung in ethischen Ent-

scheidungskonflikten.

Die Beratungskonzeption setzt die Handlungsempfehlungen „Leben in ver-

schiedenen Welten?! Evaluation der Katholischen Schwangerschaftsbera-

tung im Hinblick auf Zugänge, Kommunikation und Beratungsinstrumente“ 

(2012 bis 2014) um und berücksichtigt dabei die verbandliche Bewertung der 

Evaluationsergebnisse.

In einem zweijährigen Arbeitsprozess wurde die Konzeption in einer bundeswei-

ten Arbeitsgruppe erarbeitet. Die Arbeitsgruppe bestand aus neun Referen-

tinnen der Bundes-, Diözesan- und Beratungsstellenebene: Sabine Fähndrich 

(DCV), Regine Hölscher-Mulzer (SkF Gesamtverein), Tatjana Junker (SkF im 

Bistum Fulda), Dr. Kristina Kieslinger (DCV), Anne Ruhe (DiCV Münster), Melanie 

Sachtleben (SkF-Diözesanverein Trier), Anna Elisabeth Thieser (SkF Würzburg), 

Maria Tripolt (SkF Ingolstadt) und Birgit Wypior (DiCV Rottenburg-Stuttgart).  

In den jährlich stattfindenden Konferenzen der Katholischen Schwanger-

schaftsberatung wurden die Zwischenergebnisse den Diözesanreferent_innen 

vorgestellt und diskutiert.

Wir danken allen, die an der Erstellung dieser Konzeption mitgewirkt haben 

und hoffen, dass die Broschüre sich in der Praxis der Schwangerschaftsbe-

ratung als hilfreiche Begleitung bewährt. 

Freiburg, Dortmund, Mai 2020

Eva M. Welskop-Deffaa Renate Jachmann-Willmer

Vorstand Sozial- und Fachpolitik DCV Bundesgeschäftsführerin SkF
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einleitung
 

Die psychosoziale Beratung als zentrales Denk- und Handlungsinstrument 

gehört zum Kerngeschäft des Fachbereiches Katholische Schwangerschafts-

beratung. In der Beratung geht es oftmals um Belastungssituationen im Zu-

sammenhang mit Schwangerschaft und Geburt, krisenhaftem Erleben und 

um ethische Entscheidungskonflikte. Die Professionalität der Berater_innen 

besteht darin, psychosoziale Beratungsprozesse in diesen Konfliktsituationen 

zu führen und den Ratsuchenden adäquate Beratungsangebote zu machen. 

Beratung in Krisen und ethischen Entscheidungskonflikten sind Themenschwer-

punkte in der vorliegenden Konzeption. Neben Theorieelementen werden 

konkrete praktische Anregungen zur Umsetzung in der Praxis gegeben.

Beratung, systemisch verstanden, bezieht immer organisatorische und gesell-

schaftliche Bedingungen mit ein. Diese sind in der Ausarbeitung mitgedacht, 

auch wenn sie nicht explizit durchgehend benannt werden.

Beratung umfasst eine Vielzahl teilweise ineinander übergehender Aktivitäten 

und Formen wie beispielsweise Online-, aufsuchende oder Gruppenangebote.

Da die Kompetenz der Berater_innen und die daraus resultierende Beziehungs-

qualität entscheidend für die Wirksamkeit von Beratung ist, ist es unerlässlich, 

sich konsequent und kontinuierlich zu qualifizieren.

Die Beschäftigung mit dieser Konzeption kann weder Fortbildung, kollegialen  

Austausch, Supervision noch pastorale Begleitung ersetzen. Sie möchte An-

regung für eine Auseinandersetzung in diesen Settings sein und ist als ein 

Baustein der Verstetigung des fachlichen Austauschs zu verstehen.

Die Konzeption ist in verschiedene Kapitel unterteilt, die in sich abgeschlossen 

sind und auch unabhängig voneinander gelesen werden können. Im Text gibt 

es grafische Elemente, mit deren Hilfe auf Definitionen, wichtige Aussagen und 

praktische Anregungen aufmerksam gemacht wird. 
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einordnung der Katholischen
schwangerschaftsberatung 
in die Soziale arbeit

der begriff der sozialen arbeit umfasst das einsatzfeld von sozialpädagog_innen  

und sozialarbeiter_innen in theorie und Praxis. eine 2014 von der ifsw (inter-

national federation of social workers) festgelegte definition der sozialen arbeit 

wurde 2016 vom deutschen berufsverband für soziale arbeit e. V. ins deutsche 

übersetzt und lautet wie folgt:1

1 https://www.dbsh.de/profession/definition-der-sozialen-arbeit/deutsche-fassung.html
2 Vgl. deutscher caritasverband e. V., Ja zum leben. rahmenkonzeption für die arbeit katholischer schwangerschaftsberatungsstellen. 
 freiburg 2000, s. 39.
3 sozialdienst katholischer frauen gesamtverein e. V. (hrsg.), Psychosoziale beratung und begleitung bei Pränataldiagnostik. dortmund 2012, s. 11.

„Soziale Arbeit fördert als praxisorientierte Profession und wissenschaftliche Disziplin gesellschaftliche Ver-

änderungen, soziale Entwicklungen und den sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung der Autonomie und 

Selbstbestimmung von Menschen. Die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die gemeinsame  

Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlage der Sozialen Arbeit. Dabei stützt sie sich auf 

Theorien der Sozialen Arbeit, der Human- und Sozialwissenschaften und auf indigenes Wissen. Soziale Arbeit 

befähigt und ermutigt Menschen so, dass sie die Herausforderungen des Lebens bewältigen und das Wohl-

ergehen verbessern, dabei bindet sie Strukturen ein.“

bewusst empfiehlt die rahmenkonzeption für die arbeit der katholischen  

schwangerschaftsberatungsstellen sozialpädagog_innen und sozialarbeiter_innen  

als beratungsfachkräfte.2 spezifisch für das selbstverständnis der Katholischen 

schwangerschaftsberatung ist seit ihren anfängen die enge Verknüpfung von 

psychosozialer beratung mit konkreter hilfevermittlung (integriertes Konzept). 

es versteht sich als präventiv und bewältigend wirksam und basiert auf einer 

integrativen und systemischen sichtweise.

„Schwangerschaftsberatung ist in dem Sinne „psychosoziale“ Beratung, weil sie sowohl die psychische Ver-

fassung der schwangeren Frau als auch ihre soziale Lebenssituation im Blick hat. Als fachlich qualifizierte 

Hilfe auf der Grundlage der sozialen Arbeit will sie Ratsuchende zur Selbsthilfe und zur Wahrnehmung ihrer 

Verantwortung für das ungeborene Kind befähigen. Das bedeutet auch, dass am Beginn eines Beratungs- 

prozesses das Ergebnis noch nicht feststehen kann und damit jede Beratung in ihrem Ergebnis offen ist. Psycho- 

soziale Beratung ist nach professionellem Selbstverständnis ein ressourcenorientierter dialogischer Prozess, 

in dem die Beraterin durch den Aufbau einer Beziehung und den Wechsel von Information, Aufklärung und 

Beratung entsprechend dem persönlichen Bedürfnis der Ratsuchenden eine Entscheidungsfindung begleitet.“3 

https://www.dbsh.de/profession/definition-der-sozialen-arbeit/deutsche-fassung.html


das nationale forum beratung in bildung, beruf und beschäftigung e. v. beschreibt folgende eckpunkte 

eines beratungsverständnisses, die auch für die katholische schwangerschaftsberatung zutreffen.4

anthroPologische 

grundgedanKen
zur PSychoSozialen
beratung, Schwanger-

Schaft und geburt 

das Verständnis vom Menschen und das Menschenbild haben auswirkung da-

rauf, wie Menschen sich selber und andere Menschen verstehen, wie sie sich 

selbst und anderen begegnen. dies prägt das professionelle selbstverständ-

nis im hinblick auf die psychosoziale beratung. deshalb ist es wichtig, einige 

grundgedanken zu formulieren. 

Jeder Mensch ist teil dieser welt in einem spezifischen geschichtlichen, kultu-

rellen, sozialen, spirituellen und ökologischen Kontext. der Mensch teilt dieses 

umfeld mit anderen Menschen, ist also immer Mensch unter Menschen, sub-

jekt unter subjekten. aus diesem wechselseitigen sozialen angewiesensein 

■ die berater_in agiert professionell. dies beinhaltet, dass ein explizites beratungssetting mit rahmung, auftrags-

klärung, Kontrakt und transparenz geschaffen wird.
■ es handelt sich in der regel um eine freiwillige, zeitlich umrissene, prozesshafte, interessenssensible und ergebnis-

offene interaktion zwischen einer ratsuchenden/einem ratsuchenden und einer berater_in.
■ im Zentrum der beratung steht die ratsuchende/der ratsuchende mit ihren/seinen interessen, ressourcen und 

lebensumständen, wobei beratung immer in einem geteilten Verantwortungskontext stattfindet, in dem die bera-

ter_in die ratsuchende/den ratsuchenden und die beratungsorganisation gleichermaßen Verantwortung für den 

beratungsprozess übernehmen. 
■ die interaktion zwischen ratsuchender/ratsuchendem und berater_in geht über informationsvermittlung hinaus 

und umfasst eine subjektiv relevante reflexion von sachverhalten, die u. a. eine begründete entscheidungsfindung 

seitens der ratsuchenden/des ratsuchenden ermöglicht. 
■ beratung umfasst eine Vielzahl ineinander übergehender aktivitäten und formen. neben der individuellen bera-

tung gibt es beispielsweise auch gruppen-, online- oder aufsuchende angebote, um möglichst allen bevölke-

rungsgruppen ein einfach zugängliches beratungsangebot zur Verfügung zu stellen.

4 Vgl. nationales forum beratung in bildung, beruf und beschäftigung e. V., Professionell beraten: Kompetenzprofil für beratende in bildung, beruf 
 und beschäftigung. berlin/heidelberg 2014, s. 6.

6
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entwickelt sich Mit-Menschlichkeit, die in der beziehung und begegnung unter 

subjekten stattfinden kann. einerseits sind Menschen miteinander verbunden 

und aufeinander bezogen. andererseits sind sie auch abgegrenzt voneinander. 

sie sind immer auch Mensch der jeweiligen Zeit, in der sie leben. die eigene 

existenz wird leiblich, d. h. körperlich – mit allen sinnen, seelisch, geistig und 

spirituell erfahren. 

Über den weg der leiblichen erfahrung, der Verinnerlichung und speicherung 

dieser erfahrungen im gedächtnis, durch beziehungserfahrung im spezifischen 

umfeld, prägt sich ergänzend zur genetischen ausstattung die identität, die  

Persönlichkeit. die erfahrungen können aber auch das erleben in der gegen-

wart oder das, was in der Zukunft erwartet wird, mitbeeinflussen. 

all dies geschieht in einem Prozess lebenslanger entwicklung und lebenslangen 

lernens. Menschen entwickeln sich wahrnehmend, erlebend, ausdrückend, in 

einem Prozess des bewusstwerdens, oder auch unbewusst, in beziehung. 

schwangerschaft und geburt als klassische Übergangssituationen stellen 

einzigartige und unwiderrufliche erfahrungen im menschlichen leben dar, die 

die unterschiedlichsten gefühle und Konflikte auslösen können. als ereignis des 

Übergangs sind in dieser Phase per se entwicklungsaufgaben gestellt, die so-

wohl die erfahrung von Krisen als auch von wachstum beinhalten.

 

die nähe und Präsenz von neuem leben und gleichzeitigen risiken wie Krank-

heit, behinderung, sterben und tod können zu tiefgreifenden Ängsten und gro-

ßen Verunsicherungen führen. dies ist eine erfahrung, die sich dem Machbaren 

und der letzten Kontrolle des einzelnen entzieht.

an der nahtstelle von fruchtbarkeit, von gesundheit und Krankheit, von behin-

derung, von leben und tod, kristallisieren sich sinnfragen und ethische ent-

scheidungskonflikte. 

in der einheit von Mutter und Kind während der schwangerschaft verwirklicht 

sich die unmittelbarste „soziale“ beziehung. sie bedingt eine untrennbare exis-

tentielle abhängigkeit und bezogenheit. in dieser besonderen Koexistenz zweier 

subjekte ist das ungeborene den bedingungen ausgesetzt, die im Mutterleib 

auf das Kind einwirken. es ist deshalb während der gesamten schwangerschaft 

besonders verletzlich und kann nur über die Mutter geschützt werden. 

insofern ist es von großer bedeutung, welche bedingungen für die schwangere 

frau gelten, in welchem sozialen umfeld sie lebt, ob der Kindsvater präsent ist, 

über welche ressourcen sie verfügt, welche haltung sie sich selbst und dem 

Kind gegenüber einnimmt, wie sie die schwangerschaft erlebt. 

nach der geburt, in der frühen kindheit, setzt sich die besondere Verletzlich-

keit des Kindes in der weise fort, als es davon abhängig ist, wie seine eltern ihm 

begegnen, welche Kindheitserfahrungen der eltern wirksam sind und welche 

aktuellen lebensbedingungen, schutz- und risikofaktoren in der familie gege-

ben sind.
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standards der PsychosoZialen 

SchwangerSchaftSberatung

für die schwangerschaftsberatung ergeben sich abgeleitet aus den anthropologischen grundgedanken  

standards für die psychosoziale beratungspraxis. einige davon seien benannt:

■ Psychosoziale beratung ist theorie- und erfahrungsgeleitet. 
■ grundvoraussetzung für die professionelle haltung der berater_in in der psychosozialen beratung ist der 

 respekt vor der würde, vor den persönlichen grenzen und dem gewordensein des anderen.
■ dies ermöglicht im beratungsprozess, dass Kontakt, beziehung und begegnung zwischen zwei subjekten 

 auf augenhöhe stattfinden können. 
■ dabei können auch resonanzphänomene im eigenleiblichen spüren, die bei der berater_in im Kontakt mit 

 den ratsuchenden auftreten, in die beratung als hintergrundinformation für die berater_in nutzbar werden.
■ die inhalte und Ziele in der beratung werden in einem dialogischen Prozess gemeinsam entwickelt, formuliert 

und angepasst. 
■ die empathische grundhaltung der berater_in und der geschützte raum in der beratung ermöglichen die 

 auseinandersetzung mit gefühlen, Konflikten, sorgen und Ängsten, mit persönlichen sichtweisen und 

 wertvorstellungen. bewusstseinsarbeit ermöglicht Prozesse von entwicklung und wachstum.
■ der Mensch ist in all seinen leiblichen dimensionen, körperlich, seelisch, geistig, spirituell, in der beratungs-

 situation präsent. 
■ der beratungsprozess berücksichtigt die vielfältigen Perspektiven im erleben und in der lebenswirklichkeit 

 der ratsuchenden.
■ die psychosoziale beratung berücksichtigt das system, unterschiedliche dimensionen und das Zusammen-

wirken („das ganze ist mehr als die summe seiner teile“) und arbeitet vernetzt.
■ die psychosoziale beratung stärkt die selbstwirksamkeit der ratsuchenden und nimmt ihre ressourcen 

 in den blick. ratsuchende sind und bleiben die expert_innen ihres eigenen lebens.
■ die ratsuchenden stehen mit ihren lebensfragen, ihren bedürfnissen und ihren bewertungen im Mittelpunkt. 
■ Psychosoziale beratung beinhaltet im prozesshaften geschehen information, aufklärung, auseinandersetzung 

und konkrete hilfen. dabei können die verschiedenen anteile je nach anliegen der ratsuchenden unterschied-

lich stark ausgeprägt sein. 
■ begleitung, konkrete hilfe, unterstützung und stärkung ermöglichen erfahrungen der fürsorge und 

 Mitmenschlichkeit, des wahrgenommenwerdens, der resonanz, des angenommenseins. 
■ beratung ist ihrem wesen nach ergebnisoffen. in dem begriffspaar ergebnisoffen und zielorientiert zeigt sich 

je nach beratungsanlass eine zusätzliche dimension, die den beratungsauftrag transparent hinsichtlich 

 seiner werteorientierung, wie „dem schutz des lebens“ einordnet. 
■ Psychosoziale beratung schließt Manipulation oder Machtmissbrauch aus.
■ sie ist durch selbstreflexion, kollegiale beratung, supervision, fortbildung, selbstfürsorge und pastorale 

 begleitung der berater_innen flankiert.



die sozialforschung beschäftigt sich auch mit den wirkfaktoren psychosozialer 

beratung. ebenso wie in der Medizin und in der Psychotherapie lässt sich nur 

ein teil der wirkung psychosozialer beratung erklären. die frage der wirksam-

keit wird von vielfältigen komplexen bedingungen beeinflusst und ist letztlich 

nicht berechenbar.5 allerdings wurden von der Psychotherapieforschung un-

spezifische wirkfaktoren untersucht die auch allgemein für die beratungspro-

zesse psychosozialer beratung bedeutsam sind. 

im folgenden werden die heil- und wirkfaktoren6 beschrieben und mit bei-

spielen für die beratungspraxis konkretisiert.

1. Einfühlendes Verstehen, Empathie

2. Emotionale Annahme und Stütze

3. Hilfen bei der realitätsgerechten praktischen Lebensbewältigung

 ■ unterstützung bei der antragstellung von sozialleistungen
	 ■ Planung der elternzeit oder Vermittlung einer haushaltshilfe, Vermittlung  

  einer familienhebamme

4. Förderung von Einsicht, Sinnerleben, Evidenzerfahrung

 

 Perspektive der ratsuchenden/des ratsuchenden:
	 ■ wie sieht die subjektive sicht der ratsuchenden/des ratsuchenden  

  aus? 
	 ■ wie ist ihr/sein subjektives erleben, ihre/seine „wahrnehmung“? 
	 ■ was ist für sie/ihn in bezug auf Ziele und entscheidungen stimmig? 
	 ■ wie kann die bewusste wahrnehmung z. b. von gefühlen, von 

  handlungs- und beziehungsmustern gestärkt werden? 

 

 Perspektive der berater_in: 
	 ■ welche wahrnehmungen hat die berater_in und was lösen diese 

  bei ihr/ihm aus?
	 ■ was davon spricht sie/er konkret an? 

wirKfaKtoren PsychosoZialer 

SchwangerSchaftSberatung

5 Vgl. beushausen, Jürgen, beratung lernen. opladen, berlin, toronto 2016, s.225.  
6 Vgl. auch Petzold, hilarion, die „Vierzehn wirk- und heilfaktoren“ in der integrativen therapie. in: integrative therapie, 3/2012

9



5. Förderung emotionalen Ausdrucks und willentlicher Entscheidungskraft

 ■ raum für gefühle geben
	 ■ die/der ratsuchende formuliert ihre/seine anliegen und Ziele 

6. Förderung kommunikativer Kompetenz und Beziehungsfähigkeit

 ■ nachfragen der berater_in, um ein gemeinsames Verstehen der situation 

  zu erreichen, eine gemeinsame sprache zu finden. 

7. Förderung leiblicher Bewusstheit, Selbstregulation und 

 psychophysischer Entspannung

 ■ wie erlebt die ratsuchende sich in der schwangerschaft?

8. Förderung von Lernmöglichkeiten, Lernprozessen und Interessen

 ■ umgang mit Konflikten 

 ■ umgang mit Ämtern und behörden, terminen und umgang 

  mit antragstellungen

9. Förderung kreativer Erlebnismöglichkeiten und Gestaltungskräfte
	 ■ Vorbereitung auf die geburt
	 ■ beschäftigung mit dem baby 
	 ■ spiel mit dem eigenen Kind 

10. Erarbeitung positiver Zukunftsperspektiven und Erwartungshorizonte

 ■ stärkung von selbstwirksamkeit

 ■ wahrnehmung von ressourcen der ratsuchenden, z. b. durch die 

  formulierung eigener Ziele

11. Förderung positiver persönlicher Wertbezüge, Konsolidierung der 

 existentiellen Dimension

 ■ wahrnehmung von kulturellen Prägungen der ratsuchenden/des 

  ratsuchenden 

 ■ unterstützung bei der Klärung von fragen des lebensunterhalts

12. Förderung eines prägnanten Selbst- und Identitätserlebens 

 und positiver selbstreferentieller Gefühle und Kognitionen

 ■ feedback der berater_in zu wahrgenommenen fähigkeiten der/des 

  ratsuchenden

 ■ würdigung dessen, was gut läuft, was „geschafft“ wurde

13. Förderung tragfähiger sozialer Netzwerke

 ■ wie ist die ratsuchende/der ratsuchende sozial vernetzt 

  (z. b. familie, nachbarschaft, freunde, in der community, im stadtteil, 

  in der Kirchengemeinde, mit ehrenamtlichen helfer_innen)? 

14. Ermöglichung von Empowerments- und Solidaritätserfahrungen

 ■ raum zu schaffen, persönliche Potentiale der ratsuchenden zu 

  erkennen, persönliche und äußere ressourcen wahrzunehmen und zu  

  benennen 

 ■ ermutigung hilfe anzunehmen und das als stärke zu erkennen, sich mit  

  anderen (werdenden) eltern im sozialraum zu verbinden

10
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beratungsKoMPetenZen und

beratungSverlauf7

7 für die folgenden ausführungen vgl. nationales forum beratung, a.a.o., vor allem s. 9-18.

abbildung 3: 

struktur des kompetenzprofils für beratende auf basis des systemischen verständnisses von beratung

Systemumfassende 

Kompetenzen (S)

Gesellschaftlicher Kontext

Organisationaler Kontext

Beratungssystem

Lösung

Klärung

Beziehung

Ratsuchendensystem Beratersystem

Gesellschaftsbezogene 

Kompetenzen (G)

Organisationsbezogene 

Kompetenzen (O)

Prozessbezogene 

Kompetenzen (P)

nach einem systemischen Verständnis von beratung realisiert sich professionelle  

beratungskompetenz im Zusammenspiel von vier unterschiedlichen Kompetenzen:

1. systemumfassende Kompetenzen

2. Prozessbezogene Kompetenzen

3. organisationsbezogene Kompetenzen

4. gesellschaftsbezogene Kompetenzen
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Jeder Kompetenzbereich für sich lässt sich in weitere einzelne Kompetenzen ausdifferenzieren.8 

eine Kompetenz ist als ein Konstrukt zu verstehen, „dessen herausbildung, anwendung bzw. weiterentwicklung kognitive 

und affektivmotivationale ressourcen bzw. kontextgebundene fähigkeiten und Qualitäten voraussetzt.“ 9

8 Vgl. tabelle 1, a.a.o., s.10.
9 a.a.o., s.10.

tabelle 1: kompetenzprofil für beratende in bildung, beruf und beschäftigung

Systemumfassende Kompetenzen (S)

Prozessbezogene Kompetenzen (P)

Organisationsbezogene Kompetenzen (O)

Gesellschaftsbezogene Kompetenzen (G)

K
o

m
P

e
t

e
n

z
g

r
u

P
P

e
n

 d
e

r
 P

r
o

fe
S

S
io

n
e

ll
e

n
 b

e
r

a
t

u
n

g

s1 orientieren an den ratsuchenden 

s2  schaffen von transparenz des beratungsangebotes

s3  Zeigen einer professionellen haltung und eines ethischen Verhaltens

s4  Mitgestalten von Qualitätsentwicklungsprozessen

P1 schaffen stabiler rahmenbedingungen und struktureller sicherheit

P2 schaffen einer tragfähigen beziehung und emotionaler sicherheit

P3 Klären der anliegen und Vereinbaren eines Kontraktes

P4 Klären der situation und Ziele

P5 identifizieren und stärken innerer und äußerer ressourcen

P6 erarbeiten von lösungs- bzw. handlungsperspektiven

o1  Mitgestalten und umsetzen des organisationalen leitbildes

o2  (weiter-)entwickeln und umsetzen formaler organisationsstrukturen und -prozesse

o3  Mitgestalten und leben der organisationskultur

o4  nachhaltiges sichern und effzientes nutzen der ressourcen

o5  Kooperieren mit fachlichem und überfachlichem umfeld

g1  berücksichtigen gesellschaftlicher rahmenbedingungen

g2  berücksichtigen gesellschaftlicher Ziele

k
o

m
p

et
e
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im folgenden werden vor allem prozessbezogene kompetenzen beschrieben und mit Beispielen für die 

Praxis der schwangerschaftsberatung verknüpft.

Quelle: schiersmann/weber/Petersen (2013b), seite 287.
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beratende 

i1.  sorgen für angenehme, störungsfreie atmosphäre und beratungsgeeignete räumlichkeiten;

i2.  planen den mindestens erforderlichen Zeitrahmen für die beratung ein;

i3.  machen ihre für die beratung relevanten aufträge, rollen bzw. funktionen transparent;

i4.  informieren über die rahmenbedingungen, unter denen das konkrete beratungsangebot stattfindet 

(z. b. freiwilligkeit, ergebnisoffenheit, leistungen, rechtliche aspekte);

i5.  vereinbaren gemeinsam mit den ratsuchenden eine Vorgehensweise bei der gestaltung des 

beratungsprozesses;

i6.  achten darauf, dass der beratungsprozess formal und inhaltlich für die ratsuchenden strukturiert und 

transparent ist;

i7.  treffen gemeinsam mit den ratsuchenden eine Vereinbarung hinsichtlich der schriftlichen 

aufzeichnungen während des beratungsgespräches;

i8.  klären die ratsuchenden über den umgang mit persönlichen daten und informationen 

(datenschutz/Vertraulichkeit) auf.

beratende kennen

r1.  Voraussetzungen für ein vertrauliches beratungssetting;

r2. Methoden zur strukturierung und gestaltung von beratungsgesprächen und -prozessen;

r3. Methoden des Zeitmanagements;

r4. datenschutzrichtlinien und Vertraulichkeitsvereinbarungen.

1. schaffen stabiler rahmenbedingungen  
 und struktureller sicherheit

ratsuchende, die sich auf einen beratungsprozess einlassen, wissen nicht, was 

auf sie zukommt. auch für die berater_in bedeutet es, sich immer wieder auf 

neue Menschen, neue komplexe situationen, auf unerwartetes und unsicheres 

einzulassen. sowohl für die ratsuchende/den ratsuchenden als auch für die 

berater_in ist es hilfreich, wenn die berater_in einen verinnerlichten gesprächsleit-

faden hat, der ihr/ihm halt und orientierung im konkreten gespräch geben kann.

in anfangssituationen werden grundbedürfnisse wie beispielsweise das be-

dürfnis nach sicherheit, Zugehörigkeit, anerkennung und einflussnahme aktiv.

anfangssituationen sind stresssituationen. bedürfnisse und befürchtungen ste-

hen oftmals in einem spannungsverhältnis zueinander. Jeder Mensch erwirbt im 

laufe seines lebens individuelle Verhaltensstrategien, um mit stressgefühlen in 

anfangssituationen umzugehen. die berater_in kann durch die art und weise, 

wie sie/er das gespräch eröffnet und führt, dazu beitragen, dass stress ab-

gebaut wird und die beratung in einem wertschätzenden, freundlichen Klima 

stattfindet.

beratende sind bereit und fähig, für den beratungsprozess stabile rahmen-

bedingungen zu schaffen, die strukturelle sicherheit und eine förderliche ge-

sprächssituation unterstützen.
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2. schaffen einer tragfähigen beziehung 
 und emotionaler sicherheit

im erstgespräch lernen sich ratsuchende und berater_in kennen. in dieser  

Phase geht es darum, eine positive atmosphäre zu schaffen, Vertrauen zu ent-

wickeln, die anliegen und erwartungen zu klären, informationen zu sammeln 

und eine auftragsklärung herbei zu führen. in der Kennenlernphase ist das  

Joining ganz zentral. Joining heißt so viel wie sich verbinden, sich ankoppeln. 

der/dem ratsuchenden ist die Möglichkeit zu geben, anzukommen und mit der 

berater_in warm zu werden. Ziel ist die Überwindung von nervosität und das 

sich einlassen auf das beratungssetting.

10 Vgl. diözesan-caritasverband für das erzbistum Köln e. V. (hrsg.): fragen erwünscht. fragen und Methoden in der systemischen beratung. 
 Köln 2018, s.11.

beratende sind bereit und fähig, einen für den beratungsgegenstand angemes-

senen beziehungsaufbau zu schaffen und für emotionale sicherheit zu sorgen.
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beratende 

i1.  bringen den ratsuchenden respekt und wertschätzung entgegen;

i2.  begegnen den ratsuchenden mit einer empathischen grundhaltung;

i3.  verhalten sich auf allen Kommunikationsebenen (verbal und nonverbal) kongruent und authentisch

  in sinne von echtheit und offenheit;

i4.  gestalten eine professionelle balance zwischen nähe und distanz gegenüber den ratsuchenden;

i5.  fördern und wecken die Motivation und eigeninitiative der ratsuchenden an der gemeinsamen arbeit.

beratende kennen

r1.  ansätze zum beziehungs- und Vertrauensaufbau (z. b. personenzentrierter ansatz, 

  drei-Phasen-Modell des Vertrauensaufbaus);

r2.  kommunikationspsychologische theorien (z. b. Kommunikationsquadrat, Metakommunikation);

r3.  gesprächsführungstechniken (z. b. nachfragen, aktives Zuhören, reframing);

r4.  motivationspsychologische bzw. emotionspsychologische (anreiztheoretische) ansätze;

r5.  Moderationstechniken (z. b. brainstorming, Mindmapping).

 art des einstiegs frage

 Smalltalk ■			wie war der weg zu uns? ■			Kennen sie die beratungsstelle schon?

  ■			haben sie uns gut ■			wie sind sie auf unsere beratungsstelle  

     gefunden?    gekommen?
 

 Fragen nach Interessen  ■			was ist ihr beruf?

 und Ressourcen ■			wie machen sie das mit der Kinderbetreuung?
 

 Vorstellung der Berater_in  ich heiße ...; 

 und der Institution wie lange arbeitet sie schon hier? worin sieht sie ihre hauptaufgabe?
 

 Allgemeine Rahmung ■			Zeitlicher rahmen einer sitzung ■		abstände zwischen den gesprächen

  ■			schweigepflicht, datenschutz, umgang mit Kontaktdaten, erfassung von daten 

beispiele für einstiegsfragen10:
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3. klären der anliegen und vereinbaren 
 eines kontraktes

anliegen 

in dieser Phase geht es um das erkennen des konkreten anliegens der rat- 

suchenden/des ratsuchenden und die erfassung der Problemkonstellation. 

hier können auch nichtanwesende durch entsprechende fragen einbezogen 

werden.

■ worüber möchten sie heute mit mir sprechen?
■ was ist ihr anliegen?
■ wie stellt sich ihr Problem dar? welche Überschrift würden sie ihm geben? 

wer aus ihrer familie ist am meisten von dem Problem betroffen? 
■ was haben sie bislang versucht? welche schritte haben sie unternommen? 

gab es in der Vergangenheit bereits lösungen, auf die sie zurückgreifen 

konnten? wer kann aus ihrer familie oder ihrem sozialen umfeld zur lösung 

beitragen?
■ wenn wir heute nach etwa einer stunde (bzw. am ende des beratungspro-

zesses) auseinandergehen, was müsste dann für sie geschehen sein, dass 

sie sagen, es war nützlich, hilfreich für sie?

auftrag

bei der auftragsklärung geht es um das aussprechen von erwartungen und 

wünschen, was konkret in der beratung passieren sollte.
■ was wünschen sie sich von mir?
■ welche erwartungen von nichtanwesenden bestehen?
■ womit wollen wir heute beginnen? 
■ was wäre ein gutes ergebnis der beratung?

kontrakt

am ende des erstgesprächs (unter umständen immer wieder aktualisiert im 

weiteren beratungsverlauf) formulieren berater_in und die/der ratsuchende im 

gegenseitigen einverständnis Ziel und einzelne inhalte der beratung bzw. des 

beratungsprozesses.
■ Zusammenfassung des Verstandenen und strukturierung der benannten 

Probleme/anliegen
■ formulierung des beratungsangebotes bzw. der grenzen und ggf. weiter-

verweisung
■ Zusammenfassung des äußeren rahmens: dauer des beratungsgesprächs, 

folgekontakte etc.

Ein anamneseleitfaden ist ein wichtiges Instrument der psychosozialen Beratung zur Unterstützung 

der Berater_in. Er bildet das mögliche Themenspektrum ab. Verinnerlicht kann er helfen die 

Lebenssituation, das Problem/das Anliegen der Ratsuchenden zu erfassen, sowie Themenbereiche 

im Blick zu behalten. 

Quelle: eine arbeitshilfe für die Praxis der Katholischen schwangerschaftsberatung. aktiv, früh, integriert. ein ansatz für die psychosoziale bera-
tung im Kontext der pränatalen diagnostik. herausgeber dcV und skf gesamtverein 10/2015).



beratende sind bereit und fähig, im dialog mit den ratsuchenden eine adä- 

quate Klärung der anliegen und der erwartungen vorzunehmen. sie treffen an- 

gemessene Vereinbarungen über den beratungsauftrag bzw. schließen einen 

dem beratungsangebot angemessenen Kontrakt ab.
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beratende 

i1.  leisten eine strukturierte erfassung des beratungsbedarfes und schaffen ein gemeinsames Verständnis

  bezüglich der anliegen der ratsuchenden;

i2.  nehmen gemeinsam mit den ratsuchenden eine erste eingrenzung des anliegens vor und klären, ob 

das beratungsangebot das angemessene format ist, um das anliegen zu bearbeiten;

i3.  klären gemeinsam mit den ratsuchenden die erwartungen an die beratung und erläutern die grenzen 

der beratung (u. a. bei über das angebot hinausgehenden anliegen);

i4.  achten darauf, ob sich im Verlauf des beratungsprozesses die anliegen und Ziele der ratsuchenden 

verändern, und reagieren adäquat darauf, indem sie z. b. einen neuen Kontrakt bzw. beratungsauftrag 

vereinbaren;

i5.  geben hinweise auf spezifische einrichtungen und angebote, wenn es die besondere situation der 

ratsuchenden erfordert (z. b. case Management, suchtberatung);

i6.  beachten bei Kontrakt-/auftragsvereinbarungen gesetzliche Vorgaben und ggf. institutionelle 

  richtlinien.

beratende kennen

r1.  theoretische ansätze und Methoden der beratung;

r2.  weiterführende, alternative beratungsdienste oder -angebote;

r3.  gesetzliche Vorgaben und ggf. institutionelle richtlinien bei Kontrakt- bzw. auftragsvereinbarungen.
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4. klären der situation und ziele

beratende sind bereit und fähig, gemeinsam mit den ratsuchenden eine auf de-

ren anliegen bezogene bestandsaufnahme vorzunehmen und reflexionen und 

hypothesen zu unterstützen, die eine neubewertung der situation ermöglichen 

sowie erreichbare Zielvorstellungen fördern.

was bedeutet hypothesenbildung? 

in der beratung erhält die berater_in informationen zur lebenssituation der rat-

suchenden/des ratsuchenden. 

die ersten eindrücke über Personen (Mimik, gestik, blickkontakt, sitzhaltung 

etc.), interaktionen (begrüßung, sitzordnung..) und Kontexte (sozialer Kontext 

der ratsuchenden) sind wichtig wahrzunehmen. die aufgabe der berater_in ist 

es, ihre/seine ersten eindrücke und informationen zu vorläufigen hypothesen zu 

verbinden und diese durch nachfragen zu überprüfen. hierzu kann es hilfreich 

sein, der/dem ratsuchenden etwas konkret anzubieten:

Habe ich Sie richtig verstanden, …?

Mir geht gerade durch den 

Kopf, …

Ich habe das … und das … gehört, können Sie da mitgehen?
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beratende 

i1.  identifizieren gemeinsam mit den ratsuchenden deren sichtweise zu den anliegen sowie 

beeinflussenden faktoren bzw. ursachen der Problemsituation;

i2.  klären, ob es schon vorher andere anläufe gab, das jeweilige anliegen zu bearbeiten;

i3.  erkunden gemeinsam mit den ratsuchenden die für die anliegen relevanten Ziele und Motive;

i4.  unterstützen die ratsuchenden bei der selbstständigen Klärung ihrer lage sowie reflexion und 

(neu-)bewertung der situation (z. b. in bezug auf eigene einstellungen, werte, fähigkeiten, Ziele);

i5.  erarbeiten gemeinsam mit den ratsuchenden Priorisierungen im hinblick auf deren Zielsetzungen;

i6.  weisen die ratsuchenden hinsichtlich deren Ziele auf chancen und risiken im Zusammenhang mit

den institutionellen und gesellschaftlichen bedingungen sowie auf mögliche unvereinbarkeiten 

oder widersprüche hin.

beratende kennen

r1.  Methoden zur systematischen situationsanalyse;

r2. Methoden der Zielfindung, -definition und -entwicklung;

r3. den einfluss von diversität in bildung, beruf und beschäftigung (z. b. bildungsbeteiligung, -chancen,

diversität als ressource);

r4. institutionelle und gesellschaftsbezogene systeme, strukturen, angebote und entwicklungen 

(z. b. bildungs- und beschäftigungssystem, berufsstrukturen, bildungs- und weiterbildungsmöglich-

  keiten, fördermöglichkeiten, regionale und überregionale entwicklungen auf dem arbeitsmarkt);

r5. relevante gesetzliche regelungen in bildung, beruf und beschäftigung (z. b. arbeitsrecht, 

ausbildungsverordnungen).

17
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5. identifizieren und stärken innerer 
 und äusserer ressourcen

beratende sind bereit und fähig, gemeinsam mit den ratsuchenden deren 

Kompetenzen und ressourcen zu identifizieren und diese bezogen auf deren  

anliegen bzw. Ziele in den beratungsprozess zu integrieren und zu stärken.

mögliche fragestellungen:

Wer könnte Sie unterstützen?

Was hat sich für Sie verändert?

Was ist Ihnen wichtig 

in Bezug auf …?

Was fällt Ihnen leicht? 

Was fällt Ihnen schwer?

Haben Sie schon einmal 

daran gedacht, …?
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beratende 

i1.  arbeiten gemeinsam mit den ratsuchenden deren einstellungen, gefühle, Motivationen sowie 

Verhaltensweisen heraus, soweit diese für die bearbeitung der anliegen erforderlich sind;

i2.  identifizieren gemeinsam mit den ratsuchenden deren biografische gegebenheiten sowie deren

Kompetenzen und ressourcen und bringen diese mit dem anliegen und den Zielen der ratsuchenden 

in Verbindung;

i3.  identifizieren gemeinsam mit den ratsuchenden eventuelle ressourcen sowie umweltfaktoren, die sich 

aus dem sozialen und gesellschaftlichen umfeld der ratsuchenden ergeben, hinsichtlich der relevanz 

für die Zielerreichung und entscheidungsfindung (z. b. aspekte des familiären, schulischen, beruflichen, 

betrieblichen umfelds, sowie sozialrechtlich relevanter faktoren und konkreter (auch) finanzieller hilfen 

durch stiftungen);

i4.  setzen bei bedarf und im einvernehmen mit den ratsuchenden wissenschaftlich anerkannte und

geeignete diagnostische Verfahren zur Kompetenzermittlung und/oder selbsteinschätzung ein;

i5.  interpretieren ggf. auf verständliche weise die ergebnisse diagnostischer Verfahren im dialog mit den 

ratsuchenden und integrieren diese in den beratungsprozess;

i6.  unterstützen die ratsuchenden bei der stärkung der selbstwahrnehmung hinsichtlich eigener 

Potenziale, Kompetenzen und ressourcen;

i7.  geben hinweise auf Möglichkeiten zur (weiter-)entwicklung der eigenen Potenziale, Kompetenzen

und ressourcen.

beratende kennen

r1.  Methoden zur identifizierung und Mobilisierung individueller ressourcen;

r2. Verhaltenstheorien sowie ansätze der pädagogischen Psychologie;

r3. ansätze zur (Psycho-)diagnostik und Kompetenzbilanzierung sowie instrumente zur selbsteinschätzung;

r4. den ansatz der berufsbiografischen gestaltungskompetenz und des lebenslangen lernens 

(career Management skills);

r5. lebenswelten und bedürfnislagen unterschiedlicher Zielgruppen.

5
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6. erarbeiten von lösungs- und 
 handlungsPersPektiven

beratende sind bereit und fähig, gemeinsam mit den ratsuchenden lösungs- 

bzw. handlungsperspektiven zum erreichen der Zielsetzung zu erarbeiten.  

hilfreich sind die drei grundregeln des Prinzips der lösungsorientierung:

■ repariere nicht, was nicht kaputt ist!
■ wenn etwas funktioniert, mache mehr davon!
■ wenn etwas nicht funktioniert, wiederhole es nicht. Mach etwas anderes!

der abschluss des beratungsgesprächs/des beratungsprozesses ist ein 

wichtiger teil des gesamtprozesses. in dieser Phase geht es um rückschau halten, 

Zusammenfassung, beendigung des gesprächs und abschiednehmen. es geht 

also um bilanzierung des erreichten und um den blick nach vorne: was ist noch 

zu tun und wie wird die Zukunft selbstständig und im beratungsprozess gestaltet?

■ welche Probleme/anliegen wurden gelöst oder haben sich gemildert?
■ wie lässt sich das erreichte in den alltag übertragen?
■ was gibt ihnen dabei sicherheit?
■ was werden sie tun, um das erreichte zu bewahren?

in der abschlussphase ist es für die ratsuchenden oft hilfreich, wenn sie eine 

zusammenfassende rückmeldung der beraterin/des beraters erhalten. dies gilt 

auch für einen ausgesprochenen dank dafür, dass sich die ratsuchende auf 

den Prozess eingelassen hat. 6
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beratende 

i1.  entwickeln gemeinsam mit den ratsuchenden auf basis derer Kompetenzen, Qualifikationen und

ressourcen realistische lösungsperspektiven und/oder handlungsmöglichkeiten;

i2.  erarbeiten gemeinsam mit den ratsuchenden entscheidungskriterien und unterstützen sie in ihren

entscheidungsprozessen;

i3.  informieren die ratsuchenden über Möglichkeiten und strategien, wie deren chancen hinsichtlich der 

Zielerreichung gesteigert bzw. wie mögliche hindernisse überwunden werden können;

i4.  vermitteln den ratsuchenden bedarfs- und zielgruppengerechte informationen und/oder geben

hinweise auf selbst zu nutzende informationsquellen;

i5.  bringen handlungsmöglichkeiten zur förderung gesellschaftlicher teilhabe und gleichstellung in 

hinblick auf alter, geschlecht, behinderung, kulturelle und ethische herkunft (inklusion) fall- und  

situationsangemessen in die beratung ein;

i6.  prüfen unter berücksichtigung des beratungsverlaufs sowie der anliegensklärung, ob weiterführende 

und/oder externe beratungen in anspruch genommen werden sollten;

i7.  ziehen zum abschluss des beratungsprozesses gemeinsam mit den ratsuchenden ein resümee über 

Verlauf und ergebnisse der beratung und besprechen ggf. die anstehenden aktivitäten der ratsuchenden.

beratende kennen

r1.  entscheidungstheorien und -modelle;

r2. Methoden der informationsbeschaffung und -analyse;

r3. kontextspezifische informationsquellen und datenbanken.
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beratung in KriSen

ALLGEMEINE DEFINITION UND 
ERSCHEINUNGSFORMEN VON KRISEN

man kann bei den persönlichen krisen verschiedene arten unterscheiden: 

1.  Entwicklungs- und Reifungskrisen (Pubertät, familiengründung, Meno-

 pause, alter)

2.  Anforderungskrisen (neuer Job, zu hohe ansprüche an sich selbst, erwar-

 tungen von außen, arbeitslosigkeit, umzüge, leistungsdruck)

3.  Verlustkrisen (Krankheit, trennung, tod).

Man unterscheidet bei Krisen einerseits solche, die von innen heraus entstehen, 

andererseits die von außen an die Person herangetragen werden. außerdem 

wird zwischen akuten und chronischen Krisen differenziert. umbruchsituationen 

können ebenfalls krisenhaft erlebt werden.12

Jeder Mensch erlebt belastungen und Krisen anders. oft werden sie aber als 

existentiell und bedrohlich erlebt. wie jemand mit einer Krise umgeht, hat mit 

seinen lebenserfahrungen und erprobten bewältigungsstrategien zu tun.

mit krisen einhergehende gefühle: 
■ gefühle von angst, von Überforderung, unruhe, innerer anspannung oder 

lähmung, unsicherheit, Ängstlichkeit, Verzweiflung, traurigkeit, wut, schmerz,  

innerer leere, lebensüberdruss 
■ das selbstwertgefühl kann stark beeinträchtigt sein 
■ das gefühl der selbstwirksamkeit situationen verändern oder beeinflussen 

zu können, ist verloren gegangen
■ die herausforderungen des alltags können nicht mehr oder nur mit großer 

Kraftanstrengung bewältigt werden.

neben den bereits beschriebenen gefühlen haben es die betroffenen unter 

umständen zunehmend schwer, von dem inneren thema der Krise abstand 

zu nehmen; sie sind völlig eingenommen davon und können „nicht mehr richtig 

denken“, „abschalten“, oder sich ablenken – alles andere tritt zurück. teils schla-

fen und essen die betroffenen nicht mehr ausreichend, gehen in den inneren  

rückzug, andere stürzen sich in aktivität. stimmungseintrübungen und Ver-

„Unter psychosozialen Krisen versteht man den Verlust des seelischen Gleichgewichts, den ein Mensch ver-

spürt, wenn er mit Ereignissen und Lebensumständen konfrontiert wird, die er im Augenblick nicht bewältigen 

kann, weil sie von der Art und dem Ausmaß her seine durch frühere Erfahrungen erworbenen Fähigkeiten und 

erprobten Hilfsmittel zur Erreichung wichtiger Lebensziele oder zur Bewältigung seiner Lebenssituation über-

fordern.“11

11 in anlehnung an die Überlegungen von caplan (1964) und cullberg (1978) sonneck, gernot, Krisenintervention und suizidverhütung. wien 2000, s. 15. 
12 Vgl. diözesan-caritasverband für die erzdiözese Köln (hrsg.), a.a.o, s.16.



stummen sind möglich, der austausch mit dem Partner/mit dem lebensumfeld 

wird aufgegeben. subjektive gefühle von „ich schaffe das nicht mehr“ und eine 

entfremdung von sich selbst, vom Partner können entstehen. Kopfschmerzen, 

schwindel, herzbeschwerden oder andere psychosomatische beschwerden 

können auftreten.

eine psychische Krise kann einerseits im Kontext einer bereits bestehenden 

psychischen erkrankung/störung auftreten. sie kann aber auch durch le-

bensereignisse und durch anhaltende belastungen ausgelöst werden. dann 

ist sie zunächst kein krankhafter Zustand; sie kann jeden Menschen in jeder 

lebensphase betreffen. hier setzt beratung an. erfolgt aber keine rechtzeitige 

unterstützung, dann können auch suizidgedanken, gewalt- und (auto)-aggres-

sionshandlungen, psychosomatische oder psychische störungen eine folge 

sein. dann sollte auf alle fälle eine psychiatrische behandlung in anspruch ge-

nommen werden/vermittelt werden. Zunächst aber können Krisen auch eine 

chance sein, sich dem leben neu zuzuwenden; sie können weiterentwicklung 

und reifung in gang setzen.

KRISEN IM KONTExT 
VON SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT

Krisenhafte Zuspitzungen sind während der gesamten Zeit möglich, also vor, 

während und nach einer schwangerschaft. während einer schwangerschaft 

und nach der geburt besteht eine besondere Vulnerabilität von Mutter und Kind, 

die sich noch in den ersten lebensjahren fortsetzen kann.      

die Katholische schwangerschaftsberatung hat die aufgabe, stressauslösende 

faktoren, anhaltende belastungen und Krisen frühzeitig zu erkennen und gegen- 

zusteuern.

was kann eine krise rund um schwangerschaft und geburt auslösen?

oft spielen mehrere faktoren – neben einem aktuellen anlass für die Krise und 

ihrer subjektiven bedeutung für die ratsuchende – auf den verschiedensten 

ebenen eine rolle: 

■ die hormonelle umstellung der schwangerschaft, nach einer geburt 
■ der biografische hintergrund mit möglicherweise traumatisierenden lebens-

erfahrungen
■ bereits bestehende gesundheitliche belastungen 
■ ein schwieriges oder fehlendes soziales umfeld
■ existentielle Probleme (werdender) eltern
■ Partnerschaftsprobleme 
■ trennung/scheidung
■ alleinerziehend sein

Je nachdem, über welche persönlichen ressourcen jemand verfügt, können 

krisenhaft erlebte lebensereignisse unterschiedlich verarbeitet werden. 
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beispiele von krisen im kontext von schwangerschaft und geburt

als krisenhaft kann beispielsweise erlebt werden, wenn bekannt oder bewusst 

wird, dass sich der Wunsch nach einer eigenen Familie nicht so einfach oder 

auf eine gewünschte weise realisieren lässt und damit die gesamte lebens-

planung ins wanken gerät. die diagnose unfruchtbarkeit oder die diagnose  

einer Vererbbarkeit genetischer besonderheiten kann eine selbstwertkrise, eine 

sinnkrise, Partnerschaftskonflikte, Verlustängste und störungen in der sexuali-

tät auslösen oder bereits bestehende Konflikte verstärken, die bislang vielleicht 

noch nicht bewusst und nicht bearbeitet wurden. 

Mehrere erfolglose Versuche schwanger zu werden oder der Verlust eines  

Kindes können zu einer Verlustkrise führen. die folgen können beispielsweise 

gefühle wie schmerz, Verzweiflung, trauer, scham, wut, neid, hoffnungslosig-

keit sein.

eine ungeplante/ungewollte Schwangerschaft kann eine Krise auslösen, wenn 

dadurch lebensplanungen in frage gestellt werden, wenn partnerschaftliche 

oder familiäre beziehungen sich als nicht tragfähig herausstellen, wenn exis-

tenzängste auftreten, wenn eine bereits bestehende Überforderungsthematik 

die situation überlagert. häufig steht dann auch die frage eines schwanger-

schaftsabbruches im raum. 

der Schwangerschaftsabbruch selbst kann krisenhaft oder traumatisierend 

erlebt werden oder eine persönliche Krise auslösen, wenn diese entscheidung/

erfahrung nicht in das eigene leben integriert werden kann. 

auch nach einer entscheidung für das austragen des Kindes können Krisen 

bei schwangeren frauen dadurch entstehen, dass die Ambivalenz zum Kind 

weiterhin hoch ist und stressauslösende faktoren anhaltend weiterbestehen.

Lebensumstände können ebenfalls Krisen auslösen. Verlust von arbeit oder 

prekäres einkommen, armut und Verschuldung, Verlust von wohnraum, Part-

nerschaftskonflikte, trennung vom Partner, fehlende soziale unterstützung, 

gesundheitliche belastungen, Überlastung durch mehrere Kinder – alle diese 

faktoren können dazu beitragen, dass Überforderung, anhaltender stress und 

Krisen in der schwangerschaft und nach der geburt eines (weiteren) Kindes 

entstehen können.

während der gesamten schwangerschaft sind außerdem situationen möglich, 

beispielsweise aufgrund einer vorgeburtlichen untersuchung, die plötzlich be-

fürchten lassen, dass das Kind eine Erkrankung oder eine Behinderung haben 

könnte. werdende eltern befinden sich dann meist sehr schnell „im ausnahme-

zustand“. die wartezeit auf ergebnisse weiterer untersuchungen wird von vielen 

als äußerst belastend erlebt. wird eine Vermutung zur gewissheit, dann prägen 

nicht selten schockreaktionen, Verzweiflung, Überforderungsgefühle, schuld-

gefühle, das Kappen der bindung zum Kind, Ängste und das erleben eines 

enormen drucks die situation. gleichzeitig sehen sich die betroffenen oft vor 

eine entscheidung gestellt, in der das leben ihres Kindes in frage gestellt wird. 

die entscheidung erfolgt in einem Prozess, auf dem boden der persönlichen 

lebens- und beziehungserfahrung, der eigenen grenzen und auf der grundlage 



der äußeren und der persönlichen ressourcen, der werte und gesellschaftlicher 

bedingungen. bei einem späten schwangerschaftsabbruch kann man davon 

ausgehen, dass er für die betroffenen traumatisierend ist. 

die situation einer familie nach der geburt eines Kindes mit behinderung ist 

ebenfalls abhängig von vielen faktoren. sie kann – je nach gesundheitlicher  

situation von Mutter und Kind und je nach anforderung und ressourcenlage 

der familie – als äußerst belastend und immer wieder krisenhaft erlebt werden 

und weitere krisenhafte Zuspitzungen nach sich ziehen. sie kann aber auch – in 

einem Prozess der auseinandersetzung mit einem besonderen Kind, durch eine 

stärkung der lebenszusammenhänge – positiv erlebt werden. 

aber auch „normale“ schwangerschaft und erfahrungen rund um die geburt, 

können in eine Krise münden. weitaus mehr frauen als angenommen sind be-

reits während der schwangerschaft psychisch belastet und entwickeln rund um 

die geburt ihres Kindes eine Krise oder eine psychische erkrankung, als folge 

einer psychischen Überlastungsreaktion, im Zusammenhang mit den anforderun-

gen der Mutterschaft und in der ausein andersetzung mit dem Kind. Peripartale 

depression, postpartale depression, wochenbettdepression und wochenbett-

psychose sind mögliche krisenhafte erkrankungen. die beispielhaft benannten 

krisenauslösenden faktoren müssen dabei nicht einzeln, sondern können im 

rahmen einer schwangerschaft auch gebündelt auftreten.

KRISENINTERVENTION UND KRISENBEWäLTIGUNG

zunächst muss eine einschätzung der krise vorgenommen werden: 
■ inwieweit ist bei der/dem ratsuchenden eine distanzierung vom Problem 

noch möglich?
■ inwieweit kann der alltag gelebt werden? Kann das Kind/können die Kinder 

versorgt werden?  
■ bewegt sich die Krise im rahmen einer psychischen erkrankung/störung? 

mögliche indikatoren:
■ wie steht es um die existenzsicherung? 
■ wie ist der umgang mit familie und Kindern, mit den alltagsstrukturen, mit den 

täglichen anforderungen, mit schlafen, essen, Kontakten, arbeit, bewegung? 
■ wie ist die gefühlslage, die emotionale schwingungsfähigkeit (starr/reglos 

oder angemessene emotionale reaktion in der Kommunikation), wie das 

Körperempfinden?
■ Kann die ratsuchende noch strategien nutzen, steuernd eingreifen, um der 

Krise entgegen zu wirken, oder ist das nicht (mehr) der fall?

wenn hier ernsthafte einschränkungen bereits bestehen, oder wenn suizid- 

gedanken oder bilder geäußert werden (oder in der inneren resonanz der be-

rater_in als gedanke auftauchen), dann ist die grenze der schwangerschafts-

beratung erreicht. aufgabe der berater_in ist es in dieser situation, den Kontakt 

zu einer/einem Psychiater_in herzustellen und den Kontakt zur ratsuchenden 

so lange zu halten, bis die weitervermittlung gelungen ist. wesentliches element 

der psychosozialen beratung ist das beziehungs- und begleitungsangebot der 
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berater_in. das ansprechen und bearbeiten von fragen, Problemen, gedanken,  

Konflikten und gefühlen können zur entlastung der betroffenen führen. wie weit 

dies möglich ist, hängt nicht zuletzt von der sprachlichen fähigkeit und von 

der introspektionsfähigkeit der ratsuchenden ab. durch diesen gemeinsamen 

Prozess kann wieder raum für neue Perspektiven in bezug auf sich selbst, den 

Partner, das Kind und in bezug auf die aktuelle lebenssituation entstehen. 

generell wichtig in der beratung ist der präventive und antizipierende blick der 

berater_in, die stärkung von selbstwirksamkeit bei der ratsuchenden und 

die lösungs- und ressourcenorientierung in der gemeinsamen arbeit. dabei 

kommt der konkreten hilfevermittlung als abhilfe bzw. entlastung in prekären 

oder finanziell überfordernden situationen eine stabilisierende und für die weitere  

themenbearbeitung unterstützende rolle zu.

13 donna c. aguilera, Krisenintervention. bern, göttingen, toronto, seattle 2000

Problemlösungsansatz der krisenintervention (donna c. aguilera)13:

Phasen des Problemlösungsansatzes:

 
■		 lokalisation und definition des Problems ■			Überdenken der Konsequenzen
■			strukturierung des Problems ■			auswählen einer lösungsmethode
■			erwägen möglicher lösungsmöglichkeiten

die berater_in leitet und strukturiert den beratungsprozess:

lokalisation und definition 

des Problems

■				 was ist das krisenauslösende 

ereignis?
■				 welche faktoren beein-

trächtigen die fähigkeit der  

ratsuchenden, ihr Problem 

selbst zu lösen?
■				 wie definiert die ratsuchende 

ihr Problem?
■				 welche bedeutung hat das 

Problem aktuell im leben der 

ratsuchenden? wie wird es  

die Zukunft beeinflussen?
■				 wie sieht das soziale umfeld 

aus?

strukturierung des Problems

■					 einschätzung der psychosozialen 

Kompetenz (wie weit kann die 

ratsuchende für sich/die Kinder 

sorgen? wie eigenverantwortlich 

präsentiert sie sich im gespräch?
■					 einschätzung der psychischen und 

körperlichen Verfassung
■					 einschätzung der auswirkungen 

der Krise auf lebenssituation und 

umwelt (familie, beruf, freizeit)
■					 einschätzung der realen und 

gefühlsmäßigen (subjektiven)  

bedeutung des Problems (wie  

sahen in anderen Krisensituatio-

nen Problemlösungsstrategien 

aus? welche lösungsmöglich-

keiten kommen akutell in frage?
■					 Kausale Zusammenhänge thema-

tisieren (warum bin ich jetzt in 

einer Krisensituation?)

erwägung möglicher lösungs-

möglichkeiten und Überdenken 

der konsequenzen

■					 berater_in bündelt die 

gesammelten informationen  

und fasst zusammen, was sie  

gehört und wahrgenommen  

hat
■					 abwägen der lösungs-

möglichkeiten: was ist  

realistisch?
■					 sich einigen auf erste schritte



beratung in ethischen

entScheidungSKonfliKten

VORBEMERKUNGEN 

Jede beratung hat immer auch eine ethische dimension.  

sie greift bewusste oder unbewusste haltungen, normen und werte vor dem 

hintergrund der je eigenen lebenswirklichkeiten und lebenserfahrungen der 

ratsuchenden auf und bezieht diese in die reflexion und hilfeplanung ein. die 

berater_innen unterstützen die ratsuchenden darin, selbst zu einem verantwor-

teten urteil zu gelangen.

es gibt im rahmen der schwangerschaftsberatung situationen, in denen ethi-

sche themen explizit berührt werden. besonders deutlich wird dies, wenn rat-

suchende im Zusammenhang mit schwangerschaft und geburt eines Kindes 

vor existentielle entscheidungen gestellt sind oder in (werte-)Konflikte geraten, 

die nicht nur die eigene lebensgestaltung, sondern auch die interessen, wün-

sche, bedürfnisse oder auch rechte anderer Personen betreffen.  

in ethischen entscheidungskonflikten geht es im wesentlichen um Menschen in 

Krisen und notsituationen, 
■ die nach einem verantwortbaren handeln in komplexen, existentiellen ent-

scheidungssituationen suchen,
■ die ihr handeln, ihre entscheidung an persönlichen oder grundlegenden 

werten im Kontext ihrer individuellen lebenssituation überprüfen,
■ die sich nach einbezug aller die entscheidung beeinflussenden faktoren und 

abwägung der folgen für alle am Konflikt beteiligten möglichst so entschei-

den, wie sie es als richtig einschätzen.

allgemeine ethische Kategorien spielen für die schwangerschafts(konflikt)bera-

tung genauso eine zentrale rolle wie spezifisch theologische. letztere kommen 

im fall der Katholischen schwangerschaftsberatung aus der christlichen tradition  

und bilden gleichsam ihren institutionellen hintergrund. 
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ETHIK UND MORAL: BEGRIFFSKLäRUNGEN14

wenn wir von Moral sprechen, so sind damit die in der gesellschaft gültigen und 

befolgten sitten und gewohnheiten, bräuche, Konventionen, normen und werte  

gemeint. sie sind sozial vermittelte, durch erziehung und tradition weitergege-

bene Verhaltensmuster, die sich in der Praxis bewährt haben. sie stabilisieren 

das Zusammenleben von Menschen und können für den einzelnen entlastende 

und identitätsfördernde funktion haben.

Ethik ist die reflexion des menschlichen handelns. sie setzt sich mit gutem und 

richtigem bzw. gerechtem handeln auseinander und sucht nach verbindlichen 

grundwerten und normen, um zu einem gelingenden leben und Zusammen-

leben beizutragen bzw. es zu schützen.

ethik bietet einen theoretischen bezugsrahmen  – ohne den anspruch zu erheben  

die lebenswirklichkeit damit vollumfänglich erfassen zu können. sie bietet orien- 

tierung, um zu einer eigenständig verantworteten urteilsfindung zu kommen. 

sie richtet ihren blick dabei sowohl auf das handeln und die lebensführung des 

einzelnen Menschen (individualethik) als auch auf das Zusammenleben bzw. 

die Kriterien/strukturen in einer gerechten gesellschaft (sozialethik). so liegt 

beispielsweise die entscheidung für ein Kind im individualethischen bereich, hat 

aber immer auch mit den vorfindbaren gesellschaftlichen rahmenbedingungen 

zu tun.

ethik befragt normen und werte regelmäßig auf ihre gültigkeit. diese können 

kulturell, gesellschaftlich, religiös bedingt sein und unterliegen einem (zeitlichen) 

wandel. sie müssen immer wieder überprüft, hinterfragt, begründet und ggf. 

verändert werden – gerade, wenn sich gesellschaftliche bedingungen verändern  

oder neue wissenschaftliche erkenntnisse (etwa in der Pränataldiagnostik oder 

reproduktionsmedizin) dies notwendig machen.

Theologische Ethik stellt die ethischen grundfragen der Menschen in einen 

religiösen deutungshorizont. 

innerhalb der christlichen theologischen Ethik gibt es unterschiedliche Posi-

tionen und ansätze, die um den weg der erkenntnis des guten und dessen 

umsetzung im handeln ringen. die konkrete lebenssituation der Menschen ist 

dreh- und angelpunkt, um sowohl über gott als auch über den Menschen und 

sein handeln nachzudenken. der Mensch steht mit seinen beziehungen im Mit-

telpunkt. die theologie will die Menschen darin unterstützen zu einem eigenen 

urteil zu gelangen. Vor diesem hintergrund wollen auch die behandelten the-

men von freiheit, Verantwortung, gewissen, schuld und Versöhnung gelesen 

werden: Kern ist immer der Mensch in seinen beziehungen und beziehungs-

erfahrungen.

14 Vgl. hilpert, Konrad: Zentrale fragen christlicher ethik. für schule und erwachsenenbildung. 
regensburg 2009.

Die zentrale Frage lautet: „Was muss ich tun, damit (mein) Leben gelingt?“.
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gleichermaßen verbindliche Quellen christlicher ethik sind:
■ das Zeugnis der biblischen schriften des alten und neuen testaments 
■ die tradition bzw. das kirchliche lehramt
■ die glaubenserfahrung und glaubenskompetenz der gemeinschaft der  

 gläubigen. 

ZENTRALE ETHISCHE KATEGORIEN 
IN DER BERATUNG IN ETHISCHEN 
ENTSCHEIDUNGSKONFLIKTEN

die tätigkeit einer schwangerschaftsberater_in in der beratung von frauen/

Paaren in existentiellen entscheidungssituationen lässt sich sehr gut in einem 

Zitat des schweizer Moraltheologen franz böckle (1921-1991) zusammenfassen: 

in diesem satz sind die ethischen grundbegriffe ‚freiheit‘ und ‚Verantwortung‘, 

‚gewissen‘ und ‚schuld‘ impliziert, denen in der schwangerschafts(konflikt)be-

ratung eine erhebliche bedeutung zukommt.

freiheit

die annahme von menschlicher freiheit ist die Voraussetzung für verantwort-

liches handeln und die annahme von schuld.

wesensmerkmale der freiheit sind:
■ die unabhängigkeit von fremdbestimmung (äußerem und innerem Zwang) 
■ die fähigkeit zur selbstbestimmung 
■ die Voraussetzung von eigenständigkeit und autonomie
■ die wahlfreiheit zwischen mehreren Möglichkeiten, die auch als alternativen 

wahrgenommen werden können.

ethik unterscheidet zwischen handlungs- und willensfreiheit:
■ willensfreiheit bedeutet, dass jemand seinen willen „aus sich heraus“ ent-

wickeln kann und nicht allein dem unterbewussten oder sozialen notwen-

digkeiten folgt.
■ handlungsfreiheit heißt, dass jemand verschiedene Möglichkeiten des Ver-

haltens hat und um die folgen des eigenen handelns für sich selbst und für 

andere weiß.

freiheit setzt also eigenständigkeit und wahlfreiheit voraus, unter abwägung 

von gründen einen bestimmten wert auszuwählen und auf dessen grundlage 

das eigene lebenskonzept selbstbestimmt zu verfolgen.

14 Vgl. hilpert, Konrad: Zentrale fragen christlicher ethik. für schule und erwachsenenbildung. 
regensburg 2009.

15 böckle, franz, Verantwortlich leben, menschenwürdig sterben. Zürich 1992, s.16f

„Das Wichtigste einer theologischen Ethik … ist die Befreiung des Menschen zur Freiheit einer 

verantworteten Gewissensentscheidung.“15  
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die handlungs- und willensfreiheit vollzieht sich nicht losgelöst von den eigenen 

werten, an denen die einzelne Person ihr leben ausrichten will. freiheit entsteht 

gerade in der bindung an diese werte und Überzeugungen. die beratung kann 

einen beitrag dazu leisten, sich der eigenen wertigkeiten bewusst zu werden, 

damit diese im eigenen handeln zum tragen kommen können.

freiheit auszuüben bedeutet auch, Verantwortung für die eigene entscheidung 

zu übernehmen. diese fähigkeit kann eingeschränkt werden durch: 
■ die beeinträchtigung der einsicht (z. b. durch unwissenheit)
■ die beeinträchtigung der freien Zustimmung 

 (z. b. durch bedrohung, physisches unvermögen).

Verantwortung

Verantwortung wird in der ethik heute vor allem im Zusammenhang mit bezie-

hung gesehen. die zu beginn aufgeworfene grundfrage der ethik, wie mein 

leben gelingen kann, könnte auch heißen: „wie soll ich handeln, damit meine 

beziehungen gelingen?“ unabhängig davon, ob es sich um die eigene Person, 

eine flüchtige bekanntschaft oder eine vertraute bezugsperson handelt: immer 

sind wir mit unserem handeln zu einer antwort herausgefordert und stehen so 

in der Ver-antwort-ung.

es geht dabei um eine dreifache beziehungsstruktur: 
■ Jemand (Verantwortungssubjekt)
■ ist für jemanden oder etwas (Verantwortungsgegenstand) 
■ vor oder gegenüber jemandem (adressat bzw. Verantwortungsinstanz) 

 verantwortlich.

Persönliche verantwortung setzt voraus, dass
■ eine handlung von einer individuellen Person vollzogen wird. sie ist ihr zu-

rechenbar. 
■ eine wahlfreiheit besteht: die handelnde Person ist in dem sinne frei, dass sie 

auch anders hätte handeln können. 

was heißt freiheit für mich? 

was sind grenzen der freiheit bzw. einer freien entscheidung in der schwangerschaftsberatung?

■ wodurch wird die freiheit der frau/des Paares eingeschränkt?
■ welche inneren und äußeren einflussfaktoren gibt es? welche familiären Prägungen, persönlichen wunschbilder, 

sehnsüchte, Verletzungen, loyalitäten bestimmen ihre entscheidung?
■ wie können in die entscheidung die Perspektive der ratsuchenden, anderer relevanter familienmitglieder und 

die rechte des Kindes einbezogen werden?
■ auf der basis welcher werte trifft sie/das Paar eine entscheidung?
■ Verfügt sie/das Paar über ausreichendes wissen in der entscheidungssituation, z. b. bezug auf die behinderung 

des Kindes?
■ wie frei ist sie/das Paar in ihrer/seiner entscheidung? wie entscheidungsfähig? welche handlungsalternativen 

stehen zur Verfügung, welche können eröffnet werden?
■ wie kann angesichts der Krise, der zusammenstürzenden lebensplanungen ihr blick wieder geweitet werden?
■ wie kann die frau/das Paar zu einer möglichst freien entscheidung befähigt werden?
■ was fördert das erlangen von innerer und äußerer freiheit?



gewissen

allgemeines verständnis

bildung des gewissens

das gewissen setzt die fähigkeit des Menschen voraus, ethische werte und 

normen zu erkennen, zu reflektieren und sein handeln daran auszurichten. da-

bei kann es um gesetze und normen einer gesellschaft gehen, um gebote 

einer religion oder auch um individuelle einstellungen der handelnden Person. 

das gewissen ist etwas, das sich im laufe des lebens ab der frühen Kind-

heit entwickelt bzw. reift. gebote und Verbote des gewissens werden zunächst 

durch die eltern, die erziehenden angelegt. sie spiegeln aber auch die ein-

stellungen des jeweiligen Kontextes einer Person wie z. b. einer Kultur, gesell-

schaft oder religion wider. Mit der kognitiven entwicklung reift auch die ent-

scheidungs- und urteilsfähigkeit. es bildet sich das gewissen als instanz der 

bewertung (be-wert-ung) heraus. erst wenn jemand in seinem gewissen die 

richtigkeit von geboten und normen erkannt hat und ihnen frei zustimmen oder 

als falsch erkannte normen aus freiem willen ablehnen kann, lässt sich wirklich 

von verantwortlichem handeln sprechen.

was heißt verantwortung für mich?

was heißt Übernahme von verantwortung in der schwangerschaftsberatung?

■ für was und wem gegenüber ist die frau/das Paar persönlich verantwortlich? bzw. wem gegenüber fühlt 

 sie/das Paar sich verantwortlich? 
■ welche folgen hat die entscheidung für wen?
■ ist die frau/das Paar frei in der entscheidung? wie kann sie/das Paar darin unterstützt werden? 
■ wer oder was wirkt sich auf die entscheidung aus?
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Das Gewissen gilt als die innerste Leitinstanz eines Menschen, also der Bereich, in dem der Mensch in  

Kontakt mit seinen tiefsten, höchsten, letzten Werten steht. Es ist Ausdruck für sein Konzept vom Leben und 

seinen Umgang mit anderen Menschen, das ihm auch unter Einbezug denkbarer Folgen (Verantwortung) sagt, 

wie er urteilen oder handeln soll. 



die gewissensfreiheit ist ein hohes gut, das auch in der verfassung  

verankert ist:

das gewissen im christlichen kontext

im christlichen sinn steht das gewissen unter dem anspruch an der botschaft 

und am Verhalten Jesu ausgerichtet zu werden. das gewissen hat in der katho-

lischen lehre einen hohen stellenwert: 

„Denn der Mensch hat ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen eingeschrie-

ben ist, dem zu gehorchen eben seine Würde ist und gemäß dem er gerichtet 

wird. Das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Men-

schen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinen Innersten 

zu hören ist. Im Gewissen erkennt man jenes Gesetz, das in der Liebe zu Gott 

und dem Nächsten seine Erfüllung hat.“

(Gaudium et spes 16 - 2. Vatikanisches Konzil, 1962-1965)

der ort des geschehens ist das herz. damit greift das Konzil das alttesta-

mentliche bild vom herzen als beziehungsorgan auf, mit dem der Mensch auf 

die stimme gottes in seinem inneren hören kann. dabei ist das herz im alten 

testament nicht nur der sitz von gefühl, sondern vor allem auch von denken 

und Verstand. 

weil der Kirche das gewissen als den von gott getragenen Personkern des 

Menschen heilig ist, kann das gewissen nie außer Kraft gesetzt werden. in  

keiner situation ist es dem Menschen sittlich erlaubt, gegen sein gewissen zu 

handeln. die christliche ethik respektiert das gewissen als letzte, als entschei-

dende und bindende instanz für das verantwortliche handeln. 

der individuelle Mensch ist in seiner gewissensentscheidung unvertretbar. sie 

kann und darf ihm von niemandem abgenommen werden. darin zeigt sich auch 

die würde des Menschen in seiner gottesebenbildlichkeit (gen 1,26).

■ In Art. 1 der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ von 1948 betonen die Vereinigten Nationen: „Alle 

Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt.“ 

Entsprechend ist in vielen Ländern die Gewissensfreiheit als Grundrecht festgeschrieben.
■ Im Grundgesetz Art. 4 wird dem individuellen Gewissen eine besondere Bedeutung zuerkannt: „Die Freiheit 

des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind 

unverletzlich.“
■ Daran anknüpfend hat das Bundesverfassungsgericht 1960 die „Gewissensentscheidung“ beschrieben als 

„jede ernstliche, an den Kategorien von ‚Gut‘ und ‚Böse‘ orientierte Entscheidung, die der einzelne in einer 

bestimmten Lage als für sich bindend und unbedingt verpflichtend innerlich erfährt, so dass er nicht ohne 

ernste Gewissensnot gegen sie handeln könnte.“

30



31

in der theologischen und philosophischen tradition der ethik ist das gewissen 

– auch gegen alle äußere autorität – die letztinstanz. das heißt in Konsequenz, 

dass ein reifes gewissen sich auch darin äußern kann, autoritäten gegenüber 

„ungehorsam“ zu sein, wenngleich für diese entscheidung dann auch die Ver-

antwortung und mögliche Konsequenzen zu tragen sind.

eine gewissensentscheidung ist nicht mit einer bauch- oder gar willkürent-

scheidung zu verwechseln. sie ist immer auch mit der reflexion der gründe und 

werthaltungen, die zu dieser entscheidung führen, verbunden – auch damit die 

entscheidung glaubhaft vermittelt und durchgetragen werden kann.16  

den berater_innen kann ihr eigenes gewissen, aber auch das der ratsuchen-

den, als hintergrundfolie für ihre tätigkeit dienen.

auch wenn nicht immer gewährleistet ist, dass jemand eine richtige entschei-

dung trifft, steht er/sie gerade bei entscheidungen von existentieller tragweite 

in der Verantwortung, nach der richtigen entscheidung zu suchen und sich um 

eine reflexion aller aspekte und Konsequenzen zu bemühen, die mit dieser 

entscheidung zusammenhängen.

schwangerschafts(konflikt)beratung begleitet frauen/Paare in entscheidungs-

situationen ergebnisoffen, unterstützt sie in der entscheidungsfindung ohne 

deren entscheidung zu beeinflussen – entsprechend dem nachsynodalen  

schreiben von Papst franziskus „Wir sind berufen, die Gewissen zu bilden, nicht 

aber dazu, den Anspruch zu erheben, sie zu ersetzen.“ (amoris laetitia nr. 37).

was heißt gewissen für mich?

■ wie kann es gelingen, dass die frau/das Paar mit ihrer/seiner inneren stimme in Kontakt kommt?
■ wie kann die frau/das Paar in einer autonomen entscheidung gestärkt und begleitet werden?
■ wurden die Konsequenzen der entscheidung für alle beteiligten reflektiert?
■ erlebt die frau/das Paar die entscheidung als stimmig?
■ welche argumente machen über das unmittelbare empfinden hinaus die entscheidung nachvollziehbar?

16 Vgl. Merkl, alexander/schlögl-flierl, Kerstin, Moraltheologie kompakt. ein theologisch-ethisches lehrbuch für schule, studium und Praxis, 
 Münster 2017, s.40: „neben der grundsätzlichen rechenschaftspflicht (gemeint ist die argumentative Verdeutlichung der eigenen Position)  
 zählen hierzu die glaubwürdigkeit und die ernsthaftigkeit des urteils, dialog- und lernbereitschaft, Korrekturoffenheit, die inbetrachtnahme der  
 handlungsrelevanten folgen sowie die berücksichtigung objektiver (kirchlicher) normen.“  
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schuld

in enger Verbindung mit der gewissenbildung hängt die fähigkeit schuld zu 

empfinden, sich schuldig zu fühlen, zusammen. 

schuld entsteht, wenn wir unsere Möglichkeiten nicht verwirklicht haben bzw. 

wenn ein Mensch, der sich frei entscheiden kann, sich bewusst gegen das, was 

er als gut und richtig erkannt hat, entscheidet. wichtig ist deshalb vor allem 

die differenzierung zwischen subjektiven schuldgefühlen und objektiver schuld. 

die unterscheidung liegt in den auswirkungen auf die beziehungen der Person. 

ist bei schuldgefühlen vor allem das selbstverhältnis betroffen, wird bei objektiv 

feststellbarer schuld auch die beziehung zum Mitmenschen gestört. sie ist auch 

für andere spürbar und „sichtbar“.

in der schwangerschaftsberatung können die themen schuld und schuldgefühle 

in verschiedenen Kontexten eine rolle spielen. ratsuchende fühlen sich bei-

spielsweise schuldig,
■ weil sie schwanger werden 
■ weil sie nicht schwanger werden
■ bei Partnerschaftsproblemen
■ bei fehl- und totgeburt
■ im existentiellen schwangerschaftskonflikt
■ nach einem schwangerschaftsabbruch.

es ist wichtig, beim thema schuld ratsuchende in ihrer empfindung und wahr-

nehmung ernst zu nehmen. die beratung eröffnet chancen, sich mit den eigenen  

schuldgefühlen auseinanderzusetzen. 

schuld hat wesentlich mit Verantwortung zu tun. eigene schuld anerkennen 

heißt Verantwortung für die eigenen anteile im geschehenen zu übernehmen 

– so eingeschränkt die eigene freiheit und bestimmtheit auch sein mag. dies 

ermöglicht ebenso die abgrenzung zu nicht selbst verantwortbaren anteilen in 

der auseinandersetzung mit dem eigenen schulderleben. 

der umgang mit schuld ist letztlich auch trauerarbeit in dem sinn, die eigene  

fehlbarkeit zu erkennen und anzuerkennen. wo schuld thematisiert werden 

kann, ohne dass Menschen sich entwertet fühlen, wo sie respekt erfahren in 

ihrer begrenztheit, da können sie ihre schuld auch annehmen und verarbeiten.

was heißt schuld für mich?

wie kann die frau/das Paar in der auseinandersetzung mit dem thema schuld unterstützt werden?

■ wo fühlt sich die frau/das Paarschuldig oder hat ein „schlechtes“ gewissen? warum?
■ wem gegenüber fühlt sich die frau/das Paar schuldig?
■ wen nimmt sie/das Paar in die Verantwortung?
■ handelt es sich um ein schuldgefühl oder eine konkrete schuld?
■ wie geht sie/das Paar damit um?



Vergebung und Versöhnung 

Vergebung setzt Übernahme von Verantwortung für das eigene tun, das schuld-

hafte Verhalten gegenüber anderen und gegenüber der eigenen Person voraus 

(schulderkenntnis/schuldbekenntnis). 

die hoffnung auf Vergebung ist immer auf ein gegenüber gerichtet. sie erfolgt, 

wenn die von diesem Verhalten betroffene Person bereit ist, zu vergeben und 

sich von der zugefügten Verletzung oder schuld nicht weiter bestimmen zu 

lassen. d. h. Vergebung ist etwas, das gewährt werden muss. Manchmal ist 

Vergebung bzw. Versöhnung nicht möglich. unabhängig davon stellt sich die 

frage, wie eine integration ins eigene leben erreicht werden kann. Vergebung 

und Versöhnung sind auch zentrale aspekte christlichen glaubens und gründen 

auf dem unbedingten heilswillen gottes den Menschen gegenüber. christlicher 

glaube ermutigt zum neuanfang, zur wiedergutmachung und zur hinwendung 

auf das, was beziehungen schützt und fördert. 

nach christlichem Verständnis ist auch Vergebung von gott her möglich unter 

aktivem Mittun des Menschen. Vergebung beruht dabei auf zwei bedingungen:
■ die bereitschaft zur umkehr und die entscheidung für das, was als gut und 

richtig erkannt wurde. umkehr wird dabei nicht als Vorleistung verstanden, 

sondern als reaktion darauf, dass gott den Menschen mit allen fehlern  

angenommen hat und Versöhnung und gemeinschaft anbietet.17 
■ die bereitschaft, sich selbst und anderen Vergebung zu gewähren.

Vergebung verlangt eine konsequente neuausrichtung auf das, was beziehun-

gen fördert. so kann sie zur „heilung einer schuldhaft verletzten beziehung“18 

und damit zur Versöhnung werden. beratung kann den raum zur auseinan-

dersetzung mit der eigenen schuld, für Vergebung und neuausrichtung bzw. 

neuanfang eröffnen.

17 Vgl. hilpert, Konrad, a.a.o., s.109.
18 hilpert, a.a.o.

was heißt vergebung für mich?

■ wie kann eine auseinandersetzung mit dem thema schuld stattfinden?
■ wie kann die erfahrung der schuld in das eigene leben integriert werden?
■ wie kann Vergebung und Versöhnung zwischen wem befördert werden?
■ welche Personen müssen dafür zusammenkommen? welche rituale sind hilfreich?
■ wie kann die neuausrichtung auf das, was beziehung stiftet, initiiert werden?
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ETHISCHE URTEILSBILDUNG19 

reflektierte ethische (gewissens-)entscheidungen beruhen auf werteentschei-

dungen, die eine handlung als „gut“ – zumindest auf die eigene Vorstellung  

bezogen – beurteilen. sie werden notwendig in situationen, in denen grund-

legende werte und ansprüche bzw. unterschiedliche moralische forderungen 

oder handlungsweisen (gleichberechtigt) nebeneinander bzw. gegeneinander 

stehen und es nicht sofort eindeutig ist, welches handeln richtig und gut oder 

falsch und schlecht ist. ein gezieltes nachdenken und argumentieren unter ein-

bezug unterschiedlicher werthaltungen, gründe und möglicher folgen ist nötig, 

um zu einer urteilsbildung zu gelangen.

ethische entscheidungen setzen damit den bezug zur richtigkeit bzw. 

falschheit einer handlung voraus. sie erfordern zudem ein gewisses Maß 

an Vorstellungskraft, um Zukunftsvisionen zu entwickeln und die folgen der  

jeweiligen alternative einschätzen zu können. dazu gehören auch die integration 

einer handlung in das eigene lebenskonzept sowie in das soziale umfeld.

unterschiedliche ebenen der ethischen entscheidung

ethische entscheidungen können sich beziehen

1. auf das Verhältnis zu den eigenen Überzeugungen und lebensidealen 

(ethisch-existentielle ebene)

2. auf das Verhältnis zu sollensansprüchen, die aus den moralischen rechten 

anderer erwachsen (moralisch-normative ebene).

ethisch-existentielle ebene
■ hierbei geht es um entscheidungen, die für eine Person von zentraler wich-

tigkeit sind, mit existentiellen fragen ihrer lebensgestaltung zu tun haben 

und sie so betreffen, dass ihre identität in gewisser weise dabei selbst auf 

dem spiel steht.
■ es kann zu Konflikten kommen, die sich in der Person selber abspielen, 

z. b. Konflikte zwischen verschiedenen wünschen, die unter umständen 

nicht in gleicher weise erfüllt werden können oder Konflikte zwischen eige-

nen wünschen und sozialen erwartungen, von denen die eigene identität 

abhängt.

moralisch-normative ebene
■ hier geht es um entscheidungen im hinblick auf die interessen, wünsche, 

bedürfnisse oder auch rechte anderer, die vom handeln einer Person be-

troffen sind bzw. sein werden.
■ im fokus steht die frage, welche Konsequenzen das eigene handeln für 

andere hat, ob anderen etwas geschuldet, ob ihnen gegenüber auf eine  

bestimmte weise gehandelt werden soll, auch wenn dieser anspruch dem 

eigenen wollen unter umständen entgegensteht.

19 Zu den folgenden ausführungen vgl. haker, hille, entscheidungsfindung im Kontext pränataler diagnostik. in: Kettner, Matthias (hrsg.), beratung als 
 Zwang. schwangerschaftsabbruch, genetische aufklärung und die grenzen kommunikativer Vernunft. frankfurt a.M., 1998, s.223-251 (v. a. s.223-231)
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ethische Konflikte können auf und zwischen beiden ebenen entstehen. Jeweils 

besteht ein dilemma, für das es keine klaren Muster oder eine einfache lösung 

gibt.

während ethisch-existentielle Konflikte prinzipiell durch selbstreflexion oder 

auch durch eine „nichtdirektive“ beratung gelöst werden können, gilt dies für 

moralisch-normative Konflikte nicht in gleicher weise. hier kann ein „direktives“ 

eingreifen von seiten anderer oder sogar von seiten des staates in form von 

rechtsvorschriften zur wahrung der ansprüche anderer betroffener Personen 

notwendig sein. ein beispiel dafür ist das schwangerschaftskonfliktgesetz, in 

dem der staat mit blick auf das lebensrecht des ungeborenen einer frau, die 

einen schwangerschaftsabbruch erwägt, vor einem solchen die Pflicht auf- 

erlegt, sich beraten zu lassen.

der begriff der direktivität steht dabei nicht für ein außerkraftsetzen von ent-

scheidungskompetenz und selbstbestimmung und ist keine beratung mit 

eindeutiger handlungsoption. die direktive ethisch-moralische beratung geht 

davon aus, dass niemand in einer – vielleicht sogar krisenhaften – entschei-

dungssituation alle moralischen aspekte im blick hat. sie versucht, die Perspek-

tive aller von einer handlung betroffenen im beratungsgespräch einzubeziehen.

beide ebenen des ethischen gehören zusammen. der/die handelnde muss  

sich in ethisch-existentieller hinsicht mit den moralischen ansprüchen anderer  

auseinandersetzen. entweder integriert die handelnde Person dann die an-

sprüche positiv, indem sie die eigenen Ziele verändert, oder aber sie lehnt die 

moralischen ansprüche ab, muss dann aber dennoch die ablehnung inte- 

grieren. unter umständen bedeutet dies, dass eine Person mit den unerfüllten 

moralischen ansprüchen an sie bzw. mit den schuldgefühlen, die damit ver-

bunden sind, leben muss. die integration der moralisch-ethischen ansprüche 

erfordert eine eigene reflexion, die die jeweilige lebenssituation und den sozio-

kulturellen Kontext einbezieht.

ethische entscheidung

Ziel der beratung ist es, eine handlungsoption zu finden, die sowohl den eige-

nen wünschen als auch dem idealbild von sich selbst als auch den moralischen 

sollensansprüchen (anderer) gerecht wird. 

beratung zur ethischen urteilsfindung
■ reflektiert die ethisch-existentielle ebene und sucht nach dem Motiv, warum 

jemand im innersten genau so handeln möchte
■ berücksichtigt die individuelle lebenssituation
■ ermöglicht bei bedarf eine ausreichende Kenntnis des sachproblems
■ respektiert die ansprüche aller am Konflikt beteiligten und thematisiert die 

folgen, die aus der entscheidung für sie entstehen
■ reflektiert persönliche werte, grenzen und bestehende normen und versucht 

den Kern des wertekonfliktes zu erfassen
■ entwickelt handlungsalternativen, wägt/gewichtet den begründeten lösungs-

ansatz und thematisiert die integration des getroffenen urteils in die jeweilige 

lebenssituation.
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folgende fragestellungen und aspekte können bestandteil der ethischen entscheidungsfindung sein:20

20 die folgenden ausführungen orientieren sich an haker, hille, a.a.o., und hilpert, Konrad, a.a.o, s.33-36.

teil 1: sach-, situations- und werteanalyse

0. analyse des Problems 

■	 was gestaltet sich in der aktuellen situation problematisch? was erleben die ratsuchenden als problematisch?
■	 welche Ängste und gefühle sind für sie damit verbunden? 
■	 welche inneren Konflikte kommen zum tragen?
■	 welche eigenen werte und lebensvorstellungen sind dadurch gefährdet?

1. (am gespräch) beteiligte 

■	 wer ist beteiligt?
■	 wer ist wie von der situation betroffen? 
■	 welche Ziele verfolgen die gesprächsbeteiligten jeweils? gibt es gemeinsamkeiten oder unterschiede in der 

 wahrnehmung und bewertung der situation?
■	 Mit welchen Mitteln soll das Ziel erreicht werden?
■	 welche wege sind möglich?
■	 steht ausreichend sachwissen zur Verfügung (medizinisch, rechtlich etc.)? Muss ergänzend externe 

 expertise einbezogen werden?
■	 welche erfahrungen haben die beteiligten bisher gemacht? welches erfahrungswissen kommt zum tragen?
■	 wo liegen stärken, was stellt eine besondere herausforderung dar?

2. weitere betroffene und soziales umfeld 

■	 wer oder was spielt eine wichtige rolle?
■	 gibt es (bewusste/unbewusste) Konflikte, spannungen oder loyalitäten (gegenüber anderen Personen)? 

 wenn ja, auf welcher ebene liegen sie?
■	 wie wirkt sich die lebensgeschichte der beteiligten aus? welche rollenzuweisungen und Muster gibt es?
■	 gibt es rahmenbedingungen, die das handeln erschweren (finanzielle situation, beruf …)? 

 wie können diese beeinflusst werden?
■	 welche ressourcen stehen zur Verfügung?

3. aus der anamnese sich ergebende ethische fragestellungen 

■	 wo liegt der zentrale (werte-)Konflikt? in welchen Zusammenhängen muss eine lösung gefunden werden? 

 welche interessen stehen gegeneinander und sind mit welchen rechten und werthaltungen verbunden? 
■	 welche sind die güter, die ins spiel gebracht werden? 
■	 wie werden sie von den beteiligten gewichtet?

4. Problemlösungen und handlungsalternativen 

■	 welche handlungsalternativen gibt es?
■	 was sind die Vor- und nachteile?
■	 scheiden manche lösungen von vorne herein aus? sind die beteiligten über alle relevanten aspekte der 

 handlungsentscheidung aufgeklärt? 



21 Vgl. hilpert, Konrad, a.a.o., s.38

teil 2: Überprüfung und bewertung

bewertung in ethisch-existentieller hinsicht 

■	 löst die gewählte handlungsalternative bzw. entscheidung tatsächlich das Problem?
■	 ist die gewählte handlungsoption tragfähig? welche folgen hat sie auf die eigene lebensgeschichte bzw. auf die 

 eigenen Vorstellungen vom leben? welche ressourcen und unterstützungsmöglichkeiten stehen mir zur Verfügung?
■	 in welcher relation stehen die handlungsoptionen zu den eigenen werten?

In dieser Phase wird auch oder vielleicht sogar vor allem Vorstellungskraft gebraucht, weil es um Visionen des 

Lebens geht, und um die Erinnerung an vergleichbare vergangene Situationen und Erfahrungen, die die Person 

und die eigene (ethische) Identität geprägt haben.

bewertung in moralisch-normativer hinsicht (sofern moralische ansprüche anderer berührt werden) 

■	 in welchem Verhältnis stehen der eigene standpunkt, der eigene lösungsansatz, die eigenen wünsche zu 

 den wünschen, bedürfnissen und erwartungen anderer? welche Konsequenzen hat die jeweilige entscheidung 

 für die einzelnen beteiligten? 
■	 welche lösung trägt zu einem gelingenden leben für alle beteiligten bei?
■	 gibt es soziale, kulturelle, religiöse, rechtliche hintergründe, die die urteilsfindung beeinflussen?
■	 bestehen die moralischen ansprüche zu recht oder sind die eigenen wünsche höher zu veranschlagen?

In dieser Phase ist moralisches Urteilsvermögen nötig, aber auch die Fähigkeit, sich in die Situation anderer zu 

versetzen, mit ihnen zu fühlen und zu denken, ohne die eigenen Ansprüche zu vergessen. Unter Umständen ist 

das Gespräch mit anderen nötig, um die Sensibilität für die moralischen Ansprüche fassen zu können.

teil 3: entscheidungsfindung 

■	 abschließende ethisch-existentielle beurteilung der unterschiedlichen optionen unter berücksichtigung der 

 moralischen ansprüche.
■	 Klärung, wie mit dem erfüllen oder der Verweigerung der moralischen ansprüche gelebt werden kann, wie 

 sie in das leben integriert werden können, wie unter umständen mit schuld gelebt werden kann, oder ob die 

 eigenen wünsche verändert werden können.
■	 wahl der handlungsoption, die sowohl den eigenen wünschen als auch dem idealbild von sich selbst als auch 

 den moralischen ansprüchen am ehesten gerecht werden.

teil 4: umsetzung der entscheidung 

wirksam wird die ethische entscheidung mit dem beschluss, das erkannte auch zu tun. Voraussetzung für die 

umsetzung ist die erkenntnis dessen, was sittlich geboten bzw. inhalt der Verantwortlichkeit ist. für die trag- 

fähigkeit des urteils reicht es nicht, dass jemand sich in Übereinstimmung mit seiner eigenen gewissheit und seiner 

individuellen einsicht befindet. er sollte sein eigenes urteil reflektiert in bezug auf seine eigene Zielsetzung, auf der 

basis eines ausreichenden wissens, in Übereinstimmung mit grundlegenden werten und unter berücksichtigung 

der folgen für alle beteiligten auch mitteilen und begründen können. 

Zur umsetzung der entscheidung gehört auch die integration in die eigene lebensgeschichte und die Übernahme 

von Verantwortung für mögliche folgen und Konsequenzen.
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SCHLUSS 

gesellschaftliche Veränderungen bilden sich schon immer sehr zeitnah in den bera-

tungsschwerpunkten der schwangerschaftsberatung ab. beratung ist kein statisches 

gebilde, sondern immer in bewegung. entsprechend bildet die vorliegende Konzepti-

on den aktuellen stand einer fachbereichsinternen befassung ab und muss regelmä-

ßig überprüft und fortgeschrieben werden. 

in der schwangerschaftsberatung steht schon jetzt der nächste schritt an: die ent-

wicklung eines fachkonzeptes „blended counseling“, d. h. der Verschränkung der 

Präsenz- und onlineberatung im beratungsprozess.
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Die nachfolgende Rahmenkonzeption wurde vom ad-hoc-Ausschuss "Beratungsarbeit im Zu-

sammenhang mit § 219 StGB" unter Leitung von Herrn Weihbischof Dr. Voß erarbeitet. 
Der Zentralrat des Deutschen Caritasverbandes hat die Rahmenkonzeption am 12. Oktober 2000 ver-

abschiedet. 
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Vorwort 

 
 
Mit der Schrift „Ja zum Leben - Rahmenkonzeption für die Arbeit katholischer Schwanger-
schaftsberatungsstellen“ gibt der Deutsche Caritasverband den verbindlichen Rahmen für die-
se Arbeit vor. 
 
Die Neubestimmung der Arbeit katholischer Schwangerschaftsberatungsstellen erfolgte auf-
grund gesetzlicher Veränderungen und der damit verbundenen neuen Anforderungen an die 
Beratung. 
Hinzu kommt, dass die deutschen Bischöfe, mit Ausnahme des Bistums Limburgs, auf Wei-
sung des Papstes im November 1999 entschieden haben, den im Rahmen der gesetzlichen 
Schwangerschaftskonfliktberatung erforderlichen Beratungsnachweis nicht mehr auszustellen.  
Grundlage für die Rahmenkonzeption sind die jeweils gültigen Bischöflichen Richtlinien für 
katholische Schwangerschaftsberatungsstellen.  
 
Mit der Rahmenkonzeption soll das bisherige und erweiterte Leistungsspektrum und die aner-
kannt hohe Qualität der Beratung gesichert werden. 
 
Der Zentralrat des Deutschen Caritasverbandes hat im Herbst 2000 die Rahmenkonzeption für 
die Arbeit katholischer Schwangerschaftsberatungsstellen mit großer Mehrheit für die Dauer 
von drei Jahren verabschiedet. Der Beschluss ist verbunden mit den Maßgaben, spezifische 
diözesane Situationen angemessen zu berücksichtigen und die Arbeit der Beratungsstellen in 
dem vorgegebenen Zeitraum zu evaluieren. Die Rahmenkonzeption wird dann überprüft, ggf. 
überarbeitet und erneut zur Verabschiedung vorgelegt.  
 
Ich danke allen sehr herzlich für ihr Engagement, für jeden weiterführenden Gedanken und für 
alle Zeit, die Sie für Überlegungen und Beratungen eingesetzt haben, Frauen und Familien zu 
helfen.  
 
Hellmut Puschmann 
Präsident 
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1.  Selbstverständnis und Auftrag kirchlicher Beratungsarbeit 
 

 

1.1 Grundlagen 

 

Kirchliche Beratungsdienste helfen Menschen in Not. Sie sind Teil des diakonischen Dienstes 
der Kirche und tragen dazu bei, dass sich die Kirche aus ihrer Sendung heraus umfassend als 
Anwalt des Lebens erweist. In diesem Sinne nehmen die Beratungsdienste teil am Heilsauf-
trag der Kirche. 
Was für die kirchlichen Beratungsdienste generell gilt, das gilt in besonderer Weise für die 
katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen. 
 
 
1.2 Kontext 

 

Der geschichtlicher Hintergrund 
Beratung und Hilfe für Frauen in Not- und Konfliktsituationen, wie sie vor allem durch Ein-
richtungen und Dienste des Deutschen Caritasverbandes und des Sozialdienstes katholischer 
Frauen angeboten werden, haben Tradition. Seit Beginn der 70er Jahre - schon vor der 1. No-
vellierung des Gesetzes zum Schwangerschaftsabbruch - wurden in den alten Bundesländern 
seitens der Kirche umfangreiche Angebote der Beratung und der konkreten Hilfe für schwan-
gere Frauen, für Mütter mit Kindern, für Frauen und Familien eingerichtet. 
Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz hat aufgrund einer Vorlage des Deutschen 
Caritasverbandes und des Sozialdienst katholischer Frauen die Bedingungen katholischer Be-
ratungsarbeit formuliert. Er hat mit den "Richtlinien von 1974 für die Arbeitsweise katholi-
scher Beratungsstellen für werdende Mütter in Not- und Konfliktsituationen" die Bemühun-
gen des Deutschen Caritasverbandes und des Sozialdienst katholischer Frauen unterstützt. 
Von Anfang an wurden seitens der Bistümer durch Bischöfliche Hilfsfonds finanzielle Mittel 
zur Unterstützung von Frauen und Familien bereitgestellt. 1980 hat der Zentralrat des DCV 
das Selbstverständnis katholischer Beratungsstellen für werdende Mütter in Not und Konflikt-
situationen verabschiedet. 
 
In den folgenden Jahren wurde ein eigenständiges Arbeitsgebiet mit entsprechenden Angebo-
ten der Aus- und Fortbildung aufgebaut. 
 
Zur Sicherung des eigenen Profils der kirchlichen Beratungsstellen wurden 1981 seitens der 
Deutschen Bischofskonferenz eigene Richtlinien für die katholischen Beratungsstellen hin-
sichtlich der Beratung nach § 218 Abs. 1 StGB erlassen. 1984 verabschiedete der Zentralrat 
des Deutschen Caritasverbandes "Rahmenbedingungen für die Arbeit katholischer Beratungs-
stellen für werdende Mütter in Not- und Konfliktsituationen". 
 
In der ehemaligen DDR galt seit 1972 das "Gesetz über die Unterbrechung der Schwanger-
schaft". Die Fristenregelung berechtigte, die Schwangerschaft innerhalb der ersten zwölf Wo-
chen unter Einhaltung bestimmter Verfahrensregeln abbrechen zu lassen, ohne dass eine Indi-
kation vorlag. Schon zu dieser Zeit gab es im Raum der Kirche die Möglichkeit, freiwillig 
Beratung und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jeder Bischof hatte in seinem Jurisdiktionsbe-
reich im Rahmen der sozialen und pastoralen Arbeit einen Sozialfonds zur Verfügung, der 
auch für schwierige Familiensituationen in Anspruch genommen werden konnte. Schon sehr 
früh, im September 1990, beschloss die Berliner Bischofskonferenz einstimmig, katholische 
Schwangerschaftsberatungsstellen in der ehemaligen DDR aufzubauen. 
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Der Einigungsvertrag von 1990 verpflichtete den Gesetzgeber, "spätestens bis zum 31. De-
zember 1992 eine Regelung zu treffen, die den Schutz vorgeburtlichen Lebens und die verfas-
sungskonforme Bewältigung von Konfliktsituationen ... besser gewährleistet, als dies in bei-
den Teilen Deutschlands derzeit der Fall ist" (Einigungsvertrag, Art. 31, Abs. 4). 
 
Mit Unterstützung des Bundes wurde in der Zeit von Oktober 1990 bis Dezember 1992 ein 
flächendeckendes Netz von Schwangerschaftsberatungsstellen in den neuen Bundesländern 
eingerichtet. Dieses Angebot hat die Schwangerenfürsorge des Gesundheitswesens (der ehe-
maligen DDR) ergänzt und z.T. abgelöst. Gemäß dem Konzept der katholischen Beratung - 
Rat, Hilfe und Unterstützung - wurde im Rahmen der neuen Beratungsangebote auch in 28 
katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen ganzheitliche Hilfe für schwangere Frauen 
und ihre Familien geleistet. 
 
Damit war auch in den neuen Ländern die Voraussetzung für eine qualifizierte wertgebundene 
Beratung für schwangere Frauen und ihre Familien gegeben. 
Die erneut notwendige Novellierung des Gesetzes zum Schwangerschaftsabbruch führte zum 
Schwangeren- und Familienhilfegesetz vom 27.07.1992, das aber vom Bundesverfassungsge-
richt in seinem Urteil vom 28.05.1993 in entscheidenden Teilen verworfen wurde. Zwar ak-
zeptierte das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich die Konzeption, das Leben des ungebo-
renen Kindes in der Frühphase der Schwangerschaft wirksamer über Beratung und Hilfe zu-
sammen mit der Mutter zu schützen, als über Strafandrohung und Indikationsfeststellung 
durch Dritte. Aber es forderte in dem Beratungskonzept verbindliche Rahmenbedingungen, 
"die positive Voraussetzung für ein Handeln der Frau zugunsten des ungeborenen Lebens 
schaffen" (Bundesverfassungsgerichts-Urteil vom 28.05.1993, Leitsatz 12). 
Mit dem Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz vom 29.06.1995 versuchte der Ge-
setzgeber diesem Urteil Rechnung zu tragen; in dem er die ausdrückliche Zielorientierung der 
Beratung auf den Schutz des ungeborenen Lebens hin durch Beratung und Hilfen zur Bewälti-
gung von Not- und Konfliktsituationen normierte und einen Rechtsanspruch auf Beratung 
festlegte.  
Mit Sorge haben die deutschen Bischöfe zur Kenntnis genommen und darauf hingewiesen, 
dass schon durch die 1976 erfolgte Änderung des § 218 StGB der uneingeschränkte Schutz 
des ungeborenen Kindes staatlicherseits nicht mehr gewährleistet ist. Trotz einiger Verbesse-
rungen stellt das am 25. August 1995 verkündete Schwangeren- und Familienhilfeänderungs-
gesetz nach Urteil der deutschen Bischöfe eine weitere Verschlechterung des Lebensschutzes 
dar; dies vor allem, weil das Gesetz viele Zeichen eines Kompromisses zeigt. Dennoch haben 
die deutschen Bischöfe bis zu einer endgültigen Prüfung beschlossen, dass die Kirche auch 
weiterhin ihre Beratungstätigkeit unter den veränderten Bedingungen des neuen Gesetzes aus-
übt. Und zwar mit eindeutigem Profil und aus dem eigenen kirchlichen Selbstverständnis in 
Verantwortung gegenüber dem ungeborenen Kind und der in Not geratenen Frau und ihrer 
Familie. Dazu haben die deutschen Bischöfe im November 1995 "Vorläufige Bischöfliche 
Richtlinien für katholische Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach § 219 StGB in 
Verbindung mit den §§ 5-7 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG)" verabschiedet.  
 
Nach mehrjährigem innerkirchlichem Ringen haben die deutschen Bischöfe auf Weisung des 
Papstes im November 1999 entschieden, den Beratungsnachweis nicht mehr auszustellen. Das 
hat zur Konsequenz, dass die Pflichtberatung im Sinne des Gesetzes nicht mehr durchgeführt 
werden kann. Gleichzeitig kündigten die Bischöfe an, die Beratungstätigkeit für schwangere 
Frauen in Notsituationen zu intensivieren und die öffentliche Verantwortung für den Lebens-
schutz nach wie vor wahrzunehmen. 
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Der gesellschaftliche und gesetzliche Kontext 
Die letzten Novellierungen des Gesetzes zum Schwangerschaftsabbruch und die damit ver-
bundenen Auseinandersetzungen machen deutlich, dass der gesellschaftliche Konsens in der 
generellen Ablehnung des Schwangerschaftsabbruchs nicht mehr gegeben ist. Das spiegelt 
sich in der derzeitigen Gesetzgebung wider, die ihrerseits das gesellschaftliche Bewusstsein 
mitprägt. Dazu haben viele Ursachen beigetragen. 
Die demokratisch und plural geprägte, offene Gesellschaft eröffnet den Bürgern Handlungs-
spielräume, die das Bewusstsein selbstbestimmter Entscheidungen verstärken und zu selb-
ständigem, verantwortlichem Handeln herausfordern. Veränderte Rollenverständnisse, vor 
allem auch bei Frauen, prägen die Erwartung, in allen Bereichen des Lebens - beruflich, poli-
tisch und privat - selbstverantwortlich handeln zu müssen. Die Möglichkeiten der Empfäng-
nisregelung tragen mit dazu bei, dass Kinder ganz bewusst in den eigenen Lebensentwurf ein-
geplant werden; dabei spielen das gesellschaftliche Umfeld, ausreichende Lebensbedingungen 
und die gewünschte Zukunftsperspektive eine wichtige Rolle. Die moderne Leistungsgesell-
schaft fördert eine Lebenseinstellung, in der alles planbar und machbar ist; das verstärkt die 
Tendenz, eine ungewollte Schwangerschaft nicht mehr als "schicksalhaft" hinzunehmen, son-
dern sie als eigenes Versagen zu sehen, das rückgängig gemacht werden kann. 
Das Grundgesetz geht in der Präambel von der "Verantwortung vor Gott und den Menschen" 
aus. Mit dem zunehmenden Verlust der religiösen Dimension gerät auch der Sinn für die un-
antastbare Würde des Menschen in Gefahr. 
Vor diesem Hintergrund werden Schwangerschaften heute oft konflikthaft erfahren, und des-
halb als existentielle Entscheidungsfragen gesehen. Um so notwendiger ist eine Beratung, die 
Frauen, ihren Partnern und Familien Wege eröffnet, Schwangerschaft und Geburt als positive 
Erfahrung anzunehmen.  
 
Der eigenständige kirchliche Auftrag 
Die katholische Kirche setzt sich sowohl in der kirchlichen als auch in der allgemeinen Öf-
fentlichkeit vielfältig für den Schutz des Lebens in allen seinen Phasen ein, insbesondere für 
den Schutz des ungeborenen Kindes. Sie tut das aus ihrer eigenen Sendung heraus. Aus die-
sem ihrem Selbstverständnis leitet sich auch der Auftrag der katholischen Schwangerschafts-
beratungsstellen ab. Sie übernehmen gesellschaftliche Verantwortung und leisten einen unver-
zichtbaren Beitrag zum Lebensschutz innerhalb des pluralen Angebotes wie es der Gesetzge-
ber in § 3 SchKG vorsieht. Auch innerkirchlich sind die katholischen Beratungsstellen wichti-
ge Orte kirchlich-pastoraler Arbeit. 
 
 
1.3 Selbstverständnis 

 

Katholische Beratungsstellen gehen von dem grundlegenden Wissen und von der Überzeu-
gung aus, dass das menschliche Leben von der Empfängnis bis zum Tode eine Einheit dar-
stellt. Deshalb kommt auch dem ungeborenen Kind eine unantastbare Würde zu, wie sie das 
Grundgesetz als Grundlage des Zusammenlebens für alle Bürger unseres Staates verbürgt. 
Darüber hinaus bekennt die Kirche in ihrem Glauben, dass diese Würde des Menschen ihren 
letzten Grund darin hat, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen ist. 
 
"Beratung will zunächst die Mutter bzw. die Eltern des ungeborenen Kindes ermutigen, sich 
mit ihrer Lebenswirklichkeit aktiv auseinander zu setzen, die durch die überraschende 
Schwangerschaft verändert ist. Die Ratsuchenden brauchen zur Klärung der Lebenssituation 
einfühlsame Begleitung. Wenn die Frauen und - soweit diese zu gewinnen sind - ihre Partner 
sich in der jeweils individuellen Situation, die immer auch von subjektiven Lebenserfahrungen 
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und Einstellungen auf die Zukunft geprägt ist, ernst genommen fühlen und persönliche Zu-
wendung erleben, kann die Verantwortung für das ungeborene menschliche Leben in ihr 
Blickfeld rücken. Während es in vielen anderen Lebenssituationen für anvertraute Menschen 
ein stellvertretendes Ja durch andere gibt, ist im Schwangerschaftskonflikt das Ja der Mutter 
zu ihrem Kind nicht zu ersetzen. 
Kirchliche Beratung kann der Frau die Entscheidung nicht abnehmen, kann aber helfen, ihre 
Panik und Lähmung, ihre Abhängigkeiten zu überwinden, mit ihr Lebensperspektiven für sich 
und das Kind zu entwickeln und, soweit möglich, den nötigen Einsatz für das Leben des Kin-
des als Auftrag Gottes zu erkennen. So kann eine verantwortliche Entscheidung für das Kind 
reifen, die aus persönlicher Einsicht erwächst und auch bei künftigen Schwierigkeiten tragfä-
hig bleibt. 
Kirchliche Beratung ist demnach eine fachlich qualifizierte Hilfe, die Ratsuchende zur Selbst-
hilfe und zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung für das ungeborene Kind befähigen und 
damit die Chance für das Leben von Mutter und Kind verbessern will. Sie achtet und schützt 
die Würde der Frau ebenso wie das Leben ihres Kindes. Als Dienst der Kirche vertraut sie 
darauf, dass die Heilszusage Gottes auch in gebrochenen Verhältnissen trägt". (Gott ist ein 
Freund des Lebens, S. 70, Paulinus-Verlag, Trier 1989.) 
 

 
1.4 Auftrag, Zielsetzung und Zielgruppen 

 

Katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen leisten professionelle Hilfe nach bewährtem 
Konzept, das Beratung mit anderen Hilfeformen verknüpft. Durch die konkrete Hilfe für die 
gesamte Schwangerschaft und bis zum vollendeten 3. Lebensjahr des Kindes werden Schwan-
geren, Müttern und Vätern Perspektiven für ein Leben mit dem Kind eröffnet. Diese Hilfe 
steht im großen Zusammenhang der Kirche und der Caritas, durch ergänzende, unterstützende 
und entlastende Hilfen die Familien in den verschiedenen Situationen zu begleiten und för-
dern.  
 
Die Bedarfslagen, die Not- und Konfliktsituationen sowie die Fragestellungen der Ratsuchen-
den können sehr unterschiedlich sein. Sie reichen von dem Wunsch, überhaupt oder nur zeit-
weise kein Kind zu wollen, der Angst vor der Veränderung vertrauter Lebensverhältnisse, z.B. 
bei zu erwartender Behinderung des Kindes, von Schwierigkeiten im sozialen Umfeld, von 
mangelnder Vereinbarkeit von Familienarbeit und Erwerbstätigkeit, von Partnerschwierigkei-
ten, von Schwierigkeiten mit den Eltern bis hin zu Problemen, die in der Person liegen. Durch 
gleichzeitige materielle Schwierigkeiten, durch Ausbildungssituationen oder Arbeitslosigkeit 
können sich bestehende Problemsituationen im persönlichen Bereich krisenhaft verstärken. 
 
Unsere Zielgruppen sind: 
• Frauen/Paare in Not- und Konfliktsituationen während der Schwangerschaft und nach der 

Geburt bis zum dritten Lebensjahr des Kindes  
• Frauen/Paare im existentiellen Schwangerschaftskonflikt 
• Frauen/Paare mit Informationsbedarf im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft 
• Frauen/Paare mit psychosozialen Konflikten nach Schwangerschaftsabbruch 
• Jugendliche, Frauen und Männer/Paare unabhängig von einer Schwangerschaft mit Fragen 

zur Sexualität, Familienplanung und Empfängnisregelung 
 
Das Angebot besteht unabhängig von Nationalität, Konfessions- bzw. Religionszugehörigkeit. 
Es hat die gesamte Palette der kurz- und langfristigen Lebenshilfen im Blick wie sie sich aus 
den unterschiedlichen Situationen von Not- und Konfliktlagen ergeben. 
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Nach kirchlichem und professionellem Selbstverständnis ist Schwangerschaftsberatung ein 
dialogischer Prozess, der zielorientiert auf das Leben des Kindes ausgerichtet ist. Auch das 
Bundesverfassungsgericht hat in seinen Leitsätzen darauf hingewiesen, dass ein ungeborenes 
Kind gegenüber der Mutter ein eigenes Lebensrecht hat. In der Beratung im existentiellen 
Schwangerschaftskonflikt geht es darum, die Letztverantwortung der Frau/des Paares für das 
Kind zu stärken. Diese Zielorientierung ist und bleibt eine Vorgabe für jede einzelne Bera-
tung, unabhängig davon, ob sie ihr Ziel erreicht oder nicht. Das bedeutet aber auch, dass am 
Beginn eines Beratungsprozesses das Ergebnis noch nicht feststehen kann und damit jede Be-
ratung in ihrem Ergebnis offen ist.  
 
Katholische Schwangerschaftsberatungsstellen stellen sich ausschließlich schützend und för-
dernd vor das Leben von Mutter und Kind. Beratung darf darum nur mit Hilfen verbunden 
werden, die dem Leben dienen und der Frau die Annahme des Kindes erleichtern. 
Nach katholischem Verständnis ist mit einem Lebensschutzkonzept für Beratung unvereinbar, 
die Beratungsstellen in Verfahren zur Vermittlung oder zur Finanzierung von Schwanger-
schaftsabbrüchen einzubeziehen. Auch nach unserem professionellem Beratungsverständnis 
ist eine Vermischung von Lebensschutzberatung auf der einen und Unterstützung eines 
Schwangerschaftsabbruchs auf der anderen Seite ausgeschlossen. 
 
 
1.5 Professionelles Verständnis 

 

Katholische Schwangerschaftsberatung wird als professionelle Hilfe auf der Grundlage der 
Sozialarbeit geleistet, die von ihrem ganzheitlichen Ansatz her den Menschen in seinem le-
bensweltlichen und lebensgeschichtlichen Zusammenhang sieht. Die Sozialarbeit ist ressour-
cenorientiert, sowohl im analytischen als auch im hilfebezogenen Bereich. 
 
Erklärungswissen aus den einzelnen Fachdisziplinen bildet die Grundlage für die Einschät-
zung der individuellen Lebenssituation einschließlich der jeweiligen Umweltbedingung und 
für den darauf aufbauenden Hilfeprozess.  
Kenntnisse aus den unterschiedlichen Rechtsgebieten sind wichtige Voraussetzungen u.a. für 
die Bestimmung, Klärung und Sicherung der persönlichen Lebenssituation der Klienten und 
für entsprechende Hilfen bei der Durchsetzung von Ansprüchen. 
Von den Arbeitskonzepten, die aus der Handlungs- und Organisationslehre der Sozialarbeit ent-
wickelt wurden, stellt Beratung (von Einzelnen, Gruppen, Paaren und Familien) den Schwer-
punkt dar. Beratung wird ergänzt u.a. durch solche Konzepte, die speziell der Stärkung der 
Selbsthilfekräfte dienen, Einfluss auf Umweltbedingungen nehmen und Ressourcen erschließen.  
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2. Schwangerschaft: Hoffnungen - Unsicherheiten - Konflikte 
 

 

2.1  Konflikthaftes Erleben bei ungewollter Schwangerschaft 

 
Schwangerschaft kann in besonderer Weise zu einer Zeit der Freude und des dankbaren Stau-
nens werden. Schwangerschaft kann aber auch - vor allem dann, wenn sie ungewollt eingetreten 
ist -  zwiespältige Gefühle, sogar Konflikte auslösen. 
 
Konflikthaftes Erleben kann während der gesamten Schwangerschaft auftreten. In diesem Sinne 
beinhaltet Schwangerschaftsberatung Hilfestellung für Frauen in Notsituationen und Entschei-
dungskrisen im Verlauf der gesamten Schwangerschaft.  
 
Konflikthafte Situationen sind so vielgestaltig wie das Leben selbst, z.B.: 
− Eine unerwartete Schwangerschaft kann Lebenspläne und -situationen grundlegend verän-

dern, eine begonnene Ausbildung unterbrechen bzw. vorzeitig beenden, die eigene Berufs- 
und Erwerbstätigkeit in der erforderlichen Form zeitweise begrenzen oder ausschließen, sogar 
die wirtschaftliche Existenz in Frage stellen. 

− Schwierigkeiten können aufgrund unerwarteter gravierender Veränderungen eintreten, z.B. in 
der wirtschaftlichen Situation; Verlust des Arbeitsplatzes oder begründete Angst davor; hinzu 
kommen Zukunftsängste und Unsicherheit im Zusammenhang mit Kürzungen im Bereich so-
zialer Hilfen. 

− Eine unerwartete Schwangerschaft kann zu Beziehungskonflikten und -krisen im engeren 
Umfeld, insbesondere mit dem Vater des Kindes oder der eigenen Familie führen oder diese 
verstärken, zu schwerwiegenden Partnerschaftskrisen bis zur Trennung/Scheidung führen. 

− Besonders problematisch stellt sich die Situation dar, wenn die Übernahme von Verantwor-
tung aus dem Umfeld der Frau abgelehnt oder Druck ausgeübt wird und das soziale Umfeld 
der Frau dieser die nötigen Hilfen verweigert. 

 
 
2.2  Entscheidung in einer Phase der Zerrissenheit 

 
In einem äußerst schwierigen Stadium befindet sich die Schwangere, wenn sie um ein grundsätz-
liches Ja zum Kind ringt. Das Bewusstsein der Frau um die Lebenswirklichkeit und das Lebens-
recht ihres Kindes macht einen wesentlichen Teil dieses Konfliktes aus. Interessenkollisionen 
und Loyalitätskonflikte mit dem engeren sozialen Umfeld, besonders mit dem Partner/Vater des 
zu erwartenden Kindes, führen die Schwangere oft in eine für sie unerträgliche Ambivalenz ihrer 
Gefühle, aus der heraus vielfach im Schwangerschaftsabbruch ein Ausweg gesehen wird. Frauen 
befinden sich hier in einem Entscheidungskonflikt, für den sich die Maßstäbe in unserer Gesell-
schaft zunehmend verschieben. Der Druck auf die Frau kann sich besonders verschärfen, wenn 
im Rahmen der Schwangerenvorsorge Auffälligkeiten bzw. eine Behinderung des Kindes sicht-
bar werden. 
Frauen wird zur Frage des Schwangerschaftsabbruchs eine Entscheidung abverlangt, auf die sie 
in der Regel weder psychisch noch ethisch vorbereitet sind. Eigenes Verstricktsein in Konflikt 
und Krise sowie der Zeitdruck erschweren zusätzlich ein verantwortliches Überdenken der Situ-
ation.  
 
 
2.3  Neue Verfahren der Fortpflanzungsmedizin - mehr Probleme als Lösungen 
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Eine andere Gefahr für das ungeborene Leben entsteht z.B. durch neue Verfahren von der Präna-
taldiagnostik bis hin zur Präimplantationsdiagnostik. Letztere verbindet die genetische Diagnose 
mit der In-vitro-Fertilisation. Die In-vitro-Fertilisation wurde entwickelt, um kinderlosen Eltern 
den Wunsch nach einem Kind zu erfüllen. In Verbindung mit der Genforschung wächst die Ten-
denz, den Wunsch nach einem bestimmten Kind zu erfüllen.  
 
Häufig wird die Präimplantationsdiagnostik als eine vorverlegte Pränataldiagnostik angesehen 
und ethisch als solche bewertet. Pränatale Diagnostik wird nicht ausschließlich mit dem Ziel 
durchgeführt, Embryonen mit genetischen Krankheiten abzutreiben, sondern sie hat auch le-
benserhaltende Motivationen. Die Präimplantationsdiagnostik ist dagegen allein auf die Selekti-
on von menschlichem Leben ausgerichtet.  
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3. Schwangerschafts- und Familienberatung  

Beratung und Vermittlung von Hilfen - auch gemäß Schwangerschafts-

konfliktgesetz 
 
 
Die katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen halten ein umfassendes Angebot mit ei-
genem Profil für Schwangere und deren Familien vor. Sie sind von ihrem Diözesanbischof für 
die Aufgabe der Schwangerschaftsberatung beauftragt und anerkannt. Damit sind die fachli-
chen, organisatorischen und strukturellen Standards für die Beratungsstellen vorgegeben. 
 
 
3.1 Beratung während der Schwangerschaft  

 
Katholische Beratungsstellen leisten einen unverzichtbaren Beitrag im Rahmen der vom Gesetz-
geber geforderten unterschiedlichen weltanschaulichen Ausrichtung gemäß § 3 SchKG zur 
Durchführung der Beratung nach § 2 SchKG. Danach hat jede Frau und jeder Mann einen 
Rechtsanspruch auf Beratung in Fragen der Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung 
sowie in allen eine Schwangerschaft unmittelbar und mittelbar berührenden Fragen. 
 
Im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft können Probleme und Konfliktsituationen auftre-
ten, zu deren Bewältigung die Mutter des Kindes und andere Betroffene dringend Hilfe von au-
ßen benötigen. Schwangere/Paare suchen die Beratungsstellen in allen Phasen der Schwanger-
schaft auf. Beratung und Hilfe beziehen sich z.B. auf die Klärung und Verbesserung von Bezie-
hungen, auf die Stärkung des sozialen Netzes, auf Fragen der Existenzsicherung und  der Ver-
besserung der  Lebensbedingungen. 
Die Möglichkeiten der katholischen Beratungsstellen liegen in einer umfassenden Weise - ent-
sprechend der Situation und dem Bedarf der Ratsuchenden - in psychologischer, pädagogischer 
und lebenspraktischer Unterstützung sowie in der Erschließung materieller und finanzieller Hil-
fen. Die Erfahrungen mit der Bundesstiftung, den Landestiftungen und dem Bischöflichen Hilfs-
fonds für Mütter in Not haben gezeigt, wie wichtig u. a. die freiwilligen finanziellen Hilfen für 
diesen Personenkreis sein können.  
Beratung und Hilfen sind sowohl zur Bewältigung akuter Konfliktsituationen erforderlich als 
auch in mittel- und längerfristiger Beratung, Begleitung und Hilfe, oft bis über die Geburt hin-
aus.  
Dazu gehören u. a. auch die Vermittlung und Sicherstellung von finanziellen und wirtschaftli-
chen Hilfen, Vermittlung von Wohnraum, Hilfen zum Schulabschluss, zur Berufsausbildung, 
Unterstützung bei der Suche eines Arbeitsplatzes, je nach Situation auch Vermittlung von Kur- 
und Erholungsmaßnahmen; Hilfen für die besonderen Situationen der alleinerziehenden Mütter 
wie auch Mehrkinderfamilien; Hilfen im Falle von Mehrlingsgeburten, Unterstützung bei der 
Suche einer angemessenen Kinderbetreuung, Hilfe bei der Unterstützung im Haushalt; Aufgrei-
fen und Behandeln von Fragen zur Adoption, Tagespflege, die Begleitung nach der Geburt des 
Kindes; ferner Inanspruchnahme von Hilfen für Menschen mit Behinderungen und deren Fami-
lien; Beratung und ggf. Hilfe im Zusammenhang mit Fragen der Adoption; außerdem Unterstüt-
zung der Ratsuchenden bei der Geltendmachung von Ansprüchen bei der Suche/Vermittlung 
von Hilfen, z. B. auch in besonderer Weise in der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten für Kin-
der  während der Schwangerschaft und danach sowie nach einem Schwangerschaftsabbruch. Die 
Hilfen sind integrativer Bestandteil der Beratung. 
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3.2 Beratung im existentiellen Schwangerschaftskonflikt 

 
Katholische Beratungsstellen machen Frauen/Paaren ein Angebot zur Beratung im existentiellen 
Schwangerschaftskonflikt entsprechend den diözesanen Vorgaben. Diese Konfliktberatung ist 
mit Ziel, Inhalt und Aufgabenstellung auf den Lebensschutz des ungeborenen Kindes gerichtet. 
Die Beratung lässt sich von dem Bemühen leiten, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft 
und zur Annahme ihres Kindes zu ermutigen, ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu 
eröffnen durch Überwindung der Not- und Konfliktlage, in der sich die Schwangere befindet. 
Die Beraterin stärkt das Bewusstsein der Frau, dass das ungeborene Kind in jedem Stadium der 
Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und dass das menschliche 
Leben von Anfang an unverfügbar ist. Zugleich macht sie deutlich, dass aus der Sicht des christ-
lichen Glaubens niemand über das Leben des ungeborenen Kindes verfügen darf.  
Die zielorientierte Beratung wird nach ihrem Wesen und Selbstverständnis als dialogisches Ge-
schehen immer ergebnisoffen geführt.  
Die Beraterin kann dazu beitragen, dass die Ratsuchende aus ihren Sorgen und Ängsten heraus 
zu einer neuen Gewissheit findet und sich aus eigener sittlicher Verpflichtung für ihr Kind zu 
entscheiden vermag. Voraussetzung hierbei ist, das die Ratsuchende zu einer größeren Klarheit 
über sich, über ihre persönliche und familiäre Lebenssituation und über die Hintergründe ihrer 
akuten Not- und Konfliktlage findet. Es geht um die Klärung ambivalenter Motivationen bei 
Schwangeren, um die Stärkung ihrer Identität und ihrer Fähigkeit, unabhängig von Fremdein-
flüssen sich für das Leben des Kindes entscheiden zu können. Hierbei geht es auch darum, die 
Ratsuchende zu einer eigenen Lebensgestaltung zu ermutigen, unabhängig von gesellschaftli-
chen Trends.  
 
Von besonderer Bedeutung ist, dass die Beraterin der Schwangeren anbietet, den Partner/Vater 
des Kindes und andere Bezugspersonen einzubeziehen. Auch das Hinzuziehen von weiteren 
Fachkräften und anderen Fachdiensten gehört zum individuellen Beratungsangebot. Darüber 
hinaus werden Ehrenamtliche besonders dann einbezogen, um als Bezugspersonen Schwangere 
im Alltag zu unterstützen, wenn Angehörige und enge Freunde sich zurückziehen. 
 
 
3.3 Beratung in besonderen Lebenssituationen 

 

3.3.1 Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik und bei zu erwartender Behinderung 
Die Weiterentwicklung in der pränatalen Diagnostik bringt sowohl Ärzte als auch schwangere 
Frauen häufig in eine Situation, alle technischen Möglichkeiten zu nutzen, um eine Behinderung 
oder schwere Erkrankung des Kindes frühzeitig zu erkennen. Da andererseits die therapeuti-
schen Möglichkeiten während der Schwangerschaft sehr gering sind, stellt sich immer wieder 
die Frage nach dem Sinn des erworbenen medizinischen Wissens im Hinblick auf die befürchte-
te Behinderung. 
Die schwangere Frau selbst steht unter dem äußeren und inneren Anspruch, ein gesundes Kind 
zur Welt bringen zu "müssen". Ihre Sorge bewegt sich in einem vielschichtigen Spannungsfeld; 
sie kann in einen schwerwiegenden Schwangerschaftskonflikt geraten. In der Gesellschaft bildet 
sich mehr und mehr eine Mentalität heraus, die die Lebensqualität vom Standpunkt der Gesund-
heit und Leistungsfähigkeit beurteilt. Das kann den Konflikt auslösen, dem Kind ein Leben mit 
Behinderung "ersparen" zu wollen. Hinzu kann die Angst kommen, selbst den Aufgaben und 
Anforderungen mit einem behinderten Kind nicht gewachsen zu sein sowie zu glauben, der Fa-
milie das Leben mit einem behinderten Kind nicht zumuten zu dürfen und im weiteren sozialen 
Umfeld auf Unverständnis zu stoßen. 
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Vor diesem Hintergrund brauchen die Eltern angesichts einer möglichen Behinderung ihres 
Kindes in den unterschiedlichen Phasen Beratung. 
 
- Das Beratungsgespräch vor Inanspruchnahme pränataler Diagnostik 
Frauen/Paare thematisieren in der Beratung ihre Unsicherheit, ob sie zur Feststellung einer mög-
lichen Behinderung des Kindes die vom Arzt empfohlene pränatale Diagnostik durchführen las-
sen sollen. Es wird in der Beratung vermittelt, in welche Entscheidungszwänge sie kommen 
können, wenn sie eine pränatale Diagnostik in Anspruch nehmen. Ziel einer solchen Beratung ist 
die Stärkung der Entscheidungskompetenz der Frau bzw. des Paares; sie sind nicht verpflichtet, 
alle angebotenen Methoden in Anspruch zu nehmen. Es gibt auch ein Recht auf Nichtwissen.  
 
- Beratung nach Feststellung einer schweren Behinderung und/oder genetischen Schädigung 

des ungeborenen Kindes 
Durch die Mitteilung einer zu erwartenden Behinderung und/oder genetischen Schädigung gera-
ten Frauen in eine Krisensituation, oft verbunden mit einem Entscheidungskonflikt. Wenn eine 
Frau in dieser ambivalenten Phase die Beratungsstelle aufsucht, deutet das zunächst einmal dar-
auf hin, dass sie ihr Kind schützen möchte, aber auch Angst vor der Verantwortung und vor den 
auf sie zukommenden Anforderungen hat. Wichtig ist, dass die Beraterin die Sorge der Frau um 
ihre Loyalitäten ernst nimmt, darin ihre Ressourcen sieht und gerade so die Chance sucht, ge-
meinsam Hilfsmöglichkeiten für ein Leben mit dem Kind mit Behinderung zu sehen. 
 
Wenn eine Frau sich bereits für das Kind mit Behinderung entschieden hat und die Beratung 
aufsucht, so bedeutet die Akzeptanz dieser Entscheidung der Frau durch die Beraterin in sich 
schon eine Unterstützung, denn im Umfeld wird diese Entscheidung oftmals problematisiert. 
Es ist hilfreich, die Ratsuchende mit anderen Betroffenen in Kontakt zu bringen. Darüber hinaus 
sind Fachberatung, Frühförderung und andere Stützungssysteme wie z.B. der sozialpädiatrischen 
Zentren des Caritas einzubeziehen. 
 

- Beratung der Eltern nach der Geburt eines Kindes mit Behinderung 
Wenn eine Mutter erst nach der Geburt mit der Behinderung ihres Kindes konfrontiert wurde 
und dann die Beratungsstelle aufsucht, sollte die Beraterin neben der lebenspraktischen Hilfe-
vermittlung genügend Raum lassen, dass sie aussprechen kann, was sie innerlich bewegt. Es ist 
wichtig, dass die Beraterin bei der Begleitung sensibel darauf achtet, in welchen Schritten die 
Frau sich mit ihrer neuen Lebenssituation auseinandersetzen kann und will. Wichtig ist, dass der 
Partner in diesen Prozess einbezogen wird. Auch hier ist es hilfreich - neben der Vermittlung 
von Frühförderung - den Kontakt zu anderen betroffenen Eltern herzustellen.  
 
3.3.2 Beratung bei Erkrankungen der Schwangeren 
Besondere Aufmerksamkeit erfordern gesundheitlich beeinträchtigte Ratsuchende, die mit unter-
schiedlichsten Lebenssituationen die Beratungsstellen aufsuchen.  
Sie suchen Stütze und Hilfe für ihre Anliegen und Probleme. Bei psychischen, lebensbedrohli-
chen und chronischen Erkrankungen (wie z.B. Krebs, HIV-Infektionen u.a.) löst eine unverhofft 
eingetretene Schwangerschaft bei den Betroffenen Sorgen und Ängste aus, der neuen Situation, 
einem Leben mit dem Kind mit Behinderungen nicht gewachsen zu sein. Manche befürchten, 
dass ihre Erkrankung auch zu einer Schädigung des Kindes führen könnte. Bei anderen Frauen 
kann die Schwangerschaft auch Hoffnung und Freude auslösen, dass das Kind - trotz der be-
kannten Risiken - für die Familie zum Hoffnungsträger für ein neues Leben wird.  
 
Für die Beraterinnen ergeben sich aus dieser komplexen und belasteten Lebenssituation vielfäl-
tige Aufgaben. Einerseits geht es um Kooperationen mit entsprechenden medizinischen und 
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therapeutischen Fachleuten und Institutionen, andererseits um die Sicherstellung von unterstüt-
zenden und lebenspraktischen Hilfen. Diese besondere Lebenssituation verursacht spezifische 
Herausforderungen an die Partnerschaft und an die Beratung. 
 
3.3.3 Beratung in Fragen einer Adoption 
Wenn für eine Schwangere ein gemeinsames Leben mit ihrem Kind unvorstellbar oder unmög-
lich erscheint, soll Adoption als eine mögliche Perspektive in die Beratung eingebracht werden.  
 
Das Angebot einer möglichen Adoption des Kindes kann von der Schwangeren positiv aufge-
nommen werden, wenn sie bereit ist, die Lebenswirklichkeit des Kindes in den Blick zu nehmen. 
Den Lebenszusammenhang von Mutter und Kind auch in dieser Auseinandersetzung mit einer 
Adoption ernst zu nehmen und zu sehen, erfordert eine hohe beraterische Sensibilität. Die Am-
bivalenzen der Mutter, die einhergehen mit dem Gedanken an eine Adoption und oftmals Sorgen 
um das Kind ausdrücken, muss die Beraterin respektieren und im Laufe der Schwangerschaft 
und über die Geburt hinaus bearbeiten. 
 
Ein neuer Konflikt 
Das moralische Empfinden einer schwangeren Frau "Eine Mutter gibt ihr Kind nicht weg" hängt 
mit dem Ernstnehmen von Elternschaft zusammen. Solche und ähnliche Aussagen deuten unter 
Umständen auf einen neuen moralischen Konflikt, der mit der Frage der Freigabe des Kindes 
verbunden ist und gesellschaftlich auch entsprechend gewertet wird.  
Die Ratsuchende kann durch eine einfühlsame Beratung die Erfahrung machen, dass ihre Ent-
scheidung für eine Adoption von der Beraterin unterstützt und begleitet wird. Dort kann sie er-
fahren, dass ihre Wünsche bezüglich der Zukunft ihres Kindes berücksichtigt werden. 
Eine gute Zusammenarbeit der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle mit der Adoptionsver-
mittlungsstelle ist von besonderer Bedeutung, weil die Beraterin Brückenfunktion für die 
Schwangere hat.  
 
Die katholischen Adoptionsvermittlungsstellen - aber auch viele andere - haben seit Jahren ein 
an den persönlichen Bedürfnissen der adoptionsbereiten Schwangeren orientiertes Begleiten 
entwickelt. 
Wichtig ist das sorgfältige Überprüfen der Adoptionsentscheidung. Die Beraterinnen aus der 
Schwangerschaftsberatungsstelle und Adoptionsvermittlungsstelle überlassen der Schwangeren 
die Entscheidung, mit wem sie intensiver zusammenarbeiten möchte.  
Die Beraterin der Adoptionsvermittlungsstelle sollte im Krankenhaus den Rahmen der Geburt 
mit den Ärzten, Krankenschwestern und der Hebamme besprechen, damit diese sensibel auf die 
psychische Situation der abgebenden Mutter eingehen und ihre Wünsche beachten. Falls keine 
Bezugsperson aus dem persönlichen Umfeld der Schwangeren bei der Geburt dabei sein kann, 
sollte die Beraterin persönlich, eine Ehrenamtliche oder eine besonders ausgewählte Hebamme 
die Schwangere begleiten.  
 
Rechte und Anerkennung 
Nach der Geburt des Kindes stellt sich für die abgebende Mutter erneut die Frage, ob sie ihr 
Kind behält oder bei der Adoptionsentscheidung bleibt. 
Die Tage und Wochen nach der Geburt erfordern eine intensive beraterische Begleitung zur Ü-
berprüfung der Entscheidung. Dabei sollte der abgebenden Mutter das Bewusstsein vermittelt 
werden, dass sie für das Kind eine wichtige Person bleibt. Sie hat das Recht, auch bei einer In-
kognito-Adoption, von der Entwicklung des Kindes zu erfahren. Wichtig ist, der abgebenden 
Mutter Anerkennung für die verantwortungsvolle Entscheidung zuteil werden zu lassen, die ihr 
die Gesellschaft in der Regel versagt. 
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Grundsätzlich sind Adoptionsvermittlung und Schwangerschaftsberatung nicht personell ver-
knüpft. Dadurch soll der Schwangeren bzw. der Mutter die Gelegenheit gegeben werden, ohne 
Druck zu einer Adoptionsentscheidung die Beratung und Hilfen beider Fachdienste in Anspruch 
zu nehmen. Ein fachlicher Austausch ist zum Wohl der abgebenden Mutter zwingend erforder-
lich. 
Dieses Angebot besteht auch nach der Geburt, insbesondere für die Zeit bis zur notariellen Ein-
willigung, und darüber hinaus solange die Begleitung von Seiten der Frau gewünscht wird. 
 
3.3.4 Beratung von Migrantinnen/Paaren 
Das Angebot der Beratung wendet sich an alle - unabhängig von Nationalität und Konfession. 
Migrantinnen und Migrantenpaare geraten durch eine Schwangerschaft oft in spezifische Notla-
gen und bedürfen besonderer Unterstützung. Sie stellen in einigen Regionen und Diözesen mehr 
als die Hälfte aller Ratsuchenden dar. Zu diesem Personenkreis gehören insbesondere folgende 
Gruppierungen:  
− Studentinnen aus dem Ausland und deren Partner/Familien; 
− Arbeitsmigrantinnen, die z.T. schon in Deutschland leben und später in ihre Heimat zurück-

kehren wollen;  
− Flüchtlinge, Asylbewerberinnen, De-Facto-Flüchtlinge, Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge, 

Kontingentflüchtlinge; 
− Asylberechtigte; 
− "geduldete" Migrantinnen, die eigentlich ausreisen müssten, aber wegen individueller Gründe 

oder politischer Probleme im Heimatland nicht sofort abgeschoben werden; 
− Migrantinnen jeglichen Alters, die ihre Schwangerschaft vor ihrer Familie verheimlichen; 
− Deutsche, die als Aussiedlerinnen unter den Bedingungen der Migration leben. 
 
Die üblichen Sozialleistungen für Deutsche stehen in der Regel Migrantinnen wegen des unter-
schiedlichen Aufenthaltsstatus nicht oder nur in reduziertem Umfang zu. Oft bedeutet die Inan-
spruchnahme öffentlicher Hilfen in Deutschland ein Abschieberisiko bzw. eine Verschlechte-
rung der Aufenthaltsrechte.  
 
Eine Arbeitserlaubnis wird grundsätzlich nur erteilt, wenn weder Deutsche noch EG-Staaten-
Angehörige für die Arbeit zur Verfügung stehen. Diese erzwungene Arbeitslosigkeit führt zu 
erheblichen Sinnkrisen, Konflikten und zu existentiellen Notlagen bei den Betroffenen. 
 
Sprache und Kultur 
Die multikulturelle Beratung stellt neue Anforderungen. Eine wichtige Basis für die Beratung ist 
eine gemeinsame Sprache. Für viele Migrantinnen stellen die englische und französische Spra-
che eine Verständigung sicher. Gefragt sind oft auch türkisch, russisch, spanisch und - regional 
verschieden - z.B. niederländisch oder polnisch.  
Während eine muttersprachliche Beratung die Ideallösung wäre, ist eine gemeinsame Sprache 
die Mindestvoraussetzung für die Beratung, insbesondere im existentiellen Schwangerschafts-
konflikt, die kaum durch Dolmetscher zu ersetzen ist. Bei einem Dolmetschereinsatz ist uner-
lässlich, dass der/die Dolmetscher(in) das uneingeschränkte Vertrauen der Beraterin hat. 
 
Detaillierte Kenntnisse über Land und Bräuche sowie über andere Religionen und deren kultu-
relle Prägungen sind für eine qualifizierte Beratung hilfreich. 
Zur besseren Alltagsbewältigung in Deutschland sind den Migrantinnen dringend Deutsch-
kenntnisse zu empfehlen. Neben der reinen Sprachvermittlung geht es vor allem um die Kom-
munikation im sozialen Umfeld. Schwangerschaft und Geburt in einem fremden Land verursa-
chen meist eine Fülle von Ängsten und Befürchtungen. 
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Netzwerk für multikulturelle Beratung 
Die Vielfalt der Nationen und Religionen stellt besondere Anforderungen an die Beratungsstelle. 
Sie benötigt Kenntnisse über das Familienrecht in den Herkunftsländern, über Beratungsdienste, 
Institutionen und Initiativen, die sich mit den jeweiligen Nationalitäten auskennen und Hilfen 
anbieten, über soziale Leistungen für die jeweiligen Personengruppen, bei nicht krankenversi-
cherten Migrantinnen in Deutschland und bei Rückkehr in Herkunftsländer. 
Zu den geringen Hilfsmöglichkeiten kommt oftmals eine geringe Hilfsbereitschaft für Migran-
tinnen und Migranten in der deutschen Bevölkerung. Von den Beraterinnen werden Ideen und 
anwaltschaftliche Funktionen erwartet, um kirchliche und freie Mittel zu erschließen und per-
sönliche Kontakte herzustellen. 
 
3.3.5 Beratung von Frauen mit Gewalterfahrung 
Frauen erfahren Gewalt in sehr unterschiedlichen Formen. Gewalt in Beziehungen bleibt für die 
meisten Frauen lange ein Tabuthema, weil es scham- und schuldbesetzt für sie ist. Meistens 
denken die Frauen, sie seien schuld an den Gewalttaten des Partners oder anderer Personen im 
Umfeld. Ehe Frauen über ihre Gewalterfahrungen mit jemandem sprechen, hat die Gewalt dra-
matische Formen angenommen. 
 
Von Gewalterfahrungen berichten: 
− Schwangere Frauen, die physische und psychische Gewalt des Partners erfahren haben, weil 

er die Schwangerschaft ablehnte und die Frau zum Abbruch drängte, sie aber das Kind bejaht. 
Diese Frauen stehen meistens in einer Trennungssituation und benötigen intensive Begleitung 
in einem Trauerprozess an dessen Ende die Einstellung auf die neue Situation steht.  

− Schwangere Frauen, die bereits im Frauenhaus leben und wegen konkreter finanzieller Hilfen 
die Beratungsstellen aufsuchen. 
Je nach Wunsch der schwangeren Frau kann die Beraterin die weitere Zukunft mit der Frau 
besprechen und konkret planen.  

− Frauen, die nach der Geburt des Kindes mit emotionaler, ökonomischer, sozialer, psychischer 
und meistens auch physischer Gewalterfahrung erneut die Beratungsstelle aufsuchen. 

 Diese verschiedenen Formen der Gewalterfahrung, die sich über einen längeren Zeitraum 
dramatisch gesteigert haben, treten vor allem dann auf, wenn der Übergang zur Elternschaft 
nicht kommunikativ gelingt. Die Beraterin wird dann als erste Ansprechpartnerin gewählt, 
wenn sie in der Schwangerschaft bereits das Vertrauen der Frau gewonnen hat.  

− Schwangere Frauen, die als Kind sexuellen Missbrauch erlebten und die traumatischen Er-
lebnisse nicht verarbeiten konnten.  
Durch die erste Schwangerschaft brechen die alten Gefühle wieder auf und machen der Frau 
ihre gestörte Beziehung zu ihrer Sexualität und zu ihrem Körper bewusst. In einem behutsa-
men Prozess und schützendem Rahmen kann die Beraterin Raum geben, dass die Frau ihre 
verletzenden Erfahrungen thematisiert.  

− Minderjährige Schwangere, die aufgrund sexuellen Missbrauchs - oft auch Inzest - schwanger 
wurden. Die wichtigste Maßnahme ist, mit der Schwangeren zu klären, ob sie in ihrem Um-
feld bleiben kann/will oder ob sie alternativ in einem sie schützenden Umfeld vermittelt wird. 
Gleichzeitig ist mit der minderjährigen Schwangeren abzuklären, inwieweit sie Anzeige er-
statten will.  

 
Die Kriseninterventionen sind sozusagen die "erste Hilfe" auf dem Weg eines längeren Hei-
lungsprozesses. Notwendig folgen muss die Vernetzung mit anderen Fachdiensten und Instituti-
onen.  
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3. 4  Beratung und Begleitung nach der Geburt des Kindes 

 
Der Schritt von der Paarbeziehung zur Familiengründung ist in unserer heutigen Zeit keine 
Selbstverständlichkeit mehr. Ein Leben mit Kindern steht heute in Konkurrenz zu anderen Le-
bensentwürfen. Auf dem Hintergrund unserer Beratungsarbeit erfahren wir, dass junge Men-
schen, Paare oft keine Gelegenheit mehr haben, Familienkompetenzen erwerben zu können. 
Beratung und Begleitung nach der Geburt, insbesondere des ersten Kindes, bieten dazu eine 
Chance. 
 

3.4.1  Begleitung und Beratung beim Übergang zur Elternschaft eines Paares 
Der Übergang zur ersten Elternschaft stellt das Paar vor große Veränderungen. Der Schritt zur 
Elternschaft kann in der Kleinstfamilie mit besonderen Risiken für die Paarbeziehung verbun-
den sein, die gleichzeitig eine Chance bieten, sofern es dem Paar gelingt, offen miteinander 
über ihre gegenseitigen Erwartungen zu kommunizieren. 
Nach der Geburt müssen Zeit, Raum, Geld und Aufgaben neu aufgeteilt werden, weil die E-
xistenz des Kindes in alle Lebensbereiche hineingreift. Dies hat Einschränkungen im persönli-
chen, sexuellen, beruflichen und materiellen Bereich zur Folge.  
In den allermeisten Fällen, sowohl wenn in den ersten Jahren die Frau die Aufgabe der Kin-
dererziehung und des Haushaltes übernimmt als auch bei partnerschaftlicher beidseitiger Auf-
teilung der Erwerbs- und Familientätigkeit kann es zu Beziehungskrisen oder zu Isolation füh-
ren und zum Auseinanderklaffen der Lebenswelten von Mann und Frau kommen. 
Gelingt es dem Paar, sich darüber auszutauschen und für einen Ausgleich zu sorgen, bleiben 
ihnen manche frustrierenden Erlebnisse erspart. Die Bereicherung durch das Kind, verbunden 
mit Lebensfreude, Zufriedenheit und einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl, kann so 
bewusst erlebt werden. 
Aufgabe der Beratung bleibt, das Paar zu unterstützen bei der Auseinandersetzung mit der 
neuen Rollenaufteilung und den auf sie zukommenden Veränderungen in allen Lebensberei-
chen. 
Das Bewusstsein, dass bei diesen gewaltigen Lebensveränderungen Probleme und Krisen un-
vermeidlich sind, kann dem Paar helfen, eigene Grenzen und Unzulänglichkeiten zuzulassen 
und offen darüber zu kommunizieren. 
Aufgabe der Beratung ist, das Paar zu ermutigen, sich nicht nur der Elternrolle zu widmen, 
sondern sich auch Zeit für die Beziehung zueinander zu nehmen. Dazu gehört auch die Ausei-
nandersetzung mit Fragen zur Gestaltung ihrer Sexualität, der weiteren Familienplanung und 
Empfängnisregelung.  
 
3.4.2  Begleitung und Beratung beim Übergang zur Elternschaft für künftig Alleinerzie-

hende 
Der Übergang zur Elternschaft für künftig Alleinerziehende bedarf der besonderen Aufmerk-
samkeit. Oft wird den Müttern die Trennung vom Partner nach der Geburt des Kindes beson-
ders schmerzlich bewusst. Überforderung und überwältigende Ängste und Sorgen vor der al-
leinigen Verantwortung belasten die allein erziehenden Mütter in besonderem Maße. Sie ste-
hen vor neuen Herausforderungen hinsichtlich der Regelung der Unterhaltssicherung und des 
Rechts des Vaters; der Kinderbetreuung, des Wiedereinstiegs in die Erwerbstätigkeit u.a.  
Für Alleinerziehende ist die Stärkung bzw. die Neuentwicklung ihres Netzwerkes besonders 
wichtig. Eine Chance kann Gruppenarbeit mit alleinerziehenden Müttern sein, durch die neue 
Kontakte und gegenseitige Hilfeleitungen vereinbart werden können. 
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Alle Belastungen können auch Chancen zur eigenen positiven Weiterentwicklung und Stär-
kung des Selbstbewusstseins bedeuten, wenn die allein erziehende Mutter in der Beratung 
erfährt, dass ihre eigenen Ressourcen und Fähigkeiten geschätzt und gefördert werden. 
 
 
3.5 Beratung nach Schwangerschaftsabbruch  

 
Frauen, die nach einem Schwangerschaftsabbruch die Beratung aufsuchen, kommen mit sehr 
unterschiedlichen Erlebnistiefen und in unterschiedlichen Phasen der Verarbeitung. 
 
Ein Teil der Frauen suchen die Beratungsstelle wegen einer erneuten Schwangerschaft auf. Die-
se Frauen haben sich bereits für das Kind entschieden und wünschen angesichts von Problemen 
konkrete Hilfe und Unterstützung bei deren Bewältigung. Der zurückliegende Schwanger-
schaftsabbruch wird von den Frauen angesprochen, aber selten bewusst zum Thema gemacht. 
Die erneute Schwangerschaft kann manchmal als eine Form der Wiedergutmachung verstanden 
werden, wenn Schuldgefühle und Trauer nicht anders bewältigt werden können. 
 
Ein weiterer Teil von Frauen, die einen zurückliegenden Schwangerschaftsabbruch thematisiert, 
befindet sich erneut in einem existentiellen Schwangerschaftskonflikt. Diese erneute "ungewoll-
te" Schwangerschaft kann auf eine starke psychische Belastung des nicht verarbeiteten Schwan-
gerschaftsabbruchs hindeuten.  
 
Eine dritte, bisher relativ kleine Gruppe von Frauen sucht unabhängig von einer neuen Schwan-
gerschaft Beratung und Hilfe. Diese Frauen stehen unter einem starken Leidensdruck, der durch 
die Tabuisierung der Folgen eines Schwangerschaftsabbruchs in unserer Gesellschaft erheblich 
verstärkt wird und zu psychosomatischen Reaktionen führen kann. Diese Frauen suchen zur 
Bewältigung ihrer Schuldgefühle und Trauer bewusst eine fachliche Hilfe. 
Die Begegnung mit der Beraterin kann der Ort sein, an dem die Frauen erstmals ihren Schmerz, 
ihre Verzweiflung, ihre Selbstvorwürfe und Schuldgefühle aussprechen können, so dass sich 
diese wandeln in eine Annahme der eigenen Grenzen, auch der eigenen Schuld - in Aussöhnung 
mit der eigenen Geschichte, weil Vergebung zugesprochen werden kann. Hierbei könnte die 
Kontaktaufnahme zu einem Seelsorger eine zusätzliche Hilfe sein. 
 
Ermutigung für das Leben finden 
Bei allen drei Beratungsanlässen, bei denen ein Schwangerschaftsabbruch angesprochen wird, 
kann die Beraterin - je nach Wunsch der Frau - helfen, dass sie aus ihren zurückliegenden Erfah-
rungen für die jetzige Lebenssituation lernt. 
 
Die Beraterin kann 
− mit der Frau überlegen, was helfen kann, das Kind anzunehmen, von ihm Abschied zu neh-

men und es vielleicht ganz bewusst Gott zu überlassen; 
− auf Wunsch der Frau den Partner einbeziehen und gemeinsam über die Erlebnisweisen spre-

chen, auch Beziehungsstörungen aufarbeiten; 
− mit der Frau/dem Paar den Blick nach vorne richten und Lebenspläne besprechen; 
− zu positiver Bewertung und partnerschaftlichem Gespräch über sexuelle Wünsche und Ges-

taltungsmöglichkeiten ermutigen; 
− Kinderwunsch und Familienplanungsfragen erörtern, zu einem partnerschaftlichen Umgang 

mit der Frage der Empfängnisregelung anregen. 
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Im Einzelfall kann es von großer Bedeutung sein, das Netzwerk der Beratungsstelle für die 
Frauen zu nutzen, dazu gehören vor allem Seelsorger und Psychotherapeuten. 
Die Begleitung eines Trauerprozesses kann helfen, die erfahrenen Grenzen, die die Gebrochen-
heit der menschlichen Existenz bewusst machen, in die Persönlichkeit zu integrieren und gerade 
dadurch Ermutigung für das Leben zu finden. 
 
 

3.6 Beratung nach Frühgeburt, nach Fehl- oder Totgeburt, nach  frühem Kindstod 

 
Frauen/Paare, deren Kinder zu früh geboren werden, stehen aufgrund der Sorge um die Gesund-
heit und um das Überleben ihres Kindes in besonderen Belastungssituationen. Für Frauen, Paare, 
Familien, die ihr Kind durch Fehl- oder Totgeburt oder durch frühen Kindstod verlieren, entsteht 
eine akute Krisensituation, die emotionale und lebenspraktische Belastungen und hohe Anforde-
rungen auslöst. 
Frauen, Paare und Familien, die bereits eine begleitende Beratung oder einen Erstkontakt zur 
Beratungsstelle aufgenommen haben, wenden sich häufig an die Beratungsstelle mit der Bitte 
um Beratungshilfen und Lösungen der konkreten Probleme. Sie sind oft gelähmt durch den Ver-
lust ihres Kindes, voller Blockaden, Zorn, Unverständnis, Trauer, aber auch unsicher und unwis-
send, welche Hilfen es gibt, welche konkreten Schritte zur Sicherung der eigenen Wünsche 
sinnvoll sind und wie die Rechtslage im Hinblick auf Beerdigung und Kostenübernahme aus-
sieht. 
Bei Fehl- oder Totgeburten stellt sich in manchen Krankenhäusern und Kommunen noch immer 
die Frage, ob eine gewünschte Bestattung bewilligt wird oder wer die Kosten übernimmt. Bereits 
der würdevolle Abschied von dem verstorbenen Kind muss für die nahen Angehörigen oft über 
die Beratungsstelle vermittelt werden. Die Möglichkeiten einer kirchlichen Beerdigung sind oft 
unklar und erfordern Überzeugungsarbeit und Durchsetzungsvermögen von den Betroffenen 
und/oder den Beraterinnen/Ehrenamtlichen. Sofern für diese Situation noch keine Regelung zwi-
schen Krankenhäusern, Eltern und Betroffenen sowie Kostenträgern besteht, kann die Bera-
tungsstelle alle bestehenden und fehlenden Regelungen überprüfen, um geeignete Begleitung, 
Wege und Finanzierung zu sichern und für eine angemessene Kommunikation dieser Möglich-
keit zu sorgen. 
 
Für Frauen/Paare nach Frühgeburt, Fehl- und Totgeburt, nach frühem Kindstod kann eine "Geh-
struktur" aufgebaut werden in Kooperation mit Krankenhäusern, Geburtshäusern, Ärzten, He-
bammen und Krankenschwestern u.a. Hierdurch bietet sich für die Beratungsstelle die Möglich-
keit der unmittelbaren Kontaktaufnahme mit allen Betroffenen, um Beratung und Begleitung 
anzubieten. Neben dem Angebot der Einzelberatung sollten auch Wege zu Gruppenangeboten 
für Trauernde eröffnet werden. 
Die Beraterin kann bei medizinischen Fachleuten und Institutionen einen bewussteren Umgang 
mit den vom Tod Betroffenen anregen, um Reflexionen der routinemäßigen Abläufe zu bewir-
ken. 
 

 

3.7 Beratung in Fragen zur Sexualität, Familienplanung und Empfängnisregelung 

 
Fragen zur Gestaltung der Sexualität begegnen Beraterinnen zum einen bei jungen Menschen 
und jungen Paaren, die auf der Suche nach einem guten Umgang mit ihrer Sexualität und 
Fruchtbarkeit sind, und andererseits bei Frauen und Paaren, die angesichts einer (unerwarteten) 
Schwangerschaft die Beratungsstelle aufsuchen.  
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In dem Wissen, dass Fruchtbarkeit eine wesentliche Dimension der Sexualität ist, geht es in der 
Beratung und Begleitung darum, eine positive Wahrnehmung des Körpers und der Fruchtbarkeit 
zu vermitteln. 
Im Hinblick auf verantwortete Elternschaft stellen sich in der Beratung Fragen unter verschiede-
nen Gesichtspunkten: 
− In welcher Lebensphase ist die Frau/das Paar, welche Entwicklungsaufgaben stehen an? 
− Wie sieht die psychosoziale und familiäre Situation aus (Belastbarkeit der Frau, vorhandene 

Kinder, Beruf, familiäre Verpflichtung, z.B. Versorgung von kranken Eltern)? 
− In welchem sozialen und gesellschaftlichen Kontext steht die Frau/das Paar (z.B. Asylbewer-

berinnen, Flüchtlinge aus Kriegsgebieten)? 
− Welche materielle Basis ist vorhanden (Einkommen, Wohnsituation etc.)? 
− Welche somatischen und evtl. auch genetischen Bedingungen liegen vor (Gesundheit der 

Mutter, des Vaters, Krankheiten in der Familie, erbliche Faktoren)? 
 
Wenn das Paar Klarheit für sich gewonnen hat über diese Fragen, ob und wann ein (weiteres) 
Kind für sie verantwortbar erscheint, kann die Beraterin zu einer Auseinandersetzung über ver-
schiedene Methoden der Empfängnisregelung anregen, indem sie 
− über Methoden, ihre Anwendung, Wirkweise und ethische Bewertung informiert; 
− mit der Frau/dem Paar Kriterien für eine verantwortliche Entscheidung entwickelt angesichts 

ihrer/seiner konkreten Lebenssituation; 
− zum partnerschaftlichen Umgang mit allen Entscheidungen und Handlungen in diesem Be-

reich ermutigt; 
− zur Auseinandersetzung mit einer trotz Verhütung möglichen Schwangerschaft verhelfen; 
− bei Bedarf auf weitere Fachleute z.B. Gynäkolog(inn)en NFP-Beraterinnen, Sexualthera-

peut(inn)en hinweist. 
 
 

3.8 Präventive Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

 

Für Jugendliche stehen Fragen der Sexualität und Partnerbeziehung im Mittelpunkt ihrer Le-
bensinteressen. Einerseits wird eine relativ frühe Geschlechtsreife von Kindern und Jugendli-
chen, die mit einer frühzeitigen und spontanen Aufnahme sexueller Beziehungen einschließlich 
Koituserfahrungen gekoppelt ist, beobachtet; andererseits setzt die psychische Entwicklung und 
kognitive Reife nicht parallel zur körperlichen Entwicklung, sondern erheblich später ein, so 
dass große Unsicherheiten über die geschlechtsspezifischen biologischen Vorgänge herrschen. 
 
Katholische Beratungsstellen sehen ihren Auftrag auch zur Mitwirkung in der Sexualerziehung 
und Wertevermittlung junger Menschen. 
 
Die ethische Orientierung basiert auf den Grundwerten des christlichen Menschenbildes, auf 
einem ganzheitlichen Verständnis von Sexualität, das Körper, Geist und Seele des Menschen als 
Einheit wahrnimmt und das die Eigenverantwortung, Selbstachtung und Wertschätzung des/der 
anderen fördern will. 
 
Das präventive Angebot richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, aber auch an Eltern 
und Multiplikatoren/Multiplikatorinnen in der Seelsorge, der Sozial- und Bildungsarbeit. Bedarf 
wird von Schulen im Rahmen des Religions- und Biologieunterrichtes, wie auch von Gruppen 
kirchlicher Jugendarbeit angemeldet sowie von Fach- und Hochschulen im Rahmen der berufs-
spezifischen Ausbildung gemeldet. 
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Inhaltlich ist eine Ergänzung und Vertiefung der in Elternhaus und Schule grundgelegten Sexu-
alerziehung vorgesehen. Darüber hinaus soll eine Auseinandersetzung mit dem vorhandenen 
Wissen in den unterschiedlichen Altersstufen und Lebensphasen sowie Orientierungshilfe und 
Ermutigung zu einem selbstbestimmten, verantwortungsbewussten und liebenden Umgang mit 
sich und der/dem anderen angeregt und gefördert werden. 
 
Das angebotene Aufgabenspektrum sollte sich sowohl an den Bedürfnissen der Jugendlichen als 
auch an den zuvor beschriebenen Zielen orientieren, beispielsweise: 
− Auseinandersetzung und Identifikation mit der eigenen (männlichen oder weiblichen) Ge-

schlechterrolle; 
− Entwicklung einer positiven Einstellung zu Liebe, Erotik, Sexualität; 
− Förderung eines partnerschaftlich orientierten Einfühlungsvermögens und Verhaltens; 
− Bewusst machen der Zusammenhänge von Sexualität, Fruchtbarkeit und der Entstehung 

menschlichen Lebens; 
− Übernahme von Verantwortung für das eigene Handeln; 
− Vermittlung (Ergänzung) von Kenntnissen über Methoden der Empfängnisverhütung und 

ihrer Wirkweise sowie Auseinandersetzung mit ethischen Kriterien;  
− Bildung des Bewusstseins, dass das vorgeburtliches Leben des Kindes von Anfang an schüt-

zenswert ist;  
− Auseinandersetzung mit dem Schwangerschaftskonflikt; 
− Darstellung des katholischen Beratungsverständnisses, Beratung und Hilfe; 
− Informationen über Beratung im Zusammenhang mit pränataler Diagnostik und bei zu erwar-

tender Behinderung eines Kindes. 
In der präventiven Arbeit mit Jugendlichen geht es nicht zuletzt um einen Beitrag zur Reduzie-
rung ungewollter Schwangerschaften und damit auch um eine Reduzierung von Schwanger-
schaftsabbrüchen. 
 
Kompetenz und Glaubwürdigkeit 
Beraterinnen, die diesen Arbeitsauftrag wahrnehmen, sind i.d.R. gleichzeitig in der Schwanger-
schaftsberatung tätig. Einerseits steht ihnen für die sexualpädagogische Arbeit nur ein begrenzter 
Zeitrahmen zur Verfügung, andererseits werden sie infolge ihrer Erfahrungen aus der Konflikt-
beratung von den Jugendlichen als besonders kompetent und glaubwürdig erlebt. Über die Bera-
tungskompetenz hinaus sollten Beraterinnen in der präventiven Arbeit mit Gruppen spezifische 
sexualpädagogische und methodische Kompetenzen erwerben. 
 
Aufgabe der Träger ist es, für die präventive Arbeit ausreichende Rahmenbedingungen wie Zeit-
kapazitäten, Fortbildung, Arbeitsräume und finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, die ein 
kontinuierliches Angebot nach professionellen Qualitätsstandards gewährleisten. 
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4. Organisation und Struktur der Beratungsstellen 
 
 
4.1 Personelle Ausstattung

1 
 
Beraterinnen 
Zur Sicherung der Qualität einer Schwangerschaftsberatungsstelle sollten nach Möglichkeit 
mehrere Fachkräfte tätig sein. 
Wenn nur eine Vollzeitstelle zur Verfügung steht, wäre eine sinnvolle Lösung die Aufteilung auf 
2 Teilzeitmitarbeiterinnen; dies ermöglicht einen ständigen Erfahrungsaustausch und gewähr-
leistet gegenseitige Vertretungen im Falle von Urlaub, Krankheit und Fortbildung. 
 
Die Zahl der Mitarbeiterinnen einer Beratungsstelle ist ferner abhängig von der Größe, Einwoh-
nerdichte und Struktur ihres Einzugsgebietes. Alle Beraterinnen sind zur Kooperation, zum Er-
fahrungsaustausch vor Ort bzw. regional und auf der Diözesanebene verpflichtet. 
 
Frauen und Männer als Beratungsfachkräfte 
In der Schwangerschaftsberatung wird die Frau als Beraterin bevorzugt. 
Dies liegt u.a. darin begründet, dass Frauen in nur für sie erfahrbaren Erlebnisbereichen und 
Problemlagen betroffen sind und die Konflikte geschlechtsspezifisch geprägt sind. Das non-
verbale Verstehen der Situation durch eine Frau kann die Beratung erleichtern. Ein männlicher 
Berater sollte nur zusätzlich als zweiter oder weiterer Berater tätig werden. Die Klientin muss 
entscheiden können, ob sie den Mann als Berater akzeptiert.  
 
Verwaltungsfachkräfte 
Für Verwaltungsaufgaben sind Verwaltungsfachkräfte erforderlich. Diese können je nach Größe 
und Organisation der Beratungsstelle folgende Aufgaben übernehmen: allgemeiner Telefon-
dienst, Entgegennahme telefonischer Anmeldungen zur Beratung, Führen des Terminkalenders 
der Beratungsstelle, Empfang der Ratsuchenden, Büro- und Verwaltungsaufgaben auch im Be-
reich von Stiftungen und Hilfsfonds, Buchhaltung, Statistik, Vorbereitung von Konferenzen, 
Fortbildungen, Arbeitskreisen und Veranstaltungen, Erstellen von Protokollen. 
Darüber hinaus ist die Mitarbeit bei der Beschaffung von Sachhilfen, gebrauchten Möbeln, bei 
Babykorbaktionen sowie bei Kontakten zu ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen gewünscht.  
Um einen reibungslosen Beratungsablauf zu gewährleisten, ist eine Verwaltungskraft (50 % 
Beschäftigungsumfang) für eine Beraterin (100 % Beschäftigungsumfang) erforderlich. Wenn 
die Schwangerschaftsberatungsstelle nicht mit anderen Diensten räumlich verbunden ist, und 
deshalb Empfangs- und Telefondienst selbst sicherstellen muss, sollte der Personalschlüssel 
entsprechend erweitert werden. Hinsichtlich der erforderlichen Personalausstattung sind die 
Möglichkeiten der Kommunikations- und Bürotechnik zu nutzen, um ausreichend Zeit für den 
persönlichen Kontakt mit den Ratsuchenden zu haben. 
Die Mitarbeiterinnen im Verwaltungsbereich, die durch Telefon oder Empfang zuerst mit den 
Ratsuchenden in Kontakt kommen, müssen für diesen Dienst vorbereitet und fortgebildet wer-
den. Dies kann geschehen durch spezielle Fortbildungsangebote in den Diözesen oder durch 
bundesweite Angebote. 
 

                                                
1 Mit wenigen Ausnahmen sind überwiegend Frauen als Beraterinnen in diesem katholischen Bera-
tungsdienst tätig. Im folgenden wird daher immer nur die weibliche Form verwandt. Die Bezeichnung 
schließt den männlichen Berater mit ein.  
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Leitungsfunktion in der Beratungsstelle 
Für die Leitung einer Beratungsstelle kommen Mitarbeiterinnen mit entsprechender Vorbildung 
sowie Erfahrung in dieser speziellen Beratung infrage.  
Die Leitungsfunktion umfasst u.a.: 
 
− Dienst- und Fachaufsicht für nachgeordnete Mitarbeiterinnen; 
− Einführung und Begleitung neuer Mitarbeiterinnen; 
− Absprache bzw. Aufgabenwahrnehmung und Aufteilung innerhalb der Dienststelle, Durch-

führung von Dienstbesprechungen, Teamsitzungen, Fallbesprechungen u.a.m.; 
− Wahrnehmen und Aufgreifen von Trends und Entwicklungen im Arbeitsfeld; 
− Information und Öffentlichkeitsarbeit; 
− Aufgabe der Integration und des Austausches der Beratungsstelle mit Kollegen anderer Fach-

dienste; 
− Erstellen von Sachberichten zu Verwendungsnachweisen; 
− Sicherstellung der Statistik; 
− Begründung für die Beantragung der Personal- und Sachkosten; 
− Ansprechpartner in der inner- und außerkirchlichen Öffentlichkeit sowie gegenüber Vorstän-

den und Geschäftsführungen; 
− Verantwortung für den Einsatz Ehrenamtlicher mit Regelung der Vorbereitung und Beglei-

tung; 
− Mitarbeit in für die Arbeit einschlägigen Gremien im kirchlichen und außerkirchlichen Be-

reich; 
− Kooperationspartnerschaft zum Träger. 
 
Fachteam 
Durch das Fachteam2 soll die Kompetenz der Beratungsstelle erweitert werden. Die Teammit-
glieder sollen die Beraterin in fachspezifischen Fragen informieren und beraten sowie die mehr-
dimensionale Beratung für Ratsuchende sicherstellen. Das Team soll mitwirken an der Profilie-
rung der katholischen Beratungsarbeit und an der Gewinnung einer breiten Öffentlichkeit für die 
Anliegen der kirchlichen Beratung. Die Experten müssen auf das Konzept der katholischen Be-
ratungsstelle verpflichtet werden.  
 
Aufgaben/Inhalte 

− Fachliche Beratung und Unterstützung im allgemeinen und im konkreten Einzelfall; 
− Fallbesprechungen; 
− Reflexion über die Aufgaben und Ziele der Beratung, Prophylaxe und Öffentlichkeitsarbeit; 
− interdisziplinäre Auseinandersetzung und Bearbeitung von Grundsatzthemen; 
− Auseinandersetzung mit Trends und Entwicklungen in der Beratungsarbeit, in Kirche, Politik 

und Gesellschaft; 
− Unterstützung der kirchlichen Beratungsarbeit in der Öffentlichkeit; 
− Information über aktuelle Fragen der jeweiligen Fachdisziplin (Fachliteratur, Veranstaltun-

gen, Rundfunk-/Fernsehsendungen); 
− Mitwirkung in der Öffentlichkeitsarbeit auf Anfrage; 
                                                
2Schon die "Richtlinien für die Arbeitsweise katholischer Beratungsstellen für werdende Mütter in Not- 
und Konfliktsituationen", verabschiedet von der Deutschen Bischofskonferenz am 16.12.1974, haben das 
Fachteam für die katholischen Beratungsstellen vorgesehen mit der Begründung, die Vielzahl der not-
wendigen Aspekte und Aufgaben im Beratungs- und Hilfeprozess sicherzustellen, ... damit diese sich im 
Einzelfall in die Beratung einschalten oder die Sozialarbeiter beraten.  
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− Mitarbeit auf Anfrage bei Veranstaltungen für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen; 
− Übernahme von multiplikatorischen Aufgaben in der je eigenen Berufsgruppe. 
 
Struktur und zeitlicher Rahmen 

Zum Team der Beratungsstelle, das entsprechend den Erfordernissen erweitert werden kann, 
gehören mindestens eine Ärztin oder ein Arzt (Gynäkologin/Gynäkologe), Juristin/Jurist, Seel-
sorgerin/Seelsorger, Psychologin/Psychologe. Bei der Auswahl der Teammitglieder ist die Zu-
stimmung des Trägers erforderlich. Die Teammitglieder erklären zunächst ihre Bereitschaft zur 
Mitarbeit für einen begrenzten Zeitraum z.B. von 2 - 4 Jahren. Je nach Bedarf oder aus aktuel-
lem Anlass sollten die Teamsitzungen mindestens 1 - 2 mal pro Jahr stattfinden. 
 
Ehrenamtliche Mitarbeit 
Ehrenamtliche Mitarbeit ist eine wesentliche Säule der Beratungsarbeit. Sie unterstützt und er-
gänzt die professionelle Beratungsarbeit. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen leisten persönli-
che Begleitung, auch mittel- und langfristig, Hilfen in lebenspraktischen Fragen, z.B. bei Haus-
haltsführung, bei Umzug, Wohnungssuche und Wohnungseinrichtung, bei Behördenkontakten 
und anderen Problemen des Alltags; Unterstützung bei der Versorgung des Kindes und bei der 
Kontaktaufnahme mit anderen Familien und Alleinerziehenden in Nachbarschaft und Gemeinde; 
Übernahme von Patenschaften; Vorbereitung und Mitarbeit bei Aktionen (z.B. Babykorb) im 
persönlichen Umfeld, in der Nachbarschaft und in den Pfarrgemeinden. 
Eine weitere Gruppe nimmt ehrenamtlich Leitungsaufgaben in verschiedenen Funktionen wahr, 
wie z.B. Mitarbeit und Vorsitz im Vorstand, Übernahme von Gruppenleitungen und Aktionen. 
Entscheidend für die ehrenamtliche Mitarbeit ist, dass das Problem für die Hilfestellung klar 
definiert ist und die getroffenen Vereinbarungen eingehalten werden. Außer der Bereitschaft und 
Freude am Umgang mit anderen Menschen sind Zuverlässigkeit und Belastbarkeit wichtige Eig-
nungskriterien. Ehrenamtliche Hilfe besteht darin, dass sie vielen Ratsuchenden Nähe und Er-
reichbarkeit im persönlichen Umfeld sichert, die über den hauptamtlichen Dienst hinausgeht. 
Ehrenamtliche erschließen sich einen eigenen Zugang zu den Nöten der Menschen, schaffen 
bzw. bedienen sich sehr individueller Netzwerke im persönlichen Umfeld der Betroffenen, die 
hauptamtlich Tätigen oft verschlossen bleiben. Sie eröffnen den Hilfesuchenden neue Möglich-
keiten der Hilfe zur Selbsthilfe. 
Darüber hinaus übernehmen Ehrenamtliche, auf der Basis ihres beruflichen Wissens wichtige 
Aufgaben. Sie nehmen sowohl Anwaltsfunktion für die Ratsuchenden wie für die Beraterinnen 
wahr, z.B. bei der Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung, Sprachvermittlung, medizinischen Betreu-
ung, bei Erziehungsfragen, bei Entschuldungshilfen, bei Familienrechtsproblemen. 
Ehrenamtliche Mitarbeit erfolgt in enger Verbindung mit der Beratungsstelle und in Zusammen-
arbeit mit der Beraterin, soweit es die Einzelbegleitung betrifft. Die Gewinnung und Begleitung 
von Ehrenamtlichen ist eine wichtige Aufgabe der Beratungsstellen. Zu beachten ist, dass ehren-
amtlich Tätige ebenfalls zum Kreis der Zeugnisverweigerungsberechtigten gehören (vgl. 8.7). 
Im Hinblick auf ehrenamtliche Arbeit können Gruppen innerhalb der Kirche, wie z.B. Caritas-
Konferenzen/Caritashelfer(innen), Gruppen der Gemeinden oder ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
bzw. Kontaktpersonen des Sozialdienstes katholischer Frauen, Jugendgruppen, Frauengruppen 
und sonstige katholische Personalverbände mit den Beratungsstellen kooperieren. Anknüpfun-
gen sind auch möglich bei Hebammen, Ärzten, Juristen, Finanzfachleuten u.a. Zu beachten ist, 
dass die Rahmenbedingungen für die ehrenamtliche Mitarbeit abgeklärt werden. 
 
4.2 Räumliche, organisatorische und technische Voraussetzungen 

 

Lage der Beratungsstelle 
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Die Beratungsstelle sollte nach Möglichkeit zentral gelegen und mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln gut zu erreichen sein. Dabei ist - besonders in Klein- und Mittelstädten - darauf zu achten, 
dass dem Wunsch nach Anonymität Rechnung getragen wird. 
 
Öffnungszeiten 
Es müssen regelmäßige Sprechstunden stattfinden, die öffentlich bekannt gegeben werden. Er-
strebenswert ist ein Beratungsangebot an allen Wochentagen, möglichst zu festgesetzten 
Sprechzeiten oder/und nach Vereinbarung. Die Beratungsstelle muss an mindestens 3 Wochen-
tagen geöffnet sein. Je nach Möglichkeit (personelle Besetzung) und Bedarf sollte mindestens 
einmal wöchentlich eine Abendsprechstunde angeboten werden. 
 
Telefon 

Die erste Kontaktaufnahme mit der Beratungsstelle erfolgt meistens telefonisch. Daher ist der 
Telefondienst von besonderer Bedeutung für die Vertrauensbildung und die Vermittlung des 
Beratungstermins. Die telefonische Erreichbarkeit der Beratungsstelle muss an allen Werktagen 
gesichert sein.  
Die Ausschreibung der Beratungsstelle im Telefonbuch wird unter verschiedenen Stichwörtern 
empfohlen. 
 
Sekretariat/Empfang 
Bei größeren Dienststellen ist darauf zu achten, dass die Ratsuchenden möglichst auf direktem 
Weg zur Beratungsstelle gehen können, ohne unnötige Pforten und Zwischenstationen passieren 
zu müssen. 
Für den Empfang von Ratsuchenden bedarf es Mitarbeiterinnen, die auf diese Aufgabe vorberei-
tet sind. 
Für verwaltungstechnische Aufgaben muss ein entsprechender Raum zur Verfügung stehen. 
 
Technik/EDV 
Jeder Arbeitsplatz sollte EDV-mäßig mit entsprechender Hard- und Software, die auf die Bera-
tung abgestimmt ist, ausgestattet sein. 
 
Wartebereich 

Der Wartebereich soll ansprechend ausgestattet sein. Zur Überbrückung der Wartezeit können 
sachlich angemessene Broschüren, Zeitschriften und Literatur hilfreich sein. Kinder sollen Gele-
genheit zum Spielen haben, möglichst auch mit Spielzeug oder Bilderbüchern. Grundsätzlich 
sind lange Wartezeiten durch Terminvereinbarungen zu vermeiden. 
 
Beratungszimmer 
Für die Beratung muss ein ruhiger, freundlich gestalteter Raum zur Verfügung stehen. Die Bera-
terin sollte im Rahmen des Möglichen auf dessen Gestaltung Einfluss nehmen können. Es ist 
dafür Sorge zu tragen, dass Beraterin und Ratsuchende während des Beratungsgesprächs allein 
sind und nicht durch andere Mitarbeiterinnen, Telefon usw. gestört werden. Jede Beraterin soll 
während ihrer Sprechstunden/Arbeitszeit über ein eigenes Beratungszimmer verfügen können. 
 
 
 
Gruppenraum 
Zusätzlich wünschenswert ist ein Raum, der für die Arbeit mit den verschiedenen Gruppen zur 
Verfügung steht.  
 



 

 

26 

 

 

Lagerraum 
Für die Aufbewahrung von Sachen (Babywäsche, Umstandskleidung usw.) soll Lagerraum zur 
Verfügung stehen. 
 
Aufbewahrung der Unterlagen 
Die klientenbezogenen Unterlagen müssen wegen der erforderlichen Schweigepflicht und Ver-
traulichkeit grundsätzlich in verschließbaren (Stahl)schränken aufbewahrt werden. 
 
 
4.3 Organisationsformen 
 
Je nach Entstehung und örtlich vorgegebenen Bedingungen gibt es Unterschiede in der Organi-
sation anerkannter katholischer Beratungsstellen. Die Arbeit erfordert einen eigenständigen Be-
ratungsdienst.  
Folgende Organisationsformen sind möglich: 
− Die Schwangerschaftsberatung hat separate Räumlichkeiten unabhängig von anderen sozia-

len Diensten des Trägers. 
− Die Schwangerschaftsberatung ist räumlich verknüpft, aber ein eigenständiger Beratungs-

dienst innerhalb der Dienste der Caritas oder des Sozialdienst katholischer Frauen. 
 
 
4.4 Einzugsgebiet - Organisation - Struktur der Beratungsstelle 
 
Anzahl, Größe und Ausstattung der Beratungsstellen werden in der Regel vom jeweiligen Be-
darf sowie von der Struktur des Einzugsgebietes (Größe, Einwohnerdichte, Großstadt, Klein-
stadt, ländliches Gebiet, Verkehrsbedingungen, soziale Schichtung, konfessionelle Struktur 
usw.) abhängig sein. 
Größere Beratungsstellen mit einer Konzentration mehrerer Planstellen haben den Vorteil, dass 
ein ständiger Austausch sowie die Vertretung der Beraterinnen untereinander leichter möglich ist 
und Anleitung und Praxisbegleitung durch eine Beratungsstellenleitung bzw. erfahrene Beraterin 
gewährleistet sind. 
 
In größeren Einzugsbereichen, besonders mit ungünstigen Verkehrswegen, empfiehlt sich das 
Angebot von Außensprechstunden oder ggf. Nebenstellen. Darüber hinaus muss die Verbindung 
zur kontinuierlich besetzten nächstgrößeren Beratungsstelle jederzeit hergestellt werden können. 
Außensprechstunden bzw. Nebenstellen sollen daher möglichst eingebunden sein in eine Stelle 
des Caritasverbandes oder des Sozialdienst katholischer Frauen oder in eine sonstige kirchliche 
Stelle, die mit der Beratungsstelle zusammenarbeitet und ggf. Anrufe entgegennimmt, Termine 
vereinbart bzw. die Verbindung zur Beratungsstelle herstellt. 
Je nach Struktur und Besonderheit des Einzugsgebietes können auch kleinere Beratungsstellen 
sinnvoll und erforderlich sein. Die Besetzung dieser Stellen sollte mit besonders erfahrenen Be-
raterinnen erfolgen (keine Berufsanfängerinnen). Bezüglich Arbeitsaustausch und Verständigung 
s. Ausführungen zur personellen Ausstattung.  
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5. Anforderungs- und Aufgabenprofil der Beraterin/der Beratungsstelle 
 
 
5.1 Fachliche Kompetenz und persönliche Voraussetzungen  

 
Der Beruf als Diplom-Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin hat sich bewährt und ist in der Regel 
Voraussetzung zur Übernahme der Beratung in diesem Aufgabengebiet. Dies ergibt sich aus 
der fachlichen Kompetenz, die sich darin zeigt, dass die Mitglieder dieses Berufsstandes ins-
besondere Beratung und Vermittlung von Hilfen verknüpfen können. 
Die Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen können in der Regel nicht direkt nach der Aus-
bildung in diesem Aufgabenfeld tätig werden. Berufserfahrung in anderen Feldern der Sozial-
arbeit ist wünschenswert. 
 
Um den vielfältigen und unterschiedlichen Beratungsanliegen gerecht werden zu können, be-
nötigt die Beraterin ein breites fachliches Wissen aus dem Bereich sozialarbeiterischer Hilfen, 
rechtliche Kenntnisse insbesondere im Sozial- und Familienrecht, medizinisch-biologische 
und psychologische Kenntnisse über Sexualität, Fruchtbarkeit, Empfängnisregelung, Schwan-
gerschaft sowie Kenntnisse über physische und psychische Folgen eines Schwangerschaftsab-
bruchs. Ferner sind erforderlich Kenntnisse über Chancen und Risiken der Pränataldiagnostik, 
über Erscheinungsformen genetisch bedingter Behinderungen, methodische Kompetenzen für 
die Einzel-, Paar- und Mehrpersonenberatung, die insbesondere an den Eigenkräften und Res-
sourcen der Ratsuchenden ansetzt, und die Befähigung zum Umgang mit Krisensituationen 
und Trauerprozessen. 
 
Vor allem im Rahmen der nachsorgenden Arbeit, z.B. in Zusammenhang mit Mutter-Kind-
Gruppen und der präventiven Arbeit, z.B. für die sexualpädagogische Arbeit mit Schulklas-
sen, Jugendgruppen usw., sind Kompetenzen für den Umgang mit und die Leitung von Grup-
pen und methodische Kenntnisse, insbesondere aus dem Bereich der sozialen Gruppenarbeit 
und der Gruppendynamik wünschenswert. Für die Öffentlichkeitsarbeit der Beratungsstelle 
sind vor allem Kontaktbereitschaft und die Fähigkeit zur Darstellung der Arbeit der Bera-
tungsstelle und zur Bewusstseinsbildung im Hinblick auf Wert und Würde menschlichen Le-
bens wichtig. 
 
Von der Beraterin wird erwartet, dass sie unter den jeweils unterschiedlichen Bedingungen 
einen dialogischen, von Emphatie getragenen Beziehungsprozess aufbauen kann, in dem der 
ratsuchenden Frau die Erfahrung des Angenommenseins vermittelt wird. 
Wesentlich gehören dazu: 
− auf der Grundlage des Glaubens, in authentischer Weise Vertrauen in das Leben vermitteln 

zu können; 
− auf der Grundlage der ethischen Position der katholischen Kirche die eindeutige Orientie-

rung auf den Lebensschutz des Kindes überzeugend vertreten zu können; 
− aus der christlichen Hoffnung heraus, die auch in schweren Krisen trägt, Zutrauen zum 

Leben mit dem Kind geben zu können. 
Unverzichtbar dafür ist die innere Zustimmung der Beraterin zum christlichen Menschenbild, 
das die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens von der Empfängnis an postuliert. 
Die persönliche Kompetenz muss sich besonders erweisen durch gutes Einfühlungsvermögen, 
innere Stabilität und Flexibilität sowie Belastbarkeit und Konfliktfähigkeit. 
Um Frauen in Konfliktsituationen ermutigen zu können, bedarf es einer positiven Grundein-
stellung zum Leben, die auch in Grenzerfahrungen trägt. 
5.2 Fortbildung 
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Jede Beraterin ist verpflichtet, eine Zusatzqualifikation durch Teilnahme an der zentralen län-
gerfristigen Fortbildung des Deutschen Caritasverbandes und der Zentrale des Sozialdienstes 
katholischer Frauen zu erwerben. Die Kurse werden regelmäßig überregional angeboten und 
bestehen in der Regel jeweils aus 6 Kurswochen sowie 50 Stunden Gruppensupervision. Zur 
Qualitätssicherung der Beratungsarbeit besteht darüber hinaus die Verpflichtung zur Teilnah-
me an den Diözesan-Beraterinnenkonferenzen und diözesanen Fortbildungsangeboten bzw. an 
der Wahrnehmung der Angebote auf der Landesebene und Arbeitskreisen sowie die Teilnah-
me an den begleitenden Einführungskursen für neue Beraterinnen. 
 
 
5.3 Supervision/Praxisberatung 

 

Wegen der besonderen persönlichen und fachlichen Anforderungen in der Schwangerschaftsbe-
ratung ist über die fortbildungsbegleitende Supervision hinaus regelmäßige Supervision erfor-
derlich. Die Beraterin soll zeitlich begrenzt bzw. in zeitlichen Abständen diese Supervision 
nehmen. Die Möglichkeit der Praxisberatung soll als ständiges Angebot vorhanden sein. 
Supervision wird hier verstanden als ein fachlich kontrollierter berufs- und fortbildungsbezo-
gener Lern- und Arbeitsprozess. Der/die Supervisor(in) nimmt die fachspezifische Lern- und 
Praxiskontrolle wahr, die Supervisandin ist für die Eigenkontrolle verantwortlich. 
Praxisberatung wird mit dem Ziel der Gewinnung, Erhaltung und Verstärkung der beruflichen 
Handlungsfähigkeit durchgeführt. Sie kann im Team als kollegiale Beratung oder unter Anlei-
tung eines/einer speziell dafür eingesetzten Praxisberaters/Praxisberaterin durchgeführt wer-
den. 
 
 
5.4 Schweigepflicht/Zeugnisverweigerungsrecht/Beschlagnahmeverbot 

 

Die Beraterinnen sind gem. § 203 Abs. 1, Ziff. 4a StGB verpflichtet, über alle Angelegenhei-
ten, die ihnen im Zusammenhang mit der Beratungstätigkeit von Ratsuchenden anvertraut 
werden, Verschwiegenheit zu wahren. Sie sind nach § 53 und § 53a StPO berechtigt, auch vor 
Gericht das Zeugnis über die ihnen in ihrer Eigenschaft als Mitarbeiterin der Beratungsstelle 
anvertrauten oder bekannt gewordenen Tatsachen zu verweigern. Darüber hinaus besteht nach 
§ 97 Strafprozessordnung ein Beschlagnahmeverbot, das es den Strafverfolgungsorganen 
grundsätzlich verbietet, sich Kenntnisse von den Tatsachen durch Beschlagnahme bestimmter 
in Gewahrsam des Zeugnisverweigerungsberechtigten befindliche Schriftstücke und sonstige 
Beweismittel zu verschaffen. 
 
 
5.5 Vernetzung und Kooperation 

 
Aufbau und Pflege eines Netzwerkes der Beratungsstelle 
Kooperation und Vernetzung der Beratungsstelle mit anderen sozialen Diensten, Behörden 
und Einrichtungen und ehrenamtlich Engagierten gehören wesentlich zur Verknüpfung von 
Beratung und Vermittlung von Hilfen im ganzheitlichen Beratungsverständnis. Dies geschieht 
fachübergreifend, einzelfallbezogen und fallübergreifend. Das Gelingen dieser Kooperation 
und Vernetzung hängt neben dem persönlichen Einsatz der Beraterin auch von tatsächlich 
vorhandenen und noch zu erschließenden Ressourcen für wirksame Hilfen ab. 
Die Kooperation und Vernetzung steht primär im Interesse der Ratsuchenden, um mit ihr ein 
tragfähiges Netz in der Beratung entwickeln zu können. Sie dient darüber hinaus auch der 
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fach- und fallübergreifenden sozialpolitischen Verbesserung von Rahmenbedingungen für 
Familien und Kinder.  
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Beispiel für ein Netzwerk der Beratungsstelle 
 
 
Ämter 
• Sozialamt 

Ansprechpartnerinnen 
• Jugendamt 

wirtschaftliche Jugendhilfe 
Unterhaltsvorschuss 
Vaterschaftsfeststellung 
Beistandschaft 
Wohnungsamt 

• Staatl. Amt für Arbeitsschutz 
• Ausländeramt 
• Gesundheitsamt 
• Arbeitsamt 
• Erziehungsgeldstelle 
• Allgemeiner Sozialer Dienst 
 

• Beratungsstelle für ausländische Mitbürger 
• Schuldnerberatung 
• Sucht- und Drogenberatungsstelle 
• Aidsberatungsstelle 

 

• Fachdienste des SkF/CV 
• Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen 
• Erziehungsberatungsstellen 
• Frauenberatungsstellen 
• Kur- und Erholungswesen 
• Familienpflege 
• Pflegestellenvermittlung 
• Adoptionsberatungsstellen 
• Sozialpädaggoische Familienhilfe 
 

• Wohnungsgesellschaften 
• Siedlungsgesellschaften 
 

• Bundesstiftung Mutter und Kind 
• Landesstiftung 
• Kommunaler Hilfsfonds 
• Sonstige Stiftungen 
 
 
 

• Diözesan-Caritasverband 
• Fachverbände 
• Diözesanreferentin 
• Bischöflicher Hilfsfonds 
• Beraterinnenkonferenz 
• Arbeitskreise zu Fachthemen/Fortbildung/Supervision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsstelle 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ehrenamtliches Fachteam 
Ärztin/Arzt 
Seelsorger/in 
Psychologin/Psychologe 
Jurist/in 

 
 
 

• Schulen/Lehrer 
• Familienbildungsstätten 
• Kindertageseinrichtungen/Horte 
• Kinder- und Jugendeinrichtungen 
• Tagesmütterinitiativen 
 

• Ärztinnen/Ärzte 
• Krankenhäuser 
• Hebammen 
• Krankenkassen 
• Geburtsvorbereitungskurse 
 

• Seelsorger/Pfarrgemeinden/Pfarrgemeinderat/ Famili-
enkreise und -verbände 

• Ehrenamtliche Initiativen 
• Helferkreis/kfd/CKD 
• Kontaktpersonen 
• Kleiderbörse/Möbellager 
 

• Selbsthilfe-Initiativen 
• Gruppen für Alleinerziehende 
• Verband alleinerziender Mütter und Väter 
• Mutter-Kind-Treff 
 

• Humangenetische Beratungsstelle 
• Einrichtungen der Frühförderung bei Behinderung 
• Behindertengruppen und Verbände 
• Kinderärzte 
 

• Wohnhäuser für Schwangere 
• Wohnprojekte 
• Mutter-Kind-Einrichtungen 
• Frauenhäuser 

 
 



 2 
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Aufbau eines Netzwerkes für die Ratsuchende 

Die Kontaktpflege mit den verschiedenen Einrichtungen, Gruppierungen und Institutionen 

ermöglicht der Beraterin, im konkreten Einzelfall mit der Ratsuchenden gemeinsam deren 

Netz zu entdecken, zu knüpfen und die darin liegenden Ressourcen mit ihr zu erschließen. 

Der Ausgangspunkt für ein Netzwerk sind die besonderen Ressourcen der Frau selber; diese 

zu stärken und zu fördern ist eine wesentliche Beratungsaufgabe. Das setzt voraus, dass die 

schwangere Frau in der Beratung Raum findet und aus aller Fremdbestimmung heraus bei sich 

ankommen kann, um Zugang zu den eigenen Quellen und Ressourcen zu finden, die im Laufe 

der Perspektivenentwicklung für ein Leben mit dem Kind ergänzt werden durch solche Res-

sourcen, die eine tragfähige Entscheidung für das Kind stützen. Diese sind zunächst im per-

sönlichen Umfeld der schwangeren Frau (primär soziale Ressourcen) zu entdecken und zu 

stärken. Darüber hinaus können für den Aufbau eines Netzwerkes sekundär soziale Ressour-

cen, die im Bereich von ehrenamtlichen Hilfen und Initiativen angesiedelt sind, stützend sein. 

Zuletzt sollen dann die institutionellen Ressourcen greifen, die oft nachhaltige Bedeutung ha-

ben für die Tragfähigkeit des sozialen Netzes für die Frauen und Familien, insbesondere für 

die Zeit nach der Geburt des Kindes. 
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5.6 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit sollte in Zusammenarbeit und Absprache zwischen Träger, Beraterin 
und Fachteammitgliedern sowie ggf. der Öffentlichkeitsreferentin/dem Öffentlichkeitsreferen-
ten des Trägers wahrgenommen werden (vgl. 7.4). 
 
Zur Öffentlichkeitsarbeit gehören z.B. folgende Aufgaben: 
− Informieren über die Arbeit einer Beratungsstelle durch Vorträge und Diskussionen in ver-

schiedenen Gruppen (Jugendgruppen, Frauengruppen, Pfarrgemeinden), in Schulen und 
verschiedenen Gremien; 

− Mitarbeit in Projekten und Aktionen bei Straßenständen, Tagungen und Ausstellungen; 
− Mitarbeit bei der Gestaltung von Gottesdiensten; 
− Anregen und Erstellen von Presseinformationen; 
− Erstellen von Informationsmaterial wie z.B. Jahresbericht, Prospekte und Plakate die in 

Pfarrgemeinden, Wartezimmern der Arztpraxen, Apotheken usw. verbreitet werden; 
− Aufbauen und Pflegen eines Netzwerkes der Beratungsstelle. 
 
 
5.7 Weitere Aufgaben der Beraterin/der Beratungsstelle 
 
− Vernetzung mit Pfarrgemeinden/Seelsorgeeinheiten; 

• Anregungen praktischer Hilfen, z.B. Babysitterdienst, Ersatz-Omas und -Opas, Haushalts-
hilfen, Krabbelgruppen, Kindertagesstätten, Kleiderladen, Aktion Babykorb, Umzugs- und 
Renovierungshilfen, Begleitung zu Arztbesuchen, Einkaufshilfen; 

• Anregungen für den liturgischen Bereich: Gottesdienst für Familien mit Gabengang der 
Kinder (eigenes Spielzeug), Schulgottesdienst im Advent/in der Fastenzeit, kirchliche Fes-
te wie St. Martin, Nikolaus mit Sammlung von Lebensmitteln, Babysachen im Sinne des 
Teilens mit anderen Kindern und Familien; 

− Entwicklung von Projekten und flankierenden Hilfen mit Ehrenamtlichen; 
• spezielle Geburtsvorbereitungskurse für Minderjährige und Alleinerziehende in Koopera-

tion mit einer Beraterin und einer Hebamme; 
− Entwicklung von Projekten mit anderen Fachdiensten; 

• gemeinsame Paarberatung mit Eheberatung; 
• Gruppen für werdende Eltern mit Familienbildungsstätten; 
• Gruppen "alleine Leben mit Baby oder Kleinkind" in Kooperation z.B. mit IN VIA und 

Begegnungsstätte für Alleinerziehende; 
• Kurs für werdende Väter zur Haushaltsführung in Kooperation z.B. mit Familienbildungs-

stätten; 
• Kurs für Babysitter für Jugendliche und Großeltern, Ersatzomas; 
• Tagesmutterprojekte; 
• Babytreff mit Flüchtlingsfrauen und Gesundheitsamt. 
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6. Aufgaben des Trägers 
 
 
6.1 Sicherstellung der Rahmenbedingungen für die Beratungsarbeit  
 
Der Träger übernimmt mit der Anerkennung der Beratungsstelle durch den Bischof und in 
Wahrnehmung dieses Aufgabenfeldes seine besondere Verantwortung.  
Er ist gegenüber der Kirche verantwortlich für die ordnungsgemäße fachlich qualifizierte Arbeit 
der Beratungsstelle entsprechend den strukturellen Gegebenheiten. 
 
 
6.2 Personalmanagement 
 
− Die Planung, Auswahl, Anstellung, Verwaltung und Einführung des Personals erfolgt ent-

sprechend diözesaner Vereinbarungen. 
− Zur Personalführung gehört die Dienst- und Fachaufsicht. Sie beinhaltet die Weisungsbefug-

nis gegenüber der Beraterin 
• zum Erwerb der Zusatzqualifikation gemäß § 8 der Bischöflichen Richtlinien; 
• zur regelmäßigen Fort- und Weiterbildung einschließlich Erfahrungs- und Praxisaus-

tausch auf Diözesanebene, gemäß § 8 der Bischöflichen Richtlinien; 
• zur Supervision und zur Wahrnehmung der Angebote pastoraler Begleitung; 
• zur Praxisbegleitung/-beratung auf Orts- und Diözesanebene. 

 
 
6.3 Sicherung der finanziellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung 
 
− Dazu gehören die Finanzplanung, Finanzbeschaffung und Finanzverwaltung. 
− Hinzu kommt die Bereitstellung angemessener Büro- und Beratungsräume, welche mit zeit-

gemäßen Arbeitsmitteln und Bürotechnik ausgestattet sind. 
 
 
6.4 Unterstützungsfunktionen und Mitwirkung  
 
Dazu zählen: 
− gemeinsame Reflexion des Auftrags und der konkreten Arbeit; 
− laufende Konzeptüberprüfung aufgrund kirchlicher und staatlicher Vorgaben, praktischer 

Erfahrungen und wissenschaftlicher Erkenntnisse; 
− Unterstützung der Arbeit des Fachteams, ggf. Unterstützung bei der Gewinnung von Team-

mitgliedern; 
− Gewinnung von und Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen; 
− Öffentlichkeitsarbeit und Kontaktpflege, Unterstützung in der Zusammenarbeit mit Ämtern, 

Ärzten, Kirchengemeinden, Verbänden; 
− Zusammenarbeit mit der verantwortlichen Diözesanebene und mit der Landesebene. 
 
 
 
 
6.5 Öffentlichkeitsarbeit 
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Die Öffentlichkeitsarbeit einer Beratungsstelle muss eingebunden sein in die Gesamtkonzeption 
des Trägers (Caritasverband/Sozialdienst katholischer Frauen). Der Träger muss die Aufgabe in 
ihrer Komplexität nach innen und außen vertreten. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung 
mit den inhaltlichen Problemen der Beratung. Der Träger soll sich regelmäßig mit den Berate-
rinnen über die auftretenden Fragen und Entwicklungen beraten und die Schwierigkeiten ge-
meinsam angehen. Die Öffentlichkeitsarbeit sollte in Zusammenarbeit und Absprache der Bera-
terin und den Teammitgliedern und dem zuständigen Öffentlichkeitsreferenten des Caritasver-
bandes/Sozialdienste katholischer Frauen wahrgenommen werden. 
 
Ziele der Öffentlichkeitsarbeit sind z.B.: 
Bewusst machen von Notsituationen, Wahrnehmen der Anwaltsfunktion für betroffene Frauen 
und ihre Familien; Bewusstseinsbildung im Hinblick auf die Würde des menschlichen Lebens; 
positive Veränderung von Einstellungen, z.B. zur Würde des menschlichen Lebens, zur Adopti-
on und damit zur Klimaverbesserung für Frauen in Not und ihre Familien; Bekannt machen der 
Beratungsangebote für Frauen in Not- und Konfliktsituationen und der möglichen Hilfen; Ge-
winnen von ehrenamtlichen Helfern; Aufzeigen der erforderlichen prophylaktischen Arbeit. Ein-
treten für die Verbesserung familienpolitischer und sozialer Maßnahmen. 
 
 
6.6 Zusammenarbeit mit der Diözesanebene 
 
Im Hinblick auf die Anforderungen der Schwangerschaftsberatung ist die Zusammenarbeit des 
Trägers mit der Diözesanebene unerlässlich. Die Zusammenarbeit dient der Unterstützung und 
Hilfe bei der Wahrnehmung ihrer verantwortungsvollen Aufgaben. 
 
In Abständen von drei Jahren erfolgt auf Veranlassung des Diözesanbischofs eine Überprü-
fung der Beratungsstelle im Hinblick auf die Qualität der Arbeit und die Einhaltung der Richt-
linien. 
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7. Aufgaben der Diözesanebene3 
 
 
In den Aufgabenbereich der Diözesanebene fallen die Wahrnehmung und Konkretisierung der 
dem Diözesan-Caritasverband vom Diözesanbischof übertragenen federführenden Verantwor-
tung für die Beratungsstellen. Vor allem gehört dazu die Weiterentwicklung des Beratungskon-
zeptes in Abstimmung mit den zentralen Trägern, Beobachtung der gesellschaftlichen Verände-
rungen, Wahrnehmung anwaltschaftlicher Funktion für schwangere Frauen, Kinder und Famili-
en. 
 
 
7.1 Fachliche Beratung, Begleitung und Unterstützung der Träger und der Beratungs-

stellen  
 
Dazu zählen: 
− Subsidiäre Unterstützung und Förderung der Arbeit der Ortsebene in personeller, fachlicher, 

konzeptioneller, finanzieller und organisatorischer Hinsicht; 
• Beratung und Hilfestellung bei Einzelfragen; 
• Mitwirkung bei der Einstellung neuer Beraterinnen durch Beteiligung am Bewerbungs-

verfahren; 
− Durchführung von Konferenzen und Fachtagungen für Träger, Beraterinnen und Mitarbeite-

rinnen; 
− Weitergabe aller relevanten Informationen der Landes- und Bundesebene; 
− Mitwirkung bei der Überprüfung der Beratungsstellen. 
 
 
7.2 Fort- und Weiterbildung 
 
Dazu gehören: 
− Sicherstellung von Fortbildungs- und Supervisionsangeboten; 
− Zusammenarbeit mit relevanten Fortbildungsträgern; 
− Durchführung von Arbeitskreisen zu spezifischen Fachfragen; 
− Mitwirkung bei Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiterinnen im pastoralen und sozialen 

Dienst. 
 
 
7.3 Dokumentation und Statistik 
 
− Erstellung des Diözesanberichtes und Auswertung der Statistik. 
 
7.4 Öffentlichkeitsarbeit 
 
                                                
3Bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Diözesanebene sind regionale Besonderheiten zu beachten. 
So gibt es in einigen Regionen neben der Diözesanebene noch eine kirchliche Landesebene, die im 
Auftrag/in Absprache mit den beteiligten Diözesen bestimmte Koordinations- und Kooperationsfunk-
tionen übernimmt. Umgekehrt verhält sich die Situation, wenn eine Diözese sich über mehrere Bun-
desländer erstreckt. Hier werden die regionalen Verbände mit bestimmten Aufgaben, die sonst bei der 
Diözesanebene liegen, betraut. Die vorliegende Beschreibung der Diözesanebene erfasst solche Be-
sonderheiten nicht.  
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− Diözesane Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung der örtlichen Öffentlichkeitsarbeit sowie 
Mitwirkung bei bzw. Durchführung von Aktionen in der Diözese. 

 
 
7.5 Vertretung, Kooperation und Vernetzung  
 
Das beinhaltet: 
− Vertretung der katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen auf Diözesan- und Landes-

ebene;  
− Mitarbeit in entsprechenden kirchlichen und staatlichen Gremien; 
− konzeptionelle Weiterentwicklung des Beratungsangebotes im Diözesanbereich; 
− Weiterentwicklung flankierender Maßnahmen; 
− Zusammenarbeit mit der Bistumsleitung; 

• Mitwirkung bei der bischöflichen Anerkennung der Beratungsstellen; 
• Geschäftsführung des/Mitwirkung im Bewilligungsausschuss des "Bischöflichen Hilfs-

fonds" entsprechend der diözesanen Vorgaben; 
− Zusammenarbeit mit dem Deutschen Caritasverband und der Zentrale des Sozialdienst ka-

tholischer Frauen. 
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8.  Pastorale Begleitung 
 
 
8.1 Begründung des Beratungsauftrages 
 
Im Rahmen des Schutzkonzeptes der katholischen Kirche nimmt die Schwangerschaftsberatung 
eine besondere Stellung ein. Die Beratungssituation fordert die Beraterin daher nicht nur in ihrer 
psychosozialen Kompetenz und Glaubwürdigkeit, sondern auch in ihrer persönlichen und religi-
ös-kirchlichen Grundhaltung. Darum ist über die Fort- und Weiterbildung hinaus das Angebot 
einer kontinuierlich pastoralen Begleitung notwendig. Sie wird von der Diözese sichergestellt. 
 
 
8.2 Ziele und Aufgaben 
 
8.2.1 Die geistliche Begleitung der Beraterinnen 

Die Konfrontation der Beraterin mit der Konfliktsituation der Ratsuchenden kann die Beraterin 
selbst in Gewissensnot und Konflikte führen. Gespräche können in gleichem Maße weiterhelfen 
wie die vielfältigen Möglichkeiten, die sich durch eine geistliche Begleitung eröffnen.  
 
8.2.2 Auseinandersetzung mit zentralen kirchlichen Lehraussagen  

Dazu zählen u.a.: 
− Auseinandersetzung mit dem christlichen Menschenbild; 
− Reflexion des eigenen Wert- und Glaubenshorizontes;  
− Hilfen bei der Wertorientierung und Ermutigung zum ethischen Handeln; 
− Hilfen zu einer Spiritualität, die beiträgt, das beraterische Handeln im Kontext des Glaubens 

und der Kirche zu verstehen. 
 

8.2.3 Unterstützung bei ethischen Fragestellungen 

Die Arbeit der Beraterinnen in der Öffentlichkeit wird unterstützt durch : 
− Hilfen, um das christliche Verständnis vom Menschenbild und dem daraus resultierenden 

Beratungsansatz darlegen zu können, z.B. bei Medienkontakten, sonstigen öffentlichen Ver-
anstaltungen sowie in Gesprächen mit Ärzten, Klinikleitungen und Politikern; 

− Argumentationshilfen zu Fragen der Bioethik, zu Fragen der Familienplanung, zum Lebens-
recht am Anfang und am Ende des Lebens; 

− Hilfestellung bei Veranstaltungen. 
 
8.2.4 Vertretung der Inhalte und Zielsetzung katholischer Schwangerschaftsberatung im 

kirchlichen Umfeld 

Dies geschieht in 
− pastoralen Gremien; 
− Verbänden auf Diözesan- und Pfarrebene gemeinsam mit der Beraterin oder Diözesanrefe-

rent(in). 
 
 
8.3 Voraussetzungen und Qualifikationen 
 
Angesichts der Konfrontation der Beraterinnen mit Grenzfragen des Lebens ist eine Unterstüt-
zung in der ethischen Urteilsfindung und Gewissensbildung eine durchgehende Aufgabe der 
pastoralen Begleitung. Da es sich um einen sehr komplexen Beratungsbereich handelt, werden 
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auch an die pastorale Begleiterin/den pastoralen Begleiter persönliche und fachliche Anforde-
rungen gestellt.  
− Einfühlungsvermögen in die besondere Situation von Frauen in Zusammenhang mit Schwan-

gerschaft und Geburt; 
− Sensibilität für die psychische Dynamik in Beratungs- und Entscheidungsprozessen; 
− Wahrnehmung gesellschaftlicher und politischer Prozesse in Wertfragen; 
− Erfahrung in der geistlichen Begleitung von Menschen sowie in Gruppenführung und Ge-

sprächsleitung; 
− Kenntnis der für die Arbeit relevanten kirchlichen Verlautbarungen. 
 
Die Beauftragung für die pastorale Begleitung in der Diözese erfolgt in Absprache mit dem Diö-
zesanbischof.  
Neben der Einzelberatung ist die regelmäßige Gruppen-/Teamberatung vorgesehen.  
Daneben gibt es die Möglichkeit zu Exerzitien oder Fortbildungen in Absprache mit den Fort-
bildungsträgern vom Deutschen Caritasverband und Sozialdienst katholischer Frauen. 
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9. Aufgaben der zentralen Träger 
 
 
Zentrale Träger (Deutscher Caritasverband und Sozialdienst katholischer Frauen - Zentrale) ha-
ben ihre spezifische Verantwortung darin, die Gesamtentwicklung der Beratungsarbeit zu beo-
bachten. Sie tragen dafür Sorge und wirken darauf hin, dass die Schwangerschaftsberatung als 
qualitätsgesichertes und bedarfsdeckendes Angebot vorgehalten und angemessen weiterentwi-
ckelt wird.  
 
Zentrale Träger haben vor allem folgende Aufgaben: 
− Sicherung der Qualität des Beratungsdienstes durch die Erarbeitung von entsprechenden Kri-

terien und Standards; 
− Sicherung der Kontinuität der Arbeit; 
− Konkretisierung des Auftrages der Beratung und der Beratungsstellenarbeit auf der Grundla-

ge dieser Rahmenkonzeption und der gesetzlichen Vorgaben; 
− Sicherstellung entsprechender Fort- und Weiterbildungsangebote; 
− Auswertung wissenschaftlicher Erkenntnisse, Zusammenarbeit mit Fachleuten relevanter 

Disziplinen; 
− Öffentlichkeitsarbeit leisten und Informations- und Öffentlichkeitsmaterial herausgeben; 
− Erheben/Auswerten von statistischem Material; Erstellen von regelmäßigen Berichten, Beo-

bachten/Auswerten von Entwicklungen und Trends in der Arbeit der Beratungsstellen; Rück-
bindung von Erfahrungen, Ergebnissen und Schlussfolgerungen in die praktische Arbeit der 
Beratungsstellen sowie in Kirche und Politik; 

− laufende Information, Beratung und Begleitung der nachgeordneten Ebenen; 
− Sicherstellung eines überdiözesanen Erfahrungs- und Informationsaustausches; 
− Behandlung und Klärung von Fragen mit überregionaler Bedeutung und Auswirkung; 
− Förderung der Kooperation der Diözesanstellen untereinander wie auch mit den zentralen 

Trägern. 
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Grundlagen des 
Bundes-Rahmen-
handbuchs

A



Qualitätsentwicklung und Qualitätsmanagement ist für den Deutschen Caritasverband 
und seine Fachverbände von zentraler Bedeutung. Mit der Entwicklung von Quali-
tätsleitlinien und Bundes-Rahmenhandbüchern leistet der Deutsche Caritasverband 
einen Beitrag, die Dienste und Einrichtungen bei der Einführung und Weiterentwicklung 
in Fragen der Qualität zu unterstützen. Dabei orientieren sich die Qualitätsaktivitäten 
innerhalb des Gesamtverbandes an den Eckpunkten zur Qualität in der verbandlichen 
Caritas, die das Leitbild des Deutschen Caritasverbandes und des Sozialdienstes 
katholischer Frauen (SkF) konkretisieren.

Das Bundes-Rahmenhandbuch für die Katholische Schwangerschaftsberatung hat 
zum Ziel, die Fachdienste darin zu unterstützen, ihre Beratung, Hilfen und Dienstleis-
tungen:

 fachlich, wertorientiert und professionell anzubieten
 transparent zu gestalten, dauerhaft zu sichern, verlässlich sowie nachhaltig zu ent-
wickeln und kontinuierlich zu verbessern

 sich mit verschiedenen Trägern und Einrichtungen zu vernetzen und Kooperationen 
anzuregen sowie

 ihre Akzeptanz und Wettbewerbsfähigkeit zu optimieren

Das Bundes-Rahmenhandbuch ist von der Jahrestagung der Diözesanreferentinnen1 
für die Schwangerschaftsberatung und vom Fachbeirat für den innerverbandlichen 
Konsultationsprozess erarbeitet und vom Deutschen Caritasverband und Sozialdienst 
katholischer Frauen freigegeben worden. Für das Qualitätsmanagement bildet es den 
verbindlichen Rahmen, innerhalb dessen die Katholische Schwangerschaftsberatung 
ihre Beratung, Hilfen und Dienstleistungen anbietet.

Das Bundes-Rahmenhandbuch der Katholischen Schwangerschaftsberatung basiert 
auf nachfolgenden fachlichen und verbandpolitisch relevanten Dokumenten.

Verbandspolitische Grundlagen

Maßgeblich für die verbandspolitischen Grundlagen sind zum einen die „Eckpunkte für 
Qualität in der verbandlichen Caritas“ und „Die Qualitätsmanagement-Politik der Freien 
Wohlfahrtspflege“, verabschiedet vom Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW), Berlin, 16.11.2004.2

1 Die weibliche Form wurde gewählt, da dies die Zusammensetzung der Mitarbeitenden und der Kundinnen widerspiegelt. 
Selbstverständlich sind die männlichen Kollegen und Kunden eingeschlossen, der besseren Lesbarkeit wegen aber nicht extra 
genannt. Unter dem Begriff der Nutzerin versteht die Katholische Schwangerschaftsberatung alle sozialen Rollen, mit denen 
Menschen ihre Beratung und Hilfe suchen, z. B. Klientinnen, Kundinnen, Hilfe- und Ratsuchende.

2 Beide Dokumente können als PDF-Datei heruntergeladen werden: unter http://www.caritas.de – „Unsere Arbeit“ – „Qualitäts-
management“ – „Dokumente zum Herunterladen“. „Die Qualitätsmanagement-Politik“ ist auch unter http://www.bagfw-quali-
taet.de zu finden.

A 2
Fach- und verbandspoli-
tische Grundlagen
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handbuchs



Rahmenkonzeption der Katholischen Schwangerschaftsberatung3

Die Rahmenkonzeption verfolgt das Ziel, das Leistungsspektrum und die Qualität der 
Beratung zu sichern. Die Katholische Schwangerschaftsberatung ist Teil des diakoni-
schen Dienstes der Kirche und versteht sich als Anwältin für das Leben. Sie erbringt 
Beratung, Hilfen und Dienstleistungen im Kontext von Schwangerschaft. Die Rahmen-
konzeption beschreibt die notwendigen personellen, fachlichen, ethischen und finanzi-
ellen Ressourcen, die für die Qualität der Beratungsleistungen notwendig sind.

Die Evaluation4 der Rahmenkonzeption hat belegt, dass die Rahmenkonzeption 
sinnvolle Standards für die Praxis setzt und so insbesondere den Ratsuchenden im 
Ergebnis nutzt. Ausgehend von diesem positiven Ergebnis wurde vom Vorstand des 
Deutschen Caritasverbandes und vom Zentralvorstand des Sozialdienstes katholischer 
Frauen der Auftrag erteilt, die Rahmenkonzeption um ein Bundes-Rahmenhandbuch 
zu ergänzen. In diesem Bundes-Rahmenhandbuch werden Qualitätsstandards in 
allgemeingültiger Form beschrieben, so dass diese mit möglichst geringem Aufwand 
– anknüpfend an die Rahmenkonzeption – in einrichtungsindividuelle Qualitätshandbü-
cher umgesetzt werden können.

Auf Grundlage der unter A 2 genannten Dokumente hat der Fachbeirat die 15 The-
menfelder aufgegriffen, die für die Katholische Schwangerschaftsberatung von zentra-
ler Bedeutung sind.

Der Träger übernimmt mit der Anerkennung der Beratungsstelle durch den Bischof und 
in Wahrnehmung dieses Aufgabenfeldes seine besondere Verantwortung. Dazu gehört 
die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der angebotenen Beratungs- und 
Hilfeleistungen im Fachdienst Katholische Schwangerschaftsberatung. Das Bundes-
Rahmenhandbuch der Katholischen Schwangerschaftsberatung formuliert in diesem 
Zusammenhang übergreifende Qualitätsgrundsätze, deren Verwirklichung in der Kom-
petenz des Trägers liegt.

Die Träger der Katholischen Schwangerschaftsberatung verpflichten sich:
 Beratung, Hilfen und Dienstleistungen sowie bewusstseinsbildende Maßnahmen 
entsprechend der formulierten Qualitätsanforderungen der Qualitätsbereiche ver-
lässlich anzubieten,

 die entsprechenden notwendigen strukturellen, sachlichen, finanziellen und perso-
nellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen,

 die notwendigen Prozesse der Qualitätsentwicklung auf der Grundlage dieses 
Bundes-Rahmenhandbuches zu initiieren und zu begleiten.

Im Einzelfall ist zu prüfen, in welchem Umfang dies ein Träger leisten kann. Je nach Be-
darf kann ein Träger gegebenenfalls mit anderen Trägern oder übergeordneten Trägern 
kooperieren (Trägerverbund).

3 Deutscher Caritasverband e.V. (Hg.), Ja zum Leben. Rahmenkonzeption für die Arbeit katholischer Schwangerschaftsbera-
tungsstellen, Freiburg 2000.

4 Deutscher Caritasverband e.V./Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (Hg.), Evaluation der Rahmenkonzeption für die Arbeit 
katholischer Schwangerschaftsberatungsstellen. Verbandliche Bewertung, Freiburg/Dortmund 2005.
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Die Träger der Katholischen Schwangerschaftsberatung vertreten die Interessen von 
(ungeborenen) Kindern, Frauen, Männern und Familien in Politik, Verwaltung und Öf-
fentlichkeit. Sie kooperieren und schaffen Netzwerke, um qualifizierte Beratung, Hilfen 
und Dienstleistungen verlässlich anbieten zu können.

Sie stellen zudem sicher, dass fachlich und wissenschaftlich abgesicherte sowie inno-
vative Methoden angewendet werden. In der Qualifizierung ihrer hauptberuflichen und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen durch Fortbildung, Supervision und pastorale Beglei-
tung sehen sie eine zukunftsweisende Aufgabe.

Verbindlichkeit vor Ort in den Organisationen, Diensten und Einrichtungen der Katho-
lischen Schwangerschaftsberatung erlangen sie durch die Inkraftsetzung durch den 
jeweiligen Träger. Die Träger stellen sicher, dass die im Bundes-Rahmenhandbuch 
formulierten Qualitätsgrundsätze gemäß der kirchlichen und gesetzlichen Grundlagen 
umzusetzt werden. Dies erfordert u. a., dass eine verantwortliche Leitung benannt ist, 
beziehungsweise dass der Träger eine Verantwortliche zur Wahrnehmung von Füh-
rungsaufgaben innerhalb einer Beratungsstelle benennt. Er gewährleistet entsprechen-
de Führungs- und Leitungsstrukturen und stellt den entsprechenden Organisationsauf-
bau sicher.
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B 1
Aufbau

Ausgehend von den im vorangegangenen Kapitel genannten normativen Grundlagen 
gliedert sich das Bundes-Rahmenhandbuch nach 15 Qualitätsbereichen, die in drei 
Schritten ausformuliert werden: Auf eine Qualitätsaussage folgen daraus abgeleitete 
Qualitätsanforderungen, die wiederum anhand von Praxisindikatoren konkretisiert 
werden. Die Praxisindikatoren sind mess- und überprüfbare Kenngrößen, deren 
Anwendung und Umsetzung eine qualitativ hochwertige Beratungs- und Hilfeleistung 
sicherstellen soll.

Die Festlegung der Zuständigkeiten für die Erstellung, Prüfung sowie Herausgabe des 
Bundes-Rahmenhandbuch für die Katholische Schwangerschaftsberatung liegt in der 
Zuständigkeit der Diözesanreferentinnen-Konferenz. Verantwortlich für die Erstellung, 
Überarbeitung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Bundes-Rahmenhandbuchs 
ist der Arbeitsbereich Schwangerschaftsberatung und die Arbeitsstelle Qualitäts-
management/Qualitätspolitik im Deutschen Caritasverband. Das aus dem Bundes-
Rahmenhandbuch entwickelte einrichtungsspezifische QM-Handbuch wird hinsichtlich 
seiner Umsetzung und Wirkung durch die Träger regelmäßig überprüft.

Das vorliegende Bundes-Rahmenhandbuch wurde in einem verbandweiten Kon-
sultationsverfahren diskutiert und bewertet. Die Diözesan-Caritasverbände und der 
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (SkF) sind um Zustimmung gebeten worden. 
23 Diözesan-Caritasverbände und der SkF haben ihre Zustimmung erteilt (teilweise 
mit Kommentaren). Der Vorstand des Deutschen Caritasverbandes hat das Bundes-
Rahmenhandbuch beraten und den Generalsekretär mit der Freigabe beauftragt. Diese 
erfolgte am 21. April 2008. Es erlangt Verbindlichkeit durch die Inkraftsetzung durch 
den jeweiligen Träger vor Ort.

9B  Aufbau des Bundes-Rahmenhandbuchs
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11C  Die Katholische Schwangerschaftsberatung

Schwangerschaft und Geburt stellen einzigartige und unwiderrufliche Erfahrungen im 
menschlichen Leben dar, die die unterschiedlichsten Gefühle und Konflikte auslösen 
können. Die Nähe und Präsenz von neuem Leben und gleichzeitigen Risiken wie 
Krankheit, Behinderung, Sterben und Tod können zu Ängsten und großen Unsicherhei-
ten führen. Dies ist eine Erfahrung, die sich dem Machbaren und der letzten Kontrolle 
der Einzelnen entzieht.

Ebenso existentiell ist die Erfahrung der wechselseitigen sozialen Angewiesenheit 
des menschlichen Daseins. Kein Mensch ist in der Lage, in völliger Unabhängigkeit 
von anderen zu leben. Unsere soziale Existenz ist abhängig von ökonomischen und 
politischen Verhältnissen, aber auch von physischen und psychischen Faktoren wie 
Gesundheit, Behinderungen und Alter.

In der Einheit von Mutter und Kind während der Schwangerschaft verwirklicht sich die 
unmittelbarste „soziale Beziehung“. Sie bedingt eine untrennbare existentielle Abhän-
gigkeit und Bezogenheit. Die Bedürftigkeit eines Kindes wirkt sich radikal auf die Mutter 
aus. Die Beziehung von Mutter und Kind beschreibt somit die dichteste Form sozialer 
Wirklichkeit. Daraus erwächst eine neue Sensibilität und Verantwortlichkeit für Leben 
und Welt.

Die existentielle Phase von Schwangerschaft und Geburt und die daraus erwachsen-
den lebenslang andauernden Konsequenzen erfordern daher spezifische schützende, 
fördernde und sorgende Lebensbedingungen für Mutter, Kind und Familie.

Zusammen mit Liturgie und Verkündigung ist die Diakonie eine Grundfunktion der 
Kirche. Papst Benedikt XVI. hebt in seiner ersten Enzyklika „Deus Caritas est“5 hervor: 
„Die Kirche kann den Liebesdienst so wenig ausfallen lassen wie Sakrament und Wort“ 
(Nr. 22). Verantwortlich für die Diakonie bzw. Caritas ist die gesamte Kirche. „Die in der 
Gottesliebe verankerte Nächstenliebe ist zunächst ein Auftrag an jeden einzelnen Gläu-
bigen, aber sie ist ebenfalls ein Auftrag an die gesamte kirchliche Gemeinschaft“ (Nr. 
20). Die Caritas der Kirche braucht Organisation, weil die „Liebe auch der Organisation 
als Voraussetzung für geordnetes gemeinschaftliches Dienen bedarf“ (Nr. 20).

Eine Organisationsform der Caritas der Kirche ist die verbandliche Caritas mit ihren 
Einrichtungen und Diensten. Die Verbände, Einrichtungen und Dienste der Caritas und 
damit ihre ehrenamtlich/freiwillig und beruflich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verwirklichen die caritative Funktion und Sendung der Kirche. „Insofern Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter […] beim Caritasverband tätig sind, stehen sie im Auftrage der 
Kirche, im Auftrage des Bischofs; sie nehmen Teil an seiner Verantwortung, dass die 
Caritas der Kirche wirksam getan werden kann zum Wohl und Heile der Menschen.“6

5 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Enzyklika DEUS CARITAS EST von Papst Benedikt XVI. an die Bischöfe, 
an die Priester und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubigen über die christliche Liebe, Bonn 
2006, (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 171), www.dbk.de.

6 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Caritas als Lebensvollzug der Kirche und als verbandliches Engagement in 
Kirche und Gesellschaft, Bonn 1999, S. 26.
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Die verbandliche Caritas versteht sich als Anwalt und Partner für Benachteiligte, als 
Dienstleister für Menschen in Not sowie als Solidaritätsstifter in der Gesellschaft.7 Diese 
Funktionen verwirklichen die Verbände mit ihren Einrichtungen und Diensten vor Ort in 
Kooperation mit den Gemeinden, weiteren kirchlichen Akteuren und anderen Partnern 
im Sozialraum. In ihrem anwaltschaftlichen Engagement setzt sich die Caritas in ihrer 
nationalen und internationalen Arbeit für die Rechte von benachteiligten Menschen ein 
und engagiert sich für soziale Gerechtigkeit. Als zivilgesellschaftlicher Akteur fördert sie 
das ehrenamtlich/freiwillige Engagement und tritt für die Solidarität in der Gesellschaft 
und weltweit ein.

Die verbandliche Caritas mit ihren Einrichtungen und Diensten gibt Zeugnis von der 
Liebe Jesu Christi. Orientierung für die Dienste und Einrichtungen und ihre Leitung, die 
Träger und die Mitarbeitenden ist die biblische Botschaft. Sie bilden ein Stück „Kirche 
mitten unter den Menschen“. Basis der verbandlichen Caritas sind die Kriterien der ka-
tholischen Soziallehre, die u. a. das Personwohl bzw. die Menschenwürde, Solidarität, 
Subsidiarität, Gerechtigkeit, Anwaltschaftlichkeit und Nachhaltigkeit umfassen. Diese 
Kriterien bilden eine zentrale Basis für das Leitbild des Deutschen Caritasverbandes. In 
der konkreten Begegnung, im Dienst am Menschen und im anwaltschaftlichen Einsatz, 
realisiert die Caritas ihren kirchlichen Auftrag. Der Dienst am Menschen ist in diesem 
Sinne missionarisch, indem durch die Art und Weise der Zuwendung, des Respekts 
und der Beachtung der Autonomie und selbstbestimmten Teilhabe der Hilfesuchenden 
ein Stück der Zuwendung Gottes durch Menschen sichtbar werden kann. Die Orien-

7 Vgl. Deutscher Caritasverband, Leitbild des Deutschen Caritasverbandes, Freiburg 1997, S. 7–8.
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tierung an den Bedürfnissen der Klienten(innen) und ihrer Selbstbestimmung sowie be-
darfgerechte und fachlich hohe qualitative Dienstleistungen sind Auftrag und Maßstab 
für die verbandliche Caritas. Einrichtungen und Dienste der Caritas zeichnen sich auch 
dadurch aus, dass Dienstgeber und Dienstnehmer eine Dienstgemeinschaft bilden. 
Führung, Träger und alle ehrenamtlich/freiwillig und beruflichen tätigen Mitarbeitenden 
handeln aus einem gemeinsamen kirchlichen und sozialen Auftrag. Diese Dienstge-
meinschaft wird dann lebendig, wenn sie von gegenseitigem Respekt, Partizipation, 
Transparenz und dem gemeinsamen Auftrag getragen ist.

Der Schutz des menschlichen Lebens von seinem Beginn bis zu seinem Ende ist ein 
Gebot Gottes, der jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit, seiner unantastbaren und 
unverfügbaren Würde sowie seiner Freiheit, sein Leben eigenverantwortlich nach sei-
nem Gewissen zu gestalten, geschaffen hat. Begründet ist dies in dem Glauben, dass 
der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen ist.8

Das menschliche Leben stellt von der Empfängnis bis zum Tod eine Einheit dar und ist 
Geschenk Gottes.

Auf dieser Grundlage leistet die katholische Kirche Beratung und Hilfe für Frauen, 
Männer und Familien in Schwangerschaftsfragen und Schwangerschaftskonflikten. 
Diese Arbeit gehört zum Selbstverständnis und zum Eigenauftrag der katholischen 
Kirche. Danach hat die katholische Kirche die vorrangige Aufgabe, das Evangelium 
Jesu Christi – seine Botschaft und sein Handeln - in der Welt von heute zu verkündi-
gen und zu leben. Das fordert nach den Grundsätzen der katholischen Soziallehre ihre 
unbedingte Solidarität mit den Armen und Schwachen und ihren konsequenten Einsatz 
für den Dienst am Nächsten, der umso notwendiger ist, je weniger sich dieser selbst 
zu helfen weiß.9

Die Katholische Schwangerschaftsberatung ist Teil dieses diakonischen Dienstes der 
Kirche und trägt dazu bei, dass sich die Kirche aus ihrer Sendung heraus umfassend 
als Anwältin des Lebens sowohl des ungeborenen Kindes als auch des Lebens der 
Mutter erweist. Sie bietet Beratung und Hilfe in Krisen- und Konfliktsituationen, die in 
Zusammenhang mit einer Schwangerschaft auftreten, an und nimmt im staatlichen 
gesetzlichen Rahmen (SchKG vom 21.08.1995) ihre öffentliche Verantwortung wahr 
und führt die Beratungstätigkeit durch.10

Durch ihr Eintreten für den Lebensschutz auf der Grundlage der katholischen Ethik legt 
sie ein öffentliches Bekenntnis in der Gesellschaft ab. In diesem Sinne leistet die Katho-
lische Schwangerschaftsberatung Hilfe für Rat suchende Frauen, Männer und Familien 
und wirkt zugleich mit an der Umsetzung des Heilsauftrags der Kirche in der Welt.

Die Katholische Schwangerschaftsberatung ist eine fachlich qualifizierte Hilfe, die Rat-
suchende zur Selbsthilfe und zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung für das ungebo-
rene Kind befähigen und damit die Chance für das Leben von Mutter/Eltern und Kind 
verbessern will. Sie achtet und schützt die Würde der Frau und das Leben des Kindes. 
Als Dienst der Kirche vertraut sie darauf, dass die Heilszusage Gottes auch in gebro-
chenen Verhältnissen trägt. Kirchliche Beratung kann der Frau/den Eltern die Entschei-
dung nicht abnehmen, kann aber helfen, ihre Ängste und Sorgen, ihre Abhängigkeiten 
zu überwinden, mit ihr/ihnen Lebensperspektiven für sich und das Kind zu entwickeln 
und, soweit möglich, den nötigen Einsatz für das Leben des Kindes als

8 Vgl. Gen 1,26-28.

9 Vgl. Mt 25,31-46.

10 Vgl. Bischöfliche Richtlinien für Katholische Schwangerschaftsberatung, September 2000.
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Auftrag Gottes zu erkennen. So kann eine verantwortliche Entscheidung für das Kind 
reifen, die aus persönlicher Einsicht erwächst und auch bei künftigen Schwierigkeiten 
tragfähig bleibt.11

Diese ethisch-theologischen Grundlagen sind maßgeblich für alle Ebenen der Ka-
tholischen Schwangerschaftsberatung und sind in der Beschreibung der jeweiligen 
Qualitätsbereiche zu konkretisieren.

Die Katholische Schwangerschaftsberatung arbeitet auf der Basis folgender gesetzli-
cher, kirchlicher und verbandlicher Grundlagen:

 Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (Schwan-
gerschaftskonfliktgesetz – SchKG), geändert durch Art. 1 des Schwangeren- und 
Familienhilfeänderungsgesetz (SFHÄndG) vom 21. August 1995

 Bischöfliche Richtlinien für die Katholische Schwangerschaftsberatung (September 
2000, in Kraft getreten am 1. Januar 2001)

 Ja zum Leben. Rahmenkonzeption für die Arbeit katholischer Schwangerschaftsbe-
ratungsstellen (Oktober 2000)

 Eckpunkte zur Neuorientierung der Arbeit der Schwangerschaftsberatungsstellen 
des Sozialdienst katholischer Frauen e.V., verabschiedet vom Zentralrat des SkF am 
31. März 2000

Im Zuge der Strafrechtsreform Anfang der 70er Jahre in der alten Bundesrepublik 
entwickelte sich ein Lebensschutzkonzept, das auf zwei Säulen basiert: der Gestaltung 
einer lebensfördernden Umwelt und dem Rechtsanspruch auf individuelle Beratung mit 
der Zielorientierung auf den Schutz des ungebeborenen Lebens hin.

Dieses Lebensschutzkonzept findet seinen Niederschlag sowohl in den gesetzlichen 
als auch in den kirchlichen Grundlagen der Katholischen Schwangerschaftsberatung.
Dabei sind die Leitsätze des Bundesverfassungsgerichts12 zum Urteil vom 28. Mai 
1993 maßgeblich. Gesetzliche Grundlage für die allgemeine Schwangerschaftsbera-
tung ist § 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG). Die Beratung im existentiellen 
Schwangerschaftskonflikt hat ihre Grundlagen in den §§ 5 und 6 SchKG, den Bischöf-
lichen Richtlinien für Katholische Schwangerschaftsberatung § 1 Abs. 2 und in der 
Rahmenkonzeption für die Arbeit katholischer Schwangerschaftsberatungsstellen 3.2.

In diesen kirchlichen Grundlagen finden die beschriebenen ethisch-theologischen 
Grundlagen ihre Fortführung. Sie sind neu erarbeitet worden, nachdem nach einem 
jahrelangen Prozess des Ringens um den kirchlichen Beratungsdienst im Rahmen der 
staatlichen Gesetze die deutschen Bischöfe entschieden hatten, in Zusammenhang mit 
Beratungen im existentiellen Schwangerschaftskonflikt keine Beratungsbescheinigun-
gen (gemäß § 7 SchKG), die eine der Voraussetzungen für einen straffreien Schwan-
gerschaftsabbruch sind, auszustellen.

11 Vgl. Gott ist ein Freund des Lebens – Herausforderungen und Aufgaben beim Schutz des Lebens. Gemeinsame Erklärung der 
Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Trier 1989, S. 70.

12 Leitsätze des Urteils des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichtes vom 28.05.1993 (2 BvF 2/90, 2 BvF 4/92 und 2 
BvF 5/92).
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C 4
Qualitätsverständnis

Im Mittelpunkt des Qualitätsverständnisses der Katholischen Schwangerschaftsbe-
ratung stehen Nutzerinnen und deren Bedürfnisse, Wünsche und Interessen. Für die 
Schwangerschaftsberatung ist die Qualität der angebotenen Beratungen, Hilfen und 
Dienstleistungen ein wesentliches Ergebnis der Zusammenarbeit und der Aushandlung 
zwischen den professionellen Beraterinnen und den Nutzerinnen sowie der Fachlichkeit 
und der Rahmenbedingungen.

Qualität im Sinne der verbandlichen Caritas stellt die Güte und die Beziehungsdimen-
sion einer Dienstleistung in den Vordergrund. Gelingende Beziehungen und Begeg-
nungen setzen wechselseitige Anerkennung voraus. Qualität in der Caritas ist daher 
geprägt von Partnerschaftlichkeit, Dialogorientierung, Dienstleistungsorientierung, 
Nutzerinnenorientierung, Partizipation und der Hilfe zur Selbsthilfe. Sie ist grundsätzlich 
mehrdimensional und umfasst die theologisch-ethische, fachliche, ökonomische und 
ökologische Dimension.

Die Qualität der Katholischen Schwangerschaftsberatung muss sich daran messen las-
sen, inwieweit ihre Beratung, Hilfen und Dienstleistungen zum Lebensschutz beitragen, 
bewusstseinsbildend wirken, den Nutzerinnen eine Alltags- und Problembewältigung 
ermöglichen sowie deren Selbsthilfekräfte stärken.

Die Katholische Schwangerschaftsberatung berücksichtigt in ihren Angeboten und 
Dienstleistungen nachfolgende Grundprinzipien:

Perspektivenvielfalt

Die Katholische Schwangerschaftsberatung bezieht für die Lösungen von Krisen, 
Konflikten und Problemen die unterschiedlichen möglichen Sichtweisen der Realitäten 
mit ein. Erst durch die Wahrnehmung des Zusammenwirkens der vielfältigen Faktoren 
können die darin liegenden Ressourcen genutzt werden.

Präventive Ausrichtung

Die Katholische Schwangerschaftsberatung analysiert Entstehungsfaktoren für Kri-
sen- und Notlagen. Sie entwickelt angemessene Strategien, um deren Entstehung zu 
verhindern. Durch das frühzeitige Erkennen von Problemlagen und durch aufeinander 
abgestimmte umfassende Interventionen wirkt sie in die Zukunft hinein.

Nachhaltigkeit

Die Katholische Schwangerschaftsberatung gestaltet ihre Maßnahmen nachhaltig. 
Dadurch nimmt sie ihre Verantwortung gegenüber den unterschiedlichen Anspruchs-
gruppen und den eingesetzten Ressourcen wahr.

Datenschutz

Die Katholische Schwangerschaftsberatung ist bei ihren Dienst-, Beratungs- und Hilfe-
leistungen dem Prinzip der Verschwiegenheit verpflichtet. Sie geht vertraulich und sorg-
sam mit den ihr anvertrauten Informationen und Daten um. Der Schutz der Daten ist 
zudem Ausdruck ihrer Wertschätzung und Achtung gegenüber den Frauen, Männern, 
Paaren und Familien.

C 5
Grundprinzipien
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Genderorientierung/Geschlechtergerechtigkeit

Die Katholische Schwangerschaftsberatung arbeitet thematisch an einem Kristallisa-
tionspunkt der Geschlechterdifferenz. Die Personalunion (Einheit in Zweiheit) von Frau 
und Kind in der Schwangerschaft kennzeichnet einen unaufhebbaren Unterschied 
zwischen den Geschlechtern. Dieser wird auch in den Möglichkeiten und Grenzen der 
Rollen von Mutter und Vater während der Schwangerschaft sichtbar. In diesem Sinne 
sind Frauen und Männer wechselseitig aufeinander bezogen und voneinander abhän-
gig. Diese natürliche Abhängigkeit und Bezogenheit ist gerecht zu gestalten. Es ist 
Aufgabe der Schwangerschaftsberatung, darauf hinzuwirken, dass beide Geschlechter 
im öffentlichen wie privaten Leben ihre Kompetenzen einbringen und das Leben gestal-
ten können. Dies beinhaltet, soziale und kulturelle Rollenfixierungen abzubauen und zur 
Gleichberechtigung und Chancengleichheit der Geschlechter beizutragen.

Interkultureller Ansatz

Die Katholische Schwangerschaftsberatung wendet sich an alle Menschen – unabhän-
gig von ethnischer, kultureller, religiöser und konfessioneller Herkunft. Die Katholische 
Schwangerschaftsberatung leistet durch ihr Integrationsengagement einen Beitrag 
zum gesamtgesellschaftlichen Lernprozess. Integration meint Teilhabe an der Gesell-
schaft und somit wachsende Partizipation an den gesellschaftlichen Gütern und an der 
Gestaltung des Gemeinwesens. Sie postuliert ein Recht aller Menschen auf wirtschaft-
liche, kulturelle, politische und gesellschaftliche Beteiligung.13

Alle Aufgaben des Fachdienstes Katholische Schwangerschaftsberatung leiten sich 
aus der ethisch-theologischen Grundauffassung ab und finden ihre Entsprechung in 
den kirchlichen, gesetzlichen, verbandlichen und fachlichen Grundlagen.

Übergeordnetes Ziel ist der Schutz des Lebens in allen Phasen der Schwangerschaft 
und nach der Geburt des Kindes. Durch die Unterstützung von Frauen, Männern 
und Familien und Maßnahmen der Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit soll 
dieses Ziel erreicht werden. Das Thema Leben mit  den Aspekten Fruchtbarkeit, Sexu-
alität, Schwangerschaft, Geburt, Verlust des Kindes oder Gestaltung der Lebensbedin-
gungen mit Kindern (bis zum dritten Lebensjahr) zieht sich durch die Arbeitsgebiete.

Alle in diesem Zusammenhang auftretenden Fragestellungen und Problemlagen sind 
Gegenstand des Auftrages und kennzeichnen das ganzheitliche und umfassende 
Beratungskonzept. Sie werden präventiv und nachgehend bearbeitet.

Die Katholische Schwangerschaftsberatung informiert, berät und unterstützt Frauen, 
Männer, Familien in Einzelfallberatung und Gruppenarbeit:

 in einer Not- und Konfliktlage während der Schwangerschaft, im existentiellen 
Schwangerschaftskonflikt und nach der Geburt des Kindes

 bei Fragen im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft unter Berücksichtigung 
von besonderen Lebenssituationen (beispielsweise Erkrankung der Schwangeren, 
Gewalterfahrungen, Frühgeburt, Adoption)

 bei der Vorbereitung auf die neue Lebenssituation mit dem Kind
 vor, während und nach pränataler Diagnostik
 bei einer möglichen oder festgestellten Behinderung des Kindes

13 Vgl. Integration fördern – Zusammenleben gestalten. Wort der deutschen Bischöfe zur Integration von Migranten, Die deut-
schen Bischöfe 77, Bonn 2004.
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 bei Verlust durch Fehl- oder Totgeburt, nach frühem Kindstod
 nach Schwangerschaftsabbruch
 zu Fruchtbarkeit, Sexualität, Familienplanung und Empfängnisregelung
 bei ungewollter Kinderlosigkeit
 über gesetzliche Ansprüche (beispielsweise familienfördernde Leistungen einschließ-
lich der besonderen Rechte im Arbeitsleben)

 Beratung und Begleitung nach der Geburt des Kindes
 durch sexualpädagogische Arbeit
 über Angebote für Alleinerziehende, Familien, Kinder
 bei der Erschließung finanzieller Unterstützung
 bei der Suche nach Wohnung, Arbeits- oder Ausbildungsplatz oder deren Erhalt
 im Umgang mit Behörden und bei der Durchsetzung von Rechtsansprüchen

C  Die Katholische Schwangerschaftsberatung 17
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Allgemeine Qualitätsaussage

Die Katholische Schwangerschaftsbera-
tung richtet ihr Handeln am Träger- oder 
Einrichtungsleitbild aus, welches sich am 
Leitbild des Deutschen Caritasverban-
des und des Sozialdienstes katholischer 
Frauen orientiert.

D 1 Leitbildorientierung

D Qualitätsbereiche
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Qualitätsanforderung 1:

Das Leitbild der Katholischen Schwan-
gerschaftsberatung vermittelt den 
Mitarbeiterinnen, Nutzerinnen, Inter-
essens- und Kooperationspartnerin-
nen und der Öffentlichkeit die für das 
Handeln maßgeblichen Grundlagen 
und Werte.

Qualitätsanforderung 2:

Das Leitbild wurde unter Beteiligung 
der Mitarbeiterinnen erstellt und ist 
allgemein bekannt. Die Konzepte und 
einrichtungsinternen Dokumente sind 
an ihm ausgerichtet und im täglichen 
Handeln der Führungskräfte und Mitar-
beiterinnen erfahrbar.

Qualitätsanforderungen

Praxisindikatoren zu 1:

Das Leitbild des Trägers der Katholischen Schwangerschaftsberatung macht Aussa-
gen zu mindestens folgenden Aspekten:

 Zielen
 Handlungsfeldern
 Aufgaben
 ethisch-theologischen Grundlagen
 Organisation 
 Mitarbeiterinnen
 ehrenamtliche/freiwillige Mitarbeiterinnen

Praxisindikatoren zu 2:

Der Träger der Katholischen Schwangerschaftsberatung stellt sicher, dass:
 das Leitbild gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen erstellt/bearbeitet wurde
 das Leitbild allen Mitarbeiterinnen bekannt ist
 Interessens- und Kooperationspartnerinnen bekannt ist
 Konzepte und Leitbild aufeinander abgestimmt sind
 die Aussagen des Leitbildes in der täglichen Arbeit berücksichtigt werden
 die Inhalte des Leitbildes im Umgang mit Nutzerinnen, Mitarbeiterinnen und Füh-
rungs-/Leitungskräften zum Ausdruck kommen/erlebbar sind.

D 1 Leitbildorientierung



D Qualitätsbereiche

D 2 Nutzerinnenorientierung

22 D 2 Nutzerinnenorientierung

Allgemeine Qualitätsaussage

Bei der Katholischen Schwanger-
schaftsberatung steht die Nutzerin mit 
ihren Bedürfnissen, Interessen und ihrer 
Lebenslage im Mittelpunkt des Handelns. 
Ziel des professionellen Handelns ist es, 
Dienstleistungen anzubieten, die eigen-
verantwortliche Entscheidungsfindung 
unterstützen und auf die Erfordernisse 
der Nutzerinnen zugeschnitten sind. 
Das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe ist 
Arbeitsgrundlage. Mit niederschwelligen 
Angeboten soll sichergestellt werden, 
möglichst viele potenzielle Nutzerinnen 
anzusprechen und einen einfachen und 
unkomplizierten Zugang zu den Dienst-
leistungen zu ermöglichen.
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Qualitätsanforderung 1:

Die Katholische Schwangerschafts-
beratung orientiert ihre Beratungs-, 
Hilfe-, und Dienstleistungen an den 
unterschiedlichen Bedürfnissen, Inte-
ressen und Lebenslagen ihrer Nutze-
rinnen.

Qualitätsanforderung 2:

Die Katholische Schwangerschaftsbe-
ratung bietet einen niederschwelligen 
Zugang zu ihrer Beratung, ihren Hilfen 
und Dienstleistungen.

Qualitätsanforderung 3:

Die Katholische Schwangerschaftsbe-
ratung ist räumlich so untergebracht, 
dass ein sicherer und barrierefreier 
Zugang möglich ist.

Qualitätsanforderungen

D 2 Nutzerinnenorientierung

Praxisindikatoren zu 1:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 ermittelt den Bedarf der Nutzerinnen an Angeboten der Beratung und Hilfe
 entwickelt davon ausgehend – in Abstimmung mit den Zielen und Aufgaben der 
Katholischen Schwangerschaftsberatung – neue Angebote

 berücksichtigt die Erfordernisse der Genderorientierung und Geschlechtergerechtig-
keit

 klärt die Rahmenbedingungen (Gesetze, Verordnungen, Finanzen, Fachlichkeit) und 
berücksichtigt die gesellschaftlichen Entwicklungen

 greift Trends und Entwicklungen im Arbeitsfeld auf
 macht pastorale Angebote

Praxisindikatoren zu 2:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung: 
 bietet ihre Dienstleistungen unabhängig von Geschlecht/Gender, Alter, Ethnie, Nati-
onalität, Religion und Konfession, Kultur, Weltanschauung, Bildung und finanziellem 
Status an

 berücksichtigt diese Aspekte bei der Gestaltung ihrer Angebote und Dienstleistun-
gen

 berücksichtigt diese Aspekte bei der Wahl und Gestaltung ihrer Kommunikations-
medien

 hat regelmäßige und nutzerinnenfreundliche Beratungs- und Öffnungszeiten
 bietet Sprechstunden nach Vereinbarung an
 stellt die Einhaltung des Datenschutzes und der Vertraulichkeit sicher
 ist als Fachdienst Katholische Schwangerschaftsberatung ausgewiesen

Praxisindikatoren zu 3:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung oder ihr Träger achten bei der baulichen 
Gestaltung der Räumlichkeiten darauf, dass:

 ein Zugang mit Kinderwagen und/oder Rollstuhl möglich ist
 es Abstellmöglichkeiten für Kinderwägen und/oder Rollstühle gibt
 eine behindertengerechte Toilette mit Wickelmöglichkeit für Kleinkinder vorhanden 
ist

 Türen, elektrische und sanitäre Installationen von Rollstuhlfahrerinnen bedient wer-
den können

 Verletzungsgefahren minimiert sind



D Qualitätsbereiche

D 3 Mitarbeiterinnen-
orientierung
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Allgemeine Qualitätsaussage

Die Qualifikation, Kompetenz und Mo-
tivation der Mitarbeiterinnen sind zen-
trale Einflussgrößen auf die Arbeit und 
das Arbeitsergebnis der Katholischen 
Schwangerschaftsberatung. Durch ein 
Konzept der Personalentwicklung, das 
die gegenwärtigen und zukunftswei-
senden betrieblichen, fachlichen und 
wertorientierten Anforderungen sowie 
die persönlichen und spirituellen Interes-
sen berücksichtigt, wird dem Rechnung 
getragen. Einen besonderen Stellenwert 
nehmen ein: Fort- und Weiterbildung, 
Supervision sowie spirituelle, pastorale 
und wertorientierten Angebote.

Wesentlich für ein Gelingen der Arbeit 
und die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen 
sind klare Strukturen, transparente Infor-
mationswege und ein Konferenzsystem.
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Qualitätsanforderung 1:

In der Katholischen Schwanger-
schaftsberatung sind die Rahmenbe-
dingungen für eigenverantwortliches, 
professionelles Handeln und die Betei-
ligung der Mitarbeiterinnen gegeben.

Qualitätsanforderung 2:

Der Austausch von Informationen 
zwischen den Mitarbeiterinnen und 
zwischen Leitung und Mitarbeiterinnen 
ist unerlässlich für reibungslose Abläu-
fe in der Einrichtung.

Qualitätsanforderung 3:

Die Katholische Schwangerschaftsbe-
ratung erkennt und fördert gezielt die 
Kompetenzen ihrer Mitarbeiterinnen.

Qualitätsanforderungen

D 3 Mitarbeiterinnenorientierung

Praxisindikatoren zu 1:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 verfügt über eine schriftliche oder graphische Darstellung der Aufbauorganisation 
(Organigramm), das die verschiedenen Ebenen, Funktionsbereiche, Stabsstellen 
und Beauftragungen ausweist

 verfügt über einen Stellenplan
 verfügt über Stellen- oder Aufgabenbeschreibungen, aus denen die Aufgaben, 
Kompetenzen, Verantwortlichkeiten und Ressourcen klar hervorgehen

 führt regelmäßig strukturierte Mitarbeiterinnengespräche durch (Festlegung Ge-
sprächsinhalte, Rahmenbedingungen, Dokumentation/Protokollierung, Verschwie-
genheit, bei Bedarf Hinzuziehung einer neutralen Person)

Praxisindikatoren zu 2:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 verfügt über eine Übersicht aller geplanten und strukturierten Gespräche zum Infor-
mationsaustausch zwischen Leitung und Mitarbeiterinnen und den Mitarbeiterinnen 
untereinander (z. B. Teams)

 verfügt über eine Übersicht aller geplanten und strukturierten Gespräche zum Infor-
mationsaustausch zwischen fachdienst- und trägerübergreifenden Arbeitskreisen 
und Gremien

 sorgt für die Dokumentation des Informationsaustausches
 legt gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen die Tagesordnung für die Besprechungen 
fest

 legt fest, wie Informationen an Mitarbeiterinnen weitergeleitet werden, die nicht an 
der Besprechung teilnehmen konnten

 regelt den Informationstransfer auf und zwischen den Ebenen hinsichtlich des 
Umgangs mit unabhängig von Besprechungen eingehenden Informationen (Mails, 
Rundschreiben usw.)

Praxisindikatoren zu 3:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 arbeitet neue Mitarbeiterinnen umfassend ein
 erfasst während der Einarbeitungsphase und danach regelmäßig den Schulungs-, 
Weiterbildungs- oder Fortbildungsbedarf der Mitarbeiterin, plant mit ihr die erforder-
lichen Maßnahmen und veranlasst die Durchführung

 bietet pastorale Begleitung an
 berücksichtigt und fördert Genderkompetenzen in der Personalarbeit
 stellt Supervision sicher



Qualitätsanforderung 4:

Die Leitung der Katholischen Schwan-
gerschaftsberatung stellt sich ihrer 
Führungsverantwortung und gestaltet 
die Leitidee der Dienstgemeinschaft.

Qualitätsanforderungen

Praxisindikatoren zu 4:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 verwirklicht durch ein Miteinander von Leitung und Mitarbeiterinnen die Leitidee der 
Dienstgemeinschaft14

 institutionalisiert Verfahren und Vereinbarungen zur Mitgestaltung
 installiert ein Vorschlags- und ein Beschwerdeverfahren
 greift Verbesserungsvorschläge systematisch auf
 etabliert ein Verfahren zum Umgang mit Konflikten
 unterstützt mit geeigneten Maßnahmen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 richtet entsprechend der Regelungen der MAVO eine MAV ein

14 Vgl. Deutscher Caritasverband, Leitbild des Deutschen Caritasverbandes, Freiburg 1997.

26 D 3 Mitarbeiterinnenorientierung
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28 D 4 Fachlichkeit

Allgemeine Qualitätsaussage

Die Katholische Schwangerschaftsberatung leistet professionelle fachliche Beratung, 
Hilfen und Dienstleistungen. Sie erbringt diese auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Erkenntnisse sozialer Arbeit und orientiert ihr berufliches Handeln an einem inhaltlichen 
und methodischen Konzept. Die Katholische Schwangerschaftsberatung arbeitet im 
Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes, der den Menschen in seinen lebensweltlichen 
und lebensgeschichtlichen Zusammenhang stellt. Dabei orientiert sie sich an den Res-
sourcen der Nutzerinnen und leistet Hilfe zur Selbsthilfe. Kooperation und Vernetzung 
sowie Interdisziplinarität sind Ausdruck der Professionalität ihrer Beratungsangebote. 
Die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen ist ebenso Ausdruck 
der Fachlichkeit wie die Angebote von Supervision und pastoraler Begleitung.

Die Katholische Schwangerschaftsberatung beschäftigt zur Umsetzung ihrer Beratung, 
Hilfen und Dienstleistungen fachlich qualifizierte Mitarbeiterinnen – in der Beratungsar-
beit regulär Beraterinnen. Bei Bedarf wird ein Berater tätig.
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Qualitätsanforderung 1:

Die Katholische Schwangerschaftsbe-
ratung handelt auf der Grundlage ihres 
Konzeptes und aktueller fachlicher und 
wissenschaftlicher Erkenntnisse. Sie 
hält die kirchlichen und gesetzlichen 
Grundlagen ein.

Qualitätsanforderungen

Praxisindikatoren zu 1:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung richtet ihre Arbeit an der Rahmenkonzepti-
on für die Arbeit katholischer Schwangerschaftsberatungsstellen „Ja zum Leben“ aus:

 diese macht Angebote zu Beratung, Hilfe und Dienstleistung:
– in einer Not- und Konfliktlage in der Schwangerschaft, im existentiellen Schwan-

gerschaftskonflikt und nach der Geburt des Kindes
– bei Fragen im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft unter Berücksichtigung 

von besonderen Lebenssituationen (beispielsweise Erkrankung der Schwangeren, 
Gewalterfahrungen, Frühgeburt, Adoption)

– bei der Vorbereitung auf die neue Lebenssituation mit dem Kind
– vor, während und nach pränataler Diagnostik
– bei einer möglichen oder festgestellten Behinderung des Kindes
– bei Verlust durch Fehl- oder Totgeburt, nach frühem Kindstod
– nach Schwangerschaftsabbruch
– zu Fruchtbarkeit, Sexualität, Familienplanung und Empfängnisregelung
– bei ungewollter Kinderlosigkeit
– über gesetzliche Ansprüche (beispielsweise familienfördernde Leistungen ein-

schließlich der besonderen Rechte im Arbeitsleben)
– Beratung und Begleitung nach der Geburt des Kindes
– durch sexualpädagogische Arbeit 
– über Angebote für allein Alleinerziehende, Familien, Kinder
– bei der Erschließung finanzieller Unterstützung
– bei der Suche nach Wohnung, Arbeits- oder Ausbildungsplatz oder deren Erhalt
– im Umgang mit Behörden und bei der Durchsetzung von Rechtsansprüchen

 trifft Aussagen zu:
– Angeboten zu flankierenden Maßnahmen
– Angeboten und Maßnahmen der Bewusstseinsbildung
– angewandten, methodischen und theoretischen Konzepten der sozialen Arbeit
– Qualifikation des Teams
– Organisation und Struktur der Beratungsstellen
– Kooperationspartnern, interner und externer Vernetzung
– Anforderungs- und Aufgabenprofil der Beraterin/Beratungsstelle
– pastoralen Begleitung
– materiellen und zeitlichen Ressourcen der Schwangerschaftsberatung
– ergänzenden länder- und diözesanspezifischen Rahmenbedingungen (rechtlich, 

fachlich)
 überprüft ihr Konzept regelmäßig und entwickelt es weiter
 berät nach aktuellen sozialrechtlichen Standards
 arbeitet nach berufsethischen Standards
 arbeitet im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes, der den Menschen in seinen le-
bensweltlichen und lebensgeschichtlichen Zusammenhang stellt

D 4 Fachlichkeit



Praxisindikatoren zu 2:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 beschäftigt Beraterinnen15, die über ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium 
im Bereich Sozialarbeit bzw. Sozialpädagogik (oder vergleichbare Studiengänge – 
Diplom/Master/Bachelor) und über Berufserfahrung im Bereich der sozialen Arbeit 
verfügen

 verpflichtet die Beraterin zur Teilnahme an der spezifischen längerfristigen Fortbil-
dung, die vom Deutschen Caritasverband e.V. oder von der SkF-Zentrale angeboten 
wird

 beschäftigt Beraterinnen mit Beratungskompetenz und Kenntnissen in der Sozialge-
setzgebung sowie der Vermittlung konkreter Hilfsmaßnahmen

 beschäftigt Mitarbeiterinnen mit fachlicher, sozialer und persönlicher Kompetenz
 beschäftigt Mitarbeiterinnen mit einer positiven Einstellung zum Leben auf Grundla-
ge des christlichen Glaubens

Praxisindikatoren zu 3:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 stellt die Teilnahme der Mitarbeiterinnen im Fachdienst an Supervisionen sicher
 ermöglicht den Mitarbeiterinnen ihre Arbeit aus Sicht des Glaubens zu reflektieren
 unterstützt die Mitarbeiterinnen bei der Auseinandersetzung mit ihrer Werte- und 
Glaubensorientierung, dem christlichen Menschenbild und der katholischen Position 
sowie kirchlichen Lehraussagen zu arbeitsfeldrelevanten Themen

 stellt die Teilnahme der Beraterinnen an kollegialen Austauschtreffen (Bsp. Diöze-
san-Beraterinnenkonferenz) und Fortbildungsangeboten sicher

15 Bei geschlechtsspezifischen Aufgaben wie beispielsweise Väterarbeit und sexualpädagogischer Jungenarbeit können auch 
Berater eingesetzt werden.

Qualitätsanforderungen

Qualitätsanforderung 2:

Die Katholische Schwangerschafts-
beratung beschäftigt qualifizierte 
Beraterinnen und Mitarbeiterinnen und 
trägt Sorge für eine stetige Kompeten-
zerweiterung durch Fort- und Weiter-
bildung.

Qualitätsanforderung 3:

Die Katholische Schwangerschaftsbe-
ratung stellt ihre spezifische Fachlich-
keit darüber hinaus durch fachlichen 
Austausch, Supervision sowie durch 
pastorale, spirituelle und theologische 
Angebote sicher.

30 D 4 Fachlichkeit
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32 D 5 Datenschutz und Verschwiegenheit

Allgemeine Qualitätsaussage

Datenschutz und Verschwiegenheit haben in der Katholischen Schwangerschaftsbe-
ratung – über die grundsätzliche Bedeutung der Wahrung der Persönlichkeitsrechte 
hinaus – einen besonderen Stellenwert. Sie schaffen im Kontext des Schwanger-
schaftskonfliktes einen geschützten Rahmen für die Unterstützung in den sensiblen 
Fragen der Annahme eines Kindes und der Ambivalenz eines Schwangerschaftskon-
fliktes. Der Rahmen für die Ausgestaltung und die Grenzen des Datenschutzes werden 
durch fachliche, rechtliche und kirchliche Grundlagen und die gültige Rechtssprechung 
beschrieben.



33

Qualitätsanforderung 1:

Die Leitung der Katholischen Schwan-
gerschaftsberatung stellt sicher, dass 
fachliche, rechtliche, kirchliche Da-
tenschutzbestimmungen eingehalten 
werden.

Qualitätsanforderung 2:

In der Umsetzung und Ausführung des 
Datenschutzes und der Verschwie-
genheitspflicht in der Katholischen 
Schwangerschaftsberatung werden 
folgende Grundsätze beachtet.

Qualitätsanforderungen

Praxisindikatoren zu 1:

Die Leitung der Katholischen Schwangerschaftsberatung:
 stellt durch eine Regelung sicher, dass fachliche, rechtliche und kirchliche Daten-
schutzbestimmungen eingehalten werden16

 macht die Regelung zum Datenschutz den Mitarbeiterinnen bekannt
 holt die schriftliche Bestätigung über Kenntnis und Einhaltung der Datenschutzbe-
stimmung bei ihren Mitarbeiterinnen ein

 hat einen Rechtsberater benannt

Praxisindikatoren zu 2:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 ermöglicht Nutzerinnen anlassbezogen anonyme Beratungsgespräche/Kontakte
 klärt im Kontakt die Frage, ob bei einem Rückruf oder Schreiben, die Katholische 
Schwangerschaftsberatung erkennbar werden darf

 klärt Nutzerinnen über den Umgang mit personenbezogenen Daten auf (fachliche 
Reflexion, Aktenführung, Hilfevermittlung, elektronische Datenverarbeitung und 
Speicherung der Daten)

 erhebt ausschließlich Daten, die für eine umfassende Beratung, Hilfe und Dienstleis-
tung erforderlich sind

 nimmt ohne die Einwilligung der Nutzerin keinen Kontakt mit Dritten auf
 regelt ein transparentes Verfahren zur Schweigepflichtsentbindung
 löscht bzw. vernichtet personenbezogene Daten innerhalb rechtlich vorgegebener 
Fristen

 schützt personenbezogene Daten vor dem Zugriff Unbefugter
 regelt den Umgang der Faxnutzung und von Mailkontakten
 stellt in der Telefonanlage die Rufnummerunterdrückung der Nummer der Katholi-
schen Beratungsstelle ein

16 Die Schweigepflicht der Beraterinnen ist geregelt in § 203 Abs. 1 Nr. 4a StGB. Die Verschwiegenheitsverpflichtung für Mitar-
beitende im kirchlichen Dienst ist geregelt in § 8 KAVO. Das Zeugnisverweigerungsrecht ist in den §§ 53 Abs. 3a und 9, 53a 
StPO geregelt. Für kirchliche Mitarbeitende gilt darüber das kirchliche Datenschutzrecht (KDO) sowie die Durchführungsver-
ordnung und die Anordnung über den Sozialdatenschutz und die Bischöflichen Richtlinien § 7.

D 5 Datenschutz und Verschwiegenheit
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Allgemeine Qualitätsaussage

Der Erstkontakt ist die erste Begegnung 
zwischen der Einrichtung oder dem 
Dienst und der Nutzerin. Ihm kommt 
eine Schlüsselfunktion für den weiteren 
Verlauf der Zusammenarbeit und Bera-
tung und dem Aufbau eines Vertrauens-
verhältnisses zu. Daher wird der Nutzerin 
zugewandt begegnet und sie erhält im 
Rahmen des Auftrags der Katholischen 
Schwangerschaftsberatungsstellen un-
mittelbare Unterstützung.
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Qualitätsanforderung:

Die Katholische Schwangerschafts-
beratung begegnet der Nutzerin im 
Rahmen des Erstkontaktes zugewandt 
und fachlich kompetent.

Qualitätsanforderung

Praxisindikatoren:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung stellt für den Erstkontakt abgestimmt auf 
den Anlass der Kontaktaufnahme folgende Aspekte organisatorisch und inhaltlich 
sicher:

 Anliegen/Situation
 Dringlichkeit
 Reaktionszeiten
 Zuständigkeit/Ansprechpartnerin 
 Vergabe von Terminen

D 6 Erstkontakt
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Allgemeine Qualitätsaussage

Die Katholische Schwangerschaftsberatung leistet Beratung auf der Grundlage eines 
integrierten Konzeptes. Der Kern des Beratungsverständnisses ist die untrennbare Ver-
knüpfung von Information, psychosozialer Beratung, Vermittlung konkreter Hilfen und 
Netzwerkarbeit unter Berücksichtigung der Grundprinzipien, getragen von Wertschät-
zung und Respekt gegenüber den Nutzerinnen und konzipiert als Hilfe zur Selbsthilfe. 
Der Beratungsauftrag und die Beratungsanlässe ergeben sich aus den Problemen 
und Fragestellungen der Nutzerinnen in dem Zeitraum vor, während und nach einer 
Schwangerschaft bis zum 3. Lebensjahr des Kindes.

Die Katholische Schwangerschaftsberatung gewährleistet in der Art der Ausgestaltung 
ihres Angebotes, dass Frauen und Männer ihr Recht auf Beratung uneingeschränkt 
wahrnehmen können. Das Beratungsangebot der Schwangerschaftsberatung kann 
einmalig, mittel- oder langfristig in Anspruch genommen werden. Die Katholische 
Schwangerschaftsberatung beruht auf den beschriebenen ethisch-theologischen, 
kirchlichen und gesetzlichen Grundlagen. Jede Beratung vollzieht sich im Kontext des 
Lebensschutzes. Die Beratung im Schwangerschaftskonflikt erfolgt zielorientiert und 
ergebnisoffen. Jede Beratung in einer katholischen Schwangerschaftsberatungsstelle 
vollzieht sich in einer dialogisch und prozesshaft geführten professionellen Beratungs-
beziehung Die Ergebnisse der Beratung werden dokumentiert.
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Qualitätsanforderung 1:

Die Katholische Schwangerschafts-
beratung gewährleistet in der Art der 
Ausgestaltung ihrer Angebote, dass 
Frauen und Männer ihr Recht auf Be-
ratung uneingeschränkt wahrnehmen 
können.

Qualitätsanforderung 2:

Die Katholische Schwangerschaftsbe-
ratung gründet auf den beschriebenen 
ethisch-theologischen, kirchlichen und 
gesetzlichen sowie fachlichen Grund-
lagen. Jede Beratung vollzieht sich 
im Kontext des Lebensschutzes. Die 
Beratung im Schwangerschaftskonflikt 
erfolgt zielorientiert auf den Lebens-
schutz und ist ergebnisoffen.

Qualitätsanforderung 3:

Die Katholische Schwangerschaftsbe-
ratung leistet Beratung auf der Grund-
lage eines integrierten Konzeptes. Der 
Kern des Beratungsverständnisses 
ist die untrennbare Verknüpfung von 
Information, psychosozialer Beratung 
und Vermittlung konkreter Hilfen.

Die Wertschätzung und der Respekt 
gegenüber den Nutzerinnen sowie der 
Aspekt der Hilfe zur Selbsthilfe stehen 
dabei im Vordergrund. Die Katholische 
Schwangerschaftsberatung richtet ihr 
Angebot am Bedarf, an den Bedürf-
nissen, Notlagen und Konflikten der 
Nutzerinnen aus.

Qualitätsanforderungen

D 7 Beratung

Praxisindikatoren zu 1:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 ist als Fachdienst Schwangerschaftsberatung ausgewiesen
 macht die Beratungszeiten öffentlich bekannt
 berücksichtigt bei der Gestaltung der Öffnungszeiten die unterschiedlichen Anlässe 
zur Beratung und die Zielgruppen

 sichert einen freien und unbürokratischen Zugang zur Beratungsstelle
 berät unabhängig von Nationalität, Religion, Konfession und Weltanschauung
 berät kostenfrei für die Nutzerinnen
 arbeitet genderorientiert
 klärt Anlass und Dringlichkeit der Beratung (Not- und Krisensituationen)
 ermöglicht kurzfristige Beratung im Schwangerschaftskonflikt, längstens innerhalb 
von drei Werktagen

 klärt die Nutzerin über gesetzliche Grundlagen und die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen der Arbeit auf

 klärt das Beratungssetting
 berät auf Wunsch anonym
 unterliegt der Schweigepflicht und stützt sich auf das Zeugnisverweigerungsrecht

Praxisindikatoren zu 2:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 informiert die Nutzerin über die eigenen Werthaltung und das Beratungsverständnis
 bietet Raum für Begegnung und Dialog, der eine Auseinandersetzung mit Werthal-
tungen einschließt

 klärt, ob eine gemeinsame Wertebasis vorhanden ist oder geschaffen werden kann
 tritt für das Lebensrecht des ungeborenen Kindes ein
 achtet den untrennbaren Lebenszusammenhang von Mutter und Kind
 respektiert die Entscheidungsverantwortung der Frau bzw. des Paares
 ermutigt durch die Entwicklung von Perspektiven
 versteht Beratung im Schwangerschaftskonflikt als zielorientierten und ergebnisoffe-
nen Prozess

Praxisindikatoren zu 3:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 arbeitet auf der Grundlage einer professionellen Beratungsbeziehung
 nimmt die Nutzerinnen in ihren persönlichen, familiären, beruflichen, wirtschaftlichen 
und lebensräumlichen Umfeld wahr

 formuliert gemeinsam mit der Nutzerin das Beratungsziel und dessen Teilziele
 erstellt in Zusammenarbeit mit der Nutzerin einen individuellen und umfassenden 
Beratungs- oder Hilfeplan

 erkennt und fördert die Fähigkeit der Nutzerin als Expertin für ihre Situation
 arbeitet ressourcenorientiert
 bezieht in Abstimmung mit den Nutzerinnen andere relevante Personen in den Bera-
tungsprozess mit ein

 informiert und unterstützt bei der Erschließung und Vermittlung von staatlichen und 
nichtstaatlichen Hilfen

 verfügt über den Zugang zu Mitteln der Bundesstiftung/Landesstiftung/Diözesanen 
Hilfsfonds

 kooperiert mit dem Fachteam und anderen Fachdisziplinen



Praxisindikatoren zu 4:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 bespricht mit der Nutzerin den Ablauf der Beratung
 erfasst den Beratungsauftrag und definiert mit der Nutzerin die Zielsetzung der 
Beratung

 schließt einen Beratungskontrakt mit den Nutzerinnen
 setzt psychosoziale Beratung und konkrete Hilfevermittlung anhand der vereinbarten 
Ziele und Teilziele um

 dokumentiert jede Beratung und den Beratungsverlauf systematisch
 klärt und gestaltet den Abschluss der Beratung gemeinsam mit den Nutzerinnen im 
Sinne der Prävention und Nachhaltigkeit

 berücksichtigt in der Dokumentation gesetzliche und kirchliche Anforderungen
 sichert die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen

Qualitätsanforderung 4:

Die Katholische Schwangerschafts-
beratung geschieht im Rahmen einer 
professionellen Beratungsbeziehung, 
die dialogisch, prozess- und zielorien-
tiert geführt wird. Die Ergebnisse der 
Beratung werden dokumentiert.

38 D 7 Beratung

Qualitätsanforderungen



Qualitätsanforderung 5:

Die Schwangerschaftsberatung im 
Internet (Chat-, Mail-Beratung und 
Mail-Beratung mit PLZ-Filter) ist ein 
Angebot im Portal www.beratung-ca-
ritas.de. Sie ist ein Angebot, welches 
die Schwellenangst vor dem Besuch 
einer Beratungsstelle senken und 
Erstkontakte erleichtern soll. Sie bietet 
die Möglichkeit, in einem geschützten 
Rahmen auch außerhalb der üblichen 
Sprechzeiten von Beratungsstellen ei-
nen Kontakt zur Katholischen Schwan-
gerschaftsberatung aufzunehmen. Bei 
der Schwangerschaftsberatung im 
Internet gelten die gleichen Beratungs-
prinzipien wie bei der Face-to-face-
Beratung.

Praxisindikatoren zu 5:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 bietet Online-Beratung auf der Grundlage des Konzeptes der Schwangerschaftsbe-
ratung im Internet an

 sorgt für angemessene personelle, zeitliche, technische und finanzielle Ressourcen 
für die Schwangerschaftsberatung im Internet

 schult die Mitarbeiterinnen der Schwangerschaftsberatung im Internet vor Aufnahme 
ihrer Tätigkeit

 stellt die Einbindung der Online-Beraterinnen in das Team sicher
 stellt eine Reaktionszeit von 48 Stunden auf Beratungsanfragen an Werktagen 
sicher

 stellt eine Abwesenheitsvertretung sicher
 stellt den erforderlichen Datenschutz und die Dokumentation sicher
 arbeitet in der Schwangerschaftsberatung im Internet nach den gleichen fachlichen, 
ethischen und rechtlichen Standards wie in der Face-to-Face-Beratung

 klärt für den Beratungsprozess per Mail folgende Aspekte:
– Reaktionszeit von maximal 24–48h auf Anfragen
– Erfassung des Problems
– Beantwortung der Fragen
– ggf. Weitervermittlung an eine örtliche Beratungsstelle
– Antwortmail enthält Kontaktdaten, Namen der Beraterin und berufliche Qualifikati-

on
– Erfassung im Statistikprogramm

 klärt für die Durchführung des Chats/Forums folgende Aspekte:
– Dienstplan der Beraterinnen im Chat ist bundesweit abgestimmt (teilnehmende 

Dienste)
– Beraterin ist alleine am Computer/im Raum
– Beraterin bleibt für die Nutzerinnen anonym
– rechtzeitige Einwahl in den Chat
– Bereithalten wichtiger Info-Seiten, weiterführender Informationen oder Links
– Statistikausdrucke für die Daten aus der Beratung sind vorbereitet.
– Öffnen des Chats zur angegebenen Zeit
– Begrüßung der Gäste
– Erfragen, ob eine geschützte Beratung gewünscht wird
– Erfragen der Anliegen
– Gesprächsführung liegt bei der Beraterin
– Informationsfragen können auch in der Lobby beantwortet werden
– Schließen des Chats
– Erfassung im Statistikprogramm
– Vernichten der Papiererfassung

39D 7 Beratung

Qualitätsanforderungen
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40 D 8 Gruppenarbeit

Allgemeine Qualitätsaussage

Die Katholische Schwangerschaftsbera-
tung bietet neben der individuellen Bera-
tung auch Beratung, Hilfe und Begleitung 
für Gruppen an. Ein besonderer Auftrag 
und Schwerpunkt liegt in der präventiven 
Arbeit. Dabei kommt den Themenkreisen 
Sexualpädagogik, Pränataldiagnostik, 
Bewusstseinsbildung und Wertevermitt-
lung im Kontext des Lebensschutzes eine 
besondere Bedeutung zu. Die Gruppen-
arbeit kann in Form von einmaligen Ver-
anstaltungen sowie in Form längerfristiger 
Begleitung erfolgen.
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Qualitätsanforderung 1:

Die Katholische Schwangerschaftsbe-
ratung richtet nach Bedarf und unter 
Berücksichtigung der eigenen Res-
sourcen Gruppen ein, führt Gruppen-
veranstaltungen durch und entwickelt 
entsprechende Projekte.

Qualitätsanforderung 2:

Die Katholische Schwangerschaftsbe-
ratung legt in ihren Gruppenangeboten 
einen besonderen Schwerpunkt auf 
die sexualpädagogischen Gruppen-
arbeit, die Bewusstseinsbildung und 
Wertevermittlung im Sinne christlicher 
Wertvorstellung.

Qualitätsanforderungen

D 8 Gruppenarbeit

Praxisindikatoren zu 1:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 erarbeitet Konzepte für Gruppenangebote auf der Grundlage der Aufgaben der 
Schwangerschaftsberatung und orientiert diese an dem aus der Beratungsarbeit 
ersichtlichen Bedarf

 strukturiert Maßnahmen/Aktivitäten/Veranstaltungen der Gruppenarbeit
 bietet Gruppenarbeit für Nutzerinnen der Schwangerschaftsberatung aus der Einzel-
fallhilfe und andere Interessentinnen an

 vernetzt sich unter Berücksichtigung der eigenen Ressourcen das Gruppenangebot 
mit bestehenden Gruppenangeboten vor Ort bzw. kooperiert mit diesen

 veröffentlicht die Angebote der Gruppenarbeit

Praxisindikatoren zu 2:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 stellt den präventiven Charakter der sexualpädagogischen Arbeit an vorrangige 
Stelle

 entwickelt Methoden, die zur Stärkung des Selbstvertrauens, der Kommunikations- 
und Beziehungsfähigkeit beitragen

 ist auf dem aktuellsten Stand der medizinischen Entwicklung u. a. im Hinblick auf 
Methoden der Empfängnisregelung sowie Methoden der Pränataldiagnostik

 passt ihr Angebot den Bedarfen der verschiedenen Gruppen an (adäquat der 
verschiedenen Alterstufen, Koedukation oder geschlechtspezifische Teilung der 
Gruppen)

 gibt der Wertevermittlung und Wertediskussion innerhalb der Gruppenangebote 
genügend Raum
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42 D 9 Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Qualitätsaussage

Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit wird das Angebot der Katholischen Schwanger-
schaftsberatung bekannt gemacht und somit transparent in alle gesellschaftlichen 
Ebenen transportiert. Mit den Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden neben den 
Nutzerinnen, Nutzern, Schulen, Jugend- und anderen Gruppen auch Verbände, Insti-
tutionen, Behörden, Pfarrgemeinden, politische Gremien sowie die breite Öffentlichkeit 
erreicht. Dies dient insbesondere auch zum Aufbau und zur Pflege eines Netzwerkes 
der katholischen Schwangerschaftsberatung.

Durch die Öffentlichkeitsarbeit wird die Katholischen Schwangerschaftsberatung als In-
teressensvertreterin für die Belange Schwangerer und deren Familien wahrgenommen. 
Sie zeigt durch Öffentlichkeitsarbeit ihre konkrete Beteiligung an der Verbesserung ge-
sellschaftlicher und sozialer Rahmenbedingungen für ein Leben mit Kindern und ihren 
konsequenten Einsatz für den Schutz ungeborenen Lebens. In diesem Kontext ist die 
Öffentlichkeitsarbeit der Katholischen Schwangerschaftsberatung gleichzeitig Maßnah-
me der Bewusstseinsbildung mit dem Ziel. Öffentlichkeit zu sensibilisieren und Anstoß 
zur Auseinandersetzung und zur Mitverantwortung zu geben.
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Qualitätsanforderung 1:

Die Katholische Schwangerschaftsbe-
ratung macht ihr differenziertes Ange-
bot bekannt und transportiert dieses 
in vielfältiger Weise in unterschiedliche 
gesellschaftliche Ebenen und Gruppie-
rungen.

Qualitätsanforderung 2:

Die Katholische Schwangerschaftsbe-
ratung verdeutlicht durch ihre Öffent-
lichkeitsarbeit ihre Rolle als Interes-
sensvertreterin für das ungeborene 
Lebens und die Familien.

Qualitätsanforderungen

D 9 Öffentlichkeitsarbeit

Praxisindikatoren zu 1:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung verfügt über ein schriftliches Konzept des 
Kommunikationsmanagements gegenüber der Öffentlichkeit, das:

 sich bei der Gestaltung ihres Erscheinungsbildes am Corporate Design der Caritas 
bzw. des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) orientiert

 das Angebot regelmäßig auf seine Zielgruppenorientierung hin analysiert
 sich klare und evaluierbare Ziele setzt
 die Veränderungen und Entwicklungen der Zielgruppe berücksichtigt und ihre Arbeit 
den Ergebnissen anpasst

 dementsprechend Instrumente bestimmt, um diese Ziele umzusetzen:
Pressearbeit:
– Bereitstellung und Verbreitung von Informationen (über Printmedien, Homepage)
– Festlegung des Umgangs mit den öffentlichkeitswirksamen Medien (Bestimmung 

einer Verantwortlichen, von Ansprechpersonen, Pflege des persönlichen Kontakts 
zur örtlichen Presse)

– Pressemitteilungen, Stellungnahmen und Fachartikel in der Presse platziert (Pres-
severteiler)

Marketing und Werbung (Anzeigen, Printmedien etc.)
 Ergebnisse der Zielgruppenanalyse in entsprechende Formen der Ansprache, der 
Organisation (von Öffnungszeiten etc.), der Homepagegestaltung umsetzt

 Kriterien für die Erfolgskontrolle (Evaluation) enthält

Praxisindikatoren zu 2:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 sensibilisiert die Öffentlichkeit für die Belange Schwangerer/werdender Väter und 
von Familien

 fordert gezielt zur Auseinandersetzung mit den relevanten Themenfeldern auf und 
fördert diese

 stellt die ethisch-theologischen Grundlagen der Katholischen Schwangerschaftsbe-
ratung und das Eintreten für den Schutz des ungeborenen Lebens in der Öffentlich-
keitsarbeit dar

 setzt sich gezielt in Gremien für Interessen der Nutzerinnen ein
 schafft ein Netzwerk für die Anliegen der Nutzerinnen
 stellt den Effekt der Arbeit nachvollziehbar dar
 fordert und fördert die Übernahme von Verantwortung in unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Kreisen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für ein Leben mit 
Kindern
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44 D 10 Kooperation und Vernetzung

Allgemeine Qualitätsaussage

Die Katholische Schwangerschaftsbera-
tung arbeitet in einem differenzierten in-
ternen und externen Netzwerk, indem sie 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben mit verschie-
denen Partnern kooperiert. Dies sichert 
die positiven Effekte der Zusammenarbeit 
für ein optimales Gesamthilfesystem. Die 
Unterstützungssysteme des Netzwerkes 
ergänzen die eigene professionelle Bera-
tungsarbeit langfristig.
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Qualitätsanforderung 1:

Die Katholische Schwangerschafts-
beratung pflegt ein Netzwerk zur 
Verbesserung der Umsetzung von 
Zielsetzungen und Aufgaben der 
Beratungsstellen und um zu positiven 
Lebensbedingungen von schwangeren 
Frauen, Männern, Paaren und Familien 
sowie einer kinder- und familienfreund-
lichen Umwelt beizutragen.

Qualitätsanforderung 2:

Die Katholische Schwangerschafts-
beratung ergänzt den ganzheitlichen 
Ansatz ihres Angebotes der Beratung, 
Hilfen und Dienstleistungen durch Ko-
operation mit anderen Fachdiensten, 
Trägern, Pfarrgemeinden und anderen 
pastoralen Strukturen.

Qualitätsanforderungen

D 10 Kooperation und Vernetzung

Praxisindikatoren zu 1:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 baut Netzwerke auf
 pflegt einen vertrauensvollen und transparenten Kontakt zu den zum Netzwerk 
gehörenden Diensten, Behörden, Institutionen und Einrichtungen 

 stellt den Informationsaustausch mit den Netzwerkpartnerinnen sicher
 stellt sicher, dass für alle Nutzerinnen das primäre, sekundäre und tertiäre Netzwerk 
präsent ist und genutzt werden kann (vgl. Rahmenkonzeption, Schaubild)

Praxisindikator zu 2:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 gestaltet Kooperationsbeziehungen
 kennt die Haltung möglicher Kooperationspartner zum Lebensschutz 
 klärt mit den Kooperationspartnerinnen mindestens folgende Aspekte:
– Beschreibung der Leistungen
– Klärung der Verantwortlichkeiten, Aufgabenverteilung und Schnittstellen 
– Vereinbarung zur Kommunikation
– Dokumentation der erbrachten Leistungen
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46 D 11 Freiwillige und Ehrenamt

Allgemeine Qualitätsaussage

Die Katholische Schwangerschaftsbera-
tung setzt die Integration von ehrenamt-
licher Mitarbeit17 als ein Wesensmerkmal 
der verbandlichen Caritas um und trägt 
damit auch zur Erhaltung einer Kultur der 
Solidarität und des Helfens in der Gesell-
schaft bei. Die ehrenamtliche und freiwil-
lige Mitarbeit unterstützt und ergänzt die 
professionelle Beratungsarbeit und er-
möglicht ein umfassenderes Angebot. Die 
Einsatzmöglichkeiten für ehrenamtliche 
und freiwillige Mitarbeiterinnen ergeben 
sich aus dem Bedarf der Beratungsstel-
le, den Fähigkeiten und Ressourcen der 
Ehrenamtlichen und den Kapazitäten der 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen.

17 Unter dem Begriff „Freiwillige“ werden auch die bürger-
schaftlich engagierten Personen verstanden. Bei der 
Bezeichnung des Ehrenamtes ist das bürgerschaftliche 
Engagement mitzudenken. Ehrenamt ist ein traditions-
reicher Begriff der Kirchen, Verbände und Vereine seit 
dem 19. Jahrhundert, der sich an der gesellschaftlichen 
Gemeinnützigkeit orientiert. Freiwillige und ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich punktuell, 
themenbezogen und zeitlich begrenzt in der Katholischen 
Schwangerschaftsberatung.
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Qualitätsanforderung 1:

Die beiden Säulen ehrenamtliche und 
hauptamtliche Arbeit sind Wesens-
merkmal der verbandlichen Caritas. 
Ehrenamtliches bzw. freiwilliges Enga-
gement trägt zur Erhaltung einer Kultur 
der Solidarität und des Helfens in der 
Gesellschaft bei.

Qualitätsanforderung 2:

Die Katholische Schwangerschaftsbe-
ratung verfügt über ein Konzept für die 
Arbeit mit ehrenamtlichen/freiwilligen 
Mitarbeiterinnen.

Qualitätsanforderungen

D 11 Freiwillige und Ehrenamt

Praxisindikatoren zu 1:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 arbeitet wenn möglich mit Gruppen von Kirchengemeinden und/oder anderen Initia-
tiven (z. B. Hospizgruppen) zusammen

 ist im Seelsorgebereich vernetzt mit der Gemeindecaritas, Koordinationsstellen für 
das Ehrenamt und Freiwilligenzentren

 reflektiert regelmäßig mit ehrenamtlichen und freiwilligen Mitarbeiterinnen deren 
Einsatz und Arbeit

 pflegt eine Kultur der Partnerschaftlichkeit, Anerkennung und gegenseitigen Wert-
schätzung

Praxisindikatoren zu 2:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 hat die Strukturen für die Zusammenarbeit von Haupt- und ehrenamtlichen/freiwilli-
gen Mitarbeiterinnen geregelt und stellt Ressourcen in angemessenem Umfang zur 
Verfügung (Benennung einer Ansprechpartnerin zur Koordination, für Nachfragen, 
bei Abstimmungsbedarf etc.)

 verfügt über Aufgaben-/Tätigkeitsskizzen (ähnlich Aufgabenbeschreibungen)
 bereitet Ehrenamtliche/Freiwillige auf ihre Tätigkeit vor bzw. arbeitet sie systematisch 
ein

 leitet sie bei Bedarf an und stellt die Begleitung durch eine hauptamtliche Mitarbeite-
rin sicher 

 ermöglicht den Austausch unter den ehrenamtlichen/freiwilligen Mitarbeiterinnen
 macht den Ehrenamtlichen/Freiwilligen Angebote für eine qualifizierende Fort- und 
Weiterbildung

 bietet pastorale Begleitung an
 bindet Ehrenamtliche/Freiwillige in die Kommunikationsstrukturen der Einrichtung ein
  klärt organisatorische, finanzielle, versicherungstechnische und rechtliche Rahmen-
bedingungen (z.B. ausreichende Versicherung gegen Unfälle)

 berücksichtigt die Richtlinien des Trägers und/oder des Verbandes für die Zusam-
menarbeit mit Ehrenamtlichen und Freiwilligen
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48 D 12 Dokumentation und Statistik

Allgemeine Qualitätsaussage

Die Katholische Schwangerschaftsbera-
tung wendet ein Dokumentationssystem 
für die von ihr erbrachten Beratungs-, 
Hilfe- und Dienstleistungen an und hält 
sie in einer Statistik fest. Das Dokumen-
tationssystem dient der zielgerichteten 
Einzelfallbearbeitung. Der Erhebung und 
Auswertung dieser Daten kommt darüber 
hinaus eine wichtige Funktion zu, da sie 
Basis für eine bedarfsgerechte Angebot-
splanung und konzeptionellen Weiterent-
wicklung des Beratungsangebotes ist. 
Die Katholische Schwangerschaftsbe-
ratung führt die Statistik im Auftrag der 
Deutschen Bischofskonferenz aufgrund 
der „Bischöflichen Richtlinien für Katho-
lische Schwangerschaftsberatung“ (§11 
Statistik) vom 26. September 2000.
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Qualitätsanforderung 1:

Die geleistete Beratung und Gruppen-
arbeit ist anhand der Dokumentation 
nachvollziehbar.

Qualitätsanforderung 2:

Die Katholische Schwangerschafts-
beratung dokumentiert die von ihr 
erbrachten Beratungs-, Hilfe- und 
Dienstleistungen und hält sie in einer 
Statistik anhand bundeseinheitlicher 
Kriterien fest. Die Daten werden jähr-
lich auf Orts-, Diözesan- und Bundes-
ebene dokumentiert und ausgewertet.

Qualitätsanforderungen

D 12 Dokumentation und Statistik

Praxisindikatoren zu 1:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 wendet ein für alle Nutzerinnen einheitliches, fachlich aktuelles, standardisiertes 
Dokumentationssystem an

 stellt eine zeitnahe, lückenlose und nachvollziehbare Dokumentation des Beratungs-
prozesses und der Gruppenarbeit sicher (z. B. Nachvollziehbarkeit des Verlaufs, von 
Entscheidungen und der Auswahl des methodischen Vorgehens)

 regelt Einsichtnahme und Zugriffsrecht auf die Dokumentation
 legt den Aufbewahrungsort fest und stellt sicher, dass nur autorisierte Personen auf 
die Dokumentation zugreifen können (einschließlich bei EDV-gestützter Dokumenta-
tion)

 berücksichtigen gesetzliche und kirchliche Anforderungen der Dokumentation und 
des Datenschutzes

Praxisindikatoren zu 2:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 dokumentiert und erhebt die für die Bundesstatistik und Bischöflichen Richtlinien er-
forderlichen Daten, ggf. ergänzt um Daten, die auf Länderebene, kommunaler Ebne 
usw. gefordert werden

 die Erhebung ermöglicht eine diözesan- und bundesweite Auswertung
 überprüft die für eigene Zwecke zusätzlich erhobenen Daten auf ihre Nützlichkeit 
und Aussagekraft hin und passt sie aktuellen Erfordernissen an
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Allgemeine Qualitätsaussage

Die Katholische Schwangerschaftsbera-
tung setzt sich anwaltschaftlich in ihrer 
Lobbyarbeit im Rahmen ihres gesetz-
lichen und kirchlichen Auftrags für den 
Schutz ungeborenen Lebens und die Be-
lange und Probleme von Kinder, Frauen, 
Männer und Familien ein. Sie beobachtet 
und bewertet Entwicklungen in Politik, 
Gesellschaft, Wissenschaft und Kirche 
und bringt ihre daraus resultierenden 
Forderungen in Gremien politisch wirk-
sam ein. Durch politische Einflussnahme, 
Bewusstseinsbildung und die Entwicklung 
zukunftsweisender Projekte gestaltet sie 
aktiv gesellschaftliche Rahmenbedingun-
gen und Strukturen mit.
Sie unterstützt ihre Träger und die ver-
bandlichen Gliederungen bei der fachli-
chen und politischen Arbeit.
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Qualitätsanforderung 1:

Die Katholische Schwangerschafts-
beratung setzt sich stellvertretend für 
die Bedürfnisse und Interessen von 
Kindern, Frauen, Männern und Famili-
en ein.

Qualitätsanforderung 2:

Die Katholische Schwangerschafts-
beratung wirkt an der Ausgestaltung 
der politischen und gesellschaftlichen 
Verhältnisse vor Ort mit.

Qualitätsanforderungen

D 13 Politische Verantwortung

Praxisindikatoren zu 1:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 macht die Notsituationen von Frauen und Familien bewusst
 betreibt Bewusstseinsbildung und trägt zur positiven Veränderung von Einstellungen 
zu frauen- und familienpolitischen Themen bei

 tritt für Verbesserungen in der Familien- und Sozialpolitik ein

Praxisindikatoren zu 2:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 beobachtet und bewertet aktuelle gesellschaftliche und sozialpolitische Veränderun-
gen und Entwicklungen

 diskutiert die sich daraus ergebenden ethischen Fragestellungen und setzt sich für 
den Lebensschutz ein

 beschreibt und transportiert diese Beobachtungen, Diskussionsprozesse und Po-
sitionierungen in Abstimmung mit den verbandlichen Gliederungen in Gesellschaft, 
Politik und Kirche

 kommuniziert die fachpolitischen Grundsätze aus Wissenschaft und Politik
 formuliert ihre fachpolitischen Grundsätze



Allgemeine Qualitätsaussage

Gesetzliche und fachliche Anforderungen 
bezüglich der Qualität der Leistungen 
werden eingehalten. Die Katholische 
Schwangerschaftsberatung sichert die 
Qualität ihrer Leistungen durch den 
Aufbau eines internen Qualitätsmanage-
ments ab und entwickelt dieses kontinu-
ierlich weiter.

D 14 Qualitätsmanagement

D Qualitätsbereiche
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Praxisindikatoren zu 1:

Der Träger der Katholischen Schwangerschaftsberatung:
 legt gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen die Qualitätspolitik schriftlich fest und 
richtet diese am Leitbild und den Eckpunkten für Qualität der Caritas aus

 richtet die Qualitätspolitik an den Bedürfnissen der Nutzerinnen, Mitarbeiterinnen 
und Interessenspartnerinnen aus

 leitet regelmäßig Qualitätsziele aus der Qualitätspolitik ab
 stellt die zur Zielerreichung erforderlichen Ressourcen zur Verfügung
 zeichnet sich verantwortlich für die Umsetzung und Erreichung der Qualitätsziele
 macht Qualitätspolitik und -ziele den Mitarbeiterinnen und Interessenspartnern 
bekannt.

Praxisindikatoren zu 2:

Der Träger der Katholischen Schwangerschaftsberatung:
 beschreibt im einrichtungsindividuellen Qualitätsmanagementhandbuch mindestens 
folgende Kriterien:
– Einsetzung einer Qualitätsmanagementbeauftragten18

– Identifikation und Darstellung der Prozesse (welche Arbeitsabläufe gibt es und wie 
sind sie organisiert)

– interne Maßnahmen zum Qualitätsmanagement (z. B. Qualitätszirkel, Audits) für 
den Kontinuierlichen Verbesserungsprozess

– sachliche, räumliche, personelle und zeitliche Ressourcen
– Einbeziehung der Mitarbeiterinnen in die Planung und Durchführung von Maßnah-

men zur Qualitätssicherung/-entwicklung
 legt hinsichtlich der Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen im Qualitätsma-
nagement mindestens folgende Kriterien fest:
– Erstellung, Freigabe, Überprüfung und Aktualisierung der Dokumente des QM-

Handbuchs
– Zugang und Zugriff der Mitarbeiterinnen auf die QM-Dokumente (z. B. Bundes-

Rahmenhandbuchstandorte)
– Änderungs- und Austauschdienst, Kennzeichnung alter Dokumente um sicherzu-

stellen, dass nur gültige/aktuelle Dokumente verfügbar sind
– Kennzeichnung der Dokumente
– Information der Mitarbeiterinnen über neue oder geänderte Dokumente des QM-

Handbuchs
 legt für das Beschwerdemanagement mindestens folgende Kriterien fest:
– Erfassung, Behebung und Bearbeitung von Beschwerden
– Analyse der Beschwerdeursachen
– Einleiten von Korrekturmaßnahmen

18 Das heißt nicht, dass die Beratungsstelle – egal welcher Größe – eine eigene Qualitätsmanagementbeauftragte haben muss. 
Der Träger kann übergreifend für alle Fachbereiche eine Person benennen und in angemessenem Umfang freistellen.

Qualitätsanforderungen

Qualitätsanforderung 1:

Die Katholische Schwangerschafts-
beratung hat ihre Qualitätspolitik 
beschrieben und daraus Qualitätsziele 
abgeleitet.

Qualitätsanforderung 2:

Der Träger der Katholischen Schwan-
gerschaftsberatung legt dar, mit 
welchen Strukturen, Verfahren und 
Methoden er die Realisierung der 
Qualitätspolitik und Qualitätsziele 
sicherstellt.
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Praxisindikatoren zu 3:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung hat zur Erhebung der Nutzerinnenzufrie-
denheit folgende Aspekte beschrieben:

 Turnus in dem die Zufriedenheit der Nutzerinnen erhoben wird
 Information der Nutzerinnen und Mitarbeiterinnen über die Erhebung
 Festlegung einer geeigneten Erhebungsmethode (z. B. Fragebogen, Interview etc.)
 Durchführung der Erhebung
 Auswertung und Analyse der Erhebung
 Kommunikation der Ergebnisse intern (z. B. Mitarbeiterinnen) und extern (z. B. Trä-
ger, Kooperationspartner)

 Ableitung von Zielen und konkreten Verbesserungsmaßnahmen bzw. Einspeisung in 
den kontinuierlichen Verbesserungsprozess

Qualitätsanforderung 3:

Die Katholische Schwangerschaftsbe-
ratung erhebt regelmäßig die Zufrie-
denheit ihrer Nutzerinnen mit den Be-
ratungs-, Hilfe- und Dienstleistungen.

D 15 Wirtschaftliches
Handeln

Allgemeine Qualitätsaussage

Die Katholische Schwangerschaftsberatung arbeitet wirtschaftlich. Alle wirtschaftlichen 
Entscheidungen orientieren sich an der Aufgabenstellung. Danach werden auch nach-
haltige Wirkungen berücksichtigt. Die Arbeitszeit und die Qualifikation der einzelnen 
Mitarbeiterinnen sind die wichtigsten Ressourcen. Unter Einsatz geeigneter Metho-
den aus der Organisations- und Personalentwicklung wie der Betriebswirtschaft wird 
der bestmögliche Ressourceneinsatz zur Lösung der Aufgabenstellung ermittelt und 
verwirklicht. Dabei kommt den Strategien der Planung, Steuerung, Durchführung und 
Kontrolle eine zentrale Bedeutung zu. Grundlage ist eine für alle Ebenen nachvollzieh-
bar und transparent dargestellter Ressourceneinsatz. Der Umgang mit den Ressour-
cen, die Beschaffung, Erhaltung und Pflege sowie die Entwicklung von materiellen 
und immateriellen Ressourcen basiert auf den in diesem Bundes-Rahmenhandbuch 
beschriebenen Grundlagen der Katholischen Schwangerschaftsberatung.
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Praxisindikatoren zu 1:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 verfügt über ein ordnungsgemäße Buchführung
 erstellt Auswertungen und Aufstellungen der bewerteten Geschäftsvorgänge zur 
weiteren Bearbeitung der Daten (z. B. Kostenrechnung)

 verfügen über zeitnahe Informationen über die Liquidität und Vermögensstruktur der 
Einrichtung

 erstellt den Jahresabschluss fristgerecht zum Ablauf des Geschäftsjahres, der nach 
Möglichkeit durch einen Wirtschaftprüfer testiert wird

 ermöglicht eine zeitnahe Kostenkontrolle und -steuerung und kann aussagekräftige 
Daten zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit vorlegen

 teilt Risiken einer finanziellen Unterdeckung der Führung (und dem Vorstand) der 
Einrichtung schnellstmöglich mit, damit diese im Bedarfsfall frühzeitig Maßnahmen 
ergreifen kann

Praxisindikatoren zu 2:

Die Katholische Schwangerschaftsberatung:
 schafft Einfluss- und Qualifizierungsmöglichkeiten für alle Mitarbeiterinnen, um Kos-
ten zu reduzieren und Ressourcen nutzbringend einzusetzen

 stellt den Einsatz der Ressourcen für alle Mitarbeitende transparent dar

Qualitätsanforderungen

Qualitätsanforderung 1:

Die Katholische Schwangerschaftsbe-
ratung verpflichtet sich zu wirtschaft-
lichem Handeln und wendet hierzu 
angemessene betriebswirtschaftliche 
Methoden an. 

Qualitätsanforderung 2:

Die Katholische Schwangerschafts-
beratung fördert ihre Mitarbeiterinnen 
darin, wirtschaftliche, finanzielle und 
persönliche Ressourcen optimal ein-
zusetzen.
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Dieses Bundes-Rahmenhandbuch zur Qualität der Katholischen Schwangerschaftsbe-
ratung dient den Trägern und Beratungsstellen der Katholischen Schwangerschaftsbe-
ratung als Orientierung bei der Erarbeitung eines einrichtungs- bzw. trägerspezifischen 
Qualitätsmanagements.

Mit der Vorlage des Bundes-Rahmenhandbuchs ist ein weiterer Schritt im Prozess 
der Qualitätsentwicklung hin zur Profilierung des Arbeitsbereiches der Katholischen 
Schwangerschaftsberatung als Fachdienst erreicht. Die Rahmenkonzeption und das 
Ergebnis deren Evaluation wurde hierfür fortgeführt und integriert.

Im nächsten Schritt geht es darum, die Qualitätsanforderungen des Bundes-Rahmen-
handbuches bei den Trägern und in den Beratungsstellen schrittweise umzusetzen. 
Hierfür sind geeignete Formen der Unterstützung und Schulung zu entwickeln. Im 
Rahmen einer Selbstbewertung kann in einem ersten Schritt der Umsetzungsgrad der 
in diesem Bundes-Rahmenhandbuch genannten Qualitätsanforderungen erfolgen. 
Ausgehend von dessen Ergebnis (Ist-Soll-Vergleich) können in einem zweiten Schritt 
die Stärken und Verbesserungsbereiche identifiziert und in einem dritten Schritt in kon-
kreten Verbesserungsprojekten weiter entwickelt werden.

Das Bundes-Rahmenhandbuch der Katholischen Schwangerschaftsberatung ist für 
Veränderungen und Weiterentwicklungen offen. Die Inhalte werden von der Arbeitsstel-
le Qualitätsmanagement/Qualitätspolitik des Deutschen Caritasverbandes regelmäßig 
überprüft, weiter entwickelt sowie den gesetzlichen, fachlichen, verbandlichen und 
kirchlichen Entwicklungen angepasst.

Mit der Umsetzung und Anwendung der oben beschriebenen Qualitätsanforderungen 
wird ein fachlicher Beitrag zur Etablierung der Marke „Katholische Schwangerschafts-
beratung„ unter dem Dach von Caritas und SkF geleistet.
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Der Begriff Audit stammt ursprünglich aus dem Lateinischen (audire) und bedeutet 
„hören“.
Das Audit ist eine systematische und unabhängige Untersuchung, um festzustellen, ob 
die qualitätsbezogenen Tätigkeiten und die damit zusammenhängenden Ergebnisse 
den geplanten Anforderungen entsprechen und ob diese Anforderungen tatsächlich 
verwirklicht werden und geeignet sind, die formulierten Ziele zu erreichen (in Anlehnung 
an DIN EN ISO 9000:2005).

Beim Audit handelt es sich um eine Beurteilung in Form des Soll-Ist-Abgleichs, ob auf 
angemessene Art und Weise und wirksam die festgelegten Ziele erreicht werden. Das 
Audit wird durch Personen durchgeführt, die für die Betrachtungseinheit (z. B. Prozess 
Bewohneraufnahme) nicht verantwortlich sind, um Objektivität zu gewährleisten. Hierzu 
ist eine Person erforderlich, die über die erforderliche Qualifikation verfügt Interne 
Audits durchzuführen.

Eine Beschwerde ist eine Äußerung von Unzufriedenheit über Differenzen zwischen 
Kund(inn)enerwartung und empfangener Leistung gegenüber der verantwortlichen 
Organisation. Ursache ist ein aus Kund(inn)ensicht objektiv oder subjektiv empfundener 
Schaden oder ein schädigendes Verhalten durch das Unternehmen. Die Betroffenen 
erwarten eine Wiedergutmachung oder eine Beseitigung des Mangels.

Corporate Design bezeichnet einen Teilbereich der Corporate Identity (CI) und bein-
haltet das gesamte visuelle Erscheinungsbild eines Unternehmens oder einer Organi-
sation. Dazu gehören sowohl die Gestaltung der Kommunikationsmittel (z. B. Firmen-
zeichen, Geschäftspapiere, Werbemittel, Verpackungen) als auch das Produktdesign. 
Auch die Architektur wird bei einem durchdachten CD miteinbezogen. Die Gestaltung 
aller Elemente des Corporate Design geschieht unter einheitlichen Gesichtspunkten, 
um bei jedem Kontakt einen Wiedererkennungseffekt zu erreichen.

Die Normen der DIN EN ISO 9000 Familie beschreiben Grundlagen, Begriffe, Anforde-
rungen und einen Leitfaden zur Leistungsverbesserung von Qualitätsmanagementsys-
temen. Sie dienen dazu, den Aufbau und die Abläufe innerhalb einer Organisation in 
Führungsprozesse, Unterstützungsprozesse sowie Kern- bzw. Schlüsselprozesse zu 
strukturieren.
Die Normen der DIN EN ISO 9001:2000 definieren Anforderungen an den Aufbau 
eines Qualitätsmanagementsystems, die in einem externen Nachweisverfahren (Audit) 
überprüft werden können. Bewertet wird dabei nicht die Qualität des Produktes bzw. 
einer Dienstleistung, sondern die Konformität der jeweiligen Ablaufprozesse mit den im 
einrichtungseigenen Qualitätsmanagementhandbuch beschriebenen Prozessen. Nach 
DIN EN ISO 9000 wird die Qualität eines Produktes bzw. einer Dienstleistung mittels 
qualitätsvoller Ablaufprozesse, die eine Organisation zuvor festlegt, sichergestellt. Im 
Rahmen der DIN EN ISO 9001:2000 wird ein Qualitätsmanagementsystem formuliert, 
dass von der Verantwortung der Leitung über das Ressourcenmanagement, die Pro-
dukt- bzw. Dienstleistungsrealisierung sowie die Messung und Analyse zur kontinuierli-
chen Verbesserung von Abläufen und Leistungen führt.

Audit

Beschwerde

Corporate Design (CD)

DIN EN ISO 9000:2005
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Abbildung 1: Das Prozessmodell der DIN EN ISO 9000 Familie

DIN EN ISO 9001:2000 Prozessmodell
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Unter den Begriff „Dokumente“ werden zwei Gruppen subsumiert: „Vorgabe“- und 
„Nachweisdokumente“. Für Nachweisdokumente wird sehr häufig der Begriff „Auf-
zeichnungen“ verwendet.
Vorgabedokumente beinhalten Forderungen an die Dienstleistung bzw. das Angebot-
sprodukt oder Anweisungen an auszuführende Tätigkeiten. Hierzu wird z. B. das QM-
Handbuch, Verfahrensanweisungen oder auch Prozesslandkarten gezählt.

Zu mitgeltenden Dokumenten werden jene Vorgabedokumente gezählt, die im Rahmen 
einer Tätigkeit verwendet werden müssen, zur Erhebung von Daten dienen oder auf 
denen Verläufe dokumentiert werden.
Nachweisdokument (Aufzeichnung) ist ein Dokument, das erreichte Ergebnisse angibt 
oder einen Nachweis ausgeführter Tätigkeiten bereitstellt. Sie zeigen auf bzw. halten 
fest, weisen nach, dass die Tätigkeit gemäß den Forderungen bzw. den Vorgabedoku-
menten folgend erstellt oder erbracht wurden. Ergebnisse des Tuns werden festgehal-
ten (z. B. Beratungsdokumentation, Dienstplanung, etc.).

Das EFQM-Modell für Excellence1 der European Foundation for Quality Management 
dient der ganzheitlichen Betrachtung von Organisationen. Es besteht aus einer offen 
gehaltenen Grundstruktur, die zur Bewertung des Fortschritts einer Organisation in 
Richtung Excellence* herangezogen werden kann. Das Modell berücksichtigt die vielen 
Vorgehensweisen, mit denen nachhaltige Excellence in allen Leistungsaspekten erzielt 
werden kann.

Es beruht auf folgender Prämisse:
Exzellente Ergebnisse im Hinblick auf Leistung, Kund(inn)en, Mitarbeitende und 
Gesellschaft werden durch eine Führung erzielt, die Politik und Strategie mit Hilfe der 
Mitarbeitenden, Partnerschaften, Ressourcen und Prozesse umsetzt.

1 Excellence ist definiert als überragende Vorgehensweise in der Führung der Organisation und beim Erzielen von Ergebnissen 
basierend auf Grundkonzepten der Excellence.

Dokumente und Aufzeichnungen

Das EFQM-Modell für Excellence
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Abbildung 2: EFQM-Modell für Excellence (European Foundation for Quality 
Management)
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(Deutsche EFQM, Homepage; Link: http://www.deutsche-efqm.de/, Einführung: Das 
EFQM-Modell für Excellence.)

Dabei werden die vier Ergebnis-Kriterien der Organisation mit den Befähiger-Kriterien 
in einen kausalen Zusammenhang gebracht. Die Befähiger-Kriterien behandeln das, 
was die Organisation tut, wie sie vorgeht. Die Ergebnis-Kriterien behandeln, was die 
Organisation erzielt. Dabei sind die Ergebnisse auf die Befähiger zurückzuführen, und 
die Befähiger werden ihrerseits aufgrund der Ergebnisse verbessert. (Vgl. das EFQM-
Modell für Excellence 1999-2003.)

Die Befähiger-Kriterien sind jeweils in vier bis fünf, die Ergebniskriterien jeweils in zwei 
Teilkriterien untergliedert. Zu allen Teilkriterien werden Ansatz- oder Orientierungspunk-
te aufgeführt, die die Aspekte des jeweiligen Teilkriteriums näher erläutern.

Das EFQM-Modell stellt keine Liste von fest definierten Forderungen dar, sondern 
betrachtet alle Prozessebenen einer Organisation. Wichtig ist die kontinuierliche Wei-
terentwicklung hin zur Excellence, die zunehmende Reifung der Organisation. Für die 
Bewertung des Reifegrades anhand des EFQM-Modells hat die EFQM die RADAR-Be-
wertungsmethodik entwickelt. Dies bedeutet, dass der Reifegrad der Organisation an 
Ergebnissen (Results), den dazu führenden Vorgehensweisen (Approach), dem Grad 
der Umsetzung (Deployment) sowie an Bewertung und Überprüfung (Assessment and 
Review) gemessen wird. Dabei können die Einzelbewertungen der 32 Teilkriterien zu 
einer Gesamtbewertung zusammengefasst werden, die zwischen 0 und 1000 Punkte 
liegt.

Eine Bewertung – im englischen Sprachgebrauch der EFQM als Assessment be-
zeichnet – erfolgt zunächst meist als Selbstbewertung (Self-Assessment). Sie liefert 
zielführende Aussagen einerseits über den Reifegrad, andererseits über Stärken und 
Verbesserungspotenziale der Organisation. Daraus leiten sich wichtige Verbesserungs-
projekte ab.
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Bei einem Fehler handelt es sich um die Nichterfüllung einer festgelegten Forderung.

Indikatoren sind Merkmale, die stellvertretend und ausschnittsweise einen nicht direkt 
messbaren Sachverhalt erfassen.

Unter Interessenpartnern werden all diejenigen verstanden, die ein Interesse an der 
Einrichtung haben. Das sind z. B. Angehörige der Kund(inn)en, der Pfarrgemeinderat, 
Pfarrer, Ärztinnen und Ärzte, Psycholog(inn)en, Selbsthilfegruppen vor Ort, Mitgesell-
schafter. Es können aber ebenso die Kostenträger wie Krankenkassen, Kommunen 
oder Landkreise, Aufsichtsbehörden, die politischen Gemeinden, andere (soziale) 
Einrichtungen, staatliche Aufsichtorgane, etc. sein.

Die interne Kommunikation umfasst alle geplanten und strukturierten Gespräche zum 
Informationsaustausch der Mitarbeiter(innen) untereinander und mit der Führung der 
Einrichtung. Sie beinhaltet kund(inn)en/nutzer(innen)- und einrichtungsrelevante Infor-
mationen zwischen Abteilungen und Mitarbeiter(inne)n, die für die allgemeine Organisa-
tion des Arbeitsalltags und dessen Abläufen erforderlich sind.

Kooperation ist die systematische, meist vertraglich geregelte oder auf Basis detaillier-
ter Absprachen und Vereinbarungen und auf längere Zeit ausgerichtete Zusammenar-
beit zwischen Partnern. Potenzielle Kooperationspartner für Einrichtungen und Dienste 
sind z. B.: Dienstleister(innen), Wirtschaftsunternehmen, Servicebetriebe, Lieferant(inn)
en, Ausbildungsstätten, Hospizvereine, Kirchengemeinden oder auch Ehrenamtliche.

Als Kooperation wird die auf freiwilliger Basis beruhende, i.d.R. vertraglich geregelte 
Zusammenarbeit von rechtlich und wirtschaftlich selbstständigen Unternehmen be-
zeichnet, die diese eingehen, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern. (Vgl. Brockhaus, 
„Kooperation“, Bd. 16, 21. Auflage, 2006.)

Als Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) wird der aus dem japanischen Ma-
nagement-Prinzip des Kaizen entwickelte Versuch bezeichnet, positive Veränderungen 
im Unternehmen nicht in großen Sprüngen, sondern durch viele kleine Verbesserungen 
herbeizuführen. Im Vordergrund steht die Verbesserung der Produkt- und Prozessqua-
lität. Besonderes Gewicht kommt dabei den Mitarbeitenden zu, die ermutigt werden 
sollen, Verbesserungsvorschläge einzureichen. Es stehen aber nicht Einzelvorschläge 
im Vordergrund; der Fokus liegt auf der Erarbeitung von gruppen- oder teambezoge-
nen Vorschlägen. Hierbei erkennt man auch eindeutig den Zusammenhang zwischen 
KVP und Gruppenarbeit/Teamarbeit. KVP wird hierbei als standardisierte Vorgehens-
weise implementiert. Betraf die Umsetzung früher nur direkte Bereiche (Fertigungs- 
oder Montagebereiche) eines Unternehmens, so wird der KVP mittlerweile auch in 
indirekten Bereichen (Vertrieb/Auftragsabwicklung, Einkauf/Beschaffung, Entwicklung/
Konstruktion etc.) implementiert (ganzheitlicher KVP-Ansatz entlang aller Unterneh-
mensprozesse).
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Das Leitbild überträgt die Vision in allgemein gültige und damit relativ abstrakte Aus-
sagen über die anzustrebenden Ziel, Werte, Normen und Aktivitäten eines Unterneh-
mens. (Vgl. Vahs, Dietmar/Schäfer-Kunz, Jan, Leitbild, in: Einführung in die Betriebs-
wirtschaftslehre. Lehrbuch mit Beispielen und Kontrollfragen, Stuttgart 2005, S. 190.)

Es ist ein realistisches Idealbild, ein Leitsystem, an dem sich alle unternehmerischen 
Tätigkeiten orientieren. (Vgl. Zollondz, Hans-Dieter, Leitbild, in: Ebd. (Hg.), Lexikon 
Qualitätsmanagement, Stuttgart u. a. 2001, S. 488.)

Die Personalentwicklung strebt eine Weiterentwicklung der Mitarbeitenden im Hinblick 
auf eine bessere Erreichung der Unternehmensziele an. (Vgl. Vahs, Dietmar/Schäfer-
Kunz, Jan, Personalentwicklung, in: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Lehr-
buch mit Beispielen und Kontrollfragen, Stuttgart 2005, S. 269ff.)

Die Dimensionen der Personalentwicklung umfassen die:
 Fachkompetenz: fachlich-anwendungsbezogenes Wissen
 Methodenkompetenz: analytisch-konzeptionelle Fähigkeiten
 Sozialkompetenz: personen- und gruppenbezogenes Verhalten

Ein Prozess ist die Serie von Tätigkeiten, die sich gegenseitig bedingen oder beeinflus-
sen und Eingaben oder Ressourcen (Input) in Ergebnisse (Outputs) oder Wirkungen 
(Outcomes) umwandeln.

Unter einem Prozess wird die zielgerichtete Erstellung einer Leistung durch eine Folge 
logisch zusammenhängender Aktivitäten verstanden, die innerhalb einer Zeitspanne 
nach bestimmten Regeln durchgeführt wird. (Vgl. Vahs, Dietmar/Schäfer-Kunz, Jan, 
Prozess, in: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Lehrbuch mit Beispielen und 
Kontrollfragen, Stuttgart 2005, S. 250.)

Mit Qualität ist die Gesamtheit von Merkmalen (und Merkmalswerten) einer Einheit 
bezüglich ihrer Eignung gemeint, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfül-
len. (Vgl. ISO 8402.)
Qualität ist Beschaffenheit. (Vgl. Zollondz, Hans-Dieter, Qualität, in: Ebd. (Hg.), Lexikon 
Qualitätsmanagement, Stuttgart u. a. 2001, S. 141.)

Bei den Qualitätsmanagementbeauftragten handelt es sich um von der Leitung 
beauftragte, fachkompetente Mitarbeitende. Ihre Aufgabe ist die Pflege des Qualitäts-
managementsystems. Befugnisse existieren in Bezug auf das Qualitätsmanagement-
system. Qualitätsmanagementbeauftragte haben keine Weisungsbefugnis und sind 
beratend tätig. Sie sind meist als Stabsstelle der Leitung zugeordnet.

Leitbild

Personalentwicklung

Prozess

Qualität

Qualitätsmanagementbeauftragte
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Bei einem Managementsystem handelt es sich um eine grundlegende Struktur der 
Prozesse und Verfahren, mit denen eine Einrichtung sicherstellt, dass sie alle zum 
Erreichen ihrer Ziele erforderlichen Aufgaben bewältigt. Dem Qualitätsmanagement-
system kommt diese Aufgabe in allen Belangen der Qualität zu. Grundsätzlich kann 
bei Maßnahmen im Qualitätsmanagementsystem zwischen internen und externen QM-
Maßnahmen unterschieden werden.
Interne QM-Maßnahmen beziehen sich auf sämtliche Aktivitäten der Organisation, die 
von ihr durchgeführt werden, um die Funktion des QM-Systems sicherzustellen. Solche 
Maßnahmen könne z. B. sein: Interne Audits, Pflegevisiten, Qualitätszirkel etc.

Unter externen QM-Maßnahmen können alle Aktivitäten subsumiert werden, bei denen 
eine Begutachtung, Überprüfung und Einschätzung von externer Stelle vorgenommen 
wird. Hier steht meist die Ergebnisqualität im Vordergrund. Externe Maßnahmen sind 
z. B. Überprüfungen durch den Träger, die Zertifizierung durch ein Zertfizierungsinstitut, 
die Heimaufsicht oder der Medizinische Dienst der Krankenkassen.

Die Qualitätspolitik ist die Gesamtheit der übergeordneten Absichten und die Ausrich-
tung einer Organisation (Unternehmen) zur Qualität, wie sie von der obersten Leitung 
formell vorgegeben werden. Die Qualitätspolitik der Organisation steht im Einklang mit 
dem übergeordneten Leitbild der Organisation und bildet den Rahmen für die Festle-
gung von nachgeordneten Qualitätszielen. (Vgl. DIN EN ISO 9001:2000.)

Qualitätsziele sind die Vorgaben des bezüglich Qualität Angestrebten oder zu Errei-
chenden. (Vgl. Zollondz, Hans-Dieter, Qualitätsziele, in: Ebd. (Hg.), Lexikon Qualitäts-
management, Stuttgart u. a. 2001, S. 1019.)

Unter Vernetzung wird ein Geflecht von Beziehungen zu Personen in verschiedenen 
Organisationen/Institutionen verstanden, die helfen, rasch und frühzeitig an Informatio-
nen zu kommen. Die Zusammenarbeit erfolgt in einem losen Verbund ohne detaillierte 
Absprachen.

Weiterbildung dient der Vertiefung, Erweiterung oder Erneuerung von Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten von Menschen, die eine erste Bildungsphase abgeschlos-
sen haben und in der Regel erwerbstätig waren oder in der Familie gearbeitet haben. 
Der Begriff Weiterbildung wurde 1970 vom Deutschen Bildungsrat geprägt um die 
verschiedenen Bereiche des Lernens nach der Erstausbildung zu integrieren.
Inhaltlich wird differenziert nach:

 beruflicher Weiterbildung (oft auch als Fortbildung bezeichnet)
 politischer Weiterbildung
 und allgemeiner Weiterbildung

Qualitätsmanagementsystem

Qualitätspolitik

Qualitätsziele

Vernetzung

Weiterbildung
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Heute ist als weiterer Unterbereich die Bezeichnung wissenschaftliche Weiterbildung 
üblich, insofern es sich um Weiterbildung auf Hochschulniveau handelt. Da auch in der 
Weiterbildung alle Lernformen verbreitet sind, wird zudem der Form nach unterschie-
den zwischen:
Formal organisierter Weiterbildung (z. B. Seminare, Kurse/Lehrveranstaltungen, aber 
auch E-Learning, CBT, WBT) und informeller Weiterbildung (z. B. informelles Lernen, 
Selbstlernen).

Zertifizierung ist die Beurteilung der Konformität eines Qualitätsmanagementsystems 
anhand vorgegebener Kriterien durch unabhängige Dritte. Eine Zertifizierung nach DIN 
EN ISO 9000ff. erfolgt durch akkreditierte Zertifizierungsunternehmen. Im Rahmen 
eines Audits wird ermittelt, ob ein Unternehmen die Bedingungen zur Zertifizierungser-
teilung erfüllt. Zu beachten ist, dass mit der Erteilung des Zertifikats nicht die Qualität 
von Produkten oder Dienstleistungen einer Organisation bescheinigt wird, sondern die 
Übereinstimmung des Qualitätsmanagement-Systems mit dem jeweils geforderten 
Regelwerk der Norm.

Zertifizierung
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2.4 Fachliche Grundlagen der Bundeszentrale für 

Gesundheitliche Aufklärung  (BZgA) 
2.4.1 PND 

https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/praenataldiagnostik/ 

 

2.4.2 Kinderwunsch- und –Kinderwunschbehandlung 
https://www.familienplanung.de/kinderwunsch/ 

https://www.familienplanung.de/kinderwunsch/behandlung/ 

 

2.4.3 PID 
https://www.familienplanung.de/kinderwunsch/behandlung/praeimplantat
ionsdiagnostik/ 

 

2.4.4 Schwangerschaftsabbruch 
https://www.familienplanung.de/beratung/schwangerschaftsabbruch/ 

https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/praenataldiagnostik/
https://www.familienplanung.de/kinderwunsch/
https://www.familienplanung.de/kinderwunsch/behandlung/
https://www.familienplanung.de/kinderwunsch/behandlung/praeimplantationsdiagnostik/
https://www.familienplanung.de/kinderwunsch/behandlung/praeimplantationsdiagnostik/
https://www.familienplanung.de/beratung/schwangerschaftsabbruch/


 
 
 
3. Pränataldiagnostik(PND) 

3.1 Definition PND 

3.2 Nichtinvasive Methoden der PND 

3.3 Invasive Methoden der PND 



FAQ 3.1 Definition Pränataldiagnostik 
 

Schlagworte:  Invasive und nicht-invasive PND;Ultraschalluntersuchungen 
genetische Bluttests;  Ersttrimester-Screening - Risikoabschätzungen  
Fruchtwasseruntersuchung/Amniozentese;  Choriozottenbiopsie 
Nabelschnurpunktion 

Zuordnung: PND 
Erläuterung: Unter Pränataldiagnostik (PND) versteht man vorgeburtliche 

Untersuchungen, die Aussagen über bestimmte Krankheiten und 
Behinderungen des ungeborenen Kindes machen. Im Verlauf einer 
Schwangerschaft wird durch pränataldiagnostische Untersuchungen gezielt 
nach Hinweisen auf mögliche Fehlbildungen, Chromosomen-Abweichungen 
und erblich bedingte Erkrankungen beim ungeborenen Kind gesucht. Gibt 
es Hinweise auf eine Auffälligkeit, können weitere vorgeburtliche 
Untersuchungen folgen. Diese Untersuchungen gehören nicht zur regulären 
Schwangerschaftsvorsorge. 
Zu den Methoden der PND gehören nicht-invasive Verfahren (wie z. B. 
Ultraschalluntersuchungen, genetische Bluttests, Risikoabschätzungen wie 
das Ersttrimester-Screening) und invasive Verfahren (wie z.B. die 
Fruchtwasseruntersuchung/Amniozentese, die Chorionzottenbiopsie oder 
die Nabelschnurpunktion).  

Indikation  Gezielte Suche nach Hinweisen auf mögliche Fehlbildungen, 
Chromosomen-Abweichungen oder erblich bedingte Erkrankungen. 

Zeitpunkt:  

 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Pränataldiagnostik 
 
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4nataldiagnostik


Risiken:  Bei den invasiven Methoden besteht das Risiko einer vorzeitigen Geburt 
bzw. Fehlgeburt.  
Die Testergebnisse sind häufig nicht eindeutig und ziehen weitere 
Untersuchungen nach sich. Es sind Fehlalarme möglich, ebenso können 
Erkrankungen oder Behinderungen übersehen werden.  
.  

Grafische Darstellung: Darstellungen/ youtube 
Das MEDCAST-Team der FAU (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen 
https://www.youtube.com/watch?v=XYfuGvU9OJE  
Gynäkologie Pränataldiagnostik Teil 1/2: In diesem Podcast erfahrt ihr das 
Wichtigste zu den drei Ultraschall-Untersuchungen der allgemeinen 
Pränataldiagnostik im ersten, zweiten und dritten Trimenon der 
Schwangerschaft. Stand 04.07.2016 
https://www.youtube.com/watch?v=xQWiv34400E 
"Gynäkologie Pränataldiagnostik" Teil 2/2 stellt das Wichtigste über die 
invasiven und nicht-invasiven Untersuchungen der speziellen 
Pränataldiagnostik vor.  Stand 22.07.2016 
 

Aspekte für die 
psychosoziale Beratung 

Im Rahmen der PND können Fragen zu den jeweiligen Untersuchungen, 
zum Recht auf Nichtwissen und zur informierten Entscheidungsfindung (für 
oder gegen die Inanspruchnahme von pränatal diagnostischen 
Untersuchungen) thematisiert werden. Da in den meisten Fällen keine 
Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, kann auch die Frage 
nach einem Schwangerschaftsabbruch in der Beratung thematisiert werden. 
 

Kosten: Bei Verdacht auf eine Auffälligkeit in der Entwicklung des Kindes, 
übernimmt die Krankenkasse die Kosten für pränataldiagnostische 
Untersuchungen, ansonsten müssen sie als Individuelle 
Gesundheitsleistungen (IGeL) selbst bezahlt werden.  
Ergeben sich bei weiteren regulären Vorsorgeuntersuchungen Anzeichen, 
dass die kindliche Entwicklung beeinträchtigt sein könnte, werden die 
Kosten weiterer Untersuchungen jedoch von den Kassen übernommen. 
 

Quellen/Links: https://www.pnd-beratung.de/was-ist-praenataldiagnostik/ 
https://de.wikipedia.org/wiki/Pränataldiagnostik 
https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/praenataldiagnostik/ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XYfuGvU9OJE
https://www.youtube.com/watch?v=xQWiv34400E
https://www.pnd-beratung.de/was-ist-praenataldiagnostik/
https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4nataldiagnostik
https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/praenataldiagnostik/


 
 
 
3.2 Nichtinvasive Methoden der Pränataldiagnostik(PND) 

3.2.1 Basisultraschall: 
 Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaftsvorsorge  

3.2.2 Screening in der Schwangerschaft 

3.2.3 Nackentransparenzmessung  

3.2.4 Spezielle Ultraschalluntersuchungen: 
Doppler-, Organ-, 3D/4D Ultraschall 

3.2.5 NIPT: Genetische Bluttests auf Chromosomenabweichungen 



FAQ   3.2.1  Basisultraschall: 
Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaftsvorsorge 

Schlagworte:  Ultraschall, Schwangerenvorsorge 
 

Zuordnung: Verfahren der (allgemeinen) PND, nicht invasiv 
 

Erläuterung: Für gesetzlich Krankenversicherte werden drei Basis- Ultraschalluntersuchun-
gen angeboten. Diese Untersuchungen liefern grundlegende Informationen 
über die Schwangerschaft (Größe des Ungeborenen, Lage des Kindes, Lage 
des Mutterkuchens/Plazenta und der Fruchtwassermenge). Die Größe des Kin-
des wird gemessen und im Mutterpass in einer Wachstumskurve dokumentiert.  
Bei allen drei Ultraschalluntersuchungen wird überprüft, ob sich das Ungebore-
ne altersgerecht entwickelt, ob es sich um Mehrlinge handelt und ob es Hinwei-
se auf Entwicklungsstörungen gibt. Darüber hinaus wird bei den einzelnen Un-
tersuchungen Folgendes untersucht:  
 
1. Basis-Ultraschalluntersuchung/ 9. bis 12. Schwangerschaftswoche: 

Bestätigung der Schwangerschaft, Einnistung der befruchteten Eizelle in die 
Gebärmutter, Entwicklung zu einem Embryo (bis zur 10. SSW) oder Fötus 
(nach der 10. SSW), Prüfung ob Herzschlag feststellbar ist und ob es sich 
um Mehrlinge handelt. Anhand der Körperlänge oder des Durchmessers des 
Kopfes kann die Schwangerschaftswoche und der voraussichtliche Geburts-
termin geschätzt werden. 
 

2. Basis-Ultraschalluntersuchung/ 19. bis 22. Schwangerschaftswoche  
Die Wahl zwischen zwei Alternativen ist möglich, um eventuelle Auffälligkei-
ten zu erkennen:  
a) eine „Basis-Ultraschalluntersuchung“: 

Messen der Größe von Kopf und Bauch des Kindes, Messen der Länge 
des Oberschenkelknochens, Beurteilung der Position der Plazenta in der 
Gebärmutter (Sitzt diese besonders tief, können bei der weiteren Be-
treuung und für die Geburt besondere Vorkehrungen nötig werden). 

b) eine „erweiterten Basis-Ultraschalluntersuchung“  
    (i.d.R. auch durch Frauenärztin/-arzt) 

Zusätzlich werden hier folgende Körperteile genauer untersucht: Kopf 
(Sind Kopf und Hirnkammern normal geformt? Ist das Kleinhirn sicht-
bar?), Entwicklung von Hals und Rücken, Brustkorb (Größenverhältnis 
von Herz und Brustkorb, Herz auf der linken Seite, Schlägt das Herz 
rhythmisch, vier Kammern des Herzens ausgebildet?), Rumpf (vordere 
Bauchwand geschlossen? Sind Magen und Harnblase zu sehen?) 
 

3. Basis-Ultraschalluntersuchung/ 29. bis 32. Schwangerschaftswoche:  
Messen von Kopf, Bauch und Oberschenkelknochen, Kontrolle der Lage des 
Kindes und des Herzschlags.  
 

Bei Auffälligkeiten im Ultraschall oder bei unklaren Ergebnissen können diese 
durch weiterführende Untersuchungen (z.B. Fein-Ultraschall /Organ-Ultraschall) 
abgeklärt werden. 
 

Indikation/ 
wann indiziert 

Bestandteil der gesetzlichen Vorsorge 

Zeitpunkt:  Ab Feststellung der Schwangerschaft; drei vorgesehene Ultraschalluntersu-
chungen (9. -12. SSW, 19. – 22. SSW und 29. – 32 SSW) 

Risiken:  Aus medizinischer Sicht werden keine Risiken genannt 
Aspekte für die 
psychosoziale 

Die bildgebenden Verfahren der Ultraschalluntersuchungen vermitteln den 
Schwangeren (und ihre Partner) oftmals eine erste bildliche Vorstellung und 



 

 

Beratung : Information über das ungeborene Kind in der Frühschwangerschaft und unter-
stützen den Aufbau einer Beziehung zum Ungeborenen. Es können aber auch 
Amivalenzen und Verunsicherungen mit Blick auf die eigene Gesundheit, den 
weiteren Schwangerschaftsverlauf, Geburt und Elternschaft bestehen, die in 
der Schwangerschaftsberatung zum Thema werden können. Das Thema indivi-
duelle Gesundheitsleistung/IGeL – z.B. weitere Ultraschalluntersuchungen oh-
ne medizinische Begründung - kann thematisiert werden. 
 

Kosten: 3 Ultraschalluntersuchungen im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge sind 
kostenlos. Darüberhinausgehende Feindiagnostik - ohne medizinische Begrün-
dung - muss selbst gezahlt werden (individuelle Gesundheitsleistung/IGeL). 
Wenn es besondere medizinische Gründe gibt, übernehmen die gesetzlichen 
Krankenkassen auch weitergehende Ultraschalluntersuchungen. 
 

Quellen/Links: https://www.g-ba.de/downloads/17-98-3476/2013-07-
01_Merkblatt_Ultraschall_Heft.pdf  
https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/schwangerschaftsvorsorge/ult
raschall/  
 

https://www.g-ba.de/downloads/17-98-3476/2013-07-01_Merkblatt_Ultraschall_Heft.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/17-98-3476/2013-07-01_Merkblatt_Ultraschall_Heft.pdf
https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/schwangerschaftsvorsorge/ultraschall/
https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/schwangerschaftsvorsorge/ultraschall/


FAQ   3.2.2  
 

Screening in der Schwangerschaft (Erst- und Zweittrimester-Screening: 

Schlagworte:  Untersuchungen zur Risikoeinschätzung einer Erkrankung/Behinderung des 
Kindes,  
Bluttest, Nackentransparenz-Test, 

Zuordnung: Verfahren der PND, nicht invasiv 
 

Erläuterung: Der Ersttrimester-Test (Ersttrimester-Screening)  
besteht aus einem Bluttest bei der Schwangeren und einer Ultraschall-
Untersuchung des kindlichen Nackenbereichs (Nackentransparenz-Test). 
Bluttest: Im Blut der Schwangeren werden bestimmte Hormon- und 
Eiweißwerte bestimmt: a) Wert des Hormons HCG (Humanes 
Choriongonadotropin) – dieses in der Schwangerschaft gebildete Hormon 
bewirkt die Ausschüttung des Hormons Progesteron. Ein erhöhter HCG-
Wert kann auf eine Chromosomen-Störung beim ungeborenen Kind 
hinweisen. b) Bestimmung des Eiweißes PAPP-A (pregnancy-associated 
plasma protein A), das in der Plazenta gebildet wird. Ein niedriger PAPP-A-
Wert kann ebenfalls ein Hinweis auf eine Chrososomen-Abweichung sein. 
Nackentransparenz-Test: Mittels Ultraschall-Untersuchung werden die 
Nackenfalte und eventuell weitere Merkmale des Ungeborenen gemessen. 
Es wird geprüft, ob sich im Nackenbereich des Kindes unter der Haut 
Flüssigkeit angesammelt hat (auch „Nackenfaltenmessung“). Außerdem 
wird auf die Ausprägung des Nasenbeins geachtet, da eine verdickte 
Nackenfalte und ein verkürztes Nasenbein auf verschiedene Chromosomen-
Abweichungen hindeuten können, zum Beispiel Trisomien oder auf einen 
Herzfehler. 
Aus den Ergebnissen dieser Tests wird die Wahrscheinlichkeit für bestimmte 
Chromosomen-Abweichungen beim Ungeborenen berechnet. Dabei werden 
auch das Alter der schwangeren Frau und die Schwangerschaftsdauer 
berücksichtigt.  

Der Zweittrimester-Bluttest  
Ist der Zeitraum für den Ersttrimester-Test verstrichen, kann noch bis zur 20. 
Woche das Blut auf zwei, drei oder vier Eiweißstoffe untersucht werden. 
Hier wird das Blut der Schwangeren auf die Hormone HCG, Östriol und auf 
das Alpha-Fetoprotein (AFP) untersucht.  
Die Östriol-Menge im Blutserum gibt Aufschluss über die Funktionsfähigkeit 
der Plazenta. Das Alpha-Fetoprotein ist ein Bluteiweiß, das im 
Verdauungstrakt und in der Leber des Fötus gebildet wird und über den 
kindlichen Urin im Fruchtwasser in den mütterlichen Blutkreislauf gelangt. 
Ein erhöhter AFP-Wert kann ein Anzeichen für eine 
Mehrlingsschwangerschaft, aber auch für einen Neuralrohrdefekt sein. Ein 
niedriger Wert kann auf ein Down-Syndrom hinweisen. 
Aus den Ergebnissen wird die Wahrscheinlichkeit für eine Trisomie 21, 18 
oder 13 berechnet. Eine vergrößerte Nackenfalte kann auch auf einen 
Herzfehler oder eine andere Fehlbildung ohne Chromosomen-Abweichung 
hinweisen. In der 15. bis 20. Woche kann ein erhöhter AFP-Wert ein 
Anzeichen für einen offenen Rücken oder eine nicht geschlossene 
Bauchwand sein. 
Der Befund liegt jeweils nach wenigen Tagen vor. Ist er auffällig, können ein 
Fein-Ultraschall, ein genetischer Bluttest auf Chromosomen-Abweichungen 
und/oder eine Fruchtwasser-Untersuchung mehr Klarheit bringen.  
 
 



Hinweis:  
Vor diesen Tests muss die Schwangere über Aussagekraft, Nutzen und Risiken 
der Untersuchungen ärztlich beraten werden und ihr schriftliches 
Einverständnis geben. 
Die Testresultate liefern keine endgültige Diagnose, sondern geben eine rein 
rechnerische Wahrscheinlichkeit an.  
Beim Ersttrimester-Test gibt häufig Fehlalarm: Bei ca. 96 von 100 Frauen mit 
auffälligem Befund bestätigt sich die Chromosomen-Abweichung nicht. Etwa 10 
von 100 vorhandene Chromosomen-Abweichungen erkennt der Test nicht. 
Der Nackenfalten-Ultraschall allein sowie der Zweittrimester-Test sind 
ungenauer als der Ersttrimester-Test.  
 

Indikation/wa
nn indiziert 

Risikoeinschätzung einer Erkrankung/Behinderung des Kindes, Bluttest  

Zeitpunkt:  Ersttrimester-Screening zwischen der 10. und 14. SSW 
Zweittrimester-Bluttest bis zur 20 SSW 
 

Risiken:  Weil die statistische Risikoeinschätzung lediglich eine Wahrscheinlichkeit 
angibt, ziehen auffällige Werte fast immer weitere Untersuchungen nach sich, 
zum Beispiel eine Punktion des Fruchtwassers (Amniozentese) oder auch 
einen Bluttest auf Trisomien.  
 

Aspekte für 
die 
psychosoziale 
Beratung: 

Der Ersttrimester-Test und der Zweittrimester-Bluttest liefert nur eine 
Risikoeinstufung, keine sichere Diagnose. Bei Verdacht auf 
Erkrankung/Behinderung des Kindes werden weitere Tests medizinisch 
empfohlen werden. Diese Untersuchungen und ggf. Folgeuntersuchungen 
lösen oftmals Verunsicherungen und Irritationen aus, die in der 
Schwangerschaftsberatung zum Thema werden können. Es geht darum die 
Frau dabei zu unterstützen eine informierte Entscheidung treffen zu können und 
sie in ihrer angespannten und ambivalenten Situation zu stabilisieren. 
 

Kosten: Beide Untersuchungen gehören zu den Individuellen Gesundheitsleistungen 
(IGeL); die Kosten werden nicht von den Krankenkassen übernommen. Der 
Ersttrimester-Test kostet 200 – 300 Euro. 
 

Quellen/ 
Links: 

https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/praenataldiagnostik/risikoeins
chaetzungen/#c59995 
 

 

https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/praenataldiagnostik/risikoeinschaetzungen/#c59995
https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/praenataldiagnostik/risikoeinschaetzungen/#c59995


FAQ   3.2.3 
 

Nackentransparenzmessung 

Schlagworte:  - Pränataldiagnostik 
- Nicht invasive PND 
- Ersttrimester Screening 
- Ultraschallmessung 
 

Zuordnung: Pränataldiagnostik PND 
Erläuterung: 
 
 
 
 
 

 

Das Fenster für die Nackentransparenzmessung liegt zwischen der 
elften und 14. Schwangerschaftswoche. Sie gehört nicht zu der zu 
den Routinechecks und erfolgt meist im Rahmen des Ersttrimester-
Screenings. Der Arzt schaut per Ultraschall das Kind an und vermisst 
dabei die Flüssigkeitsansammlung unter der Haut des kindlichen 
Nackens. Ist diese vergrößert besteht das Risiko für eine 
Chromosomenstörung wie das Down-Syndrom (Trisomie 21), eine 
andere Fehlbildung oder einen Herzfehler.  
 
Etwa 75 % der Kinder mit Down-Syndrom können durch die Messung 
erkannt werden; Werden gleichzeitig noch zwei Hormone im Blut der 
Mutter bestimmt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf 85 %.  
 
 

Indikation:  im Rahmen des Ersttrimester-Screenings. 
 

Zeitpunkt:  Zwischen der 11 und 14. Schwangerschaftswoche –  
Risiken:  Die Ultraschalluntersuchung ist risikofrei. 

Die Messung liefert keine sichere Diagnose, sondern ist eine 
Risikoabschätzung.  
Der Nackenfalten-Ultraschall allein ist ungenauer als der 
Ersttrimester-Test. 
Auffälligkeiten sind jedoch mindestens mit einer weiteren invasiven 
Methode verbunden (zum Beispiel Amniozentese). 

Aspekte für die 
psychosoziale 
Beratung 

Die Nacken Transparenzmessung ist nicht Teil der gesetzlich 
vorgesehenen Schwangerenvorsorge. Sie darf nur nach Aufklärung 
und mit Einverständnis der Schwangeren erfolgen. In der Beratung 
kann die Untersuchung zum Thema werden und mit Blick auf eine 
informierte Entscheidung beraten werden. 

Kosten: Diese Untersuchung gehört zu den Individuellen 
Gesundheitsleistungen (IGeL). Die Kosten (120 bis 200 Euro) werden 
nicht von den Krankenkassen übernommen.  

Quellen/Links: https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/praenataldiagnostik/ 
risikoeinschaetzungen/ 
 

 

 

https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/praenataldiagnostik/risikoeinschaetzungen/
https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/praenataldiagnostik/risikoeinschaetzungen/


FAQ   3.2.4  Spezielle Ultraschall-Untersuchungen  
 

Schlagworte:  Dopplerultraschall, Feindiagnostik- oder Organ-Ultraschall,  
3D/4D-Ultraschall 

Zuordnung: Pränataldiagnostik/PND, 
nicht invasiv 

Erläuterung: Neben den drei Basis-Ultraschalluntersuchungen gibt es spezielle 
Ultraschall-Untersuchungen: 
 
Doppler-Ultraschall:  

Mit diesem Verfahren kann die Blutströmung in mütterlichen und 
kindlichen Gefäßen kontrolliert werden, wenn der Verdacht besteht, dass 
das Kind durch die Plazenta nicht ausreichend versorgt wird. Dieser 
Ultraschall ermöglicht es unter anderem auch, die Blutversorgung 
von bestimmten Organen und Geweben des Kindes zu 
kontrollieren. Die Vorhersage, ob bei in der Schwangerschaft eine 
kindliche Wachstumsverzögerung und/oder eine mütterliche 
Blutdruckerkrankung zu erwarten ist, ist möglich. Mit Hilfe der 
Farbdopplersonografie ist es darüber hinaus möglich, Gefäße und 
Gefäßgebiete auch farblich darzustellen (wichtig bei der 
Herzdiagnostik). 
Der Doppler-Ultraschall wird ab der 20. Schwangerschaftswoche 
empfohlen.  

Feindiagnostik- oder Organ-Ultraschall:  
Er wird auch als „Fehlbildungs-Ultraschall“ bezeichnet und wird mit einem 
hochauflösenden Ultraschallgerät in speziellen Zentren oder Praxen 
durchgeführt. Damit können ab der 13. Woche viele Organe genauer 
untersucht werden, auch das Herz (Echo-Kardiografie). Etwa die Hälfte 
aller schwerwiegenden Fehlbildungen ist zu diesem Zeitpunkt zu 
erkennen. Fast immer wird zur Ergänzung ein weiterer Organ-Ultraschall 
in der 20. bis 22. Woche empfohlen.  

Ein 3D/4D-Ultraschall 
Dieser Ultraschall produziert ein räumliches Bild des Ungeborenen, liefert 
aber nur selten medizinisch wichtige Informationen. 

 
Indikation/wann 
indiziert 

Bei Verdacht auf kindliche Wachstumsverzögerung, Organ- und 
Herzdiagnostik des Kindes 

Zeitpunkt:  Zwisch13 und 22. SSW 
 

Risiken:  Aus medizinischer Sicht werden keine Risiken genannt 
 

Aspekte für die 
psychosoziale 
Beratung 

Spezielle Ultraschall-Untersuchungen werden häufig auch „vorsorglich“ (z.B. 
bei Frauen ab dem 35. Lj) angeboten. Diese Untersuchungen lösen 
(insbesondere bei vorherig auffälligen Befunden) Verunsicherungen und 
Irritationen aus. 
Bei diagnostizierten Befunden geht darum die Frau dabei zu unterstützen 
hier eine informierte Entscheidung zu treffen. Es kann es in der Beratung um 
das Thema Leben mit einem kranken oder behinderten Kind oder auch 
Spätabbruch gehen.  
 

Kosten: Bei einem begründeten Verdacht auf eine Erkrankung des Kindes werden 
die Kosten dieser speziellen Ultraschall-Untersuchungen von den 
Krankenkassen übernommen, ansonsten sind sie als individuelle 



Gesundheitsleistung/IGeL privat zu finanzieren. 
 

Quellen/Links: https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/schwangerschaftsvorsorge/
ultraschall/#c66137  
https://www.frauenaerzte-im-netz.de/diagnostik/ultraschall-
untersuchungen/doppler-ultraschall/  

 

https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/schwangerschaftsvorsorge/ultraschall/#c66137
https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/schwangerschaftsvorsorge/ultraschall/#c66137
https://www.frauenaerzte-im-netz.de/diagnostik/ultraschall-untersuchungen/doppler-ultraschall/
https://www.frauenaerzte-im-netz.de/diagnostik/ultraschall-untersuchungen/doppler-ultraschall/


FAQ   3.2.5  NIPT - Bluttest  
 

Schlagworte:  Untersuchung von Fetus und Plazenta zur Diagnostik  
 

Zuordnung: PND, nichtinvasive PND 
 

Erläuterung: Nicht invasive Pränatal-Tests (NIPT) können schon früh einige Chromosomen-
Abweichungen beim Ungeborenen feststellen. Hierzu wird der Schwangeren 
eine Blutprobe entnommen.  
 
Die Blutprobe wird im Labor untersucht und die im Plasma befindlichen DNA-
Bruchstücke von Mutter und Kind werden isoliert und ausgezählt Aus den im 
Blut der Schwangeren enthaltenen Fragmenten kindlicher DNA wird ermittelt, 
wie hoch beim Kind die Wahrscheinlichkeit für eine Trisomie 21 (Down 
Syndrom), Trisomie 18 (Edwards-Syndrom) oder Trisomie 13 (Pätau-
Syndrom) ist. Zusätzlich kann bestimmt werden, ob beim Kind wie üblich zwei 
Geschlechtschromosomen vorhanden sind oder mehr bzw. nur eins 
(Monosomie X = Turner-Syndrom). Das Ergebnis des Tests liegt in der Regel 
innerhalb von 3-10 Arbeitstagen vor.  
 

Indikation/ 
wann indiziert  

Der NIPT wir vor allem Frauen aus der sogenannten Risikogruppe angeboten, 
die ein auffälliges Ergebnis im Ersttrimester-Test, eine Chromosomen-
Abweichung bei einer früheren Schwangerschaft oder in der Familie haben 
oder die über 35 Jahre alt sind. 

Zeitpunkt:  ab der zehnten Schwangerschaftswoche  
Risiken:  Der Bluttests lässt eine Risiko-Einstufung jedoch keine abschließende 

Diagnose zu, ob bei dem Ungeborenen eine Chromosomen-Abweichung 
vorliegt. Es sind drei verschiedene Befunde möglich und werden für jede 
Chromosomen-Abweichung gesondert angegeben: „niedriges Risiko“, „hohes 
Risiko“ und „unklarer Befund“. 

Aspekte für 
die 
psychosoziale 
Beratung 

Vor der Blutentnahme und nach Vorliegen des Untersuchungsergebnisses 
muss die Ärztin/der Arzt die Schwangere nach den Vorgaben des 
Gendiagnostik-Gesetzes beraten und ihr schriftliches Einverständnis einholen. 
Es geht darum die Frau/das Paar in dieser Situation zu begleiten und bei einer 
informierten Entscheidung zu unterstützen. 
 

Kosten: Bluttests auf Chromosomen-Abweichungen müssen in der Regel selbst 
bezahlt werden. Sie kosten je nach Umfang und Anbieter zwischen ca. 130 bis 
540 Euro plus Kosten für die Beratung und Blutentnahme, (ca. 50 bis 60 €). 
Die genauen Kosten müssen in der Frauenarztpraxis erfragt werden.  
 
Krankenkassen übernehmen die Kosten „nur in begründeten Einzelfällen“ für 
Frauen mit Risikoschwangerschaften nach ärztlicher Beratung. 
 

Quellen/Links: Infobrief Pränataldiagnostik/Präimplantationsdiagnostik/ 
Reproduktionsmedizin; Ausgabe 1 / August 2017 und Ausgabe 2 / Dezember 
2019: NIPT (Nicht invasive Pränataltests) 
https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/praenataldiagnostik/bluttests-
auf-trisomien/ 
 

 

https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/praenataldiagnostik/bluttests-auf-trisomien/
https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/praenataldiagnostik/bluttests-auf-trisomien/


 
 
 
3.3 Invasive Methoden der Pränataldiagnostik(PND) 

3.3.1 Amniozentese – Fruchtwasseruntersuchung  

3.3.2 Plazenta-Punktion – Choriozotten-Biopsie  

3.3.3 Nabelschnurpunktion – Cordozentese oder Chordoznetese 

3.3.4 Fetoskopie  



FAQ   3.3.1  Amniozentese oder Fruchtwasseruntersuchung 

Schlagworte:  Fruchtwasser-Punktion, Fruchtwasseruntersuchung, Ermittlung von 
Fehlbildungen  

Zuordnung: PND,  Invasive PND 

Erläuterung: Bei einer Fruchtwasser-Untersuchung (Amniozentese) wird Frucht-
wasser aus der Fruchtblase entnommen. Die darin enthaltenen Zel-
len des Kindes werden auf Chromosomen-Abweichungen und ver-
erbbare Erkrankungen untersucht. 
Bei der Untersuchung wird eine dünne Hohlnadel durch die Bauch-
decke und die Gebärmutterwand der Schwangeren in die Fruchtbla-
se eingeführt und etwa 15 bis 20 Milliliter Fruchtwasser entnommen. 
Der Eingriff wird per Ultraschall überwacht. Eine örtliche Betäubung 
ist nicht erforderlich. Der Eingriff wird ambulant durchgeführt.  
Die im Fruchtwasser enthaltenen Zellen des ungeborenen Kindes 
werden im Labor vermehrt und auf die Anzahl und Struktur der 
Chromosomen untersucht. Darüber hinaus kann die Konzentration 
der Eiweiße (Alpha-Feto-Protein) und Acetylcholinesterase (ACHE) 
ermittelt und eine DNA-Analyse durchgeführt werden. 

Indikation/wann indi-
ziert 

Ermittlung von Fehlbildungen (Chromosomenanomalien, Gehirn-
oder Rückenmarksfehlbildungen). Wartezeit bis zum Ergebnis ca. 
zwei bis drei Wochen. 
In besonderen Fällen ist ein Schnelltest (FISH-Test) innerhalb von 
etwa zwei Tagen möglich. Mit diesem Test kann die Anzahl der 
Chromosomen 13, 18 und 21 und der Geschlechts-Chromosomen 
des Kindes ermittelt werden. Die Befunde des FISH-Tests sind al-
lerdings nicht hundertprozentig sicher und müssen durch die Ergeb-
nisse der Langzeitkultur bestätigt werden. 

Zeitpunkt:  Ab der 15. SSW 

Risiken:  Die Punktion kann zu Wehen oder zum Abgang von Fruchtwasser 
führen und im schlimmsten Fall eine Fehlgeburt auslösen (0,5% der 
untersuchten Frauen).  
Bei der Fruchtwasser-Punktion ist eine Verletzung des Ungebore-
nen möglich, sie kommt aber äußerst selten vor. 
Mehr als 99 von 100 Frauen erhalten ein zutreffendes Ergebnis. 
Manchmal haben die untersuchten Zellen nicht alle dasselbe Chro-
mosomen-Muster (Mosaik), dann ist der Befund unklar.  
Untersuchungen geben nur bedingt Aufschluss über Art, Schwere-
grad und Ausprägung einer möglichen Beeinträchtigung.  
Manchmal ist keine Auswertung möglich.  
Fehlbildungen, die nicht auf Veränderungen des Chromosomen-
Satzes beruhen (zum Beispiel Fehlbildungen der Extremitäten oder 
auch Spaltbildungen im Gesicht), können mit einer Fruchtwasser-
Untersuchung nicht entdeckt werden. Einige dieser Störungen kön-
nen durch eine Ultraschall-Untersuchung in der Schwangerschafts-
mitte erkannt werden. 

Aspekte für die psy-
chosoziale Beratung : 

Wartezeit bis zum Eintreffen der Befunde wird von Schwangeren 
und ihren Angehörigen häufig als sehr belastend erlebt.  
Der Aufbau einer Beziehung zum Kind kann sich verzögern.  
Bei auffälligen Befunden gibt es in den meisten Fällen keine Thera-
pie. Es kann sich die Frage nach einem Schwangerschaftsabbruch 
stellen. Es geht darum die Frau dabei zu unterstützen hier eine in-

https://www.familienplanung.de/lexikon/fruchtwasser/
https://www.familienplanung.de/lexikon/chromosom/
https://www.familienplanung.de/lexikon/dna-analyse/


formierte Entscheidung treffen zu können  

Kosten: Wenn kein Verdacht auf eine Auffälligkeit in der Entwicklung des 
Kindes besteht, müssen pränataldiagnostische Untersuchungen als 
Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) selbst bezahlt werden. 
Der FISH-Test ist keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen 
und muss in jedem Fall privat bezahlt werden. 
Frauen über 35 haben einen Anspruch auf eine von der Kasse be-
zahlte Fruchtwasseruntersuchung. 

Quellen/Links: https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/praenataldiagnosti
k/fruchtwasser-untersuchung/  
https://www.degum.de/uploads/media/UIM_2013_34_Empfehlungen
DEGUMACundCVS.pdf 

 

https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/praenataldiagnostik/fruchtwasser-untersuchung/
https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/praenataldiagnostik/fruchtwasser-untersuchung/
https://www.degum.de/uploads/media/UIM_2013_34_EmpfehlungenDEGUMACundCVS.pdf
https://www.degum.de/uploads/media/UIM_2013_34_EmpfehlungenDEGUMACundCVS.pdf


FAQ   3.3.2  Plazenta-Punktion oder Chorionzotten-Biopsie  
 

Schlagworte:  Chromosomenveränderungen,  
DAN-Analyse 

Zuordnung: Verfahren der PND, invasiv 
 

Erläuterung: Unter Ultraschallkontrolle wird mit einer 1,5 mm Hohlnadel Gewebe aus den 
Zotten (Chorion) oder der Plazenta entnommen. Die Biopsie kann über 
Scheide und Muttermund oder aber über die Bauchdecke vorgenommen 
werden. Die gewonnenen Gewebeproben können auf Veränderungen des 
Chromosomensatzes untersucht oder es kann eine gezielte DNA-Analyse 
durchgeführt werden. 
 
Die Untersuchung sucht gezielt nach   

• Chromosomenabweichungen 
• Vererbbare Krankheiten (nach DNA-Analyse) 
• Muskel- und Stoffwechselerkrankungen  
• Bestimmung des Geschlechts des Kindes 

Mosaikbefunde können eine Wiederholung der Untersuchung nötig machen. 
Unter einem Mosaikbefund versteht man, dass ein Teil der Zellen einen 
normalen Chromosomensatz hat und ein anderer Teil einen auffälligen 
Chromosomensatz. Mosaikbefunde gibt es nur bei Untersuchung von 
Plazentazellen, nicht bei Untersuchung von kindlichen Zellen. 
Die Ergebnisse liegen nach ein bis acht Tagen vor, ist eine Langzeitkultur 
erforderlich nach etwa zehn Tagen. Eine Langzeitkultur zur Sicherung der 
Ergebnisse sollte immer angeschlossen werden. 
 

Indikation/ 
wann indiziert 

Nach einem auffälligen Ultraschallergebnis (Nackenödem), bei einer 
diagnostizierten Erbkrankheit nach genetischer Beratung, bei Verdacht auf 
eine Stoffwechselerkrankung oder zur Suche nach einer 
Chromosomenveränderung  

Zeitpunkt:  Ab der 11. SSW als Chorionzotten-Biopsie möglich; ab der 14. SSW als 
Plazenta-Biopsie oder Plazentozentese 

Risiken  Erhöhtes Fehlgeburtsrisiko (1,5 – 4 %), Schmerzen und Blutungen nach dem 
Eingriff, in seltenen Fällen - besonders bei einer frühen Anwendung vor der 11. 
SSW kann es zu Missbildungen an Fingern, Zehen, Zunge oder Unterkiefer 
des Kindes führen. 
Fehldiagnosen kommen vor. Eine Beimischung mütterlicher Zellen bei der 
Untersuchung kindlicher Zellen macht eine Wiederholung nötig 
(Mosaikbefund).  
 

Aspekte für 
die 
psychosoziale 
Beratung: 

Es geht darum die Frau dabei zu unterstützen, eine informierte Entscheidung 
treffen zu können  
Bei diagnostischen Befunden gibt es in den meisten Fällen keine Therapie. Es 
kann sich für die Frau (im gesamten Verlauf des Verfahrens) die Frage nach 
einem Schwangerschaftsabbruch stellen.  

Kosten: Wenn kein Verdacht auf eine Auffälligkeit in der Entwicklung des Kindes 
besteht, müssen pränataldiagnostische Untersuchungen als Individuelle 
Gesundheitsleistungen (IGeL) selbst bezahlt werden 

Quellen/Links: SkF Landesverband Bayern e.V.: Wissenswertes zur Pränatalen 
Diagnostik.pdf (Homepage) 
https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/praenataldiagnostik/plazenta-
punktion/ 

 



FAQ   3.3.3  Nabelschnurpunktion – auch Cordozentese  
 

Schlagworte:  - Invasive PND 
 

Zuordnung: Pränataldiagnostik PND 
Erläuterung: Die Nabelschnurpunktion gehört zu den invasiven Verfahren der 

Pränataldiagnostik und wird in Spezialzentren durchgeführt. Der Eingriff wird mit 
Ultraschall überwacht und ist für Kind und Mutter in der Regel schmerzlos.  
 
Bei der Untersuchung wird eine feine Hohlnadel durch die Bauchdecke der 
Schwangeren in die Fruchthöhle zur Nabelschnurvene geführt und kindliches Blut 
entnommen. Das Blut des Kindes wird auf seine Zusammensetzung hin 
untersucht; außerdem werden aus dem Blut gewonnene kindliche Zellen als 
Zellkulturen zur weiteren Untersuchung angelegt.  
 
Das Blut des Kindes wird auf Blutarmut, Rhesus- und Blutgruppenunverträglichkeit 
oder Infektionen hin untersucht. Hier ist eine Behandlung des ungeborenen Kindes 
(z. B. Bluttransfusion) möglich.  Daneben sind auch eine Chromosomen-
untersuchung und eine Gen-Analyse möglich. Voraussetzung hierfür ist eine 
Humangenetischen Beratung und schriftliche Einwilligung der Schwangeren. 
 

Indikation: bei verschiedenen Verdachtsdiagnosen z.B. auf Blutarmut, Röteln oder Nachweis 
einer anderen Infektion, Rhesusunverträglichkeit, Toxoplasmose, Chromosomen-
störungen, Blutgruppenunverträglichkeit oder Stoffwechselstörung 
 

Zeitpunkt:  Die Nabelschnurfunktion kann ab der 18. Schwangerschaftswoche durchgeführt 
werden.  
 

Risiken:  Die Punktion kann Wehen, eine Blutung oder eine Fehlgeburt auslösen (1-3 von 
100 Frauen).  
Neben der Diagnose behandelbarer Erkrankungen können auch Erkrankungen 
festgestellt werden, die nicht behandelbar sind (Chromosomenabweichungen). 
 

Aspekte für 
die 
psychosoziale 
Beratung 

Diese Untersuchung kann Verunsicherungen und ambivalente Gefühle bei der 
Schwangeren auslösen, die in der Schwangerschaftsberatung thematisiert 
werden. Ziel ist die Stabilisierung und Unterstützung der Frau bei einer 
informierten Entscheidung. 
 

Kosten: Bei medizinischer Begründung übernimmt die Krankenkasse die Kosten der 
Untersuchung. 
 

Quellen/Links: https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/praenataldiagnostik/nabelschnur-
punktion/ 
 

 

https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/praenataldiagnostik/nabelschnur-punktion/
https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/praenataldiagnostik/nabelschnur-punktion/


FAQ   3.3.4  Fetoskopie  
 

Schlagworte:  Untersuchung von Fetus und Plazenta zur Diagnostik  
 

Zuordnung: PND, invasiver PND 
 

Erläuterung: Die Fetoskopie ist eine endoskopische Methode in der 
Pränataldiagnostik und wird eher selten in spezialisierten Kliniken 
eingesetzt.  
Bei der Fetoskopie wird ein spezielles Endoskop, das sogenannte 
Fetoskop durch die Bauchdecke in die Gebärmutter und in die 
Fruchtblase eingeführt und ermöglicht die Betrachtung des Fetus, der 
Nabelschnur und der Plazenta. Dieser Eingriff ist besonderen 
Indikationen vorbehalten. Mit sehr dünnen optischen Instrumenten ist es 
möglich, in die Fruchthöhle einzugehen und den Fetus direkt zu 
betrachten. Von besonderem Interesse ist die detaillierte Beurteilung 
zum Beispiel der Hände und Füße (Anzahl der Finger und Zehen) oder 
des Gesichtes zur Klärung seltener genetischer Syndrome.  
Da Ultraschalluntersuchungen sich enorm weiterentwickelt haben und 
mittlerweile auch 3D-Aufnahmen möglich sind, wird eine Fetoskopie 
immer seltener durchgeführt. 
 

Indikation/ 
wann indiziert  

Eine Fetoskopie wird nur noch zur Diagnose seltener Hautkrankheiten 
und für Biopsien durchgeführt.  
Sie wird zur Behandlung des fetofetalen Transfusionssyndroms 
eingesetzt und dient als Grundlage für verschiedene Operationen im 
Bereich der Fetal-Chirurgie, so zum Beispiel zur intrauterinen 
Behandlung einer Spina bifida. 

Zeitpunkt:  Nach vorangegangenen diagnostischen Maßnahmen und vorliegenden 
Befund. 

Risiken:  Dieser Eingriff ist mit einem hohen Risiko für eine Fehlgeburt oder 
Frühgeburt verbunden (etwa 5%) 
 

Aspekte für die 
psychosoziale 
Beratung 

Das pränatal diagnostische Verfahren, der Befund und die Möglichkeit 
eines kurativen Eingriffs kann als belastend erlebt und mit ambivalenten 
Gefühlen gegenüber der Schwangerschaft und dem Kind verbunden 
sein. 
Der Aufbau einer Beziehung zum Kind kann sich verzögern.  
Es geht darum die Frau/das Paar in dieser Situation zu begleiten und 
bei einer informierten Entscheidung zu unterstützen. 
 

Kosten: Bei Vorliegen einer medizinischer Indikation übernimmt die 
Krankenkasse die Kosten. 
 

Quellen/Links: https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/ 
PraenatalDiagnostik.pdf 
https://de.praenatal-medizin.de/diagnostik/diagnostische-
punktionen/fetoskopie/ 
https://flexikon.doccheck.com/de/Fetoskopie 
 

 

https://flexikon.doccheck.com/de/Intrauterin
https://flexikon.doccheck.com/de/Spina_bifida
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/PraenatalDiagnostik.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/PraenatalDiagnostik.pdf
https://de.praenatal-medizin.de/diagnostik/diagnostische-punktionen/fetoskopie/
https://de.praenatal-medizin.de/diagnostik/diagnostische-punktionen/fetoskopie/
https://flexikon.doccheck.com/de/Fetoskopie


 
 
 

4. Reproduktionsmedizin – Kinderwunschbehandlung 
4.1 Definition Kinderwunschbehandlung – Künstliche Befruchtung   

4.2 Methoden der Kinderwunschbehandlung - Künstliche Befruchtung 

4.3 Kryokonservierung  

4.3 Eizell-, Embryonen-, Gebärmutterspende  

4.4 Leihmutterschaft 



FAQ   4.1  Kinderwunschbehandlung  
 

Schlagworte:  - Fruchtbarkeitsstörungen  
- Intrauterine /Extrauterine Insemination 
- Künstliche Befruchtung (ART) 
- Assistierte Reproduktion 
- In-vitro-Fertilisation (IVF)  
- Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) 

 
Zuordnung: Kinderwunschbehandlung 

PID 
 

Erläuterung: Die Voraussetzungen für eine Schwangerschaft sind vielfältig und sie stellt sich 
nicht automatisch mit Beendung von Verhütung ein. Abhängig vom Alter und der 
medizinischen Vorgeschichte der Frau und ihres Partners gilt aus medizinischer 
Sicht eine Wartezeit von einem Jahr als normal.   
Stellt sich die erwünschte Schwangerschaft nicht ein, können Frauen und ihre 
Partner ärztlich Hilfe suchen, um abzuklären, ob Fruchtbarkeitsstörungen 
vorliegen.  
 
Die häufigsten Fruchtbarkeitsprobleme bei Frauen sind hormonelle Störungen 
sowie organische Störungen in und an den Eileitern oder den Eierstöcken.  
Die häufigste männliche Fruchtbarkeitsstörung besteht darin, dass nicht 
genügend intakte und gut bewegliche Spermien produziert werden oder die 
Spermien sich nicht mit der Samenzellflüssigkeit vermischen können, weil die 
Samenwege teilweise oder ganz verschlossen - oder nicht vollständig angelegt - 
sind. 
 
Hier gilt es, mögliche Ursachen für die Fruchtbarkeitsstörung zu erkennen und 
diese, wenn möglich zu behandeln. Lässt sich die Fruchtbarkeit nicht 
verbessern oder sind die Ursachen der Fruchtbarkeitsstörung nicht 
behandelbar, besteht die Möglichkeit, Ei- und Samenzellen den Weg zueinander 
zu erleichtern. Das geschieht mithilfe von Techniken der künstlichen 
Befruchtung (assistierte Reproduktion - ART). Welches Verfahren geeignet ist, 
hängt sowohl von den Befunden des Mannes als auch der Frau ab. Die 
Entscheidung betrifft immer das Paar.  
Zu den Verfahren der ART gehören die Intrauterine Insemination (IUI), die In-
vitro-Fertilisation (IVF) und vor allem die Intrazytoplasmatische 
Spermieninjektion (ICSI). 
 

Indikation/wann 
indiziert 

Wenn sich eine Schwangerschaft nicht von selbst einstellt und/oder 
Fruchtbarkeitsstörungen bei der Frau oder ihrem Partner bekannt sind. 

Zeitpunkt:  Nach Diagnose von Fruchtbarkeitsstörungen 
Risiken:  Ungewissheit, ob die künstliche Befruchtung zu einer Schwangerschaft bzw. zu 

einer Lebendgeburt eines Kindes führt (z.B. Eileiterschwangerschaft, 
Fehlgeburt) 
Erfolgschancen hängen von persönlichen Voraussetzungen ab (z.B. Art der 
Fruchtbarkeitsstörung, Dauer der ungewollten Kinderlosigkeit, Alter der Frau 
/des Mannes, seelische Aspekte).  
Behandlung mit Hormonpräparaten zur Stimulierung der Eizellreifung sowie die 
verschiedenen Eingriffe zur Diagnostik und Therapie sind nicht ohne Risiko. 
Die Kinderwunsch-Behandlung kann die Frau, den Mann und ihre Beziehung 
zueinander (u.a. sexuelle Beziehung) ernsthaft belasten. 
Eine künstliche Befruchtung kann teuer werden. Die Krankenkassen 



übernehmen die Kosten nur unter bestimmten Voraussetzungen und nur 
anteilig. 

Aspekte für die 
psychosoziale 
Beratung  

Ein unerfüllter Kinderwunsch belastet Paare in vielfältiger Weise. Dies kann sich 
für Frauen und Männer in unterschiedlicher Weise ausdrücken und stellt oftmals 
eine emotionale Krise im Leben des Paares dar. Unfruchtbarkeit ist mit 
Verunsicherung, Verlusterfahrung und einer Vielzahl von unangenehmen 
Emotionen verbunden (Trauer, Angst, Schmerz …). Während einer 
Kinderwunschbehandlung entstehen darüber hinaus starke psychische 
Belastungen, die während der Wartezeiten nach Embryotransfer und bei 
ausbleibendem Erfolg zunehmen. Die Verarbeitung des Kinderwunsches, die 
Bedeutung für das Paar, Vermittlung von Informationen zur assistierten 
Reproduktion und Unterstützung und Begleitung während der belastenden 
Behandlungszeit sind wichtige Themen in der Beratung. 
 

Kosten: https://www.informationsportal-kinderwunsch.de/unterstuetzung-foerder-check/ 
Gesetzliche Krankenversicherung 
Künstliche Befruchtung ist eine Paarbehandlung, das bedeutet, dass die 
jeweilige Krankenkasse und die Krankenkasse des/der Partner_in die Kosten 
anteilig tragen. Das Paar muss folgende Voraussetzungen nach § 27a SGB V 
erfüllen: 

•   die Unfruchtbarkeit muss ärztlich festgestellt worden sein 
•   die Erfolgsaussicht der Kinderwunschbehandlung muss attestiert sein 
•   es dürfen ausschließlich die Ei- und Samenzellen des Ehepartners bzw. der 

Ehepartnerin verwendet werden 
•   vor Behandlung muss eine medizinische oder psychosoziale Beratung 

stattgefunden haben 
•   die Frau muss zwischen 25 und 40 Jahren alt sein, der Mann zwischen 25 

und 50 Jahren 
Sind die Voraussetzungen erfüllt, zahlen die gesetzlichen Krankenkassen 50% 
der Kosten für bis zu drei Behandlungen. 

Private Krankenversicherung 
Für privat Versicherte gilt das „Verursacherprinzip“: Eine Krankheit im Sinne 
der Versicherungsbedingungen liegt nur bei demjenigen Ehepartner vor, der 
fortpflanzungsunfähig ist. Ist beispielsweise bei dem Mann die 
Fortpflanzungsunfähigkeit diagnostiziert worden – etwa bei einem 
eingeschränkten Spermiogramm – übernimmt ausschließlich seine 
Versicherung die anfallenden Kosten. Darüber hinaus sind die Bestimmungen 
der privaten Krankenkassen sehr unterschiedlich.  
Paare sollten sich frühzeitig über die Möglichkeiten und Details der 
Kostenübernahme informieren. 

 
SGB II – keine Darlehnsgewährung nach § 24 —I(Abweichende Erbringung 

von Leistungen) 
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=LSG%20Berlin-
Brandenburg&Datum=01.07.2016&Aktenzeichen=L%2026%20AS%201421/16 

LSG Berlin Brandenburg; Urteil vom 26.05.2016 L 31 AS 247/15 In FEVS 68 
(2017) S. 225 f ; § 24 SGB II Darlehen: Künstliche Befruchtung; 
unabweisbarer Bedarf 
Ergebnis: Ablehnend  

1. Hinweis auf Entscheidungsgründe des SG v. 09.12.2015 mit 
aufgezeigter Rechtsprechung des BVerfG  

2. Die Leistung der künstlichen Befruchtung ist keine notwendige 

https://www.informationsportal-kinderwunsch.de/unterstuetzung-foerder-check/
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=LSG%20Berlin-Brandenburg&Datum=01.07.2016&Aktenzeichen=L%2026%20AS%201421/16
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=LSG%20Berlin-Brandenburg&Datum=01.07.2016&Aktenzeichen=L%2026%20AS%201421/16


medizinische Therapie, sondern betrifft vorrangig die Wünsche eines 
Versichteten für seine individuelle Lebensgestaltung  

 
Bezuschussung durch den Bund - Wie hoch ist die Förderung? 
www.informationsportal-kinderwunsch.de 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stellt seit 
April 2012 finanzielle Mittel zur Unterstützung ungewollt kinderloser Paare 
zur Verfügung. Diese sind daran geknüpft, dass sich das Bundesland, in dem 
das Paar seinen Hauptwohnsitz hat, in mindestens gleicher Höhe wie der 
Bund an den Behandlungskosten beteiligt.  
Mithilfe dieser Zuschüsse, die die Kostenbeteiligungen der 
Krankenversicherungen ergänzen, sinkt der Eigenanteil an den 
Behandlungskosten (in der Regel für die ersten drei Behandlungszyklen). Der 
Bund übernimmt dabei maximal 25 Prozent des, den Paaren nach 
Abrechnung mit der Krankenkasse verbleibenden, Eigenanteils. Zusammen 
mit der Kostenbeteiligung der gesetzlichen Krankenkassen, kann der 
Eigenanteil für Paare bei den ersten drei Behandlungen auf bis zu einem 
Viertel, bei der vierten auf bis zur Hälfte der Kosten gesenkt werden. 
Paaren, die in nichtehelicher Lebensgemeinschaft leben, wird künftig 
Zuwendungen für die erste bis dritte Behandlung in Höhe von bis zu 12,5 
Prozent und für die vierte Behandlung in Höhe von bis zu 25 Prozent des 
Selbstkostenanteils gewährt. 
Der unterschiedlich hohe Selbstkostenanteil bei verheirateten und 
unverheirateten Paaren kommt dadurch zustande, dass nur verheiratete 
Paare die Leistungen der GKV gemäß § 27a SGB V erhalten können. 

Bezuschussungsmöglichkeiten durch die Länder 
Bisher nehmen die Länder Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen an der Bundesinitiative teil. Dabei gelten in jedem Bundesland 
unterschiedliche Bedingungen für eine finanzielle Unterstützung bei 
Kinderwunschbehandlungen. Auch Art und Höhe der Zuwendungen variieren.  

Quellen/Links: https://www.familienplanung.de/kinderwunsch/ 
 
www.informationsportal-kinderwunsch.de 
 
https://www.bkid.de/ 
 

 

http://www.informationsportal-kinderwunsch.de/
https://www.familienplanung.de/kinderwunsch/
http://www.informationsportal-kinderwunsch.de/
https://www.bkid.de/


FAQ   4.2.1  Insemination / Samenübertragung  
 

Schlagworte:  − homogene Insemination 
− heterogene Insemination 
− intra-uterine Insemination (IUI) 

Zuordnung: Kinderwunsch-Behandlung  
Erläuterung: Bei der Insemination (Samenübertragung) werden Samenzellen 

direkt in die Gebärmutter der Frau eingebracht. So sollen die 
Samen die Eizelle schneller und in größerer Menge erreichen, als 
nach einem Geschlechtsverkehr (intra-uterin). Durch die vorherige 
Behandlung der Samenprobe im Labor und die Stimulierung der 
Eierstöcke, liegt die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit höher als 
bei normalem Geschlechtsverkehr. 
Die Insemination kann homogen (Spendersamen des Partners) 
oder heterogen (Spender, z.B. Samenbank oder soziales Umfeld) 
erfolgen.  
Wichtig bei einer Insemination sind folgende Punkte: 
1. Bestimmung des Zeitpunktes  

Der Eingriff muss kurz vor dem Eisprung oder am Tag des 
Eisprungs stattfinden. Der Zeitpunkt des Eisprungs wird mit 
Ultraschalluntersuchungen und Hormonkontrollen ermittelt. 

2.Aufbereitung des  Spermas 
Bei der Insemination wird frisches oder kryokonserviertes 
(„tiefgefrorenes“) Sperma benutzt. Bei frischem Sperma 
(homologe Insemination) gibt der Partner an dem Tag eine 
Samenprobe ab, die sofort im Labor aufbereitet wird, um 
möglichst viele vorwärtsbewegliche Samenzellen heraus zu 
filtern. 

3.Einführung der Samenflüssigkeit  
Die aufbereitete Samenflüssigkeit wird über einen weichen 
Katheter direkt in die Gebärmutterhöhle der Frau injiziert. Dies ist 
der dezidierte Vorgang der intra-uterinen Insemination (IUI). Die 
Behandlung dauert nur wenige Minuten und ist für die Frau 
schmerzfrei. 

Besonderheit: Hormonelle Stimulation 
 Die Insemination kann im sogenannten Spontanzyklus der Frau, 
also in ihrem natürlichen Zyklus, durchgeführt werden. Allerdings 
sind die Erfolgsaussichten etwas besser, wenn die Reifung der 
Eizellen durch niedrig dosierte Hormonpräparate unterstützt und 
der Eisprung gezielt ausgelöst wird (hormonelle Stimulation). 
 
Die Erfolgsquote liegt pro Behandlungszyklus und zusätzlicher 
hormoneller Stimulation bei etwa 15%. Ist die Zeugungsfähigkeit 
des Mannes zu stark eingeschränkt, bleibt diese jedoch 
wirkungslos und eine extra-uterine künstliche Befruchtung (In-Vitro-
Fertilisation oder ICSI) kommt infrage. 

Indikation/ 
wann indiziert 

- bei Frauen mit einer guten Eizellreserve  
- bei Frauen mit einem unregelmäßigen Eisprung 
- bei Männern mit leichter oder mittelschwerer Anomalie in der 

Spermienqualität  



- bei Männern die Träger einer genetisch übertragbaren Krankheit 
sind 

Zeitpunkt Eingriff kurz vor dem Eisprung oder am Tag des Eisprungs 
Risiken oder 
Nebenwirkungen:  

Die Risiken bei einer künstlichen Besamung ohne hormonelle 
Stimulation sind gering. Durch die Verwendung von weichen und 
flexiblen Kathetern kann eine Verletzung der Gebärmutter bei der 
Insemination praktisch immer vermieden werden. 
Wird vor dem Eingriff eine hormonelle Stimulation durchgeführt, ist 
die Wahrscheinlichkeit einer Mehrlingsschwangerschaft erhöht.  
Möglich ist auch eine Belastung des Körpers durch 
Hormonpräparate, die in seltenen Fällen zu einem 
Überstimulationssyndrom führt. Dabei können unter anderem 
Übelkeit, starke Bauchschmerzen, Atemnot oder 
Flüssigkeitsansammlungen im Bauchraum auftreten. In seltenen 
schweren Fällen ist eine Klinikbehandlung notwendig. 
Die Hormonbehandlung geht oft mit einer hohen psychischen 
Belastung einher. 

Kosten: Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland übernehmen in 
der Regel 50 Prozent der Kosten für den Eingriff. Allerdings nur 
unter ganz speziellen Voraussetzungen und für eine begrenzte 
Anzahl von Versuchen. Diese Rahmenbedingungen sind jedoch 
von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. 
Gesetzlich Versicherte haben nach §27a SGB V einen 
gesetzlichen Anspruch darauf, dass sich ihre Krankenkasse an 
„Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft“ beteiligt. 
Voraussetzung hierzu ist ein Behandlungsplan mit anfallenden 
Kosten. 
Im Allgemeinen werden 50 Prozent der Behandlungs- und 
Medikamentenkosten für insgesamt 

• 8 Zyklen einer Insemination ohne vorherige hormonelle 
Stimulation plus 

• 3 Zyklen einer Insemination mit hormoneller Stimulation  
    plus 
• 3 Zyklen einer IVF oder einer ICSI-Behandlung. 

übernommen. 
Quellen/Links: https://www.familienplanung.de/kinderwunsch/behandlung/die-

samenuebertragung/ 
https://www.informationsportal-kinderwunsch.de/index.php?id=8 
https://vivaneo-ivf.com/de/kinderwunschzentrum-
wiesbaden/behandlung/insemination 
 

 

https://www.familienplanung.de/kinderwunsch/behandlung/die-samenuebertragung/
https://www.familienplanung.de/kinderwunsch/behandlung/die-samenuebertragung/
https://www.informationsportal-kinderwunsch.de/index.php?id=8
https://vivaneo-ivf.com/de/kinderwunschzentrum-wiesbaden/behandlung/insemination
https://vivaneo-ivf.com/de/kinderwunschzentrum-wiesbaden/behandlung/insemination


FAQ 4.2.2 In Vitro Fertilisation 
 

Schlagworte:  Künstliche Befruchtung, ICSI 
 

Zuordnung: Reproduktionsmedizin 
 

Erläuterung: Bei der In-vitro-Fertilisation (IVF) findet die Befruchtung nicht 
im Körper der Frau statt, sondern im Labor. Die Behandlung 
erstreckt sich häufig über mehrere Wochen.  
Bei der IVF ist fast immer eine Hormonbehandlung der Frau 
notwendig. Zu Beginn der Behandlung steht in den meisten 
Fällen die sogenannte Downregulation. Dabei unterdrücken 
Hormonpräparate die körpereigene Hormonausschüttung der 
Frau und verhindern so einen unkontrollierten Eisprung. Je 
nach Behandlungsschema beginnt bis zu 14 Tage später die 
gezielte hormonelle Stimulation der Eierstöcke. Sie soll die 
Eierstöcke dazu anregen, mehrere Eibläschen gleichzeitig 
reifen zu lassen. Dadurch erhöhen sich die Chancen, mehrere 
befruchtungsfähige Eizellen zu gewinnen.  
Für die Hormonstimulation werden Hormonpräparate gespritzt 
oder als Tablette eingenommen. In den meisten Fällen wird 
im Vorfeld ein Präparat mit dem Hormon FSH 
(follikelstimulierendes Hormon) gespritzt. Dies kann die Frau 
auch selbst übernehmen. Etwa eine Woche nach Beginn der 
Hormonstimulation werden mehrmals im Ultraschall die Größe 
und Reife der sich entwickelnden Eizellen kontrolliert und die 
Hormonwerte im Blut bestimmt. Sind die Eizellen herangereift, 
beendet die Frau die Hormoneinnahme. Mit einer Injektion 
des Hormons HCG (humanes Choriongonadotropin) oder 
eines GnRH-Agonisten wird etwa neun bis elf Tage nach 
Beginn der Stimulation der Eisprung eingeleitet. 
In manchen Fällen braucht es keine hormonelle Stimulation 
der Eierstöcke. Die In-vitro-Fertilisation findet dann im 
natürlichen Menstruationszyklus der Frau statt. 
Etwa 36 Stunden nach dem Eisprung werden die 
befruchtungsfähigen Eizellen mithilfe einer feinen Nadel aus 
dem Eierstock entnommen und mit Samenzellen des Partners 
zusammengeführt. Der Eingriff wird gewöhnlich über die 
Scheide durchgeführt und per Ultraschall am Bildschirm 
verfolgt. In seltenen Fällen werden die Eizellen per 
Bauchspiegelung gewonnen. Die Frau erhält bei Bedarf 
Beruhigungs- oder Schmerzmittel und eine kurze Vollnarkose. 
Gelingt die Befruchtung und entwickeln sich die befruchteten 
Eizellen weiter, werden ein bis höchstens drei Embryonen 
wieder in die Gebärmutter übertragen. Vor dem Hintergrund 
der gesetzlichen Regelungen dürfen in Deutschland bis zu 
drei Eizellen in die Gebärmutter übertragen werden.  
 
Die Befruchtung im Labor  
Am Tag der Eizell-Entnahme wird frisches oder tiefgefrorenes 
(kryokonserviertes) Sperma des Partners benötigt. 



Bei einer starken Fruchtbarkeitsstörung des Mannes kann 
auch durch eine Hodenbiopsie gewonnenes und 
anschließend tiefgefrorenes (kryokonserviertes) Sperma 
zeitgerecht aufgetaut werden.  
Bevor Samen und Eizelle zusammengebracht werden 
können, wird die Samenflüssigkeit im Labor aufbereitet. Ziel 
ist es, die Befruchtungsfähigkeit der Samenzellen zu 
verbessern und möglichen allergischen Reaktionen der Frau 
vorzubeugen. Anschließend bringt man Eizellen und 
Samenzellen in einer Nährflüssigkeit zusammen und gibt sie 
in einen Brutschrank. Hier soll es zur Befruchtung der Eizellen 
kommen. 
 

Indikation/wann 
indiziert 

Störungen bei der Fruchtbarkeit des Mannes und/oder der 
Frau 
 

Risiken:  Da in seltenen Fällen der Hormonstimulation eine 
Überstimulation der Eierstöcke auftreten kann, muss die 
Behandlung ärztlich gut überwacht werden. Nach der 
Punktion können leichte Blutungen auftreten.   

Aspekte für die 
psychosoziale 
Beratung 

Bei einem gesunden Paar beträgt die Chance auf eine 
Schwangerschaft innerhalb eines Zyklus etwa 20 bis 25 
Prozent. Die Chancen, durch eine In-vitro-Fertilisation nach 
Embryonenübertragung schwanger zu werden, liegen bei 
etwa 28 Prozent. Nach der vierten Behandlung sind etwa 70 
Prozent der Frauen schwanger. Zudem sind die Ergebnisse 
deutlich von individuellen Gegebenheiten wie Alter oder 
Körpergewicht der Frau abhängig. Bei Frauen über 40 liegt 
die Erfolgsrate deutlich niedriger. 

Kosten: Die Insemination mit hormoneller Stimulation kostet rund 
1.000 Euro (ohne die Kosten für Medikamente, rund 750 
Euro). Bei der In-Vitro-Befruchtung liegen die Kosten bei rund 
3.000 Euro pro Zyklus. (Siehe auch FAQ   4.1) 

Quellen/Links: https://www.kindeshalb.de/welche-krankenkasse-uebernimmt-
kuenstliche-befruchtung 
 

 

 

https://www.kindeshalb.de/welche-krankenkasse-uebernimmt-kuenstliche-befruchtung
https://www.kindeshalb.de/welche-krankenkasse-uebernimmt-kuenstliche-befruchtung


FAQ 4.2.3  Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) 
 

Schlagworte:  Samenspende, Kinderwunsch, künstliche Befruchtung 
 

Zuordnung: Künstliche Befruchtung 
 

Erläuterung: Insemination ist die gängigste Methode zur künstlichen Befruchtung 
und wird mittlerweile weltweit angewendet. Die Auswahl der 
Spermien erfolgt in der Regel aufgrund ihrer Morphologie und 
Beweglichkeit. Auch mit wenigen und sogar unbeweglichen 
Samenzellen kann eine Befruchtung gelingen, da die Samenzelle in 
Vitro direkt in das Innere der Eizelle injiziert wird. 
Die Stimulationsbehandlung von Eizellen ist wie die für die In-vitro-
Fertilisation. Auch die Eizellgewinnung ist nicht anders. Die 
Spermieninjektion (Mikroinsemination) wird unter einem 
hochauflösenden Spezialmikroskop mit feinsten Glaskapillaren 
durchgeführt. Nach der Injektion wird die Eizelle in ein Nährmedium 
gegeben und einen Tag in den Brutschrank gegeben. Dann findet 
eine Überprüfung statt. Bei erfolgreicher Befruchtung werden die 
Embryonen anschließend in die Gebärmutter zurückgegeben.  
 

Indikation/wa
nn indiziert 

Die ICSI findet Anwendung wenn vorangegangene In-vitro-
Fertilisations-Versuche erfolglos blieben, der Mann eine schlechte 
Spermienqualität aufweist (Teratospermie, Asthenospermie) oder  
bei zu geringer Spermienmenge (Oligospermie). 
 

Grafische 
Darstellung: 

 
Aspiration des ausgewählten Spermiums mit der Stechkanüle 

 
Punktion der Eizelle. Diese wird links von einer Saugkanüle 
festgehalten, rechts wird sie mit der Stechkanüle punktiert (Kreis). 
Die Zellmembran dellt sich schon weit nach innen ein, ist aber noch 
nicht durchstochen. 

 
Injektion des Spermiums durch die Stechkanüle in das Ooplasma. 
Dieser Vorgang ist noch nicht mit der Befruchtung identisch, diese 
erfolgt später von selbst (oder – in bis 20 % – nicht). 

Kosten: Die Kosten hängen von der Methode, der Anzahl der Zyklen und den 
eingesetzten Medikamenten ab. Die gesetzlichen und privaten 
Krankenkassen übernehmen zwar in vielen Fällen einen Teil der 
anfallenden Kosten, meist aber nicht die Kosten komplett. In aller 
Regel müssen Sie daher einen Teil der Gesamtkosten selbst tragen. 
Unter bestimmten Voraussetzungen und je nach Bundesland 
bezuschusst der Staat die Behandlung. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Aspiration_(Medizin)
https://de.wikipedia.org/wiki/Spermium
https://de.wikipedia.org/wiki/Eizelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Zytoplasma
https://de.wikipedia.org/wiki/Befruchtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Tr_icsi_02.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Tr_icsi_03.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Tr_icsi_05.jpg


Quellen/ 
Links: 

https://www.familienplanung.de/kinderwunsch/recht-und-
finanzen/kosten-fruchtbarkeitsbehandlung/ 
www.krankenkassen.de › kuenstliche-befruchtung 
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_Befruchtung#Donog
ene_bzw._heterologe_Insemination 

 

 



FAQ   4.2.4 Mitochondrien Ersatztherapie  
 

Schlagworte:  Kinderwunsch, künstliche Befruchtung  
Erbgut, Erbkrankheiten, mitochondrialer Gendefekt, Mitochondrien Spende  
 

Zuordnung: Reproduktionsmedizin und Kinderwunschbehandlung  
Erläuterung: Jede unserer Körperzellen trägt in ihrem Kern DNA. Neben dieser Kern-

DNA gibt es noch einen zweiten Erbgut-Strang – die Mitochondrien.  
Mitochondrien sind kleine Zellorganellen und werden auch als Kraftwerk 
der Zelle bezeichnet, da sie die Funktion haben, den universellen 
Energieträger für alle Zellen (Adenosintriphosphat (ATP)) zu produzieren. 
Mitochondrien werden über die Eizelle – also über die Mutter – an die 
Nachkommen weitergegeben  
Mitochondrien besitzen eine eigene DNA und vermehren sich unabhängig 
von ihrer Mutterzelle.  
Genau wie bei der Kern-DNA, die Träger von 22 000 Genen ist, kann es 
auch bei den 37 Genen der mütterlichen mitochondrialen DNA Mutationen 
geben. Fehlfunktionen der Mitochondrien, lösen schwerwiegende 
Erkrankungen aus und führen zum Versagen des zellulären 
Energiestoffwechsels. Insbesondere Zellen, die einen hohen Energiebedarf 
haben, wie z.B. Muskel- und Nervenzellen sind betroffen. Aber auch 
Schädigungen des Herzens, der Augen und des Innenohrs, des Magen-
Darm-Traktes, der Leber oder der Bauchspeicheldrüse können Folgen 
sein. Etwa eines von 5000 Kindern kommt mit fehlerhaften Mitochondrien 
zur Welt. Eine ursächliche Therapie gibt es derzeit nicht, behandelt werden 
die Symptome. 
Mit der Mitochondrien Ersatztherapie sollen Mütter, die ein hohes Risiko 
haben, eine schwere mitochondriale Erbkrankheit weiterzugeben, die 
Chance auf ein gesundes Kind bekommen. Bei der Mitochondrien 
Ersatztherapie - auch als Mitochondrien-Spende bezeichnet - findet ein 
Austausch der Erbinformation einer Eizelle statt. Dabei wird das 
Erbmaterial der biologischen Eltern mit dem einer Spenderin kombiniert 
Die Voraussetzung für eine solche Ersatztherapie ist immer eine 
künstliche Befruchtung, da im Kontext der Befruchtung eine Gentherapie 
erforderlich ist. Derzeit sind zwei Behandlungsvarianten möglich. Der 
Austausch von Eizellen kann entweder kurz vor oder nach der Befruchtung 
erfolgen. 
Verfahren  
Aus der Eizelle der Mitter mit defekten Mitochondrien wird das genetische 
Material - mit Ausnahme der 37 Mitochondrien – entnommen und in die 
Eizelle einer gesunden Spenderin transferiert. Aus der Eizelle der 
gesunden Spenderin wird das im Zellkern vorhandene Erbgut entfernt 
sodass nur noch die Mitochondrien vorliegen.. Die so gebildete 
zusammengeführte neue Eizelle wird dann per In-Vitro-Fertilisation (IVF) 
mit dem Spermium des Vaters befruchtet. Der so gebildete „Nachwuchs“ 
trägt dann 22.000 Gene der leiblichen Eltern und 37 Mitochondrien der 
Spenderin in sich (Drei-Eltern-Baby).  
Ein Mitochondrien-Transfer ist in Deutschland nach dem 
Embryonenschutzgesetz nicht erlaubt, da es sich um einen Eingriff in die 
Keimbahn handelt und somit auch eine Weitervererbung an die folgenden 
Generationen möglich wäre.  



Indikation Vorliegen eines Mitochondrien-Defekts/ einer mitochondrialen Erbkrankheit 
bei der Mutter  

Zeitpunkt Bei Kinderwunsch und vor einer IVF 
Risiken Es besteht das medizinische Risiko, das es während der Behandlung 

technisch nicht immer gelingt, den Zellkern aus der Eizelle der Mutter ohne 
vollständige Entfernung der mütterlichen Mitochondrien zu übertragen. 
Neuere Studien deuten an, dass sich die defekten Mitochondrien im Laufe 
der Zeit anreichern und die Krankheit erneut auslösen können. Die 
Mitochondropathie wäre dann nicht geheilt, sondern ihr Ausbruch nur nach 
hinten verschoben. 

Aspekte für 
die 
psychosozial
e Beratung  

Dieses Verfahren ist rechtlich fraglich (in Deutschland nicht erlaubt) und 
ethisch umstritten. Die entstandene Eizelle hat das Erbgut von zwei 
Frauen: Den Zellkern mit der mütterlichen DNA und die mitochondriale 
DNA der anonymen Spenderin.  

Kosten: Derzeit bei ca. 10 000 € 
Quellen/Link
s: 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/73950/Drei-Eltern-Baby-
Mitochondrien-Transfer-nur-teilweise-erfolgreich 
https://www.wissensschau.de/reproduktionsmedizin/mitochondrie
n_spende_kuenstliche_befruchtung.php 
 

 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/73950/Drei-Eltern-Baby-Mitochondrien-Transfer-nur-teilweise-erfolgreich
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/73950/Drei-Eltern-Baby-Mitochondrien-Transfer-nur-teilweise-erfolgreich
https://www.wissensschau.de/reproduktionsmedizin/mitochondrien_spende_kuenstliche_befruchtung.php
https://www.wissensschau.de/reproduktionsmedizin/mitochondrien_spende_kuenstliche_befruchtung.php


FAQ 4.3. Kryokonservierung 
Schlagworte Einfrieren von Ei- und Samenzellen, Künstliche Befruchtung, IVF und 

ICSI,  
Zuordnung: Reproduktionsmedizin und Kinderwunschbehandlung 
Erläuterung: Es ist möglich Ei- und Samenzellen einfrieren zu lassen um sie zu 

konservieren. Auch im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung 
können überzählige befruchtete Eizellen im Vorkernstadium 
konserviert werden um sie zu  einem späteren Zeitpunkt verwenden 
zu können. 
Durch die Lagerung in Stickstoff bleiben die Zellen nahezu 
unbegrenzt haltbar.  
Während kryokonservierte Samenzellen nach jahrelanger Lagerung 
nahezu gleich befruchtungsfähig bleiben, ist dies bei Eizellen anders. 
Die Schwangerschaftsraten sind nach Kryokonservierung von 
Eizellen deutlich niedriger als bei der Verwendung von frischen 
Eizellen.  
Erkenntnisse über ein erhöhtes Missbildungsrisiko konnten bisher 
nicht nachgewiesen werden.. 

Indikation/wa
nn indiziert 

Erhaltung der Fruchtbarkeit/Zeugungsfähigkeit für eine spätere 
Schwangerschaft. Im Rahmen einer künstlichen Befruchtung (IVF) 
oder (ICSI) 

Zeitpunkt:  Bei einer Krebserkrankung, bei späterem Kinderwunsch  
Risiken:  Geringere Schwangerschaftsrate 
Aspekte für 
die 
psychosozial
e Beratung: 

Es geht eher um Informationen zu Verfahren, Möglichkeiten, 
Chancen und Risiken der Kryokonservierung.  

Kosten: Die Kosten werden in der Regel weder von den gesetzlichen noch 
von den privaten Krankenkassen übernommen. Für die notwendigen 
Voruntersuchungen und die Durchführung der Kryokonservierung 
muss mit einmaligen Kosten von ca. 300-500€ und Lagerungskosten 
in Höhe von ca. 20€ pro Monat gerechnet werden.  
Seit Juli2020 werden die Kosten für die Kryokonservierung von Ei- 
und Samenzellen unter bestimmten Voraussetzungen von den 
gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Damit soll Versicherten 
die Erfüllung eines Kinderwunsches nach keimzellschädigender 
Therapie durch künstliche Befruchtung ermöglicht werden.   
 

Quellen/Links
: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/kryokonservierung.ht
ml 
https://www.familienplanung.de/kinderwunsch/behandlung/kryokonse
rvierung/ 
 

 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/kryokonservierung.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/kryokonservierung.html
https://www.familienplanung.de/kinderwunsch/behandlung/kryokonservierung/
https://www.familienplanung.de/kinderwunsch/behandlung/kryokonservierung/


 
 
 
4.4 Eizell-, Embryonen-, Gebärmutterspende  

4.4.1 Eizellspende 
4.4.2 Embryonenspende 
4.4.3  Gebärmutterspende 

 



FAQ   4.4.1 
 

Eizellenspende  

Schlagworte:  Eizellenspende, Fruchtbarkeit, (unerfüllter) Kinderwunsch, Embryonen-
spende, Leihmutterschaft, biologische Elternschaft, soziale Elternschaft 

Zuordnung: Reproduktionsmedizin  
Erläuterung: Die Eizellspende ist eine Behandlung der assistierten Reproduktion, die 

aus einer In-vitro-Fertilisation (IVF) mit Eizellen einer Spenderin besteht. 
Mit Hilfe dieser Technik können Frauen schwanger werden, die ihre 
eigenen Eizellen aus verschiedenen Gründen nicht verwenden können. 
Die Eizellen der Spenderin werden mit dem Sperma des Partners oder 
fallweise mit Spendersamen befruchtet. Einer der Embryonen wird 
ausgewählt und in die Gebärmutter der Patientin übertragen. 
Im deutschen Embryonenschutzgesetz §1 ist geregelt, dass 
Eizellenspenden verboten sind: … „Mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer […] 
2. es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu 
befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der 
die Eizelle stammt 
(3) Nicht bestraft werden  
1. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2 und 6 die Frau, von der die 
Eizelle oder der Embryo stammt, sowie die Frau, auf die die Eizelle 
übertragen wird oder der Embryo übertragen werden soll“. 
Da die Eizellspende in europäischen Nachbarländern allerdings nicht 
verboten  ist (z.B. Österreich, Spanien), ist der sog. Kinderwunsch-
Tourismus auch in diesem Kontext ein Thema. 

Indikation (unerfüllter) Kinderwunsch 
Zeitpunkt:  Medizinisch jederzeit möglich 
Risiken:  Da die Spende in Deutschland illegal ist, gilt es diesen Fakt klar als 

Risiko zu benennen. Neben den psychosozialen Folgen gibt es (weitere) 
Risiken zu bedenken, wie z.B. mögliche Kosten(fallen) und juristische 
Unklarheiten. Die psychosozialen Folgen können sich neben dem 
moralischen Konflikt in zahlreichen Facetten zeigen. So kann es z.B. 
Phantasien über die Spenderin und den Prozess selbst geben und auch 
die Auseinandersetzung mit sozialer und biologischer Elternschaft kann 
Konflikte beinhalten.Wichtig ist es, neben der elterlichen Psyche auch 
an das (zukünftige) Kind und dessen Wohl zu denken. 

Aspekte für 
die 
psychosozial
e Beratung  

Zum derzeitigen Zeitpunkt illegal. Über eine Überarbeitung des 
Embryonenschutzgesetzes von 1990 wird stark diskutiert. Argument ist 
vor allem, dass sich im medizinischen Bereich sehr viel verändert hat 
und das Gesetz somit nicht mehr der faktischen Lebenswirklichkeit 
entspricht. 

Quellen/ 
Links  

https://ivi-fruchtbarkeit.de/assistierten-reproduktion-
behandlungen/eizellenspende/  
https://www.gesetze-im-internet.de/eschg/BJNR027460990.html  
https://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/Fachpublikationen/expertise_
reproduktives_reisen.pdf  

 

https://ivi-fruchtbarkeit.de/assistierten-reproduktion-behandlungen/eizellenspende/
https://ivi-fruchtbarkeit.de/assistierten-reproduktion-behandlungen/eizellenspende/
https://www.gesetze-im-internet.de/eschg/BJNR027460990.html
https://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/Fachpublikationen/expertise_reproduktives_reisen.pdf
https://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/Fachpublikationen/expertise_reproduktives_reisen.pdf


FAQ   4.4.2  Embryonenspende 
 

Schlagworte:  (unerfüllter) Kinderwunsch, PID, PND, Kinderwunschbehandlung, 
Spende, Embryo,  

Zuordnung: Reproduktionsmedizin 
 

Erläuterung: Während einer Kinderwunschbehandlung entstehen auf legalem 
Wege Embryonen bzw. befruchtete Eizellen, die der 
Kinderwunschpatientin nicht eingesetzt, sondern, für eine etwaige 
spätere Verwendung, tiefgefroren werden. 
(Genaugenommen wird die befruchtete Eizelle kurz vor der 
Verschmelzung der Zellkerne tiefgefroren, was bedeutet, dass es 
sich definitorisch nicht um einen Embryo handelt. Würde der 
Vorgang der Verschmelzung nicht durch das Einfrieren 
unterbrochen werden, so würde ein Embryo entstehen.) 
So entstehen in Deutschland viele „ungenutzte“ Embryonen, 
welche bei erfolgreicher Kinderwunschbehandlung weiter 
tiefgefroren, weggeworfen oder gespendet werden können. Ein 
Verkauf ist in Deutschland verboten. Das Spenderpaar muss das 
Auftauen der Embryonen sowie eine Freigabeerklärung zur 
Spende unterzeichnen. 
So kann bei erfolgreicher Vermittlung, die mit hohem Aufwand 
(Beratungen, Fahrten, Organisatorisches, …) verbunden ist, das 
aufgetaute, gespendete Embryo einer anderen Frau eingesetzt 
werden. 

Zeitpunkt:  Im Zuge des Kinderwunsches/der Kinderwunschbehandlung 
Risiken:  Ggf. psychologisch noch nicht erforschte (Langzeit-) Folgen für 

die Kinder/Familienkonstellationen. Ggf. Probleme bzgl. Unterhalt 
und Erbschaft. 

Aspekte für die 
psychisch-soziale 
Beratung: 

Eine gute juristische, wie psycho-soziale Beratung sowohl der 
Spender- wie auch der Empfängereltern ist dringend notwendig. 
Ebenso wichtig ist es die Kinder, die so entstehen, im Blick zu 
haben.  

Kosten: Keine, für die Spende an sich, da nur altruistisch erlaubt. 
Aber nicht pauschal zu benennende Kosten für Fahrten, ggf. z.B. 
juristische Beratungen, Hotelkosten, … 

Quellen/Links: https://www.netzwerk-embryonenspende.de  
https://www1.wdr.de/wissen/mensch/embryonenspende-100.html  

 

https://www.netzwerk-embryonenspende.de/
https://www1.wdr.de/wissen/mensch/embryonenspende-100.html


FAQ   4.4.3 Gebärmutterspende 

Schlagworte:  Spende, ungewollt kinderlos, unerfüllter Kinderwunsch, biologische 
Elternschaft, soziale Elternschaft, Fruchtbarkeit,  

Zuordnung: Reproduktionsmedizin 

Erläuterung: Bei einer Gebärmutterspende wird die Gebärmutter einer 
verstorbenen oder lebenden Spenderin einer Empfängerin 
eingesetzt. Im Vorfeld der Operation werden der Frau Eizellen (aus 
ihren eigenen Eierstöcken) entnommen, mit den Samen des 
Mannes befruchtet und eingefroren. Eine Befruchtung auf 
natürlichem Weg ist nicht möglich, da die Frauen keine Eileiter 
haben. Wegen der Abstoßungsreaktion eignen sich für eine 
Gebärmutterspende in der Regel nur enge Verwandte. Nach dem 
Eingriff müssen die Frauen - wie bei jeder Organspende - dauerhaft 
Medikamente nehmen die das Immunsystem unterdrücken und 
eine Abstoßungsreaktion verhindern. Ungefähr ein Jahr nach der 
OP, wenn die Gebärmutter gut angewachsen ist und auch die 
Menstruation regelmäßig einsetzt, kann die Frau schwanger 
werden. Insgesamt handelt es sich um eine sehr neue Methode, die 
aufgrund der hohen Komplexität erst seit einigen Jahren 
medizinisch möglich ist und bisher kaum Anwendung findet. Von 
daher gibt es erst sehr wenige Erfahrungswerte.  

Indikation: (unerfüllter) Kinderwunsch 

Zeitpunkt:  Prinzipiell nach Prüfung der körperlichen Voraussetzungen immer 
möglich 

Risiken:  Die Voraussetzungen für die Gebärmutter-Transplantation sind sehr 
streng. Für die Entnahme muss die Spenderin eine achtstündige 
Operation auf sich nehmen. Damit der Körper das Organ nicht 
abstößt, müssen die Patientinnen Immunsuppressiva nehmen – 
Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken. Unklar ist auch, 
ob die Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken und auch 
während der Schwangerschaft eingenommen werden müssen, 
eventuell längerfristig zu Schäden bei den Müttern und ihren 
Kindern führen können. Denn Immunsuppressiva haben 
Nebenwirkungen.  
Körperliches Abstoßens des Organs durch die Empfängerin. 
Missglücken der Operationen. Von etwa 150 interessierten 
Spenderin-Empfängerin-Paaren blieben nach den 
Voruntersuchungen in Tübingen nur sieben übrig, die überhaupt für 
den Eingriff in Frage kamen. Bei zwei von ihnen ist die 
Transplantation der Gebärmutter geglückt.Zu den psychosozialen 
Folgen ist bisher nichts bekannt.. 

Aspekte für die 
psychosoziale 
Beratung  

Die Gebärmutterspende ist ethisch umstritten. Ein Restrisiko für 
Lebendspenderinnen (bisher höchste Erfolgsquote) ist vorhanden, 
während auf Seiten der Empfängerin keine medizinische 
Notwendigkeit im klassischen Sinne herrscht. 
 

Kosten: Weil das Verfahren noch experimentell ist, ist die Behandlung nicht 
vom Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung 
gedeckt. 
 



Quellen/Links: https://www.pharmazeutische-zeitung.de/erstmals-geburt-nach-
postmortaler-gebaermutterspende/  

https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2019-05/uterus-spende-
tuebingen-uniklinik-gebaermuttertransplantation-kinder-geburt  

 

https://www.pharmazeutische-zeitung.de/erstmals-geburt-nach-postmortaler-gebaermutterspende/
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/erstmals-geburt-nach-postmortaler-gebaermutterspende/
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2019-05/uterus-spende-tuebingen-uniklinik-gebaermuttertransplantation-kinder-geburt
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2019-05/uterus-spende-tuebingen-uniklinik-gebaermuttertransplantation-kinder-geburt


FAQ   4.5  Leihmutterschaft  
 

Schlagworte:  (unerfüllter) Kinderwunsch, soziale Elternschaft, biologische 
Elternschaft, Reproduktions-Tourismus, Eizellenspende, Sa-
menspende, Babywunsch-Tourismus 

Zuordnung: Kinderwunschbehandlung  
Erläuterung: Leihmutterschaft bedeutet, dass eine Frau ihre Gebärmutter 

für die Schwangerschaft und Geburt eines Kindes an ein an-
deres Paar verleiht. Das Baby der Eltern wird also von einer 
anderen Frau ausgetragen. Prinzipiell sind bzgl. der biologi-
schen Elternschaft verschiedene Optionen möglich: Das ein-
gesetzte Embryo kann aus Ei- und Samenzelle der Wunschel-
tern entstanden sein und ebenso mithilfe von Spenden. 
Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. 
Weltweit wird Leihmutterschaft unterschiedlich gehandhabt. In 
Deutschland sind die im Zusammenhang mit Leihmutterschaft 
stehenden Tätigkeiten von Ärzten nach dem Embryonen-
schutzgesetz strafbar. Auch die Leihmutterschaftsvermittlung 
ist nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz unter Strafe ge-
stellt. Nicht strafbar machen sich hingegen die „Wunschel-
tern“. In anderen Ländern, wie beispielsweise in Großbritanni-
en, ist sie hingegen rechtlich gestattet. Allerdings nur, wenn 
die Leihmutter für ihre Dienste nicht bezahlt wird. Eine solche 
Leihmutterschaft wird als altruistische Leihmutterschaft be-
zeichnet. Die Leihmutter bietet ihren Körper freiwillig und aus 
selbstlosen Motiven an. In der Ukraine, in einigen US-Staaten 
sowie in weiteren Ländern ist nicht nur die altruistische, son-
dern auch die kommerzielle Leihmutterschaft erlaubt. Bei die-
ser wird die Leihmutter finanziell für ihre Schwangerschaft 
entlohnt.“ Aus diesem Umstand ergibt sich der sog. Baby-
wunsch-Tourismus. 

Indikation/ 
wann indiziert 

Bei (unerfülltem) Kinderwunsch: 
„Hormonelle Störungen, organische Fehlfunktionen, vernarbte 
Eileiter, eine fehlende Gebärmutter, Erkrankungen wie Endo-
metriose oder ein zu hohes Alter können der Grund sein, wa-
rum Paare sich für eine Leihmutterschaft entscheiden. Für 
homosexuelle Männer, die ein Kind bekommen möchten, 
kann eine Leihmutterschaft ebenfalls ein Thema sein.“ 

Zeitpunkt:  Medizinisch prinzipiell fast jederzeit möglich. 
Risiken:  Generell viele Unklarheiten bzgl. Leihmutterschaft und Um-

gang. Z.B. was ist mit einem Kind, das mit einer Behinderung 
auf die Welt kommt und von den Wunscheltern nicht mehr 
aufgenommen werden will? Was ist, wenn sich die Wunschel-
tern während der Schwangerschaft trennen – ist die Leihmut-
ter dann weiter zur Abgabe des Kindes verpflichtet? 
Psychosozial: wie geht es der Leihmutter bzgl. Der Abgabe? 
Was geschieht bei den Wunscheltern? Kaum wissenschaftli-



che Erkenntnisse. 
Bewertung: Viele Interessensgruppen fordern eine Überarbeitung des 

Embryonenschutzgesetzes, da dieses als von der Medizin 
überholt erachtet wird. 

Kosten: Sehr verschieden, da es einen großen Unterschied macht, ob 
es sich um eine altruistische Leihmutterschaft handelt oder 
nicht.  

Links https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-
node/06-leihmutterschaft/606160 
https://www.eltern.de/baby/fuer-das-familienglueck-ueber-grenzen-
gehen 

 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/06-leihmutterschaft/606160
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/06-leihmutterschaft/606160
https://www.eltern.de/baby/fuer-das-familienglueck-ueber-grenzen-gehen
https://www.eltern.de/baby/fuer-das-familienglueck-ueber-grenzen-gehen


 
 
 

5 Präimplationsdiagnostik 
5.1 Definition Präimplantationsdiagnostik 
5.2 Genome Editing 



FAQ  5.1   Definition Präimplantationsdiagnostik / PID 
 

Schlagwort
e:  

Kinderwunschbehandlung, Künstliche Befruchtung (IVF oder ICSI) 
Genetische Untersuchung des Embryos auf Gendefekte 

Zuordnung: Präimplantationsdiagnostik / PID 
Erläuterung: Als Präimplantationsdiagnostik (PID) wird die genetische Untersuchung 

von Embryonen verstanden, die mittels künstlicher Befruchtung bzw. 
genauer Invitro-Fertilisation (IVF) erzeugt wurden. Die PID wird vor der 
Übertragung des Embryos in die Gebärmutter angewendet, um 
genetische Variationen zu identifizieren, die möglicherweise zu 
Krankheiten, Behinderung, einer Tot- oder Fehlgeburt oder zum Tod 
des Kindes führen können.  
 
Verfahren der PID 
Die PID lässt sich als dreiteiliges Verfahren kennzeichnen, zu dem  
1. die In-vitro-Fertilisation,  
2. die genetische Untersuchung des aus dem Embryo gewonnenen 
Materials  
3. die anschließende Implantationsentscheidung, also die Selektion 
eines oder mehrerer Embryonen aufgrund ihres genetischen Profils 
gehören. 
 
Zu 1. In-vitro-Fertilisation 
Eine IVF ist im Rahmen der PID auch dann notwendig, wenn keine 
medizinische Indikation (z. B. Unfruchtbarkeit) vorliegt. Sie umfasst die 
hormonelle Stimulation der Frau, um möglichst viele Eizellen zu 
gewinnen (üblich sind zwischen 4 und 23). Die Eizellen werden der 
Frau entnommen und befruchtet. Dabei kommt in der Regel die 
Methode der intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI) zum 
Einsatz. (sh. auch Kryokonservierung (Einfrieren) von befruchteten 
Eizellen oder Embryonen, um die einzelnen Verfahrensschritte in 
größerer zeitlicher Unabhängigkeit durchführen zu können). 
Zu 2: Genetische Untersuchung des aus dem Embryo gewonnenen 
Materials 
Hier kommt die Methode der Trophektodermbiopsie zum Einsatz, bei 
der der Embryo bis etwa zum 5. Tag in Kulturflüssigkeit gehalten wird, 
bis sich die innere (etwa 12 Zellen) und die äußere Zellmasse (etwa 
100 Zellen) ausdifferenziert haben (Blastozystenstadium). Aus der 
äußeren Zellmasse, dem Trophektoderm, werden 6 bis 10 Zellen für die 
Untersuchung entnommen. In diesem Stadium treten weniger Mosaike 
auf und die Zellentnahme gilt als weniger riskant, allerdings kann sich 
der längere Aufenthalt im Kulturmedium auch nachteilig auf die 
Entwicklung des Embryos auswirken. 
Weitere Verfahren der Gewinnung von Zellmaterial, die derzeit noch 
erprobt werden, sind die Blastozentese (Untersuchung der im Innern 
der Blastozyste befindlichen Flüssigkeit) sowie die Untersuchung von 
zellfreier DNA im Kulturmedium des Embryos. 
 
Ablauf einer PID: 
• Die Zentren fordern in der Regel detaillierte Informationen von den 

Paaren an, bevor sich die Beteiligten aus Medizin und 



Humangenetik zunächst intern abstimmen.  
• Dann wird das Paar zu den reproduktionsmedizinischen, 

humangenetischen und sozialpsychologischen Aspekten der 
Behandlung beraten.  

• Die Zentren entscheiden auf Basis der Indikation und der 
persönlichen Umstände des Paares, aber auch hinsichtlich der 
eigenen Kapazitäten über die Möglichkeit der Durchführung einer 
PID. (Sie unterstützen das Paar auch beim Antrag bei der PID-
Ethikkommission) 

• Antrag bei der PID-Ethikkommission 
Wenn sowohl das Paar als auch das PID-Zentrum der Durchführung 
einer PID zustimmen, stellt die Frau einen Antrag bei der 
zuständigen PID-Ethikkommission. Die Entscheidung der PID-
Ethikkommission erfolgt immer als Einzelfallprüfung anhand der 
medizinischen Indikation und unter Berücksichtigung sozialer 
Aspekte. Die Entscheidung wird der Antragstellerin nach spätestens 
3 Monaten schriftlich mitgeteilt. 

• Durchführung der PID nach positivem Bescheid der 
Ethikkommission  
Je nach Verfahren der genetischen Untersuchung erfolgen in den 
Testlabors aufwendige Tests, die einige Monate dauern können, bis 
schließlich die Implantation des Embryos erfolgt. 
 

Indikation/wann 
indiziert  

Die PID wird bei einer IVF oder ICSI aus folgenden Gründen 
angewendet: 
1. Um Erbkrankheiten des Embryos zu entdecken. 

Mithilfe der PID können einerseits Chromosomenfehlverteilungen, wie 
sie beispielsweise bei der Trisomie 21 auftreten, erkannt werden. 
Daneben eignet sich das Verfahren auch dazu, einzelne Gendefekte 
aufzufinden. So lassen sich mit der PID beispielsweise die 
Stoffwechselstörung Mukoviszidose, das Nervenleiden Chorea 
Huntington oder die Bluterkrankheit (Hämophilie) in den genetischen 
Informationen finden. 

2. Um das Geschlecht zu bestimmen. 
Das Geschlecht der Embryonen wird bei der PID bestimmt, um zu 
verhindern, dass Kinder mit Erbkrankheiten geboren werden, die nur 
bei einem bestimmten Geschlecht auftreten. So können Mütter aus 
Familien mit Bluterkrankheit die Erkrankung an ihren männlichen 
Nachwuchs weitervererben. Während sich die Krankheit bei Söhnen 
ausprägt, sind Töchter nicht davon betroffen. Der Arzt könnte in 
diesem Fall die männlichen Embryonen aussortieren und der Mutter 
nur die weiblichen übertragen. 

 
Zeitpunkt:  Nach einer künstlichen Befruchtung (IVF oder ICSI) und vor einpflanzen 

des Embryos in die Gebärmutter 
Risiken:  Es kommt vor, dass die Zellen des Embryos durch die Untersuchung 

geschädigt werden und daraufhin vernichtet werden müssen.  
Daneben kann die Präimplantationsdiagnostik (PID) auch zu falschen 
Ergebnissen gelangen. Das bedeutet, dass gesunde Zellen eines 
Embryos fälschlicherweise für krank gehalten werden können und die 
Embryonen nicht weiter zur künstlichen Befruchtung verwendet werden. 

https://www.9monate.de/kinderwunsch-familienplanung/reproduktionsmedizin/in-vitro-fertilisation-ivf-id94365.html
https://www.9monate.de/kinderwunsch-familienplanung/reproduktionsmedizin/intracytoplasmatische-spermieninjektion-icsi-mikroinjektion-id94367.html
https://www.9monate.de/gesundheit-vorsorge/kinderkrankheiten/mukoviszidose-zystische-fibrose-id94152.html
https://www.9monate.de/kinderwunsch-familienplanung/reproduktionsmedizin/kuenstliche-befruchtung-kosten-ablauf-und-erfolgschancen-id152237.html


Sie werden vernichtet.  
Auf der anderen Seite können Erkrankungen auch übersehen und der 
Frau Embryonen mit unerwünschten Eigenschaften in die Gebärmutter 
übertragen werden. Um die Ergebnisse der PID zu überprüfen, 
schließen sich daher oft Untersuchungen der pränatalen Diagnostik an 
Für Frauen sind mit der PID keine weiteren Risiken verbunden, als die 
der jeweiligen Technik der künstlichen Befruchtung, in dessen Rahmen 
die PID durchgeführt wird. 

Aspekte für die 
psychosoziale 
Beratung 

Im Gegensatz zu anderen Ländern ist die PID in Deutschland nur in 
sehr engen Grenzen erlaubt. Sie kommt nur dann infrage, wenn ein 
hohes Risiko für eine schwerwiegende Erbkrankheit oder für eine 
schwere Schädigung des Embryos besteht, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu einer Fehl- oder Totgeburt führen würde. Mit 
einer PID nehmen Paare ggf. „weite Wege“ und eine belastende 
Entscheidungsfindung auf sich. Mögliche Aspekte für die Beratung von 
Paaren, die eine PID erwägen, sind 

- die Stärke des Kinderwunsches und die Haltung zum 
Spätabbruch, 

- die Kosten der PID, die nicht von Krankenkassen übernommen 
werden, 

- die Auseinandersetzung mit dem Verfahren der PID selbst und 
mit dem Prüfungsverfahren der PID-Ethikkommission (als 
persönliche Herausforderung/als Hürde empfunden) 

- die Ungewissheit des Erfolgs in Anbetracht des Aufwands und 
der Risiken 

- der Behandlung, insbesondere für die Frau. 
 

Kosten: Kosten der PID werden nicht von Krankenkassen übernommen. 
 

Quellen/Links: www.iqwig.de  
https://www.familienplanung.de/kinderwunsch/behandlung/praeimplantationsdi
agnostik/ 

 

https://www.9monate.de/schwangerschaft-geburt/untersuchungen/praenatale-diagnostik-id94404.html
https://www.iqwig.de/download/P17-01_Versicherteninformation-zur-Praenataldiagnostik_Vorbericht_V1-0.pdf
https://www.familienplanung.de/kinderwunsch/behandlung/praeimplantationsdiagnostik/
https://www.familienplanung.de/kinderwunsch/behandlung/praeimplantationsdiagnostik/


FAQ   5.2  Genome Editing-Verfahren  
 

Schlagworte:  • Genetische Eingriff zur Veränderung von defekten Erbinformationen/ 
Genmutationen   

• CRISPR/Cas  
• Prime Editing  

Zuordnung: Präimplantationsdiagnostik 
Erläuterung: Genome Editing-Verfahren  

ist ein Sammelbegriff für molekularbiologische Techniken zur 
zielgerichteten Veränderung der DNA indem defekte Gene aus dem 
Erbgut entfernt und durch gesunde ersetzt werden. Derartige Eingriffe in 
die menschliche DNA sind in Deutschland bisher nicht erlaubt.  
Derzeit stehen zwei Verfahren zur Verfügung: 
 
CRISPR/CAS:  
(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) 
ist eine Methode um DNA mit einer molekularen Sonde gezielt zu 
trennen und anschließend zu verändern (auch als Gen-Schere 
bezeichnet). Auf diese Weise werden einzelne DNA-Bausteine 
ausgetauscht.. 
Zunächst muss im Genom– das oft aus Milliarden Basenpaaren (DNA-
Bausteine) besteht – genau die Stelle im DNA-Doppelstrang gefunden 
und angesteuert werden, bei der eine Änderung durchgeführt werden 
soll. Wenn die Sonde diese „gefunden“ hat, dockt sie dort an, um den 
Strang genau an dieser Stelle mit einer molekularen „Schere“ zu 
durchschneiden - bei CRISPR ist es das Cas9-Protein, das an die RNA-
Sonde gekoppelt ist.  
Anschließend werden die zelleigenen Reparatursysteme aktiv: Sie 
reparieren den durchtrennten DNA-Strang. Im Regelfall gehen bei der 
Reparatur an der Bruchstelle einzelne DNA-Bausteine verloren (nicht 
homologe Rekombination). Die Folge: Das betreffende Gen kann nicht 
mehr richtig abgelesen werden und ist somit  blockiert. Möglich ist bei 
der Reparatur des Bruchs, zusätzliche Gen-Sequenzen einzufügen 
(homologe Rekombination).  
Nur die letzte Variante gilt international als Gentechnik  und wird 
entsprechend des Urteils des Der Europäischen Gerichtshofes ( EuGH ) 
vom  25. Juli 2018 reguliert.  
Die Methode wird kontinuierlich weiterentwickelt um ihre Zielgenauigkeit 
zu verbessern. 
 
Prime Editing  
Hierbei handelt es sich um eine Variante der Genschere, die auf der 
Methode Crispr/Cas aufbaut ,jedoch vielseitiger und vor allem deutlich 
präziser ist. 
Hierbei wird nicht mehr die DNA  (beide Stränge) durchtrennt (wie bei 
Crispr/Cas), sondern nur die RNA (ein Strang).  Die neuen genetischen 
Informationen werden dann nicht in Form von DNA, sondern in Form von 
RNA in die Zellen geliefert. Dazu wurde das Cas9-Enzym so modifiziert, 
dass es mit einer modifizierten Reversen Transkriptase, also einem 
Enzym, das RNA in DNA umschreibt, wirkt. 
Das Verfahren könnte neue Wege zur Behandlung von Erbkrankheiten 



eröffnen. Theoretisch ließen sich auf diese Weise fast 90 Prozent der 
etwa 75.000 Mutationen korrigieren, die sonst zu Krankheiten führen 
würden. In Zellversuchen zeigten die Forscher dies unter anderem für 
die Sichelzell-Anämie, eine Erkrankung der roten Blutkörperchen und für 
das Tay-Sachs-Syndrom, eine unheilbare und tödlich verlaufende 
Fettstoffwechselstörung. 
 

Indikation Bei festgestellten Genmutationen oder Genveränderungen 
Zeitpunkt  Im Kontext eines PID Verfahrens 
Risiken  Bei beiden Verfahren können unerwünschte Mutationen als 

Nebenprodukte der Erbgut-Editierung entstehen, die im Kontext des 
Verfahrens selbst nicht erkannt werden – ggf. mit unvorhersehbaren 
Folgen für die Entwicklung des Embroys. 

Aspekte für die 
psychosoziale 
Beratung 

Da beide Verfahren sich noch in der Entwicklung befinden und diese 
zudem in Deutschland/ in Europa derzeit nicht erlaubt sind, können in 
der Beratung maximal Informationen zu den Verfahren gegeben werden. 
Derzeit liegen keine Erfahrungswerte vor, wie sich die Verfahren auf das 
Erleben der betroffenen Frauen und Paare auswirken. Für mögliche 
ethische Entscheidungskonflikte sollte sensibilisiert werden. 

Kosten: Keine Angaben 
Quellen/Links: https://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zum_genome_editing 

de.wikipedia.org › wiki › Genome_Editing 
 

 

 

 

https://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zum_genome_editing_und_crispr_cas9-199684.html
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjS2OWG-6HrAhWQC-wKHUWcBDUQFjAGegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FGenome_Editing&usg=AOvVaw2LzlDj0f4ZWRLaWeHV1gq5


 
 
 

6. Sonstiges 
6.1 Schwangerschaftsabbruch 
6.2 Chromosomenabweichungen 
6-3 Fehlbildungen an Wirbelsäule, Rückenmark, Gehirn 
6.4 Organfehlbildungen, Herzfehler 



FAQ   6.1 
 

Schwangerschaftsabbruch   

Schlagworte:  
 

Schwangerschaftsabbruch, Abbruch, Abtreibung 

Zuordnung: 
 

Sonstiges 

Erläuterung: Grundsätzlich wird zwischen medikamentösen und operativen 
Abbruchverfahren unterschieden. 
Bei der medikamentösen Methode lösen die verabreichten 
Hormone eine Fehlgeburt aus. 
operative Methoden:  

- Mithilfe einer Kürettage (Ausschabung), werden  mit 
chirurgischen Instrumenten die Gebärmutterschleimhaut und 
die Fruchtblase mit dem Embryo abgetragen.  

- Bei einer Saugkürettage (meist verwendete Methode) 
werden Gebärmutterschleimhaut und Embryo über ein 
Röhrchen abgesaugt. 

- Ab der 20. SSW kann das ungeborene Kind außerhalb des 
Mutterleibs lebensfähig sein und wird daher vor der 
künstlichen Einleitung der Geburt gezielt getötet (Fetozid).  

Indikation/wan
n indiziert 

Gesetzliche Indikationen nach § 218a StGB: 
- Beratungsregelung bis zur 12 SSW (§ 218a Abs.1 StGB und § 5 

SchKG) 
z.B.: Angst vor Überforderung Psychologische Belastung … 

- medizinische Indikation (§ 218a Abs.2 StGB und Möglichkeit einer 
psychosozialen Beratung §2a SchKG) 

- kriminologische Indikation (§ 218a Abs.3 StGB) 
Zeitpunkt:  - bis 12. SSW - immer nur nach entsprechender Beratung 

(Beratungsnachweis, sog. 'Schein') möglich. 
- danach sog. Spätabbruch 

Risiken:  - Ein Schwangerschaftsabbruch kann körperliche und psychische 
(Spät)Folgen haben und unterschiedlich(e) (schwere) 
Auswirkungen mit sich bringen: Verletzungen der Uteruswand, 
Blutungen, Infektionen  Schmerzen, Folgen für die Fruchtbarkeit, 
Verlustängste, Schuldgefühle und/oder Depressionen. 

Aspekte für die 
psychosoziale 
Beratung 

Die Katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen (KSB) stellen 
keine Beratungsbescheinigungen nach § 5 SchKG aus. Gleichwohl 
wird gemäß der Vorgaben der Bischöflichen Richtlinien für die KSB 
die Beratung im existenziellen Schwangerschaftskonflikt, nach 
Schwangerschaftsabbruch, bei Tod- und Fehlgeburt sowie bei 
belastenden Befunden im Zusammenhang mit pränataler 
Diagnostik vorgehalten und angeboten. 

Kosten: Die Kosten eines Schwangerschaftsabbruchs aufgrund einer 
medizinischen oder kriminologischen Indikation, werden bei 
krankenversicherten Frauen von der Krankenkasse getragen. 
Bei einem Schwangerschaftsabbruch nach Beratungsregelung 
werden die Kosten nicht übernommen, allerdings besteht ein 
Anspruch auf Kostenübernahme wenn die Frau sozial bedürftig ist .  

Quellen/Links: https://www.familienplanung.de/beratung/schwangerschaftsabbruch
/   

https://www.familienplanung.de/beratung/schwangerschaftsabbruch/
https://www.familienplanung.de/beratung/schwangerschaftsabbruch/


 



FAQ   6.2  Chromosomenabweichungen 
 

Schlagworte:  Anomalien, PND,  PID, Erbkrankheiten 
Zuordnung: Sonstiges 
Erläuterung: Ein gesunder Mensch verfügt in jeder Körperzelle über 46 

Chromosomen (22 Paare und zwei Geschlechtschromosomen) Es 
können. Chromosomenanomalien auftreten. Dann wird zwischen 
strukturellen und numerischen Abweichungen unterschieden.  
Bei den strukturellen Anomalien können Teilstücke von 
Chromosomen fehlen oder falsch angeordnet sein. 
Bei den numerischen Abweichungen handelt sich um Anomalien bei 
denen entweder ein Chromosom zu viel vorhanden ist (Trisomie) 
oder zu ein Chromosom wenig (Monosomie). Bei den meisten 
numerischen Chromosomenanomalien sind die Föten nicht 
lebensfähig und sterben bereits im Mutterleib ab.  
Den Trisomien sind folgende Krankheitsbilder zuzuordnen: 
Trisomien 13 – Pätau-Syndrom, Trisomie 18 – Edwards-Syndrom 
und Trisomie 21 – Down-Syndrom. 
Kinder, die mit einer Trisomie 21 – dem Down-Syndrom – geboren 
werden, sind meistens in ihrer geistigen Leistungsfähigkeit 
eingeschränkt und haben ein erhöhtes Risiko für Leukämien und 
Herzprobleme. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt rund 
60 Jahre. Etwa eines von 800 Kindern wird mit Trisomie 21 geboren. 
Kinder die mit Trisomien des 18. und 13. Chromosomens geboren 
werden, sind schwer krank und haben eine stark eingeschränkte 
Lebenserwartung, bei einer Trisomie 13 sind es meist nur wenige 
Monate. 
Darüber hinaus können Geschlechtschromosomen ebenfalls von 
numerischen Anomalien betroffen sein. Es gibt Mädchen und Frauen 
mit nur einem X-, mit drei X- oder Jungen und Männer mit zwei Y-
Chromosomen.  
So kann es sein, dass ein Spermium ganz ohne 
Geschlechtschromosom eine Eizelle – die ja ein X-Chromosom 
besitzt – befruchtet. Diese "X0"-Individuen entwickeln sich – sofern 
sie die Schwangerschaft überleben – zu Frauen, die jedoch steril 
bleiben.  
Die für das Turner-Syndrom - Monosomie X verantwortlichen 
Chromosomenanomalien entstehen infolge einer Fehlverteilung der 
Chromosomen während der Keimzellbildung oder ibei den ersten 
Zellteilungen nach der Befruchtung der Eizelle. Die genaue Ursache 
für diese spontane Veränderung der Chromosomen ist nicht bekannt. 
Fest steht, dass das Ullrich-Turner-Syndrom nicht erblich ist und ein 
erhöhtes Alter der Mutter nicht für die fehlerhafte Verteilung der 
Chromosomen von Bedeutung ist. Bei etwa jeder 3000. weiblichen 
Geburt tritt diese X-Monosomie auf.  
Weitaus häufiger, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:400 bis 1:1000 
taucht das Klinefelter-Syndrom auf. Bei dieser 
Chromosomenanomalie haben sich bei der Samenzellreifung des 
Vaters die Geschlechts-chromosomen nicht getrennt. Somit besitzt 
das Kind zwei X- und ein Y-Chromosom. Biologisch sind XXY-
Individuen männlich. Auf Grund niedriger Testosteronwerte besitzen 



sie aber vergleichsweise kleine Hoden und bleiben fast immer 
zeugungsunfähig. Bei den meisten Klinefelter-Männern sind die 
Symptome so unauffällig, dass sie nichts von ihrer chromosomalen 
Besonderheit wissen. 

Aspekte für 
die 
psychosoziale 
Beratung  

Bei diagnostizierten Befunden ist es in der Beratung wichtig, die Frau 
/das Paar über die jeweiligen Krankheitsbilder zu informieren und sie 
auf dem Weg zur Entscheidungsfindung zu begleiten und zu 
unterstützen.  
Wenn sich die Frau und ihr Partner für das Austragen eines nicht 
überlebensfähigen Kindes entscheiden, ist es wichtig auch auf 
palliative Angebote hinzuweisen und diese ggf. zu vermitteln. 
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